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Vorwort des Herausgebers 

Sammelbände sind stets Gemeinschaftsprodukte mit einer mehr oder 
minder langen Entstehungsgeschichte. Dies gilt auch für das hier vorlie
gende Buch, das aus einem längeren Diskussionsprozeß entstanden ist, der 
im Rahmen eines Arbeitsausschusses des SAMF (Arbeitskreis Sozialwis
senschaftliche Arbeitsmarktforschung) organisiert worden war. Themen
stellung waren Flexibilität und Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, die 
insbesondere in Hinblick auf ihre Absicherung durch stabilisierende Struk
turen und auf alternative Formen ihrer Einlösung behandelt werden soll
ten. Die Diskussion, die im Frühsommer 1988 begann, folgte dabei einem 
konzeptionellen Rahmen (s. Überblick), der es zum einen erlaubte, die 
unabhängig voneinander und auf ganz unterschiedlichen Feldern stattfin
denden Forschungsarbeiten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitein
ander zu verknüpfen, und der zum anderen dabei half, empirische Be
funde und theoretische Analysen mit unterschiedlichem disziplinären Hin
tergrund zu einer konstruktiven Kritik vorschneller Flexibilisierungsforde
rungen zusammenzuführen. 

Was als lockere Diskussionsrunde konzipiert und umgesetzt wurde, profi
tierte von der durch die Einbettung in den SAMF ermöglichten Kontinui
tät und von dem breiteren Feedback, das zumindest einige der hier veröf
fentlichten Beiträge auf einer Plenartagung des Arbeitskreises erfahren 
haben. Daß das Ergebnis dieser Arbeit in der vorliegenden Form veröf
fentlicht werden konnte, ist der finanziellen und administrativen Unter
stützung durch das Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung e.V. (ISF 
München) zu danken. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 
schließlich hat gleich an mehreren Stellen das Vorhaben unterstützt: zum 
einen durch Finanzierung der Ausschußtreffen und der Plenartagung im 
Rahmen des SAMF, zum zweiten durch die finanzielle Förderung der 
Projekte, die einigen der Beiträge zugrunde liegen - einige davon als Teil
projekte des Sonderforschungsbereichs 333 "Entwicklungsperspektiven 
von Arbeit" -, und schließlich auch durch Förderung der Koordinations
und Herausgeberarbeit im Rahmen des benannten SFB's. 
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Allen diesen Institutionen gilt der Dank der Autorinnen und Autoren. Ihr 
Dank geht auch an Christa Hahlweg, bei der die mühselige Arbeit der 
Endkorrektur lag und die den sehr unterschiedlichen Textfassungen zu ei
nem einheitlichen und der Veröffentlichung insgesamt zu einem ansehnli
chen Erscheinungsbild verholfen hat. Der Dank des Herausgebers gilt 
darüber hinaus den Kolleginnen und Kollegen, die mit einem Aufsatz zu 
diesem Buch beigetragen haben, aber auch denen, die die vorbereitenden 
Diskussionen so fruchtbar gemacht haben. 

München, im Januar 1991 Klaus Semlinger 

Semlinger (1991): Flexibilisierung des Arbeitsmarktes 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100398 



Inhalt 

Vorwort des Herausgebers 

Klaus Semlinger 
Überblick: Flexibilität und Stabilität im Beschäftigungssystem 

Einführung 

Klaus Semlinger 
Flexibilität und Autonomie - Zur Verteilung von Verhaltens
spielräumen und Anpassungszwängen im Beschäftigungssystem 

Flexibilität: Anforderungen und Optionen 

Michael Fritsch 
Alternative Markt- und Technikstrategien 

Klaus Semlinger, Christoph Köhler, Manfred Moldaschl 
Neue Produktionstechnologien und Arbeitssysteme in der 
Industrie - Kontingenzen und Optionen 

Dieter Sadowski 
Selbstbindung: eine strategische Option in den Arbeits
beziehungen? 

Wolfgang Brandes, Friedrich Buttler, Eberhard Dorndorf, 
Ulrich Walwei 
Grenzen der Kündigungsfreiheit - Kündigungsschutz zwischen 
Stabilität und Flexibilität 

Semlinger (1991): Flexibilisierung des Arbeitsmarktes 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100398 



Flexibilisierung durch De-Regulierung 

Christoph F. Büchtemann 
Betriebliche Personalanpassung zwischen Kündigungsschutz 
und befristetem Arbeitsvertrag 135 

Gudrun Linne, Stephan Voswinkel 
Flexibilität und Unsicherheit bei Arbeitsverhältnissen 
ohne Bestandsschutz 159 

Doris Bollinger, Wolfgang Cornetz, Birgit Pfau-Effinger 
"Atypische" Beschäftigung - Betriebliche Kalküle und Arbeit
nehmerinteressen 177 

Perspektiven einer sozialverträglichen Flexibilisierung 
des Arbeitsmarktes 

Ulrich Mückenberger 
Re-Regulierung neuer Beschäftigungsformen - Kann "atypische" 
Beschäftigung sozialverträglich sein? 203 

Birgit Mahnkopf, Friederike Maier 
Flexibilisierung und Weiterbildung - Regulierungsdefizite 
und Regulierungsalternativen 225 

Hartmut Seifert 

Mehr Zeitsouveränität durch variable Arbeitszeitgestaltung? 249 

Margarete Landenberger 
Defizite und Lösungsstrategien bei der sozialversicherungs
rechtlichen Absicherung flexibler Beschäftigung 271 

Die Autoren 294 
Das Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung e.V. München 296 

Semlinger (1991): Flexibilisierung des Arbeitsmarktes 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100398 



Klaus Semlinger 

Überblick: Flexibilität und Stabilität im 
Beschäftigungssystem 

Flexibilität gilt heute vielfach als Wunderwaffe gegen Wachstumsschwäche 
und Beschäftigungsmangel. Aber auch wirtschafts- und gesellschaftspoliti
sche Konzepte, die nicht auf Wachstum und Zunahme der Erwerbsarbeit 
gerichtet sind, rufen nach größerer Flexibilität, um den geforderten Struk
turwandel oder die erwünschte stärkere Durchmischung von Erwerbs- und 
Nichterwerbs-Arbeit, von Arbeitszeit und Freizeit zu erreichen. Flexibilität 
gilt dabei als gleichsam neutrale Struktureigenschaft, die zunächst einmal 
lediglich die potentielle Dynamik des jeweils in Frage stehenden Systems 
(Gesellschaft, Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Betrieb, Individuum) erhöht. Fle
xibilität erhält damit einen Wert an sich, und Flexibilisierung wird zum ei
genständigen Ziel. 

Dabei ließe sich bereits durchaus über den Zielwert von Flexibilität strei
ten und angesichts der wachsenden Probleme überschießender Dynamik 
die Forderung nach einer "(Wieder-)Entdeckung der Langsamkeit" auf
stellen. Eine Diskussion darüber droht allerdings, ziemlich rasch auf me
thodische Untiefen aufzulaufen oder in philosophisch-normative Ab
gründe zu stürzen. Die nachfolgenden Beiträge konzentrieren sich daher 
auf eine Auseinandersetzung mit den neuen Flexibilitätserfordernissen 
und dem Wechselverhältnis von Flexibilität und Stabilität. Nicht der Wan
del soll problematisiert werden, sondern Form und Richtung seiner Dy
namik. 

Flexibilität wird in der aktuellen politischen Debatte häufig als Gegenteil 
von Rigidität verstanden und als Kampfbegriff gegen eine (vorgeblich) 
konstatierbare bürokratische und institutionelle Sklerose gesetzt. Die For
derung nach Flexibilisierung wird deshalb häufig mit dem Ruf nach De-
Regulierung konkretisiert. Die gängige Polarisierung "Regulierung/De-
Regulierung" ist jedoch nicht nur vorschnell, sondern auch fehlleitend. Das 
Thema ist breiter zu fassen: Es geht um "Koordinationsprozesse gesell
schaftlicher Arbeitsorganisation" und die dabei bestehenden Regelungser
fordernisse und zweckmäßigen Regelungsformen, ohne die Flexibilität mit 
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Instabilität gleichzusetzen wäre. "Rigidität", positiv gewendet, steht näm
lich auch für Stabilität, auf die Flexibilität angewiesen ist, soll sie nicht in 
Chaos einmünden. Stabilität verwandelt Unsicherheit in Sicherheit oder 
doch zumindest in kalkulierbares Risiko, indem sie den Möglichkeiten
raum überschaubarer macht. Mit anderen Worten: Stabilität eröffnet 
Handlungsspielräume durch Umweltbeschränkung. 

In diesem Wechselverhältnis scheint zugleich der Verteilungskonflikt auf, 
der hinter der vermeintlich neutralen Systemeigenschaft "Flexibilität" 
steckt: Was auf der einen Seite Handlungsspielräume sind, sind auf der 
anderen Seite Unsicherheiten und Anpassungszwänge. Eine fundierte 
Auseinandersetzung um die adäquate Form von Flexibilität hat demnach 
die anfallenden Flexibilitätskosten und deren Verteilung mitzuberücksich-
tigen. Darüber hinaus darf sie sich nicht den Blick verstellen lassen und 
Flexibilitätsbeschränkungen allein oder vorrangig in kollektiv-rechtlichen 
und staatlichen Regulierungen suchen. Ebenso wie Handlungsbarrieren 
ganz andere - technische, ökonomische, qualifikatorische etc. - Ursachen 
haben können, lassen sich neue Handlungsspielräume durch Maßnahmen 
erschließen, die an ganz anderen Hemmnissen ansetzen. Das Wechselver
hältnis reflektierend ist schließlich zu bedenken, daß normative und insti
tutionelle Stabilität dazu beitragen kann, derartige Alternativen - die mög
licherweise aus funktionalen oder normativen Gründen vorteilhafter wä
ren - zu finden und zu befördern. 

Im folgenden wird der konzeptionelle Rahmen wiedergegeben, der die 
Diskussion im SAMF-Arbeitsausschuß "Arbeitsmarkt und Politik" struktu
rierte, und der gleichzeitig durch diesen Sammelband führen soll. Nicht 
alle dabei aufgeworfenen Fragen und Aspekte konnten in der Diskussion 
behandelt und in den Beiträgen angesprochen werden. Deutlich wurde je
doch, daß angesichts der komplexen Wirkungszusammenhänge von "gordi
schen" Lösungsversuchen des Arbeitslosigkeits- und Beschäftigungspro
blems durch punktuelle Eingriffe in das Beschäftigungssystem und 
schlichte De-Regulierung der Arbeitsbeziehungen nicht die erhofften Wir
kungen zu erwarten sind, sondern im Gegenteil eine Vielzahl von struk
tur-, arbeitsmarkt- und sozialpolitisch unerwünschten Folgen. Die Aufgabe 
ist schwieriger, dafür aber auch offener für alternative Lösungsmuster, als 
es der Blick auf das reibungslose Funktionieren des Modells eines idealen 
Marktes suggeriert. 
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Nachstehendes Schaubild hilft, das komplexe Gefüge von Wechselwirkun
gen zu strukturieren. Im Zentrum stehen die Unternehmen, in denen die 
verschiedenen Interessen und Handlungserfordernisse zu arbeitspoliti
schen Entscheidungen oder zu Entscheidungen mit arbeitspolitischen 
Konsequenzen umgesetzt werden. Hier schneiden sich die unterschiedli
chen Systemebenen, reiben sich die unterschiedlichen Logiken und stoßen 
die verschiedenartigen Interessen und Handlungsbedingungen aufeinan
der. Da sind zunächst die Felder Technik, Absatzmarkt und das Rechtssy
stem, aus denen sich die Flexibilitätsanforderungen, -potentiale und -re-
striktionen ergeben und die durch Entscheidungen auf der Unternehmens
ebene erfüllt, genutzt oder aufgehoben werden (müssen). Ausgewählte 
zentrale Handlungsfelder sind dann zunächst die Gestaltung der Arbeits
verhältnisse, die betriebliche Organisation des Arbeitseinsatzes und die 
unternehmensübergreifende Organisation der Produktion. Als einfache 
Wirkungskette betrachtet, stünde am Schluß der Arbeitsmarkt. Dieser 
wirkt aber offenkundig auch als weitere Rahmenbedingung auf die Ent
scheidungsfindung in den Unternehmen (zurück), ebenso wie sich aus al
ledem wiederum (Rück-)Wirkungen auf Technik, Absatzmärkte und 
Rechtssystem ergeben. Die Politik - d.h. der Bereich staatlicher Interven
tion - steht neben dieser Wirkungskette und beeinflußt unmittelbar, aber 
auch indirekt über die Rahmenbedingungen die betriebliche Entschei
dungsfindung. 

Im Mittelpunkt des Interesses stehen diese Aus-, Rück- und Wechselwir
kungen zwischen den verschiedenen Problemebenen, insbesondere aber 
die Folgen unterschiedlicher Flexibilitätsoptionen für den Arbeitsmarkt, 
d.h. in Hinblick auf Beschäftigungsniveau, Turnover, Segmentation, Dis
kriminierung usw. Gezeigt werden soll, daß 

- es alternative Flexibilitätsformen auf unterschiedlichen Systemebenen 
gibt, 

- schlichte De-Regulierung im Arbeitsrecht strukturelle Fehlwirkungen 
riskiert und zu einer (weiteren) sozial ungleichen Verteilung von 
Flexibilitätskosten führt, und daß 

- es alternative Optionen einer Flexibilisierung gibt, die wirtschafts-
und strukturpolitisch effizienter und sozial gerechter sind. 
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Dabei stellen sich zunächst eine ganze Reihe von Grundsatzfragen: Für 
wen und auf welcher Ebene bedeutet Flexibilität Gestaltungsspielraum, für 
wen und auf welcher Ebene resultieren daraus Anpassungszwänge und 
Unsicherheit? Wie sichern Unternehmen die von ihnen geforderte Flexi
bilität vertraglich/organisatorisch angesichts bestehender technisch-öko
nomischer Rigiditäten (z.B. Auslastungserfordernissen) und umgekehrt? 
Verhalten sich betriebsinterne und -externe Flexibilität, quantitative und 
qualitative Flexibilität, technische und (arbeits-)vertragliche Flexibilität 
komplementär oder funktional äquivalent zueinander? Wie wirken unter
schiedliche Flexibilitätsformen auf die qualitative und quantitative be
triebliche Arbeitsnachfrage, Qualifizierung von Arbeitskräften, Arbeitsor
ganisation, Arbeitszeit, Entlohnung und Vertragsgestaltung? 

Um zu Antworten auf diese Fragen zu gelangen, ist es erforderlich, sie auf 
eine konkretere Ebene herunterzubrechen. Ansetzend an den Erforder
nissen und Optionen, die sich für die Unternehmen aus den Bedingungen 
auf den Absatzmärkten ergeben, wäre zu fragen: Welche Anforderungen 
stellt der Markt an Unternehmen, welche Handlungsparameter stehen den 
Unternehmen zu Verfügung, welche Optionen ergreifen sie? Allgemein 
wird konstatiert, daß der Markt auf ein qualitativ besseres, preiswerteres 
und flexibleres betriebliches Leistungsangebot drängt. Ist dies durchgängig 
so oder entwickeln sich verschiedene Märkte diesbezüglich deutlich unter
schiedlich? Kann ein Unternehmen eine höhere Fertigungsflexibilität 
durch eine flexible Gestaltung der Arbeitsverhältnisse (Arbeitszeitarran
gements, Befristung usw.) oder durch Segmentierung der Fertigungsorga
nisation und durch erhöhte Polyvalenz der maschinellen Kapazitäten oder 
durch stärkeren Rückgriff auf unternehmensexterne Fertigungskapazitä
ten (Stichwort: Zulieferung) erzielen? Gibt es, unabhängig von der Frage 
nach der Notwendigkeit einer Verknüpfung dieser Alternativen, unter
schiedliche Prädispositionen für diese Optionen, die aus den unterschied
lichen Markterfordernissen bzw. -Strategien resultieren? 

Anknüpfend an der Technikentwicklung ließe sich fragen: Welche Zu
sammenhänge bestehen zwischen Technikentwicklung (Mikroelektronik, 
EDV etc.), Technikeinführung und Techniknutzung (Innovationsverhalten, 
Rationalisierungsstrategie etc.) sowie betrieblicher Arbeitspolitik? Wie 
prägen Gewinnchancen, Wettbewerbsdruck und institutioneller Rahmen 
Form und Ausmaß der Techniknutzung und die Geschwindigkeit und 
Richtung ihrer Entwicklung? Warum gibt es Wirtschaftsbereiche und in-
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nerhalb dieser Wirtschaftsbereiche wiederum Unternehmen mit unter
schiedlichen technologischen Standards und unterschiedlicher Dynamik? 
In welchem marktstrategischen und technischen Wechselverhältnis stehen 
Prozeß- und Produktinnovation zueinander? Was sind die arbeitsseitigen 
Voraussetzungen, was die arbeitsseitigen Folgen unterschiedlicher Innova
tionsstrategien und Technikoptionen? Neue Techniken im Betrieb ermög
lichen neue Arbeitsvertragsformen, neue Arbeitsorganisationsformen und 
neue überbetriebliche Kooperationsformen. Was prägt die Entscheidung 
über die Form des betrieblichen Arbeitseinsatzes und welche Optionen 
stehen überhaupt zur Wahl? Sind die verschiedenen Anforderungen des 
Einsatzes moderner Techniken mit unterschiedlichen Freiheitsgraden ver
bunden - konkret: Sind z.B. die ökonomischen Auslastungserfordernisse 
zwingender als die qualifikatorischen Voraussetzungen; welche Gestal
tungsspielräume bestehen bei den im Auslastungsinteresse angestrebten 
Veränderungen in den Arbeitszeitarrangements? Und schließlich: Wie 
hängen Marktstrategien, Innovationsstrategien und Strategien der arbeits
politischen Fertigungsorganisation zusammen, gibt es z.B. klar unter
scheidbare Strategieschienen wie "Leistungswettbewerb/Produktinnova
tion /Qualifizierung" und "Preiswettbewerb/Prozeßinnovation/Betriebszei
tenausweitung und Variabilisierung des Arbeitsvolumens"? 

Ausgehend vom Rechtssystem stellten sich die Fragen: Welche rechtlichen 
Regulierungen i.w.S. sind für betriebliche Arbeitsspolitik überhaupt rele
vant, welche restriktive, welche produktive Bedeutung haben derartige 
Regulierungen für betriebliches Handeln? Wie reagieren Unternehmen in 
unterschiedlichen Situationen auf unterschiedliche Regulierungsformen, 
wie werden sie befolgt, genutzt, umgangen? Können Selbstbindung oder 
privatrechtliche, bilateral-individuelle Regelungsabsprachen kollektiv-
rechtliche oder gesetzliche Regulierungen ersetzen? Wie wirken sich insti
tutionelle Faktoren (Interessenvertretung, Arbeitsrecht etc.) auf die Ein-
führungs-/Verarbeitungsstrategien neuer Techniken, wie auf die Ent
scheidung für alternative Marktstrategien aus? Wie wird eine Freigabe 
(De-Regulierung) genutzt, und wie wirkt sich dies auf die Beschäftigten 
und den Arbeitsmarkt aus? 

Der Sammelband gliedert sich in drei Teile, denen eine allgemeine Ein
führung vorangestellt ist, in der Semlinger der Frage funktional äquivalen
ter Flexibilitätsformen auf unterschiedlichen Systemebenen sowie dem ei
ner Flexibilisierung innewohnenden Verteilungskonflikt nachgeht. Unter 
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der Zwischenüberschrift "Flexibilität: Anforderungen und Optionen" sind 
dann vier Beiträge zusammengestellt, in denen es um eine Analyse des be
trieblichen Flexibilitätsbedarfs geht, d.h. um alternative betriebliche Reak
tionsmöglichkeiten auf die Erfordernisse des Absatzmarktes, um unter
schiedliche Strategien der Techniknutzung und der arbeitsorganisatori
schen Technikeinführung sowie um die Notwendigkeit, aber auch um al
ternative Möglichkeiten, Stabilität in den betrieblichen Arbeitsbeziehun
gen sicherzustellen. 

Während Fritsch zeigt, daß es unterschiedliche betriebliche Innovations
strategien gibt, die maßgeblich von der jeweiligen Marktpositionierung 
bzw. Marktstrategie des Unternehmens geprägt sind, macht der Beitrag 
von Semlinger, Köhler, Moldaschl deutlich, daß es im Rahmen der ver
schiedenen Markt- und Technikstrategien wiederum alternative Optionen 
der arbeitsorganisatorischen Einbindung der modernen EDV-gestützten 
Produktionstechnologien gibt. In beiden Aufsätzen wird herausgearbeitet, 
wie die betriebliche Wahl zwischen den aufgezeigten Alternativen einge
bettet ist in ein komplexes Gefüge von Rahmenbedingungen, zu denen 
auch die Qualität der industriellen Beziehungen und der (arbeits-)recht-
lichen Regulierung zählen. Diese Regelungen sind von wesentlicher 
Bedeutung für die Richtung der strategischen Weichenstellung, d.h. für die 
Wahl des Weges, auf dem Betriebe ihre ökonomische Zukunft suchen, in
dem sie manche Entwicklungen behindern und andere begünstigen. Sadowski geht in seinem Beitrag der Frage nach, inwieweit zwischen derarti
gen Beschränkungen und der Möglichkeit zu flexibler betrieblicher (Re-) 
Organisation ein komplementäres Verhältnis besteht, und er diskutiert, ob 
die erforderliche Stabilität in den Arbeitsbeziehungen nicht auch durch 
eine entsprechende Selbstbindung des Arbeitgebers erreicht werden 
könnte. Brandes, Buttler, Dorndorf, Walwei führen diese funktionale 
Analyse von Vertragsstabilisierungen und die Diskussion um die adäquate 
Regelungsebene weiter. Beide Aufsätze zeigen, daß betriebliche Effizienz 
und Flexibilität auf stabilisierende Elemente in den Arbeitsbeziehungen 
angewiesen sind und daß diese im erforderlichen Maße weder durch 
Selbstverpflichtung des Arbeitgebers noch durch bilateral-individualrecht-
liche Absprachen erzielt werden können, sondern einer Überindividuellen-
kollektivrechtlichen bzw. gesetzlichen Absicherung bedürfen. 

Der zweite Teil versammelt unter der Zwischenüberschrift "Flexibilisie
rung durch De-Regulierung" drei Aufsätze, die den Folgen einer Auswei-
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tung individueller arbeitsvertraglicher Gestaltungsmöglichkeiten am Bei
spiel des Beschäftigungsförderungsgesetzes von 1985 sowie der Nutzung 
von Regulierungsfreiräumen nachgehen. So macht Büchtemann in seinem 
Beitrag deutlich, daß der erleichterte Abschluß befristeter Arbeitsverträge 
betrieblicherseits höchst unterschiedlich genutzt wird, und daß im Zuge 
dieser Selbstselektion vornehmlich Betriebe gestützt werden, die beschäf-
tigungs- und strukturpolitisch als prekär bzw. marginal einzustufen sind, 
während sich die erhofften arbeitsmarktpolitischen Effekte nicht bzw. 
kaum einstellten. Im Aufsatz von Linne, Voswinkel geht es dann um die 
individuellen Verarbeitungsprobleme befristet beschäftigter Arbeitnehmer 
und um die dysfunktionalen betrieblichen Nebenfolgen, die aus der mit 
diesem Vertragsstatus einhergehenden Verunsicherung resultieren. Bol
linger, Cornetz, Pfau-Effinger schließlich weiten die Betrachtung auf an
dere Formen "atypischer" Beschäftigungsverhältnisse aus und zeigen, daß 
hier zwar nicht pauschalisierend von einer Benachteiligung oder Gefähr
dung der betroffenen Arbeitnehmer gesprochen werden darf, daß aber un
ter den gegebenen Bedingungen diese Beschäftigungsformen mit nicht un
erheblichen Risiken belastet sind und die damit verbundenen Freiräume 
nicht selten zu Lasten abgrenzbarer Arbeitnehmergruppen gehen. Alle 
drei Beiträge belegen mit empirischem Material, daß eine punktuelle, 
mehr oder minder isolierte, am Arbeitsrecht ansetzende De-Regulierung 
betrieblich unerheblich oder sogar kontraproduktiv sein kann, wie damit 
Flexibilitätslasten umverteilt werden, und daß es in der Folge zu wirt-
schafts- wie beschäftigungspolitisch unerwünschten Nebenfolgen kommt. 

Im letzten Teil schließlich, der den Titel "Perspektiven einer sozialverträg
lichen Flexibilisierung des Arbeitsmarktes" trägt, wird der schwierige Ver
such unternommen, die Kritik konstruktiv zu wenden und Alternativen zur 
simplen De-Regulierung zu umreißen, die eine Flexibilisierung des Be
schäftigungssystems in effizienter und sozial gerechter Form versprechen. 
Beispiele und Erfahrungen aus anderen nationalen Kontexten aufgreifend 
richtet Mückenberger den Blick auf die Möglichkeiten einer Re-Regulie-
rung, die dem Erfordernis einer neuen Balance zwischen Stabilität und 
Flexibilität besser gerecht zu werden verspricht als ein Regelungsverzicht. 
Anknüpfend an der Feststellung, daß Betrieben weniger an quantitativer 
und mehr an funktionaler Flexibilität gelegen sein muß, diskutieren 
Mahnkopf, Maier, welchen Stellenwert Qualifikation für eine höhere Fle
xibilität des Beschäftigungssystems hat, inwieweit Qualifizierung, d.h. ins
besondere Weiterbildung, zu einer Flexibilisierung beitragen kann, die 
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über zusätzliche Handlungsspielräume statt über Zwänge erfolgt, und wel
che Regulierungslücken dafür zu schließen wären. Seifert greift das im 
Mittelpunkt der Flexibilisierungsdebatte stehende Interesse auf, Arbeits
zeiten und Arbeitsvolumen besser mit wechselnden betrieblichen und indi
viduellen Bedürfnissen abstimmen zu können, und diskutiert Gestaltungsansätze einer Arbeitszeitvariabilisierung, die unter Berücksichtigung der 
betrieblichen Erfordernisse allen Arbeitnehmern mehr Zeitsouveränität 
einräumen würde. Im Beitrag von Landenberger schließlich wird dem 
Umstand Rechnung getragen werden, daß es gesellschaftspolitsch er
wünschte und wirtschaftlich schwer verzichtbare Beschäftigungsformen 
gibt bzw. geben sollte, die aus den typischen Regulierungsmustern heraus
fallen; damit dies aber nicht einseitig zu Lasten der davon betroffenen Ar
beitnehmer geht, werden hier Ansätze diskutiert, wie sichergestellt werden 
könnte, daß auch flexibel Beschäftigte das notwendige Mindestmaß sozi
aler Absicherung erfahren. Der Anspruch der Beiträge dieses Teils ist 
nicht darauf gerichtet, umsetzungsreife Modelle vorzustellen; vielmehr 
geht es ihnen - was schon die Überschrift dieses Teils anzeigen soll -
darum, alternative Gestaltungsperspektiven aufzuzeigen und Vorschläge 
mit möglichst scharfen Konturen zu machen, um die Diskussion produktiv 
voranzubringen. 
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Klaus Semlinger 

Flexibilität und Autonomie - Zur Verteilung von 
Verhaltensspielräumen und Anpassungszwängen im 
Beschäftigungssystem 

1. De-Regulierung als politische Resignation 
2. Flexibilität und Stabilität 
3. Flexibilität und Autonomie 
4. Flexibilisierung und De-Regulierung 
5. Flexibilisierung durch Befähigung 

1. De-Regulierung als politische Resignation 

"Das Herabdrücken der Löhne ist die leichteste und gleichzeitig die lie
derlichste Art, um einer schwierigen Situation Herr zu werden, von der 
Inhumanität ganz zu schweigen. In Wahrheit heißt das, die Unfähigkeit 
der Geschäftsführung auf die Arbeiter abzuwälzen." Was Henry Ford hier 
(1925, S. 159) mit solcher Entschiedenheit bezüglich der Lohnhöhe als An
satzpunkt betrieblicher Problemlösung formulierte, läßt sich auch auf die 
Flexibilisierung des Arbeitseinsatzes und auf eine öffentliche Politik über
tragen, die eine derartige Flexibilisierung begünstigt. Das gilt insbesondere 
für eine Flexibilisierungspolitik, die nicht danach unterscheidet, welche 
Formen Flexibilität annehmen kann, und die sich gegenüber den damit 
verbundenen Verteilungsaspekten blind stellt. Dies soll im folgenden ge
nauer herausgearbeitet werden. 

Auch die Methoden der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik zeigen 
konjunkturelle Zyklen. Nahmen zu Beginn der 70er Jahre planungsorien-
tierte Steuerungsvorstellungen in der wissenschaftlichen und politischen 
Diskussion eine prominente Stelle ein, so führten entsprechende prakti
sche Ansätze rasch zu Ernüchterung. Daran anschließende Versuche einer 
qualitativ ausgerichteten Wiederbelebung keynesianischer Nachfrage
steuerung stießen auf stabilitätspolitische Bedenken und fiskalische Re
striktionen und waren relativ bald politisch blockiert. Spätestens Anfang 
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der 80er Jahre setzte sich dann ein stärker angebotsorientierter Politikan
satz durch, der die Verbesserung der Angebotsbedingungen weniger im 
Ausbau öffentlicher Infrastrukturleistungen zur Verbesserung der Produk
tivität als vielmehr in einer direkten monetären Kostenentlastung der Un
ternehmen durch Steuersenkungen und Lohnzurückhaltung sucht. Nach
dem auch auf diesem Wege die anhaltende Arbeitslosigkeit nicht nachhal
tig reduziert werden konnte, wandte sich die wirtschaftspolitische Auf
merksamkeit schließlich erneut den unmittelbaren Austauschprozessen 
zwischen Angebot und Nachfrage zu. Dabei geht es diesmal jedoch nicht 
wieder um eine vorausschauende Abstimmung, sondern um die Verbesse
rung der Selbststeuerungsfähigkeit der ökonomischen Akteure. 

Neue (Wachstums-)Dynamik und mehr Arbeitsplätze versprechen sich 
nun viele durch größere Flexibilität sowohl auf Seiten der Arbeitnehmer 
als auch auf Seiten der Betriebe, wenn deren Flexibilitätsbereitschaft durch 
eine entsprechende Ordnung der verschiedenen Märkte der notwendige 
Antrieb und Spielraum gegeben würde. Den hierfür erforderlichen 
ordnungspolitischen Rahmen zu schaffen, tut sich die traditionelle 
Wettbewerbspolitik allerdings schwer. Die aktuellen Flexibilisierungsbe
mühungen konzentrieren sich denn auch statt dessen auf die Rücknahme 
staatlicher Regulierungen, die dem Vorwurf ausgesetzt sind, als wesentli
ches Hemmnis privater Flexibilität für die unzureichende Dynamik der 
Wirtschaft und somit letztlich auch für das anhaltende Beschäftigungsdefi
zit verantwortlich zu sein. 

Wenn heute die wirtschaftspolitische Aufmerksamkeit wieder stärker den 
Austauschprozessen zwischen Angebot und Nachfrage gilt und sich der 
Prozeß der Akzentverschiebung damit gleichsam kreisförmig schließt, so 
gilt dies auch für die Auseinandersetzung um den Weg, wie eine Verbesse
rung der Anpassungsvorgänge erreicht werden kann: Scheinbar unverän
dert und lediglich in umgekehrter Schlachtordnung stehen sich hier wieder 
die beiden Positionen "Mehr Staat!" und "Mehr Markt!" gegenüber, wobei 
die Radikalität mancher Befürworter eines Verzichts auf gezielte und ziel
gebende staatliche Interventionen in das Marktgeschehen durch das of
fenkundig gewordene Debakel der osteuropäischen Volkswirtschaften zu
sätzliche Stärkung erfahren hat. Bei genauerer Betrachtung offenbart sich 
jedoch, daß es sich bei der Forderung nach einer Rückkehr zu den Wur
zeln der Marktwirtschaft nicht um das Ergebnis eines Lernprozesses han
delt, sondern um eine resignative Rückbesinnung auf ein überkommenes 
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Steuerungsmuster, für dessen Wirksamkeit lediglich modelltheoretische 
Überlegungen angeführt werden können, die ihre bestechende Stringenz 
einer überzogenen Abstraktion der auf realen Märkten ablaufenden Pro
zesse verdanken. Wenn heute Wirkungen und Nebenwirkungen staatlicher 
Intervention häufig als unbefriedigend bzw. sogar als nachteilig anzusehen 
sind, so steht - wenn die gesellschaftlichen Ziele aufrecht erhalten werden 
sollen - nicht die öffentliche Regulierung an sich, sondern ihre Form zur 
Debatte. 

Auch der Verzicht auf politische Steuerung hat nämlich steuernde Wir
kungen. Flexibilisierungspolitik durch schlichte De-Regulierung ist daher 
nur vordergründig neutral gegenüber der daraus resultierenden Dynamik. 
Gezeigt werden soll, daß sich insbesondere eine Flexibilisierungspolitik, 
die vornehmlich auf eine leichtere quantitative Anpaßbarkeit des betrieb
lichen Arbeitskräftepotentials abzielt, rasch als kurzsichtige und sowohl 
strukturpolitisch wie sozial prekäre Option erweisen kann. Bevor auf kon
krete Optionen der Flexibilisierung eingegangen wird (Abschnitte 4. und 
5.), soll die Diskussion zunächst auf einer allgemeineren Ebene geführt 
werden (Abschnitte 2. und 3.). 

2. Flexibilität und Stabilität 

Flexibilität steht - abstrakt gesprochen - für die Möglichkeit eines Systems 
zu quantitativen oder qualitativen Anpassungen bei veränderten Umwelt
zuständen. Diese Möglichkeit wird geprägt vom Umfang des mobilisierba
ren Strukturmuster- oder Verhaltenspotentials, von der Stärke der beste
henden Struktur- und Verhaltensbindungen, von der gegebenen Kapazität 
der Informationsverarbeitung und schließlich von Form und Stärke der für 
Anpassungs(re)aktionen erforderlichen Stimuli. Diese neutrale Systemei
genschaft wird nun in der aktuellen wirtschafts- und arbeitsmarktpoliti
schen Debatte von den Befürwortern einer radikalen Flexibilisierung mehr 
oder minder pauschal und voraussetzungslos auch für soziale Systeme als 
positiv interpretiert. Diese Sichtweise ist genauer zu überprüfen. 

Flexibilität ist in einer sich ändernden Welt nicht nur Vorbedingung für 
quantitatives Wachstum und qualitative Anpassung, sondern auch Voraus
setzung für eine erfolgreiche Bewältigung von Schrumpfungsprozessen. 
Anpassungsfähigkeit ist damit ohne Zweifel eine Eigenschaft, die es zu si-
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ehern und zu entwickeln gilt. Wandel und Wandlungsfähigkeit sind jedoch 
kein Selbstzweck, sondern vor dem Hintergrund der Veränderungserfor
dernisse zu beurteilen. Auch wenn das Ausmaß der Anpassungsnotwen
digkeit und die Richtung des Wandels ex ante nicht oder nur schwer be
stimmbar sind, so lassen sich aus diesem Zusammenhang doch zumindest 
drei Probleme benennen, die einer pauschalen Flexibilisierung entgegen
stehen. 

Da sind erstens die Kosten von Flexibilität. Diese fallen an, wenn Investi
tionen vor ihrer Amortisation abgeschrieben werden müssen, aber auch 
wenn entsprechend investive Festlegungen im Interesse hoher Anpas
sungsfähigkeit ohne adäquaten Ersatz unterlasssen werden. Im ersten Fall 
handelt es sich um die Kosten einer Fehlinvestition, im zweiten Fall um 
den Verzicht auf Produktivitätsgewinne durch Skaleneffekte und andere 
Spezialisierungsvorteile. Kosten - oder allgemeiner: Aufwand - verursacht 
Flexibilität aber auch unmittelbar durch die für einen Wandel erforderli
chen Transaktionen, und nicht zuletzt bedarf auch der Aufbau eines Flexi
bilitätspotentials gewisser Investitionen, ebenso wie dessen Aufrechterhal
tung eigene Unterhaltskosten mit sich bringt. 

So läßt sich Flexibilität durch redundante oder polyvalente Investitionen 
erzeugen, die gleichsam als quantitative oder qualitative Reserve ver
gleichsweise leicht umgewidmet werden können und so zur raschen Erwei
terung, Einschränkung oder Neustrukturierung eines Systems beitragen 
(vgl. Streeck 1991; Grabher 1991). Redundante Investitionen, die nicht für 
einen flexiblen Einsatz genutzt werden (müssen), sind jedoch nicht nur 
überschüssige, sondern auch überflüssige Investitionen, und polyvalente 
Investitionen, die nicht in ihrer Multifunktionalität eingesetzt werden, 
dürften im Laufe der Zeit - soweit ihre Vielseitigkeit auf entsprechendes 
Nutzungswissen angewiesen ist - viel von dieser Eigenschaft einbüßen. 
Damit können sich Investitionen in Flexibilität ebenfalls als Fehlinvestitio
nen und die Aufwendungen für Flexibilität als Entwicklungsnachteil ge
genüber anderen Systemen erweisen, in denen die knappen Ressourcen 
auf ein effizientes Zusammenspiel festgelegt sind (vgl. Freeman, Hannan 
1983). 

Zum zweiten kann Flexibilität zu überschießender Dynamik führen, die 
eine optimale Anpassung des Systems behindert, wenn nicht gar vereitelt. 
Diese Überlegung knüpft am Bild der Investition als produktivem Umweg 
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an, durch den auf ein kurzfristig mögliches Erreichen bescheidener Ziele 
zugunsten einer effizienteren oder ambitionierteren Zielerreichung zu ei
nem späteren Zeitpunkt verzichtet wird. Erst diese Fähigkeit, nicht jede 
naheliegende vorteilhafte Option zu ergreifen und statt dessen im Inter
esse längerfristiger Ziele ggf. auch beharrlich an einer einmal erfolgten 
Festlegung festzuhalten, befähigt ein System, "global maximierend" zu ei
nem höheren Maß an Effizienz und Zielerfüllung zu gelangen, als es durch 
"aktivistisch-reformistische", permanente Anpassungen möglich wäre, die 
zudem den Weg zu einem entwickelteren Optimum rasch verbauen kön
nen (vgl. Elster 1987, S. 40 ff.).1 

Überschießende Flexibilität wird dabei insbesondere in sozialen Systemen 
zum Problem, die letztlich als Geflecht von Austauschbeziehungen zwi
schen Akteuren mit jeweils eigenen Zielen und mehr oder minder ausge
prägter Verhaltensautonomie anzusehen sind. Nur vordergründig würde 
Flexibilität ihr Maximum bei völliger institutioneller Freigabe der Aus
tauschbeziehungen, d.h. durch Rücknahme jeglicher kollektiver Stabilisie
rungen erreichen. Zu jeder Zeit wäre dann eine Neuformulierung der Be
ziehungen und damit eine optimale Anpassung an Veränderungen in den 
Zielen oder Rahmenbedingungen möglich. Damit verlöre aber jede Ver
bindung ihre Verbindlichkeit und die daraus resultierende Verunsicherung 
wirkte eher lähmend. Zu hohe Flexibilität in Form lockerer Struktur- und 
Verhaltensbindungen begünstigt also nicht nur Überanpassungen, sondern 
kann im Extrem auch in das genaue Gegenteil umschlagen. 

Nachteilig wirkt sich überschießende Flexibilität aber nicht nur in quanti
tativen Wachstums- oder Schrumpfungsprozessen aus. Besonders dysfunk-
tional kann sie vor allem bei qualitativen Anpassungserfordernissen sein, 
wenn diese nicht (allein) über die Auflösung überkommener Strukturen 
und die anschließende Neuformierung der Austauschbeziehungen zu be
wältigen sind, sondern nach neuen Ressourcen und Fähigkeiten sowie 
nach innovativer (Weiter-)Entwicklung der internen Systembeziehungen 
verlangen (vgl. Hirschman 1970, S. 12). So leidet bei geringer Systembin-

1 Was Elster als genuine Fähigkeit des Menschen herausstellt, gilt auch für 
menschliche Organisationen - allerdings nicht naturgegeben. Zur Notwendigkeit 
entsprechender strategischer Entscheidungen zwischen kurzfristigen Vorteilen 
und langfristigen Erträgen, zwischen zyklischer Anpassung und Kontinuität in 
der Personalwirtschaft vgl. Sadowski 1991. 
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dung der Akteure der qualitative Informationsgehalt der Rückkopplungsprozesse, wenn bei Problemen statt einer gemeinsamen Auseinanderset
zung mit den Problemursachen und den Möglichkeiten einer Problemlö
sung ("voice") mit (partieller) Systemauflösung ("exit") reagiert wird (ebd., 
S. 43). Die Flexibilität des Gesamtsystems ist zudem besonders dann auf 
die Anpassungsbereitschaft der einzelnen Akteure angewiesen, wenn die 
erforderlichen Anpassungen die Übernahme von Kosten oder Unsicher
heit verlangen: Ohne hinreichende Stabilität in den Austauschbeziehungen 
mit entsprechend klaren und verläßlichen Verantwortungs- und Haftungs
regelungen werden die einzelnen Akteure im übergeordneten Interesse 
der Systemflexibilität - ohne Not - weder dazu bereit sein, eigene Investi
tionen vorzeitig abzuschreiben (Williamson 1985, S. 76), noch sich in Inno
vationen zu engagieren, die eigene investive Festlegungen erfordern 
(Lundvall 1991; Williamson 1985, S. 163 ff.).2 

Insgesamt begünstigt eine zu hohe Flexibilität in Form einfacher und ra
scher Rekombinationsmöglichkeit von Systemelementen, daß sich länger
fristig evtl. vorteilhafte Strukturen vorschnell auflösen, und daß sich kurz
fristig mögliche, aber langfristig suboptimale Rekombinationen der Sy
stemelemente und Austauschbeziehungen gegenüber einer langwierigeren, 
aber ggf. letztlich angemesseneren Evolution der Systembestandteile und 
der Form ihrer Verknüpfung durchsetzen. Gleichzeitig droht mangelnde 
oder unzureichende Stabilität die informatorischen und motivationalen 
Grundlagen der Lern- und Anpassungsfähigkeit eines Systems zu beein
trächtigen. 

Drittens schließlich kann Flexibilität durchaus auch unmittelbar prekäre 
Formen annehmen. So entsteht Anpassungsfähigkeit nicht nur aus "aktiver 
Beweglichkeit", sondern auch aus "passiver Beugsamkeit" (s. Semlinger 
1988): Handelt es sich bei der erstgenannten Art von Flexibilität um die 
Fähigkeit zur zielgeleiteten raschen Reaktion auf veränderte (Umwelt-) 
Erfordernisse und Optionen, so besteht die letztgenannte Form in der Be
reitschaft, (externen) Anpassungsanforderungen auch unter Preisgabe ge-

2 Während die ökonomische Analyse hier wiederum primär die Amortisationsri
siken einer investiven Festlegung bei kundenspezifischen Innovationen hervor
hebt, betont die mehr soziologisch ansetzende Analyse derartiger Innovations
prozesse, daß der dafür erforderliche Informationsaustausch ohne stabile In
teraktionsbeziehungen nicht erfolgen könne. 
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gebener Ziele und unter Inkaufnahme längerfristiger Entwicklungsrisiken 
nachzugeben. 

Basiert aktive Flexibilität auf der Verfügbarkeit oder Entwicklungsfähig
keit funktional äquivalenter Struktur- und Verhaltensoptionen, so beruht 
passive Flexibilität auf der Möglichkeit zum Rückgriff auf aufwendigere 
oder weniger ertragreiche Optionen für den Fall, daß sich das bisherige 
Struktur- und Verhaltensmuster nicht mehr aufrechterhalten läßt. Damit 
mag zwar auch passive Flexibilität kurzfristig dem Systemerhalt dienlich 
sein, auf lange Sicht kann diese Form der Außensteuerung eines Systems 
durch die damit einhergehende Aushöhlung und Auflösung effizienter Sy
stemstrukturen jedoch eine existentielle Krise sogar verstärken. Dies gilt 
wiederum insbesondere für soziale Systeme, da es hier nicht um den ab
strakten Systemerhalt, sondern um die Verwirklichung konkreter materi
eller und ideeller Ziele geht.3 Entsprechend wichtig für die Kooperation 
der Akteure - und damit in funktionalistischer Perspektive letztlich auch 
wieder für die Systementwicklung und den Systemerhalt - ist daher, ob die 
Systemanpassung mit einer Lastenverschiebung einhergeht bzw. von wel
chem Ausmaß und von welcher Dauer und Verteilung die damit verbun
denen Abstriche an der Zielerreichung sind. 

Flexibilität ist nach allem also keine unproblematische Systemeigenschaft. 
Als funktionale Eigenschaft sozialer Systeme bedarf Flexibilität aus Ko
sten-, Effizienz- und Verteilungsgesichtspunkten einer gewissen Sy
stemstabilität, und zwar einerseits zu ihrer Begrenzung, andererseits aber 
auch zu ihrer Unterstützung. Zwar ist - wie bereits eingeräumt - ex ante 
kaum mit Gewißheit zu bestimmen, welche Struktur auf lange Sicht über
legen ist; dies gilt allerdings auch für die Zweckmäßigkeit kurzfristiger 
Anpassungen. Eingedenk der Kosten und der problematischen (Fern-) 
Wirkungen überschießender Flexibilität - aber auch mit Blick auf die 
verlockenden möglichen Erträge rascher Anpassungen - läßt sich diesem 
Dilemma nur angemessen Rechnung tragen, wenn Flexibilisierung nicht 
auf schnellere, sondern auf bessere Anpassungsfähigkeit zielt. 

3 Es macht daher - anders als in der ökonomischen Theorie - aus einzelwirt
schaftlicher und wirtschaftspolitischer Perspektive einen wesentlichen Unter
schied, ob eine qualitative Systemanpassung über eine evolutionäre Systement
wicklung erfolgt, auf einen grundlegenden Charakterwandel des Systems hin
ausläuft oder gar über die Auflösung bestehender Systeme führt (Hirschman 
1970, S. 2). 
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Damit rückt die Frage in den Vordergrund, auf welcher Systemebene und 
in welcher Form Flexibilität gewährleistet sein muß. Bis hierhin sollte 
deutlich geworden sein, daß eine unterschiedlich ansetzende Flexibilisie
rung mit höchst unterschiedlichen - funktionalen wie dysfunktionalen -
Folgen verbunden ist. Dies soll im weiteren näher ausgeleuchtet werden, 
wobei insbesondere auf die implizite Verteilungsdimension von Flexibili
sierung einzugehen ist. 

3. Flexibilität und Autonomie 

Das beschriebene Wechselverhältnis zwischen Flexibilität und Stabilität 
kann auch so zusammengefaßt werden, daß ein System weder auf allen 
Ebenen gleichzeitig flexibel sein muß noch sein darf (s. hierzu auch Bran
des, Buttler, Dorndorf, Walwei in diesem Band). Für eine funktionale 
Analyse ist daher wichtig, wann, wo und wie ein System flexibel ist; in so
zialen Systemen ist darüber hinaus von Belang, wer flexibel sein darf bzw. 
sein muß. 

Im Mittelpunkt der Flexibilisierungsdebatte steht die Anpassungsfähigkeit 
der Wirtschaft an wechselnde Erfordernisse, die im Interesse übergeord
neter Ziele - Wachstum (oder differenzierter: Wohlstandsmehrung) und 
Vollbeschäftigung - erhöht werden soll. A priori ist damit noch nicht fest
gelegt, auf welcher Systemebene (auf der der Märkte, der Unternehmen, 
der individuellen wirtschaftlichen Akteure) die Flexibilisierung anzusetzen 
hat. So ist durchaus nicht selbstverständlich, daß Anpassungserfordernisse 
auf den Gütermärkten - etwa ein allgemeiner Absatzrückgang oder eine 
Beeinträchtigung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit durch eine 
Währungsaufwertung - nach einer Rücknahme der Produktionskapazität 
verlangen, die zudem primär über eine Verringerung des Arbeitseinsatzes, 
d.h. als Anpassung über den Arbeitsmarkt, erfolgen muß. So ließe sich 
eine ausreichende Kapazitätsauslastung ggf. auch durch eine vorüberge
hende Produktion auf Lager bzw. durch Nutzung des Produktionsausfalls 
für die Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen gewährleisten, was 
die Verfügbarkeit flexibler Finanzierungsmöglichkeiten voraussetzt 
(Schmid, Semlinger 1980, S. 198 ff.), oder durch angemessene Bemühun
gen um eine kompensierende Nachfragesteuerung, d.h. durch flexible 
Marketingpolitik und eine entsprechende Produktionstechnologie (Streeck 
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1985, S. 31). Auch wenn derartige Optionen nicht immer (in ausreichen
dem Maße) gegeben sind, so zeigt sich darin doch, daß Flexibilisierungs
politik nicht vorrangig am Arbeitsmarkt ansetzen muß (vgl. hierzu Fritsch 
und Semlinger, Köhler, Moldaschl in diesem Band). 

Dabei ist nicht einmal offenkundig, daß eine Flexibilisierung der Märkte 
die relevante Systemebene trifft. Fraglich ist nicht nur, ob dies ohne eine 
Flexibilisierung der "tieferliegenden" Subsysteme, d.h. der Unternehmen 
und Betriebe, überhaupt möglich ist, sondern auch, ob eine "tieferanset
zende" Flexibilisierung nicht sogar überlegen wäre. Anzustreben wäre 
dann nicht eine Flexibilisierung der (externen) Austauschbeziehungen 
durch Lockerung der Systembindungen, also z.B. durch Verkürzung der 
Kündigungsfristen von Kauf-, Kredit- oder Arbeitsverträgen, sondern eine 
Stärkung der internen Wandlungsfähigkeit, d.h. innerhalb bestehender 
Bindungen. Vor allem wenn es um die qualitative Stabilisierung oder Ver
besserung der Systemleistung geht, kann sich die interne Anpassungsfä
higkeit als bedeutsamer erweisen (vgl. Hirschman 1970). 

Bezogen auf den Bereich des betrieblichen Personaleinsatzes hätte eine 
Flexibilisierung dementsprechend nicht an den Rekrutierungs- und Frei
setzungsprozessen über den externen Arbeitsmarkt, sondern an der unter
nehmensinternen Personalentwicklung und Personalallokation anzuset
zen.4 Eine zu hohe externe Flexibilität in den Arbeitsbeziehungen kann 
sich nämlich sogar negativ auf die Effizienz und Entwicklungsfähigkeit ei
nes Betriebe auswirken (Brandes, Buttler, Dorndorf, Walwei in diesem 
Band). So entwickeln Unternehmen denn auch aus wohlverstandenem Be
triebsinteresse heraus eigene, die Arbeitsbeziehungen stabilisierende Ver
bindlichkeiten, etwa in Form von Betriebsrenten und "lebenslangen" Be
schäftigungszusagen (Sadowski in diesem Band). Daß ein zu leichter be
trieblicher Wechsel der Arbeitskräfte darüber hinaus auch die Prosperi
tätschancen einer Wirtschaft insgesamt beeinträchtigen kann, ist ein gut 
bekanntes Problem aus der Regionalentwicklung und bestätigt sich erneut 
in den Schwierigkeiten, die in der ehemaligen DDR aus den Abwande
rungsbewegungen erwachsen sind und in den neuen Bundesländern aus 
deren Fortdauer entstehen. 

4 Für eine ausfuhrliche Diskussion der Optionen interner und externer betriebli
cher Personalanpassung s. Sengenberger 1987. 
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An diesen Beispielen deutet sich bereits an, daß das funktionale Wechsel
verhältnis zwischen Flexibilität und Stabilität auch als Verteilungsrelation 
zu interpretieren ist, und zwar nicht nur als Verteilung der Flexibilitätsko
sten, sondern - vielleicht sogar bedeutsamer - von Entscheidungs- und 
Verhaltensautonomie. Wenn nämlich Flexibilität Voraussetzung für ein er
folgreiches Bestehen in einer sich wandelnden Umwelt ist, so ist damit 
nicht zuletzt die (Re-)Aktionsfähigkeit eines Teilsystems/Akteurs in Hin
blick auf die Flexibilität anderer Teilsysteme/Akteure gemeint. In sozialen 
Systemen geht es dementsprechend nicht nur darum, wie entwickelt und 
verteilt Flexibilität ist, sondern auch darum, wie die Möglichkeiten verteilt 
sind, darüber zu entscheiden, ob, wann und wie das jeweils gegebene Fle
xibilitätspotential genutzt werden soll. 

Je nachdem, ob eine derartige Entscheidung dem freien Willen oder einer 
unentrinnbaren Notwendigkeit folgt, geschieht das Ausschöpfen von Flexi
bilität als selbstgewähltes Ausloten von Verhaltensspielräumen oder als 
erzwungenes Nachgeben gegenüber einem äußeren Anpassungsdruck. Aus 
der Unkalkulierbarkeit solcher Anpassungszwänge resultiert Unsicherheit, 
und die Möglichkeit, sich einem solchen Zwang zu widersetzen und nicht 
zu reagieren bzw. ihn auf andere abwälzen zu können oder durch eigene 
Initiativen entsprechende Anpassungszwänge für andere hervorzurufen, ist 
Macht. Flexibilität in sozialen Systemen läßt sich dementsprechend nicht 
von ihren Verteilungsaspekten isoliert, allein unter Effizienzgesichtspunk
ten diskutieren und gestalten. 

Flexibilität in sozialen Gefügen ist demnach nicht als abstrakte Systemei
genschaft zu verstehen, und sie ist auch nicht neutral. Vielmehr handelt es 
sich dabei bereits um ein (latentes) Austauschverhältnis von Anpassungs
leistungen. Dementsprechend gilt auch hier, daß sich gleichsam natur-
oder - vielleicht treffender - marktwüchsig eine optimale Verteilung von 
Anpassungsfreiräumen und Anpassungserfordernissen nur ergibt, wenn 
keine Transaktionskosten anfallen. Nun ist aber Flexibilität offenkundig 
auch mit nicht-trivialen Transaktionskosten verbunden, so daß mit diesem 
Ergebnis bei einer sich selbst überlassenen Entwicklung nicht gerechnet 
werden kann, und das Verteilungsresultat maßgeblich von den jeweils gel
tenden institutionellen Regelungen bestimmt wird (vgl. Endres 1977, S. 
637 ff.; Monissen 1980, S. 366 ff.). 
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Fehlen geeignete gesellschaftliche Regulierungen der Austauschbeziehun
gen, so müssen die individuellen Akteure, um überhaupt handeln zu kön
nen oder auch nur, um die Abstimmungskosten flexibler Anpassungen zu 
reduzieren, nach bilateralen Möglichkeiten der Absicherung suchen. Im 
Marktmodell der ökonomischen Theorie würden diejenigen, die davon 
den größten Nutzen hätten, denjenigen das Recht zu autonomen Verhal
tensänderungen abkaufen, die daraus selbst nur einen geringeren Nutzen 
ziehen könnten als aus der entsprechend bezahlten Preisgabe dieser Op
tion. So jedenfalls eine klassische ökonomische Begründung für die Ent
stehung des Arbeitsvertrages, der dem Arbeitgeber einen erweiterten 
Handlungsfreiraum durch die verläßliche Möglichkeit zum autonomen 
Rückgriff auf das flexible Arbeitsvermögen eines Beschäftigten eröffnet, 
während diesem nicht nur die geleistete Arbeit, sondern auch der (be
grenzte und befristete) Verzicht auf Verhaltensautonomie entlohnt wird 
(Coase 1937, S. 390 f.). 

Voraussetzung und Ergebnis einer insgesamt optimalen Verteilung von 
Verhaltensspielräumen und Anpassungserfordernissen infolge entspre
chender bilateraler Aushandlungsprozesse ist die Identität von Leistung 
und Gegenleistung oder - anders gefaßt - von Herrschaft und Haftung (vgl. 
hierzu auch Mückenberger in diesem Band). Für den Bereich der Arbeits
beziehungen hieße dies, daß der Arbeitgeber für evtl. Nachteile, die aus 
seinen Entscheidungen über den Arbeitseinsatz für seine Beschäftigten re
sultieren, die Verantwortung zu tragen hätte. Nun kann aber gezeigt wer
den, daß entsprechende Selbstverpflichtungen eines Arbeitgebers nicht 
verläßlich sein können, weil sie ein Maß an Systemkontrolle voraussetzen, 
das nicht erreichbar ist (Sadowski in diesem Band). Angemessene wech
selseitige Versicherungen setzen demgegenüber ein Machtgleichgewicht 
(im oben umrissenen Sinne) zwischen den involvierten Partnern voraus. 
Dies ist in der Realität aber nicht gegeben, da auch bei allgemein gleicher 
Freiheit zu flexiblem Verhalten nicht mit einer ebensolchen Gleichvertei
lung der dazugehörigen Fähigkeiten zu rechnen ist. 

Dies betrifft insbesondere die Verteilung von Flexibilität in ihrer aktiven 
und passiven Form, die wiederum davon bestimmt ist, in welchem Maße 
die einzelnen Akteure über alternative Verhaltens- und Bindungsoptionen 
verfügen. Die Verteilung dieser Optionen ist aber nicht nur ungleich vor
gegeben, sie ist auch Gegenstand strategischer Spiele, in denen die Ak
teure einerseits im unmittelbaren Austausch über die entlohnte Preisgabe 
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des Rechts zur autonomen Nutzung von Verhaltensspielräumen verhan
deln und andererseits versuchen, die Spielräume der (potentiellen) Part
ner durch direkte oder indirekte Eingriffe zu kontrollieren. Übertragen 
auf den Bereich der Arbeitsbeziehungen geht es in derartigen "Spielen" 
also nicht um vertragliche Anweisungsbefugnisse und Kündigungsfristen, 
sondern darum (z.B. durch Zurückhaltung von Produktionswissen bzw. 
durch enge betriebsspezifische Qualifizierung), die Ausweichmöglichkei
ten der jeweils anderen Seite zu beschneiden, um sie leichter binden und 
billiger lenken zu können.5 

Wie es in diesem Konflikt um Autonomie und die Verteilung von Anpas
sungskosten je nach äußeren Rahmenbedingungen zu einer Verschiebung 
in den Flexibilitätspräferenzen der Akteure kommt, läßt sich gut am Bei
spiel der wechselnden Bedeutung von Kündigungsfristen zeigen: In Zeiten 
einer allgemeinen Arbeitskräfteknappheit, in der es für Arbeitnehmer ein 
leichtes ist, einen anderen Arbeitsplatz bei einem anderen Arbeitgeber zu 
finden, die freiwillige Mobilität entsprechend hoch und die Bereitschaft 
zur klaglosen Anpassung auch an schlechte Arbeitsbedingungen gering ist, 
sind die Arbeitgeber in ihren Ausweichmöglichkeiten beschränkt und auch 
in der Verfügung über die verbleibenden Möglichkeiten (z.B. in der Ar
beitsorganisation) nicht mehr autonom.6 So war die hohe Personalfluktua
tion zu Beginn der 70er Jahre eines der zentralen personalwirtschaftlichen 
Probleme, das viele Unternehmen zu aufwendigen Maßnahmen greifen 
ließ, um die Verläßlichkeit und Dauerhaftigkeit der Betriebsbindung ihrer 
Beschäftigten zu erhöhen. Selbst kaum an Kündigungen interessiert, war 
Arbeitgebern an langen Kündigungsfristen im Arbeitsvertrag durchaus 
gelegen. 

Dies war dann in den 80er Jahren allenfalls noch bei gesuchten Fachkräf
ten oder nach betrieblich finanzierten aufwendigen Qualifizierungen der 
Fall. Unter den Bedingungen anhaltender Massenarbeitslosigkeit und 
rückläufigen Personalbedarfs ist die Betriebsbindung der meisten Beschäf
tigten anderweitig gesichert, und die Fluktuation erscheint aus betriebli-

5 Vergleiche zur allgemeineren Interpretationen entsprechender Management
strategien Hirschman 1970, S. 124, und Bechtle 1980. 

6 Für ein namhaftes Beispiel s. Auer, Riegler 1990, die beschreiben, wie der 
schwedische Automobilhersteller VOLVO in analoger Situation dazu überging, 
mit arbeitnehmerorientierten Montagekonzepten zu experimentieren. 
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cher Sicht eher als zu niedrig. Während Kündigungsfristen nun für viele 
Arbeitnehmer positive Bedeutung gewinnen, sind sie betrieblicherseits 
eher störend: Da die Selbstselektion freiwilliger Betriebsaustritte häufig 
nicht den betrieblichen Präferenzen entspricht - die Arbeitskräfte, die man 
am ehesten zu halten wünscht, haben in der Regel auch die besten Alter
nativen und gehen als erste (und umgekehrt) - wäre eine Lockerung der 
betriebsseitigen Bindung, über deren Gebrauch autonom entschieden 
werden könnte, zum Gegensteuern durch forcierte Freisetzung hoch will
kommen. 

Nun sind die Flexibilitätsfreiräume zwischen Kapital und Arbeit alles an
dere als gleichverteilt, so daß von einem über die Zeit ausgewogenen 
Machtgleichgewicht kaum die Rede sein kann. Allerdings sind auch nicht 
alle Arbeitnehmer bzw. nicht alle Arbeitgeber jeweils in der gleichen Si
tuation. Autonomie und Anpassungsdruck sind unter den Betrieben ähn
lich ungleich verteilt wie auf der Arbeitnehmerseite, und ebenso wie es 
eine strukturelle Ungleichheit gibt, die den Verhaltensspielraum von Ar
beitnehmern Ld.R. stärker einengt als für den durchschnittlichen Arbeit
geber, sind auch manche Unterschiede in den Freiräumen innerhalb der 
beiden Marktseiten mehr oder minder dauerhafter Natur. Gesellschaftli
che Regulierung ist deshalb nicht nur unter Effizienzgesichtspunkten zur 
notwendigen Stabilisierung der Austauschbeziehung erforderlich, sondern 
auch, um hier - normativ begründet - für einen dauerhaften Ausgleich zu 
sorgen und um zu verhindern, daß sich die in einer konkreten Situation 
begünstigte Seite kurzfristige (und kurzsichtige) Vorteile auf Kosten der 
jeweils anderen Seite und zu Lasten des sozialen Zusammenhalts insge
samt verschafft. 

4. Flexibilisierung und De-Regulierung 

Vieles spricht dafür, daß heute größere Flexibilität im Wirtschaftssystem 
notwendig ist. Der zunehmende internationale Wettbewerbsdruck und der 
fortschreitende Strukturwandel, der einerseits durch die wachsende Ver
breitung insbesondere der neuen Mikro-Technologien zu grundlegenden 
Veränderungen in den Produktionsmöglichkeiten, andererseits infolge des 
sozio-demographischen Wandels zu einschneidend veränderten Produkti
onsanforderungen führt, drängen dabei auch auf eine weitere Flexibilisie
rung des Arbeitsmarktes. Kurzschlüssig wäre es jedoch, daraus umstands-
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los die Forderung nach staatlicher De-Regulierung abzuleiten. Auch und 
gerade wenn Flexibilisierung auf größere Selbststeuerungsmöglichkeiten 
für die wirtschaftlichen Akteure zielt, wirkt sie als grundlegende Weichen
stellung. 

Durch De-Regulierung, d.h. durch Rücknahme rechtlicher Bindungen, 
werden den Akteuren in erster Linie größere Freiheiten eingeräumt - ihre 
Fähigkeit zu flexiblem Verhalten ist davon kaum berührt. Dementspre
chend unterschiedlich sind ihre Möglichkeiten, die (neuen) Freiheiten zu 
nutzen, so daß - ohne kompensierende Maßnahmen - die formal egalitäre 
Befreiung von "staatlicher Gängelung" zu einer Neuverteilung von Ent
scheidungsautonomie und zu einer Umverteilung von Anpassungslasten 
führen muß. Auch dies kann angebracht sein, nur ist darüber nicht allein 
unter Effizienzgesichtspunkten zu entscheiden. 

So ließe sich als Kaskade zeichnen, wie z.B eine Liberalisierung des Welt
handels durch Aufhebung von nicht-tarifären Handelshemmnissen für 
manche nationalen Branchen neue Entwicklungschancen eröffnet, wäh
rend sie für andere den Anpassungsdruck erhöht. Dies gilt auch unterhalb 
der Branchenebene, wo finanzstarke und marktmächtige Unternehmen 
die für eine erfolgreiche Anpassung erforderlichen Investitionen leichter 
finanzieren oder einen entsprechenden Anpassungsdruck besser abfedern 
bzw. auf schwächere Unternehmen abwälzen können. Unbeschadet davon 
werden dadurch jedoch alle Unternehmen gezwungen, in ihrer Personal
politik beweglicher zu werden. Aber auch hier gibt es höchst unterschiedli
che, Unternehmens-, betriebs- oder bereichsspezifische Verarbeitungsmu
ster: Wird einerseits eine quantitative Stabilisierung der Belegschaft und 
eine qualitative Personalentwicklung durch entsprechende Personalvorhal
tung, Arbeitszeitvariabilisierung, Personalumsetzungen und durch interne 
Qualifikationsanpassung versucht, so wird andererseits größere Flexibilität 
auch im verstärkten Austausch von Beschäftigten über den externen Ar
beitsmarkt, in befristeten Arbeitsverträgen, Leiharbeit und anderen For
men "assoziierter Beschäftigung" gesucht. Auf diese Weise pflanzt sich 
auch eine Flexibilisierung des Wirtschaftssystems durch De-Regulierung 
der Absatzmärkte zumindest teilweise als Anpassungsdruck auf den Ar
beitsmarkt fort. Und ebenso wie auf der Unternehmensebene einige Be
triebe von den neuen rechtlichen Freiräumen profitieren und andere da
durch belastet werden, sind auch unter den Arbeitnehmern die Kosten und 
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Nutzen neuer personalpolitischer Beweglichkeit unterschiedlich verteilt.7 

Nicht erst, aber spätestens auf dieser Ebene muß daher das Auseinander
fallen von Flexibilität in Beweglichkeit und Beugsamkeit und die unter
schiedliche Verteilung von Freiräumen und Anpassungszwängen explizit in 
die wissenschaftliche und politische Debatte um die angemessene Form 
von Flexibilisierung einbezogen werden. 

Dies gilt insbesondere für eine Flexibilisierung, die unmittelbar an den 
Arbeitsbeziehungen ansetzt. Hier ist zunächst festzuhalten, daß auch diese 
Systemebene (z.T. absichtsvoll und gezielt) nicht gänzlich "durchreguliert" 
ist, so daß interessierte Betriebe in bestehende Regulierungslücken aus
weichen und durch das Angebot "atypischer" Beschäftigungsformen Ko
sten sparen und ihr verfügbares Arbeitskräftepotential weitgehend auto
nom an Veränderungen im Personalbedarf anpassen können. Wie dabei 
auch Risiken überwälzt, d.h. Herrschaft und Haftung getrennt werden, 
zeigt sich vor allem in den Grauzonen der "abhängigen Selbständigkeit", in 
denen die Betroffenen häufig in der Gebundenheit abhängiger Beschäfti
gung stehen, ohne deren Schutz zu genießen.8 Für manche Betriebe, die 
"atypische" Beschäftigungsformen nutzen, mag es dazu unter den gegebe
nen Bedingungen zur Sicherung ihrer Flexibilität kaum eine adäquate A l 
ternative geben, und z.T. liegen derartige Beschäftigungsformen auch 
durchaus im Interesse von Arbeitnehmern. Viele Betriebe bevorzugen 
diese Beschäftigungsformen aber lediglich, weil sie darin den für sie be
quemeren und kostengünstigeren Weg der Personalsteuerung sehen, wäh
rend die damit verbundenen Risiken und Anpassungslasten von vielen be
troffenen Arbeitnehmern nur eingegangen bzw. übernommen werden 

7 Teilweise entsteht die Notwendigkeit einer flexibleren Personalanpassung auch 
aus entsprechenden Arbeitnehmerwünschen, etwa dadurch, daß gesuchte Fach
kräfte zunehmend auf unübliche Arbeitszeitarrangements drängen und sich da
mit trotz anhaltender Massenarbeitslosigkeit auch durchsetzen können oder da
durch, daß in den letzten Jahren durch öffentliche Regulierung in wachsender 
Zahl arbeitnehmerseitige Ansprüche auf vorübergehende Erwerbsunterbre
chung aus gesellschaftspolitisch legitimierten Beurlaubungsinteressen festge
schrieben wurden. 

8 Analoge Interessen bzw. Wirkungen zeigen sich im - kaum öffentlich regulierten 
- Bereich der industriellen Zulieferung, wo große Unternehmen sich diesen 
Umstand zunutze machen und ihre Fertigungstiefe reduzieren und dabei einen 
Teil des wachsenden Organisations- und Absatzrisikos und die damit einherge
henden Anpassungslasten auf ihre schwächeren Lieferanten abwälzen (vgl. Döhl 
1989; Semlinger 1989). 
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mangels Alternative oder aus Unkenntnis über die längerfristigen Auswir
kungen auf ihre soziale Sicherung (ausführlicher Bollinger, Cornetz, Pfau-
Effinger sowie Landenberger in diesem Band). 

Entsprechende Auswirkungen lassen sich empirisch für zumindest ein 
konkretes Beispiel arbeitsrechtlicher De-Regulierung nachweisen, das sich 
damit letztlich als klare Fehlsteuerung erwiesen hat. So sind durch das Be
schäftigungsförderungsgesetz von 1985, durch das der Abschluß befristeter 
Arbeitsverträge erleichtert wurde, Betriebe kaum zu zusätzlichen Einstel
lungen motiviert worden, und die neuen Befristungsmöglichkeiten sind 
hauptsächlich von einem ganz spezifischen Betriebstypus in Anspruch ge
nommen worden, nämlich insbesondere von lohnkostenintensiven Klein-
und Mittelbetrieben mit häufigen Auslastungsschwankungen, (ohnehin) 
hoher Personalfluktuation, niedrigem Qualifikationsniveau der Beleg
schaft und deutlich negativer Beschäftigungsentwicklung (Büchtemann in 
diesem Band). Begünstigt wurden von dieser De-Regulierung im Zuge der 
Selbstselektion also vornehmlich solche Betriebe, die nicht zu den wirt-
schafts-, struktur- und beschäftigungspolitischen Hoffnungsträgern ge
rechnet werden können; innovative und beschäftigungsexpansive Unter
nehmen kommen demgegenüber gut ohne einen (forcierten) Austausch 
ihrer Belegschaften über den externen Arbeitsmarkt aus (vgl. hierzu auch 
Schettkat, Bangel 1989). 

Abgesehen von dieser strukturpolitisch zumindest problematisch zu nen
nenden Wirkungsverteilung der De-Regulierung betrieblicher Befristungs
praxis, ergaben sich daraus aber auch Verteilungswirkungen und Destabi-
lisierungseffekte, die sozial- und arbeitsmarktpolitisch als prekär und 
letztlich auch aus einzelwirtschaftlicher Perspektive heraus als kontrapro
duktiv einzustufen sind: So trat die erhoffte Begünstigung der Wiederein
gliederung Arbeitsloser nicht ein, und es sind auch nach der De-Regulie
rung vornehmlich un- und angelernte Arbeitskräfte, Berufsanfänger/innen 
und Berufsrückkehrer/innen, die sich (zunächst) mit einem befristetem 
Arbeitsvertrag begnügen müssen, während dies nur von wenigen Fachkräf
ten verlangt wird (Büchtemann in diesem Band). Darüber hinaus läßt sich 
beobachten, wie die Befristung des Arbeitsverhältnisses gleichsam 
zwangsläufig zu einem Abbau der Transparenz hinsichtlich der Verfahren 
und Kriterien betrieblicher Personalpolitik führt, die wiederum - trotz der 
klar vereinbarten Vertragslaufzeit - zu einer Verunsicherung der betroffe
nen Arbeitnehmer bezüglich ihrer Beschäftigungsperspektiven und der 
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Geltung von Leistungsstandards führt, was individuell als belastend emp
funden wird und Arbeitsmotivation und Arbeitsdisziplin untergräbt (s. 
Linne, Voswinkel in diesem Band). 

Nun mag eingewendet werden, daß ohne größere Flexibilität in der be
trieblichen Personalpolitik, d.h. ohne größere betriebliche Autonomie in 
der Anpassung des Arbeitseinsatzes, bestimmten Produktionserfordernis
sen und Konsumbedürfnissen nicht entsprochen werden könne, so daß 
kollektivrechtliche oder öffentliche Regulierungen, die die individuellen 
betrieblichen Anpassungsmöglichkeiten beschneiden, einschlägig tätige 
Betriebe existentiell gefährden, zumindest aber in ihren Entwicklungs
möglichkeiten behindern und so viele Arbeitskräfte um ihre einzigen Be
schäftigungschancen bringen würden. Angesichts der problematischen, 
prekären und dysfunktionalen (Neben-)Wirkungen einer ungezügelten 
Flexibilisierung durch pauschale Öffnung arbeitspolitischer Freiräume 
muß die darin implizit enthaltene Politikempfehlung zu einer mehr oder 
minder umfassenden Umverteilung von Autonomie und Anpassungslasten, 
von Entwicklungschancen und Anpassungszwängen jedoch als kurzsichtig 
und fehlleitend angesehen werden. Sie ist darüber hinaus entweder als 
Eingeständnis der Hilflosigkeit gegenüber der anhaltenden Massenar
beitslosigkeit zu verstehen oder als explizites Votum dafür, daß Langzeitarbeitslose und andere schwervermittelbare Arbeitsuchende im Unter
schied zu Arbeitskräften, die auf entsprechende kollektivrechtliche Absi
cherungen weniger angewiesen sind, für ihre (existentiellen) Erwerbsin
teressen notfalls auf ihren Anspruch verzichten müssen, daß die erreichten 
kulturellen Standards in den Arbeitsbeziehungen auch für sie Geltung ha
ben. 

Geht es bei der Regulierung von Verhaltensspielräumen allgemein darum, 
die Einhaltung und Transparenz gesetzter Standards und Verfahren 
sicherzustellen, so sind es Verläßlichkeit und Reichweite ihrer Geltung, 
die dabei angesichts der ungleichen und instabilen Verteilung von Verhal
tensoptionen eine kollektivrechtliche oder gesetzliche Form erforderlich 
machen. Einseitige Verpflichtungen des Arbeitgebers oder individuelle, 
bilateral zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ausgehandelte Verein
barungen müssen hier zwangsläufig defizitär bleiben: So setzt die Verläß
lichkeit entsprechender Selbstbindungen ein Maß an Umweltkontrolle 
voraus, wie es auch marktmächtigen Großunternehmen nicht (auf Dauer) 
gegeben ist und die gleichzeitig dazu befähigen würde, Selbstverpflichtun-
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gen höchst selektiv zu handhaben (ausführlicher hierzu Sadowski in die
sem Band). Ähnlich verhält es sich mit individuell-bilateralen Verträgen, 
die aufgrund der fehlenden Allgemeingültigkeit nicht nur Arbeitskräfte 
mit weniger Verhandlungsmacht ausschließen, sondern auch zu Wettbe
werbsverzerrungen auf der Unternehmensseite führen, etwa wenn damit 
verbundene höhere betriebliche Kosten (z.B. für Bildungsurlaub) nicht zu 
unmittelbaren, kurzfristigen und betriebsspezifischen Zusatzerträgen füh
ren, so daß daraus einerseits Wettbewerbsnachteile, andererseits aber 
durch Free-rider-Verhalten auch unlautere Wettbewerbsvorteile erwach
sen (vgl. hierzu auch Brandes, Buttler, Dorndorf, Walwei in diesem Band). 

Kollektivrechtliche und gesetzliche Regulierung ist also aus Effizienz- und 
Verteilungsgesichtspunkten auch im Bereich der Arbeitsbeziehungen un
erläßlich.9 Den unbefriedigenden oder sogar nachteiligen Folgen beste
hender Regelungen kann deshalb nicht durch deren ersatzlose Rücknahme 
begegnet werden. Notwendig ist vielmehr die Modernisierung des institu
tionellen Gefüges durch eine Re-Regulierung, die nicht allein die Grenzen 
individueller Freiräume zum Gegenstand hat, sondern stärker auf eine 
Verbesserung der individuellen Fähigkeiten abzielt. 

5. Flexibilisierung durch Befähigung 

Wenn, wie dargelegt, mit der Abkehr von überkommenen Regelungsstruk
turen stets eine grundlegende Weichenstellung einhergeht, so ist - soll dies 
als Akt bewußter Politik geschehen - darauf zu achten, daß die Weichen
stellung tatsächlich in die gewünschte Richtung erfolgt. Das Bemühen um 
eine weitere Flexibilisierung des Beschäftigungssystems durch Verbesse
rung der Selbststeuerungsfähigkeit der Akteure muß nicht darauf hinaus
laufen, Anpassungsaufgaben um den Preis der Aufgabe (oder des Auf
schubs) gesellschaftspolitischer Ziele leichter zu machen und größere ge
setzliche Spielräume für schnellere Anpassungen freizugeben. Vielleicht 
nicht so einfach, aber den Zielen angemessener wäre es, statt dessen die 

9 Wenn schon eine Parallelität zwischen Gütermarkt und Arbeitsmarkt gesehen 
wird, so ist zu bedenken, daß bezogen auf Gütermärkte auch in wirtschaftslibe
raler Sicht staatliche Wettbewerbspolitik, d.h. eine gesellschaftlich regulierte Be
schränkung des privaten Entscheidungsrechts über die Ausschöpfung verfügba
rer Verhaltensspielräume, nicht nur als legitime, sondern nachgerade als funk
tional erforderliche Einschränkung von individueller Autonomie gilt. 
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Anpassungsfähigkeit der Akteure zu stärken, um ihnen eine bessere Be
wältigung der (steigenden) Anforderungen zu ermöglichen. 

Auch hier kann eine Re-Regulierung hilfreich sein, jedoch nicht in Form 
einer Atomisierung der Verfahrensregeln, deren Formulierung dem Spiel 
der freien Kräfte ungleicher Partner überantwortet wird. Wie gezeigt, 
würde dies keineswegs dazu führen, daß Anpassungen immer dort erfol
gen, wo sie am produktivsten möglich wären, und es wäre auch keineswegs 
sichergestellt, daß die Flexibilitätserträge entsprechend der Anpassungs
leistungen bzw. Flexibilitätslasten verteilt werden. Wenn sich staatliche 
Regulierung - zweckmäßigerweise oder politisch erwünscht - unmittelbarer 
Verhaltens- und Verteilungsvorgaben enthalten soll, so ist doch durch 
Rahmensetzung zumindest zu gewährleisten, daß auch schwächere Ak
teure ihren Interessen Geltung verschaffen können. Dafür reicht nicht die 
Freigabe der Arena, in der dann vor dem Hintergrund gegebener Macht
ungleichgewichte um die Verteilung von Autonomie und Anpassungs-
zwängen gekämpft werden kann. Aus Verteilungs- und Effizienzgesichts
punkten ist vielmehr darauf abzuzielen, daß hier unter Abwägung von Po
tentialen und Interessen über Form und Ausmaß von Flexibilität und An
passung verhandelt wird. 

Eine produktive Stärkung der Selbststeuerungsfähigkeit der Akteure ist 
also nicht allein über die Aufhebung ihrer Fremdbindung durch staatliche 
Verhaltensregulierung zu erzielen. Die Alternative dazu liegt nicht im an
deren Extrem der kollektiv ungesicherten Selbstbindung, sondern in einem 
institutionellen Gefüge, das sich durch "verhandelte Flexibilität" (Streeck 
1985, S. 54) und durch "gesteuerte Konfliktfähigkeit" der Akteure (Schmid, 
Semlinger 1980, S. 186 f.) auszeichnet und das sowohl den unterschiedli
chen Interessen Rechnung trägt als auch das vielfältige Wissen der Ak
teure ausschöpft. Dies kann der Markt mit seiner funktionsnotwendigen 
Tendenz zur Externalisierung als alleiniger Koordinationsmechanismus 
nicht leisten. Eine Flexibilisierung des Beschäftigungssystems ist deshalb 
weniger in Möglichkeiten für eine Verstärkung marktvermittelter Anpas-
sungszwänge zu suchen, als vielmehr darüber, in der gesellschaftlichen Ar
beitsteilung die Kommunikation zu verbessern und die Kreativität zu er
höhen. 

Für den Bereich der Arbeitsbeziehungen käme es also darauf an, struktu
rell angelegte Ungleichverteilungen in den Verhaltensoptionen der Ak-
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teure durch kollektiv-rechtliche oder gesetzliche Mitspracherechte und 
qualifizierende Unterstützung auszugleichen, um so die Verfügung über 
den Einsatz menschlicher Arbeitskraft einseitiger Entscheidungsautono
mie zu entziehen. Dazu bedarf es nicht notwendigerweise einer größeren 
gesetzlichen Regulierungstiefe; angesichts der vielfältigen und eher wach
senden Differenzierungserfordernisse und -interessen dürften standardi
sierende Normen in der Tat häufig unzweckmäßig sein. Um so größer sind 
die Anforderungen, die an eine zeitgemäße Regulierung der Aushand
lungsprozesse zu stellen sind (für Vorschläge hierzu s. Mückenberger und 
Seifert in diesem Band). Dies gilt auch für das System der sozialen Siche
rung; soll die Flexibilisierung der gesellschaftlichen Arbeitsteilung nicht 
lediglich auf eine Umverteilung der Flexibilitätskosten hinauslaufen, so 
müßten hier Regelungen getroffen werden, die es dem Einzelnen ermögli
chen, auch "atypische" Beschäftigungsverhältnisse einzugehen, ohne dabei 
seine finanzielle Sicherheit im Alter oder im Fall von Arbeitslosigkeit, 
Krankheit und Erwerbsunfähigkeit zu gefährden, und die auch in diesem 
Kontext sicherstellen, daß die Nutznießer erhöhter Flexibilität deren Ko
sten tragen (für Vorschläge hierzu s. Landenberger in diesem Band). 

Nicht unbedingt der einfachere Weg zur Flexibilisierung des Arbeitsmark
tes, aber auf längere Sicht die effizientere und auf jeden Fall die sozial 
ausgewogenere Politik wäre es schließlich, statt auf die "passive Beugsam
keit" von (ab- bzw. ausgrenzbaren) Arbeitskräften auf deren Potential zu 
"aktiver Beweglichkeit" zu setzen. Von zentraler Bedeutung dafür ist die 
berufliche Qualifikation, die maßgeblich die qualitative Flexibilität des be
trieblichen Personaleinsatzes prägt und gleichzeitig die Autonomie der 
Arbeitskräfte durch Befähigung zu alternativen Tätigkeiten (ggf. auch bei 
anderen Beschäftigern) stärkt. Ein vorrangiger Ansatzpunkt für Flexibili
sierungspolitik hätte dementsprechend das System der beruflichen Bildung 
zu sein (s. Schmid 1990). Wesentliche Flexibilitätsbarrieren könnten über
wunden werden, wenn es gelänge, die berufliche Weiterbildung zu einer 
qualitativ verbesserten Breitenbewegung zu machen. Vieles deutet darauf 
hin, daß die Defizite in diesem Bereich nicht auf ein Zuviel an Regulie
rung, sondern im Gegenteil auf Regulierungsdefizite zurückzuführen sind 
(dazu und für Vorschläge zur Abhilfe s. Mahnkopf, Maier in diesem 
Band). Allerdings gilt auch hier, wie für die Flexibilisierungsaufgabe insge
samt, daß einer Sklerose des Beschäftigungssystems nicht durch punktuelle 
Eingriffe in den normativen Stützapparat begegnet werden kann. 

Semlinger (1991): Flexibilisierung des Arbeitsmarktes 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100398 



Literatur 

Auer, P.; Riegler, C.C. (1990): "Post-Taylorism: The Enterprise as a Place of Learn
ing Organizational Change, WZB/Arbeitsmiljöfonden, Stockholm. 

Bechtle, G. (1980): Betrieb als Strategie - Theoretische Vorarbeiten zu einem 
industriesoziologischen Konzept, Frankfurt/New York. 

Coase, R.H (1937): The Nature of the Firm. In: Economica, Vol. 4, pp. 386-405. 
Döhl, V. (1989): Rationalisierungsstrategien von Abnehmerbetrieben und Anforde

rungen an die Zulieferer - Das Beispiel Möbelindustrie. In: N. Altmann; D. 
Sauer (Hrsg.): Systemische Rationalisierung und Zulieferindustrie, Frank
furt/New York, S. 29-51. 

Elster, J. (1987): Subversion der Rationalität, Frankfurt/New York. 
Endres, A. (1977): Die Coase-Kontroverse. In: Zeitschrift für die gesamte Staatswis

senschaft, Heft 4,133. Jg., S. 637-651. 

Ford, H. (1925): Mein Leben und Werk, Leipzig. 
Freeman, J.; Hannan, M. T. (1983): Niche Width and the Dynamics of Organizatio

nal Populations. In: American Journal of Sociology, No. 6, Vol. 88, pp. 1116-
1145. 

Grabher, G. (1991): The Weakness of Strong Ties. In: G. Grabher (ed.): The Em
bedded Firm - On The Socio-Economics of Industrial Networks (im Erscheinen). 

Hirschman, A.O. (1970): Exit, Voice, and Loyalty - Responses to Decline in Firms, 
Organizations, and States, Cambridge/Mass. 

Lundvall, B.-A. (1991): Explaining Inter-Firm Cooperation and Innovation: Limits of 
the Transaction Cost Approach. In: G. Grabher (ed.): The Embedded Firm - On 
the Socio-Economics of Industrial Networks (im Erscheinen). 

Monissen, H.G. (1980): Externalitäten und ökonomische Analyse. In: E. Streißler; 
Ch. Watrin (Hrsg.): Zur Theorie marktwirtschaftlicher Ordnungen, Tübingen, S. 
342-377. 

Sadowski, D. (1991): Humankapital und Organisationskapital - Zwei Grundkatego
rien einer ökonomischen Theorie der Personalpolitik in Unternehmen. In: D. 
Ordelheide; B. Rudolph (Hrsg.): Betriebwirtschaftslehre und Ökonomische 
Theorie - Vorträge der Jahrestagung 1990 des Verbandes der Hochschullehrer 
für Betriebswirtschaftslehre e.V. in Frankfurt, Stuttgart (im Erscheinen). 

Schettkat, R.; Bangel, B. (1989): Innovation und Anpassungsprozesse am Arbeits
markt. In: R. Schettkat; M. Wagner (Hrsg): Technologischer Wandel und Be
schäftigung, Berlin/New York, S. 280-316. 

Schmid, G. (1990): Institutions Regulating the Labour Market. In: E. Applebaum; 
R. Schettkat (eds.): Labour Market Adjustment to Structural and Technological 
Change, New York, pp. 119-143. 

Schmid, G.; Semlinger, K. (1980): Instrumente gezielter Arbeitsmarktpolitik: Kurz
arbeit, Einarbeitungszuschüsse, Eingliederungsbeihilfen, Königstein/Ts. 

Semlinger (1991): Flexibilisierung des Arbeitsmarktes 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100398 



Semlinger, K. (1988): Kleinbetriebliche Flexibilität zwischen "aktiver Entwicklung" 
und "passiver Anpassung". In: Internationales Gewerbearchiv, Heft 4, 36. Jg., S. 
229-237. 

Semlinger K. (1989): Stellung und Probleme kleinbetrieblicher Zulieferer im Ver
hältnis zu großen Abnehmern. In: N. Altmann; D. Sauer (Hrsg.): Systemische 
Rationalisierung und Zulieferindustrie, Frankfurt/New York, S. 89-118. 

Sengenberger, W. (1987): Struktur und Funktionsweise von Arbeitsmärkten - Die 
Bundesrepublik Deutschland im internationalen Vergleich, Frankfurt/New York. 

Streeck, W. (1985): Introduction: Industrial Relations, Technical Change and Eco
nomic Restructuring. In: W. Streeck (Hrsg.): Industrial Relations and Technical 
Change in the British, Italian and German Automobile Industry. Discussion 
Paper No. IIM/LMP 85-5, Wissenschaftszentrum Berlin, Berlin, S. 1-57. 

Streeck, W. (1991): On the Institutional Conditions of Diversified Quality Produc
tion. In: E. Matzner; W. Streeck (eds.): Beyond Keynesianism: The Socio-Eco-
nomics of Production and Full Employment, Aldershot (im Erscheinen). 

Williamson, O.E. (1985): The Economic Institutions of Capitalism, New York. 

Semlinger (1991): Flexibilisierung des Arbeitsmarktes 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100398 



Flexibilität: Anforderungen und Optionen 

Semlinger (1991): Flexibilisierung des Arbeitsmarktes 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100398 



Semlinger (1991): Flexibilisierung des Arbeitsmarktes 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100398 



Michael Fritsch 

Alternative Markt- und Technikstrategien 

1. Technik und der Betrieb als umfeldoffene Organisation 
2. Das marktliche Umfeld 
3. Zusammenhänge zwischen Marktkontext und betrieblichen 

Charakteristika 
4. Marktkontext, interne Gegebenheiten und Technikeinsatz 

4.1 Die Gründe für die Einführung neuer Technik 
4.2 Einsatzweise und Wirkungen neuer Technik 

5. Zusammenhänge zwischen Technikeinsatz und Arbeitsplatz
entwicklung 

6. Zusammenfassende Schlußfolgerungen 

1. Technik und der Betrieb als umfeldoffene Organisation 

Lange Zeit ging die Wissenschaft (vielfach auch die Politik) von der Vor
stellung aus, daß eine bestimmte Technik ganz spezifische Wirkungen ent
faltet; diese Position des sogenannten "Technik-Determinismus" ist inzwi
schen weitgehend geräumt (siehe hierzu etwa Lutz 1983; Lutz 1987b und 
Kieser 1988). Diverse Untersuchungen zu den Wirkungen neuer Techni
ken im allgemeinen und von computergestützten Techniken im besonde
ren haben nämlich klar gezeigt, daß relativ große Freiheitsgrade hinsicht
lich der Art und Weise des Technikeinsatzes bestehen, und daß die Wir
kungen einer bestimmten Technik entsprechend unterschiedlich ausfallen 
können. Gegenstand diese Aufsatzes ist die Frage nach den Bestimmungs
gründen für die Nutzungsweise neuer Technik und damit für die Technik
wirkungen. Wovon hängt es ab, wie die Freiheitsgrade hinsichtlich des 
Technikeinsatzes ausgefüllt werden? Welche Wirkungen sind mit unter
schiedlichen Einsatzweisen der Technik verbunden? Und schließlich: Wo 
könnte die Politik ansetzen, wenn sie Technikeinsatz und Technikwirkun
gen beeinflussen will? 

Im Rahmen der folgenden Analyse werden Betriebe als umfeldoffene Or
ganisationen angesehen, die sich zum einen in ihrer internen Struktur an 
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die Umfeldgegebenheiten anpassen, zum anderen aber auch auf die für sie 
relevanten Umfeldbedingungen (innerhalb gewisser Grenzen) einwirken. 
Anhand entsprechenden empirischen Materials soll gezeigt werden, daß 
Einsatzweise und Wirkungen moderner Technik wesentlich durch die Umfeldbedingungen eines Betriebes (z.B. institutionelle Regelungen, Situa
tion auf den Absatz- und Beschaffungsmärkten) sowie durch die jeweiligen 
internen Gegebenheiten (z.B. bereits vorhandener Anlagenbestand, Ferti
gungsweise, Qualifikation des vorhandenen Personals) geprägt sind. 

Der Betrieb verhält sich dabei nicht zwangsläufig als reiner "Anpasser", 
sondern es bestehen in der Regel Möglichkeiten zur aktiven Gestaltung 
des Umfeldes, wie etwa, sich durch Veränderungen des Produktprogram-
mes und/oder mittels entsprechender Vertriebsanstrengungen in be
stimmten marktlichen Kontexten zu positionieren bzw. eine entsprechende 
Marktentwicklung zu betreiben. Die Technik eröffnet hier zusätzliche 
Spielräume, welche unterschiedlich genutzt werden können. 

Wird neue Technik eingeführt, so verändern sich damit wiederum die in
ternen Gegebenheiten, und der Technikeinsatz hat vielfach auch nicht un
wesentliche Auswirkungen auf die Nachfrage nach Produktionsfaktoren 
und/oder auf die Stellung der Betriebe auf den Output-Märkten. Durch 
die Verbreitung der Technik und ihre Anwendungsweise verändern sich 
also auch die Rahmenbedingungen (etwa: allgemein steigende Qualitäts
anforderungen auf den Absatz-Märkten infolge des CNC-Einsatzes durch 
viele Anbieter). Die Technikwirkungen ergeben sich aus dieser Interaktion 
zwischen internen Gegebenheiten, Einsatzweise der Technik und Umfeld 
(ausführlich hierzu Becker 1990; Ewers, Becker, Fritsch 1990, S. 30 ff). 

2. Das marktliche Umfeld 

Die Datengrundlage für die nachfolgend präsentierten Analysen stellen 
274 Interviews mit Entscheidungsträgern in Industriebetrieben dar. Sämt
liche dieser Betriebe nutzen computergestützte Technik im Bereich der 
"Teilefertigung" (CNC-Maschinen) und/oder in der Konstruktion (CAD). 
Im Rahmen der Interviews wurden die Charakteristika des marktlichen 
Umfeldes auf zweierlei Weise ermittelt: anhand der Verteilung des Um-
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satzes auf verschiedene Marktphasen sowie mittels einer standardisierten 
Frage nach der Bedeutung verschiedener Wettbewerbsparameter.1 

Die Charakterisierung des marktlichen Umfeldes anhand der Marktpha
senstruktur basiert auf der Vorstellung, daß die gefertigten Produkte einen 
"Lebenszyklus" durchlaufen, wobei man etwa die "Markteinführungsphase" 
(relativ neue Produkte), die "Wachstumsphase" (Produkte setzen sich am 
Markt durch, Marktumfang steigt) sowie eine "Stagnations- und Schrump
fungsphase" (relativ alte und am Markt etablierte Produkte, Marktumfang 
stagniert oder geht zurück) unterscheidet. In der Regel assoziiert man mit 
den Umsatzanteilen in bestimmten Marktphasen weitere Charakteristika 
des marktlichen Umfeldes (hierzu etwa Heuss 1965, S. 25 ff.; Porter 1984, 
S. 209 ff., sowie auch Mueller 1972). Demnach dürften Unternehmen, die 
vorwiegend in der Markteinführungsphase oder in der Stagnations- und 
Schrumpfungsphase operieren, von nicht unerheblichen Nachfrageengpäs
sen betroffen sein, wenn auch die Zukunftsaussichten jeweils entgegenge
setzt sind. Während in den frühen Marktphasen bei überwiegendem Qua
litätswettbewerb das betreffende Gut erst einmal auf dem Markt etabliert 
werden muß und sowohl die Fertigungsabläufe als auch die Produkteigen
schaften noch relativ weitgehend variiert werden können, sind die Güter in 
der Stagnations- bzw. Schrumpfungsphase in wesentlichem Maße standar
disiert, und es herrscht eher Verdrängungswettbewerb bei relativ stark 
ausgeprägter Preiskonkurrenz. Aufgrund der großen Bedeutung des Prei
ses und damit der Kosten für die Wettbewerbsfähigkeit wird in den späten 
Phasen auch häufig in besonders sachkapitalintensiver und weitgehend 
standardisierter Massenfertigung, in frühen Phasen hingegen vorwiegend 
(nicht zuletzt wegen noch relativ geringer Stückzahlen) in Einzel- bzw. 
Kleinserienfertigung produziert. Als Fertigungsweise von Produkten in der 
Wachstumsphase dürfte die Herstellung in mittleren und großen Serien 
vorherrschen, welche in der Regel größere Flexibilitätsspielräume hin-

1 Die Interviews wurden im Rahmen der sog. "Meta-II-Studie" im Auftrag des 
Bundesministeriums für Forschung und Technologie durchgeführt (ausführlich 
zu dieser Datenbasis Ewers, Becker, Fritsch 1990.) Der Großteil der inter
viewten Betriebe gehört dem Maschinenbau (46,7 % aller interviewten Be
triebe) und der Elektroindustrie (34,3 %) an; die restlichen Betriebe stammen 
aus den Bereichen Holzbe- und -Verarbeitung (11,7 %) sowie aus der Textilin
dustrie (7,3 %). Verglichen mit der Grundgesamtheit sämtlicher Betriebe in den 
betreffenden Branchen sind hier die Großbetriebe überrepräsentiert, was darauf 
beruht, daß Kleinbetriebe neue Techniken meist erst relativ spät übernehmen. 
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Die Frage nach der Bedeutung verschiedener Wettbewerbsparameter 
enthielt zehn vorgegebene Antwortkategorien.2 Nebenstehende Abbildung 
zeigt die Rangfolge dieser Marktstellungsaspekte sowie statistisch signifi
kante Bedeutungsunterschiede. Die verschiedenen Antwortkategorien 
sind entsprechend ihrer relativen Bedeutung von oben (links) nach unten 
(rechts) vertikal (horizontal) abgetragen. Die Balken in jeder Zeile geben 
diejenigen (horizontal abgetragenen) Merkmale an, zu welchen kein stati
stisch signifikanter Unterschied (Fehler erster Art größer als 1 %, zweisei
tige Fragestellung) festgestellt werden kann. Die Antwortkategorien links 
(rechts) von diesen Balken sind signifikant (un-)bedeutender als die Ant
wortkategorie der jeweiligen Zeile.3 Wie aus nebenstehendem Schaubild 
hervorgeht, wird von den Betrieben die "Produktqualität" mit großem Ab
stand als wichtigste Determinante der Marktstellung angesehen. An zwei
ter Stelle (signifikant weniger bedeutend als die "Produktqualität") steht 
die "Flexibilität bei besonderen Kundenwünschen". Den dritten bzw. vier
ten Rang nehmen "Termintreue" und "Beratung/Service" ein, gefolgt von 
der "Preisgestaltung"; diese drei letztgenannten Marktstellungsaspekte 
werden signifikant weniger bedeutend als "Produktqualität" sowie "Flexibi
lität bei besonderen Kundenwünschen" eingestuft und untereinander na
hezu gleich gewichtet. Einem "speziellen Fertigungs-Know-how" kommt im 
Durchschnitt der befragten Betriebe für die Marktstellung mittlere Bedeu
tung zu. Die Marktstellungsaspekte "kurze Lieferzeit" und "fester Kunden
stamm" nehmen mit Rang sieben bzw. Rang acht Plätze im unteren Mittel
feld ein; der "Art und Intensität der Vertriebsanstrengungen" sowie "einer 
breiten Angebotspalette" kommen die letzten beiden Ränge zu. 

Um den z.T. nicht unerheblichen Korrelationsbeziehungen zwischen den 
Gewichtungen der verschiedenen Marktstellungsaspekte Rechnung zu tra
gen, wurden Faktorenanalysen durchgeführt, wobei sich vier sinnvoll in-

2 Diese Antwortkategorien kristallisierten sich im Rahmen einer Reihe "offener" 
Fallstudien bzw. Pre-Tests des Fragebogens heraus; von der Möglichkeit zur 
Nennung "sonstiger" Aspekte wurde kaum Gebrauch gemacht. Als Gewich
tungskategorien waren "dominant", "sehr bedeutend", "unter anderem bedeu
tend", "wenig bedeutend" sowie "unbedeutend" vorgegeben. 

3 Ablesebeispiel: Die Antwortkategorie 3 ("Termintreue") ist signifikant unbe
deutender als die Antwortkategorien 1 ("Produktqualität") und 2 ("Flexibilität 
bei besonderen Kundenwünschen"); sie ist signifikant bedeutender als die Ant
wortkategorien 6 -10. Zwischen den Antwortkategorien 3, 4 und 5 ist kein stati
stisch signifikanter Bedeutungsunterschied feststellbar. 
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terpretierbare (und statistisch weitgehend voneinander unabhängige) Fak
toren ergaben. Wie Tabelle 1 zeigt, weist der Faktor mit dem höchsten Ei
genwert, welcher somit von allen Faktoren auch den größten Anteil an Va
rianz der Nennungen erklärt (Faktor I), die mit Abstand höchsten Ladun
gen für "kurze Lieferzeit" und "Termintreue" auf; daneben sind hier insbe
sondere "fester Kundenstamm" sowie "Flexibilität bei besonderen Kun
denwünschen" von Bedeutung. Die Betonung von Termintreue sowie von 
Flexibilität hinsichtlich Lieferzeit und/oder qualitativen Eigenschaften der 
Leistungen spiegelt offenbar Zuverlässigkeit und das Eingehen auf die Be
dürfnisse der Abnehmer wider; die ausgeprägt positive Ladung für die 
Antwortkategorie "fester Kundenstamm" deutet darauf hin, daß sich eine 
solche Leistungsvariation entsprechend den Kundenwünschen häufig in 
längerfristiger Zusammenarbeit niederschlägt. Da Informationsprobleme 
hinsichtlich qualitativer Eigenschaften der Leistungen - wie sich aus der 
negativen Ladung für "Beratung/Service" auf den Faktor I ergibt - in die
sem Zusammenhang wohl als unbedeutend anzusehen sind, schlagen sich 
in diesem ersten Faktor, der als "Abnehmerorientierung" interpretiert 
werden kann, insbesondere solche Aspekte nieder, welche die Koordinati
ons- und Kontrollkosten für die Abnehmer vermindern. 

Der Faktor mit dem zweithöchsten Eigenwert (Faktor II) weist die stärk
sten Ladungen für "Beratung/Service", "Art und Intensität der Vertriebsanstrengungen" sowie für "eine breite Angebotspalette" auf, während - wie 
auch schon beim ersten Faktor - die "Preisgestaltung" und die "Pro
duktqualität" eher unbedeutend sind. Die Antwortkategorien "kurze Lie
ferzeit", "Termintreue" und "Flexibilität bei besonderen Kundenwünschen" 
sind hier weitgehend irrelevant. Dieser zweite Faktor betont weniger die 
Koordinations- und Kontrollkosten, sondern vor allem die reinen Informa
tionskosten für die Abnehmer und läßt sich als "Vertriebskomponente" in
terpretieren. Beide Faktoren spiegeln die offenbar herausragende Bedeu
tung der Transaktionskosten für die Marktstellung wider. Auf Faktor III 
laden vor allem "Produktqualität" und "Spezielles Fertigungs-Know-how" 
relativ hoch, weshalb dieser Faktor wohl vor allem die Bedeutung der 
qualitativen Eigenschaften der hergestellten Güter angibt ("Qualitätskom
ponente"). Bemerkenswerterweise nimmt dieser Faktor gemessen an sei
nem Eigenwert erst den dritten Rang ein. Faktor IV schließlich weist rela
tiv hohe positive Ladungen für die "Preisgestaltung" und die "Art und In
tensität der Vertriebsanstrengungen" auf, wohingegen die Ladungen für 
"Flexibilität bei besonderen Kundenwünschen" sowie für "Beratung/Ser-
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vice" hier ausgeprägt negativ sind. Dieser Faktor gibt offenbar die 
"Preiskomponente" der Marktstellung an und weist von den vier hier 
extrahierten Faktoren den niedrigsten Eigenwert auf. 

3. Zusammenhänge zwischen Marktkontext und betrieblichen 
Charakteristika 

Inwieweit induziert nun ein bestimmtes marktliches Umfeld bestimmte in
terne Anpassungen? Welche Ressourcenausstattung ist unter bestimmten 
Marktbedingungen vorteilhaft? Welche Strategie-Optionen eröffnet die 
Technik, welche dieser Möglichkeiten werden ergriffen, und was sind je
weils die Folgen für Markterfolg und Beschäftigungsentwicklung? 

Der Umsatzanteil in bestimmten Marktphasen stellt sowohl einen Indika
tor für den Neuheitsgrad (Innovativität) des Produktprogrammes als auch 
für die Nachfrageentwicklung dar, wobei man beide Komponenten kaum 
einigermaßen sauber voneinander trennen kann. In Tabelle 2 sind Zu
sammenhänge zwischen den Umsatzanteilen in verschiedenen Marktpha
sen, verschiedenen Marktstellungsaspekten, Merkmalen des Produktpro
gramm sowie internen Charakteristika zusammengestellt. Als Maße für 
den Zusammenhang enthält Tabelle 2 im wesentlichen Rangkorrelations
koeffizienten; da die Qualifikationsstruktur in relativ engem statistischen 
Zusammenhang mit der Betriebsgröße steht, sind bei den entsprechenden 
Indikatoren (in Klammern) jeweils auch - um den Größeneinfluß berei
nigte - partielle Korrelationskoeffizienten angegeben.4 Wie Tabelle 2 zeigt, 
ist der Umsatzanteil in der Stagnations- und Schrumpfungsphase positiv 
mit der Betriebsgröße (Beschäftigtenzahl) korreliert, d.h., Großbetriebe 
operieren tendenziell stärker in alten Märkten als Kleinbetriebe. Wie 
kaum anders zu erwarten, besteht auch zwischen den Umsatzanteilen in 
den verschiedenen Marktphasen und der Arbeitsplatzentwicklung ein 
deutlicher Zusammenhang; Betriebe wachsen also u.a. deshalb, weil sie 
auf expandierenden Märkten anbieten bzw. weil es ihnen gelungen ist, sich 

4 Der Größeneinfluß wurde hier mittels der logarithmierten Beschäftigtenzahl 
(logarithmus naturalis) berücksichtigt. Auch wenn die Variablen kardinal ska
liert sind, werden hier Rangkorrelationskoeffizienten deshalb angewendet, da sie 
relativ robust gegenüber extremen Werten (sog. "Ausreißern") sind. 
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in ein expandierendes marktliches Umfeld zu positionieren oder sich ein 
solches Umfeld schaffen. 

Die Ergebnisse bestätigen die (unter Punkt 3. angeführten) Vermutungen 
hinsichtlich der Zusammenhänge zwischen Marktphasenstruktur und Fer
tigungsweise: Güter in der Stagnations- und Schrumpfungsphase (Wachs
tumsphase) werden relativ selten (häufig) "nach besonderen Vorgaben" 
durch die Abnehmer hergestellt und tendenziell eher in größeren (kleine
ren) Stückzahlen gefertigt. Betriebe mit einem hohen Umsatzanteil in der 
Stagnations- und Schrumpfungsphase gewichten die Entwicklungseng
pässe, "fehlende Nachfolgeprodukte" sowie "unzureichende Nachfrage", 
relativ stark, Betriebe mit hohem Umsatzanteil in der Wachstumsphase 
sind von diesen Engpässen in wesentlich geringerem Maße betroffen. Die 
entsprechend der Marktphasenstruktur unterschiedliche Arbeitsplatzdy
namik der Betriebe dürfte einen wesentlichen Grund dafür darstellen, daß 
auch die Engpässe, "Verfügbarkeit von Fachkräften" und "von Führungs
kräften", unterschiedlich gewichtet werden; von derartigen Engpässen sind 
vor allem expandierende Betriebe betroffen, die auch zusätzliche Arbeits
kräfte nachfragen. Die Indikatoren für die Qualifikationsstruktur des Per
sonals deuten darauf hin, daß die Betriebe - je nach Höhe des Umsatzan
teils in den einzelnen Marktphasen - selbst bei gleicher Arbeitsplatzent
wicklung unterschiedliche Qualifikationen nachfragen: Betriebe mit ho
hem Umsatzanteil in der Stagnations- und Schrumpfungsphase weisen 
einen relativ geringen Anteil an Beschäftigten mit Fachhochschul- bzw. 
mit Universitätsabschluß und einen deutlich höheren Anteil an un- und 
angelernten Arbeitskräften auf, was wohl auf eine eher standardisierte 
Fertigungsweise zurückzuführen ist. 

Tabelle 3 zeigt statistisch signifikante Zusammenhänge zwischen Aspekten 
des marktlichen Umfeldes, den Umsatzanteilen in verschiedenen Markt
phasen und internen Charakteristika der Betriebe. Dabei wird der Markt
kontext bzw. die Marktstrategie durch die Faktorwerte der vier hier her
ausgearbeiteten Faktoren (vgl. Tabelle 1) abgebildet. Zunächst zu Fak
tor I: Je stärker die Abnehmerorientierung, desto höher der Anteil an 
Ware "nach besonderen Vorgaben durch den Abnehmer" am Umsatz, de
sto geringer der Umsatzanteil in der Markteinführungsphase und desto 
höher der Umsatzanteil in der Stagnations- bzw. Schrumpfungsphase. Es 
sind eher kleine Betriebe mit einer relativ niedrigen durchschnittlichen 
Qualifikation des Personals, welche diesen Faktor betonen. Je stärker aus-
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geprägt die Vertriebskomponente (Faktor II) ist, desto niedriger der An
teil an Ware "nach besonderen Vorgaben" und desto stärker die Gewich
tung des Entwicklungsengpasses "fehlende Nachfolgeprodukte"; dieser 
Faktor wird eher von Großbetrieben hervorgehoben. Ein großes Gewicht 
der Qualitätskomponente (Faktor III) geht mit einem vergleichsweise 
niedrigen Anteil an Beschäftigten mit Fachhochschul- und mit Universi
tätsabschluß einher. Die entsprechenden Betriebe sind relativ expansiv 
(geringer Anteil in der Stagnationsphase, geringe Gewichtung von "unzu
reichender Nachfrage" als Entwicklungsengpaß). Am stärksten ist noch der 
Zusammenhang zwischen der Preiskomponente (Faktor TV) und internen 
Gegebenheiten: Je stärker das marktliche Umfeld durch Preiskonkurrenz 
geprägt ist, desto geringer der Anteil an Ware "nach besonderen Vorga
ben", desto höher der Anteil an Fließfertigung bzw. Massenproduktion 
und desto geringer auch die Qualifikation der Beschäftigten. Intensive 
Preiskonkurrenz geht offensichtlich mit einem relativ niedrigen Umsatzan
teil in der Markteinführung- bzw. in der Wachstumsphase und mit einem 
relativ hohen Umsatzanteil in der Stagnationsphase einher; es handelt sich 
tendenziell um Großbetriebe mit vergleichsweise stagnierender/schrump-
fender Entwicklung.5 

4. Marktkontext, interne Gegebenheiten und Technikeinsatz 

Die bisher vorgestellten Analysen zeigen deutlich, daß Betriebe sehr un
terschiedliche Strategien verfolgen können bzw. unter z.T. stark differie
renden Marktbedingungen operieren, und daß diese Strategien/Markt 
bedingungen - zumindest tendenziell - mit bestimmten internen Charakte
ristika und Entwicklungsmustern einhergehen. Welche Rolle kommt nun 
der Technik im Zusammenspiel von marktlichem Umfeld, internen Gege
benheiten und Betriebsentwicklung zu? Im folgenden wird dieser Frage 
zunächst anhand der Gründe für die Einführung neuer Technik nachge
gangen (Punkt 4.1). Unter Punkt 4.2 werden dann die Beziehungen zwi
schen Marktumfeld, Einsatzweise und Wirkungen der Technik am Beispiel 
der CNC- und der CAD-Technologie diskutiert. 

5 Bezogen auf die einzelnen Marktstellungsaspekte zeigt sich, daß die Gewichtung 
von "Preisgestaltung", "Beratung/Service" sowie "Art und Intensität der Ver
triebsanstrengungen" mit der Größe der Betriebe ansteigt, wohingegen "kurze 
Lieferzeit" sowie "Flexibilität bei besonderen Kundenwünschen" von den kleine
ren Betrieben stärker betont werden. 
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4.1 Die Gründe für die Einführung neuer Technik 

Zunächst einmal läßt sich feststellen, daß neue Technik (hier: computer
gestützte Technik) offenbar vor allem mit dem Ziel eingesetzt wird, vor
handene Engpässe i.w.S. zu beseitigen (ausführlich zum Folgenden Ewers, 
Becker, Fritsch 1990). Dabei kann es sich sowohl um Kapazitätsengpässe 
als auch um Gegebenheiten des marktlichen Umfeldes handeln, welche die 
Wettbewerbsfähigkeit begrenzen, wobei die Technik dann vorwiegend ein
geführt (und in der Regel auch eingesetzt) wird, um die sich aus den Cha
rakteristika des jeweiligen marktlichen Umfeldes ergebenden Hauptan
forderungen besser erfüllen zu können. Ist das Marktumfeld etwa durch 
starke Preiskonkurrenz geprägt, so spielen die Möglichkeiten zur Realisie
rung von Kostensenkungen für die Einführung eine entscheidende Rolle; 
bei intensiver Qualitätskonkurrenz stellen in der Regel die Möglichkeiten 
zu Qualitätssteigerungen einen wesentlichen Grund zur Einführung der 
Technik dar. 

Tendenziell wird die neue Technik in demjenigen Betriebsbereich beson
ders intensiv genutzt, welcher angesichts der gegebenen Marktziele oder 
Marktanforderungen den Engpaß darstellt. So ist etwa die Nutzungsinten
sität computergestützter Technik im Funktionsbereich "Büro/Fertigungs
steuerung" dann relativ niedrig, wenn als Einführungsmotive "Verringe
rung der Fertigungskosten", "Kapazitätsengpässe", "Verbesserung der Pro
duktqualität", "Umstellungsaktivitäten der Konkurrenz" und/oder "Wün
sche der Abnehmer nach neuer Prozeßtechnik" von besonderer Bedeutung 
sind. Die Nutzungsintensität im Bereich "Büro/Fertigungssteuerung" ist 
dagegen relativ hoch, wenn der "Breite der Angebotspalette", dem Ausmaß 
an "Beratung/Service" und/oder der "Art und Intensität der Vertriebsan
strengungen" für die Marktstellung der Betriebe besondere Bedeutung zu
kommt; die Technik dient dann offenkundig vor allem dazu, die relativ 
komplexen Außenbeziehungen besser in den Griff zu bekommen. 

Wichtig für die Vorteilhaftigkeit und damit für die Schwerpunkte und die 
Dynamik der Einführung neuer Technik sind schließlich auch die innerbe
trieblichen Gegebenheiten. So ist beispielsweise der Einsatz computerge
steuerter Werkzeugmaschinen (CNC-Maschinen) bei reiner Fließ- oder 
Einzelfertigung in der Regel nicht rentabel. Auch die personelle Aus
gangssituation spielt eine erhebliche Rolle, ist doch der Anpassungsauf
wand im Personalbereich um so geringer, je eher die für den Umgang mit 
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der Technik benötigten Qualifikationen bereits verfügbar sind. Eine we
sentliche Rolle kommt nicht zuletzt auch der Kompatibilität der Technik 
mit den bereits vorhandenen Anlagen zu: Je kompatibler die neue Technik 
zu den bereits vorhandenen Anlagen ist, desto geringer der erforderliche 
Anpassungsaufwand bzw. um so größer die Vorteile infolge einer Integra
tion mit diesen Anlagen (bei computergestützten Anlagen insbesondere 
Vorteile durch informationstechnischen Vernetzung). Betrachtet man die 
innerbetriebliche Diffusion der Technik, so zeigt sich denn auch, daß vor 
allem in den Bereichen in zusätzliche Technik investiert wird, die bereits 
relativ gut mit computergestützten Anlagen ausgestattet sind. 

42 Einsatzweise und Wirkungen neuer Technik 

4.2.1 Die Heterogenität der Wirkungen 

Die unterschiedlichen Motive für die Einführung der Technik - differie
rende externe Umfeldbedingungen und interne Gegebenheiten - führen 
dazu, daß eine bestimmte Technik vollkommen unterschiedliche Wirkun
gen entfalten kann. Relativ deutlich zeigt sich die Vielfalt der Wirkungen 
anhand der aus dem Technikeinsatz resultierenden Veränderungen im 
Zeitbedarf für einzelne Aktivitäten. Wie aus Tabelle 4 hervorgeht,6 hat 
sich beispielsweise bei einem Viertel der interviewten CNC-Anwender die 
Durchlaufzeit infolge der Techniknutzung um mehr als die Hälfte verrin
gert, bei ebenfalls einem Viertel der Betriebe hat sich die Durchlaufzeit 
hingegen (z.T. ganz wesentlich) erhöht. Entsprechendes ist hinsichtlich der 
CAD-Technik zu verzeichnen: Hier hat sich der Zeitaufwand sowohl für 
die Konstruktions-Aktivitäten insgesamt als auch für Teilaktivitäten (z.B. 
Änderung vorhandener Zeichnungen, Durchführung von Berechnungen) 
im Vergleich zur konventionellen Arbeitsweise bei ca. der Hälfte der An-

6 Die Perzentile geben jeweils an, bei welchem Wert der Variablen (hier: der Än
derungsrate) der betreffende Prozentsatz von Fällen einen niedrigeren Wert 
aufweist; das 50 %-Perzentil ist der Median. Beispiel: Das 25 %-Perzentil ist 
derjenige Wert, bei dem die Änderungsrate von einem Viertel der Fälle klei
ner/gleich dem angegebenen Wert ist; nach Tabelle 4a verkürzt sich also für ein 
Viertel (25 %) der CNC-Anwender die Durchlaufzeit in der Produktion um 
mindestens 50 %, während sich bei einem Fünftel (20 %) die Durchlaufzeit um 
mindestens 20 % verlängert hat. 

Semlinger (1991): Flexibilisierung des Arbeitsmarktes 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100398 



Semlinger (1991): Flexibilisierung des Arbeitsmarktes 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100398 



wender verringert, bei der anderen Hälfte hingegen erhöht.7 Andere Indi
katoren für Technikwirkungen zeigen ein ähnliches Maß an Heterogenität 
auf. So ist etwa die Losgröße pro Fertigungsauftrag bei 21,2 % der CNC-
Anwender gestiegen, bei 27,9 % hat sie hingegen abgenommen; 48,9 % 
der interviewten Anwender geben an, daß sie eher größere Stückzahlen 
auf CNC-Anlagen fertigen, 44,7 % nutzen die CNC-Technik eher für klei
nere Stückzahlen. 

Die Ergebnisse zeigen sehr deutlich, daß von den - für alle Anwender in 
etwa gleichen - Technikwirkungen nicht die Rede sein kann! Die Vielfalt 
der Wirkungen beruht auf entsprechend unterschiedlichen Nutzungswei
sen der Technik, welche zu einem wesentlichen Teil wiederum auf Beson
derheiten der internen Gegebenheiten sowie des Marktumfeldes zurück
führbar sind. Diese Zusammenhänge sollen im folgenden am Beispiel der 
CNC- und der CAD-Technik eingehender illustriert werden. 

422 Beispiel: CNC-Technik 

Die Stärken computergesteuerter Werkzeugmaschinen (CNC-Maschinen) 
liegen in dem großen Spektrum an Umrüstmöglichkeiten und der relativ 
hohen Wiederholgenauigkeit; zudem wird die Fertigung komplizierter 
Teile einfacher. Im Vergleich zur Einzelfertigung mit konventionellen 
Anlagen sind die reinen Bearbeitungszeiten kürzer, die Umrüstzeiten sind 
hingegen in der Regel länger; gegenüber der konventionellen Fließferti
gung erhöht sich die Bearbeitungszeit (Umrüstungen sind hier nicht erfor
derlich). Der Einsatz der CNC-Technologie lohnt also vor allem in der 
Fertigung kleiner und mittlerer Serien. Je nachdem, inwieweit man die 
CNC-Technik zur Steigerung der Produktqualität (durch die höhere Wie-

7 Wie eingehende Analysen belegen (vgl. Ewers, Becker, Fritsch 1990, Abschnitte 
C.5.2.2.2 und C.5.3.4.4), stehen die Veränderungen des Zeitbedarfes in keinem 
statistischen Zusammenhang mit dem zeitlichen Abstand zwischen Technikein
führung und Erhebungszeitpunkt. Die bei einer Vielzahl von Nutzern feststell
baren Erhöhungen des Zeitbedarfes (vgl. Tabelle 4) beruhen also nicht etwa 
darauf, daß in diesen Betrieben die Technik gerade installiert wird, was in der 
Regel mit einem relativ hohen Arbeitsaufwand verbunden ist! Sofern sich die 
Zeiten verkürzen, fallen diese Zeitersparnisse allerdings um so stärker aus, je 
höher die Nutzungsintensität computergestützter Techniken in dem betreffen
den Betriebsbereich ist, wobei die Nutzungsintensität wiederum um so höher 
ausfällt, je weiter der Einstieg in die Technik zeitlich zurückliegt. 

Semlinger (1991): Flexibilisierung des Arbeitsmarktes 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100398 



derholgenauigkeit und die besseren Möglichkeiten zur Fertigung kompli
zierter Teile) und/oder zur Fertigung von zusätzlichen Produktvarianten 
(infolge des breiten Spektrums an Umrüstmöglichkeiten) nutzt, unter
scheiden sich die Wirkungen sowohl auf Arbeitseinsatz und Arbeitsbedin
gungen als auch auf die Wettbewerbsfähigkeit. Wesentliche Wirkungen 
können sich auch daraus ergeben, daß mit der Zeit ein immer größer wer
dender Teil des Produktprogramms in einer Weise neu konstruiert wird, 
welche einer Fertigung mit CNC-Technologie besonders gut zugänglich ist. 
Dabei eröffnet die bessere Möglichkeit zur Fertigung komplexer Teile 
auch ein Potential zur Teileintegration und damit zur Reduzierung der 
Anzahl der Teile. Von der Art der Arbeitsorganisation (z.B. "mannlose" 
Schichten, Werkstattprogrammierung oder zentraler Programmierplatz) 
bzw. der Verknüpfung mit dem fertigungstechnischen Umfeld (z.B. auto
matische Transporteinrichtungen) geht ebenfalls ein (u.U. stark ausge
prägter) Einfluß auf Wettbewerbsfähigkeit, Qualifikationsanforderungen 
und betriebliche (Arbeitsplatz-)Entwicklung aus (empirisch siehe Ewers, 
Becker, Fritsch 1990, Abschnitt C.5.3). 

Empirisch lassen sich nun einige Kontextmerkmale identifizieren, welche 
die Art und Weise des Einsatzes der CNC-Technologie offenkundig we
sentlich prägen: So nutzen etwa Betriebe, die bereits vor der Techniküber
nahme überwiegend in Einzel- und Kleinstserienfertigung produzieren und 
somit durch ein relativ breites Teilespektrum gekennzeichnet sind, die 
CNC-Technologie tendenziell zur Verringerung des Teilespektrums; 
gleichzeitig neigen sie dazu, die Losgröße zu erhöhen. Für diese Anwender 
ist offenbar die hohe Wiederholgenauigkeit der Technik und die Möglich
keit zur Fertigung komplexer Teile wichtig, wobei sie via Teileintegration 
und Erhöhung der Losgröße auch die durch die CNC-Technologie gege
benen "economies of scale" auszuschöpfen versuchen. Betriebe mit hohem 
Anteil an Fließfertigung bzw. Fertigung in mittleren Serien weiten ihr 
Teilespektrum mittels der CNC-Technologie hingegen eher aus und di-
versifizieren dabei ihre Produktpalette; hier ist eine Tendenz zur Verrin
gerung der Losgröße feststellbar. Diese Anwender nutzen die Technik also 
vor allem zur Steigerung der Flexibilität. Dabei dürfte der Grund für die 
Entwicklung der Losgröße weniger in Eigenschaften der Technik selbst zu 
sehen sein, vielmehr verstärkt hier die Technik u.U. einen Trend, dessen 
auslösendes Moment entsprechende Anforderungen des Marktes darstel
len. Jedenfalls scheint die Entwicklung des Teilespektrums nicht zuletzt 
durch das marktliche Umfeld bzw. die eingeschlagene Marktstrategie ge-

Semlinger (1991): Flexibilisierung des Arbeitsmarktes 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100398 



prägt zu sein: Je bedeutender die Abnehmerorientierung (Faktor I in Ta
belle 1), desto eher dient der Einsatz der CNC-Technik zu einer Erhöhung 
der Termintreue, aber auch zur Erweiterung der Produktpalette. Je wich
tiger die Vertriebskomponente (Faktor II in Tabelle 1), desto eher wird 
die CNC-Technologie zur Ausweitung der Produktpalette genutzt, um so 
eher geht sie aber auch mit Rationalisierungseffekten durch Einsparung 
von Sondermaschinen und CNC-gerechtere Teile-Konstruktion einher. 
Eine hohe Gewichtung der Qualitätskomponente (Faktor III in Tabelle 1) 
ist mit der Betonung geringerer Qualitätsschwankungen als wesentliche 
Wirkung der Technik verbunden.8 

423 Beispiel: CAD-Technik 

Anlagen zur computergestützten Konstruktion (CAD) ermöglichen eine 
leichtere Bewältigung komplizierter Konstruktionsaufgaben sowie relativ 
schnelle Änderungen bereits vorhandener Konstruktionszeichnungen; die 
Erstellung der jeweils ersten Zeichnung ist dagegen in der Regel zeitauf
wendiger als die konventionelle Konstruktion am Reißbrett. Wird eine 
CAD-Anlage zur Erstellung von Stücklisten genutzt oder mit CNC-Ma-
schinen informationstechnisch verbunden (CIM - Computer Integrated 
Manufacturing), so ergeben sich daraus weitere erhebliche Auswirkungen 
auf Produktivität und Arbeitsbedingungen (ausführlich hierzu Schultz-
Wild u.a. 1989). Man kann die CAD-Technik nun einmal so nutzen, daß 
man eine Bibliothek mit Standard-Problemlösungen anlegt und neue Kon
struktionsaufgaben zeitsparend unter Rückgriff auf diese Standardlösun
gen bewältigt, was dann etwa zur Konstruktion vielfältigerer Produktvari
anten führt. Man kann aber auch vermehrt anspruchsvollere Konstrukti
onsaufgaben in Angriff nehmen und konstruiert dann vielleicht nicht 
schneller, aber dafür besser. Die in Tabelle 4b wiedergegebene Verteilung 
der Zeitveränderungen infolge der Anwendung von CAD legt den Schluß 
nahe, daß ziemlich genau die Hälfte der im Sample enthaltenen Anwender 
die Technik zur Rationalisierung der Konstruktionsaktivitäten (Reduzie-

8 Hinsichtlich der Gewichtung von Faktor IV ("Preiskomponente") und der Ein
satzweise bzw. den Wirkungen der CNC-Technologie zeigen sich keine stati
stisch signifikanten Zusammenhänge. Offenbar ist die Art der Techniknutzung 
bei diesen (tendenziell stagnierenden/schrumpfenden) Betrieben relativ diffus, 
was wiederum darauf hindeutet, daß sie mit recht unterschiedlichen Problemla
gen konfrontiert sind. 
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rung des Zeitbedarfes) einsetzt, während die andere Hälfte vor allem auf
wendiger konstruiert, weshalb sich bei ihnen der Zeitbedarf erhöht. 

Die Bedeutung des marktlichen Umfeldes für die Einsatzweise der Tech
nik zeigt sich etwa daran, daß Betriebe mit ausgeprägter Abnehmerorien
tierung (Faktor I in Tabelle 1) und solche, die relativ intensiver Qualitätskonkurrenz ausgesetzt sind (Faktor IH in Tabelle 1) bzw. einen hohen 
Umsatzanteil von Produkten in der Expansionsphase aufweisen, überwie
gend zu einer Diversifikation des Teileprogramms mittels GAD tendieren; 
für Betriebe mit einem hohen Anteil in der Stagnations- und Schrump
fungsphase ist eher das Gegenteil der Fall. Je höher der Umsatzanteil in 
der Markteinführungsphase (insbesondere: je wichtiger "spezielles Ferti
gungs-Know-how" für die Marktstellung), desto eher wird die CAD-Tech
nik für kompliziertere Konstruktionsaufgaben genutzt, wobei sich dann 
der Aufwand für Modell- und Versuchsaufbauten kaum verringert. Die re
alisierten Veränderungen des Zeitaufwandes für Konstruktionsaktivitäten 
variieren auch sehr stark mit der Fertigungsweise: Je höher der Anteil der 
Einzelfertigung, desto eher erhöht sich der Konstruktionsaufwand im Ver
gleich zur konventionellen Arbeitsweise (insbesondere der Zeitaufwand 
für die erste Zeichnungserstellung), was eventuell darauf beruht, daß Ein
zelfertigung tendenziell mit einem relativ verschiedenartigen Teilespek
trum einhergeht, so daß hier verhältnismäßig häufig neu konstruiert wer
den muß. 

Welche strategischen Alternativen die Technik eröffnet, wird schließlich 
darin deutlich, daß die Gruppe von Anwendern, welche auf stagnieren
den/schrumpfenden Märkten operieren und dabei relativ starker Preis
konkurrenz ausgesetzt sind (es handelt sich ganz überwiegend um Großbe
triebe), mit der Einführung von CAD durchaus unterschiedliche Ziele ver
folgen: Während einige dieser Betriebe die Technik zur Rationalisierung 
(Verringerung des Zeitaufwandes durch Verringerung der Teiletypen bzw. 
-Vielfalt, Tendenz zu Schubladenlösungen) nutzen, bemühen sich andere 
Betriebe darum, der Preiskonkurrenz durch eine Erweiterung der Pro
duktpalette und/oder durch qualitative Verbesserungen der Produkte aus
zuweichen. 
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5. Zusammenhänge zwischen Technikeinsatz und Arbeits
platzentwicklung 

Die hier aufgezeigten Zusammenhänge legen zunächst einmal die Schluß
folgerung nahe, daß es voreilig wäre, vom Technikeinsatz an sich direkt 
auf Arbeitsplatzwirkungen zu schließen. Die konkrete Bestimmung von 
Arbeitsplatzeffekten wird zum einen durch die relativ enge Verzahnung 
mit dem allgemeinen Entwicklungstrend der Anwenderbetriebe erschwert: 
Die Einführung neuer Technik stellt häufig eine Erweiterungsinvestition 
dar (es wäre falsch, die entsprechende Arbeitsplatzexpansion allein der 
Technik zuzurechnen), und sofern der Technikeinsatz zu verbesserter 
Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe führt, ergibt sich dann u.U. auf diese 
Weise eine Arbeitsplatzexpansion (wobei es sich fragt, inwieweit man 
diese Expansion der Technik zurechnen kann). Zum anderen sind viele -
vielleicht sogar die entscheidenden - Wirkungen der Technik indirekter 
Natur: Beispielsweise wird als Wirkung des Technikeinsatzes besonders 
häufig "verringerter Nachbearbeitungsaufwand" (bei der CNC-Technolo-
gie) bzw. "verbesserte Arbeitsunterlagen für andere Bereiche" (bei CAD) 
genannt; Effekte also, die nicht direkt am Ort der Technikanwendung 
wirksam werden. Eingehende Analysen legen die Schlußfolgerung nahe, 
daß die unmittelbaren Rationalisierungswirkungen des Technikeinsatzes 
vielfach von eher untergeordneter Bedeutung für die Betriebsentwicklung 
sind, und "systemische" Effekte (nicht nur Rationalisierungen) hier nicht 
selten eine ungleich wichtigere Rolle spielen!9 

Versuche, die direkten technikinduzierten Arbeitsplatzbewegungen zu er
fassen, zeigen, daß von der Einführung neuer Techniken in der Regel 
keine irgendwie als "dramatisch" anzusehenden Effekte ausgehen. So ist 
etwa der Saldo von Neueinstellungen und Austritten aus dem Betrieb bei 
knapp der Hälfte aller von uns interviewten Anwender gleich null. Auf der 
Ebene einzelner Funktionsbereiche ist der Anteil "arbeitsmarktneutraler" 
Fälle mit Werten von in der Regel zwischen 60 % und 70 % noch höher. 
Dabei fällt der Anteil der Technikanwender, welche Nettozugänge ver-

9 Beispielsweise wird von den Interviewpartnern am stärksten die "Erhöhung der 
Produktqualität" als Wirkung der Einführung computergestützter Techniken 
betont, wohingegen der Antwortkategorie "Personaleinsparung" nur ein mitt
lerer Stellenwert (Rang sechs bei zwölf Antwortkategorien) zukommt (ausführ
lich hierzu Ewers, Becker, Fritsch 1990, Abschnitte C.3.4, C.5.2 und C.5.3). 
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zeichnen (außer für Anwendungen im Bereich "Montage", wo relativ 
starke Rationalisierungseffekt zu verzeichnen sind), im allgemeinen dop
pelt so hoch aus wie der Anteil der Techniknutzer, welche Nettoabgänge 
verbuchen. 

Die Analyse zeigt, daß neue Technologie in einem Betrieb lediglich eine 
notwendige Voraussetzung für Verbesserungen darstellt. Entscheidend ist 
letztendlich, auf welche Art und Weise man die Technik einsetzt. Nicht die 
Technik an sich, sondern ihre "richtige" Anwendung führt zu verbesserter 
Wettbewerbsfähigkeit und ermöglicht wirtschaftliche Expansion! Aus den 
empirischen Untersuchungen der Zusammenhänge zwischen Kontext, 
Strategie, Art des Technikeinsatzes und Arbeitsplatzentwicklung (vgl. 
Ewers, Becker, Fritsch 1990) schälen sich zwei Betriebstypen heraus. Zum 
einen handelt es sich hierbei um den "Neueinstellungstyp", der in expan
dierenden Marktfeldern operiert, durch entsprechend positive Absatz-
und/oder Beschäftigtenentwicklung und eine relativ breite Anwendung 
computergestützter Techniken gekennzeichnet ist. Der "Freisetzungstyp" 
zum anderen weist einen stagnierend-schrumpfenden Entwicklungstrend, 
verbunden mit hohen Umsatzanteilen in der Stagnations- und Schrump
fungsphase auf; hier kommt Rationalisierungsbestrebungen große Bedeu
tung für die Art des Technikeinsatzes zu, wobei die Technik selbst in allen
falls geringem Maße als Ursache für die Entwicklung angesehen werden 
kann. Es ergeben sich deutliche Hinweise darauf, daß vor allem die Nut
zung der Technik zur Steigerung der Produktqualität bzw. zur Produktin
novation i.w.S. mit Arbeitsplatzexpansion verbunden ist. 

6. Zusammenfassende Schlußfolgerungen 

Entsprechend dem eingangs skizzierten Analysemuster (Betrieb als um
feldoffene Organisation) sind Anwendungsweise und Wirkungen neuer 
Techniken wesentlich durch das Umfeld (insbesondere die Marktstrate
gie) und interne Faktoren der Anwenderbetriebe geprägt. Ausgehend von 
der Beschreibung des marktlichen Umfeldes, wurde diese These hier zu 
belegen versucht. Dabei zeigte sich, daß ein allenfalls geringer Teil der 
Wirkungen des Einsatzes neuer Techniken durch "spezifische" Eigenschaf
ten der Technik selbst bedingt ist. Neue Technik bricht nicht in irgendwie 
"revolutionär" zu nennender Weise über die Betriebe herein und stößt 
etablierte Strukturen schlagartig um; vielmehr kommt die Technik gewis-
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sermaßen "auf leisen Sohlen" hinzu, d.h., sie fügt sich in die bestehenden 
Kontexte bzw. Strategien ein und entfaltet erst allmählich ihre wesentli
chen Wirkungen. 

Die Evidenz für den Einfluß des marktlichen Umfeldes auf die Technik
wirkungen blieb hier noch etwas bruchstückhaft, was angesichts der Kom
plexität der zu berücksichtigenden Zusammenhänge auch wenig verwun
dern kann: Man benötigt nicht nur Informationen über die Eigenschaften 
der eingesetzten Technik und deren Wirkungen, sondern eben auch über 
die internen und externen Rahmenbedingungen. Dabei erweist es sich als 
besonders schwierig, die relevanten Charakteristika des marktlichen Um
feldes einigermaßen differenziert und zuverlässig zu erheben, wobei hier 
eine Orientierung an üblichen Branchensystematiken keinen Ausweg dar
stellt. Die Marktbedingungen innerhalb von Branchen sind in der Regel 
außerordentlich heterogen, und es lassen sich kaum signifikante Bran
chenbesonderheiten in der Bedeutung der verschiedenen Marktstellungs
aspekte bzw. der verfolgten Strategien feststellen (siehe hierzu Ewers, 
Becker, Fritsch 1990, Abschnitt C.2.1, sowie Fritsch 1990a). 

Interpretiert man die Art und Weise der Technikanwendung als Ergebnis 
einer mehr oder weniger bewußten Entscheidung, so ist das Entschei
dungsverhalten nach den empirischen Befunden durchaus mit dem Modell 
nutzenorientierten Rationalverhaltens vereinbar; d.h., es wird tendenziell 
diejenige Einsatzweise der Technik gewählt, die sich für den jeweiligen Be
trieb als besonders vorteilhaft erweist. Dabei bestimmt sich die Vorteilhaf-
tigkeit bzw. Profitabilität des Technikeinsatzes wesentlich aus den internen 
Gegebenheiten und dem externen Kontext. Es gibt also keine exogen vor
gegebene, sog. "objektive Profitabilität" des Einsatzes einer bestimmten 
Technik; ohne gleichzeitige Aussagen über externe und interne Rahmen
bedingungen ist dieser Begriff weitgehend inhaltsleer. Insbesondere auch 
rechtlich/institutionelle Rahmenbedingungen (z.B. Arbeitsrecht) können 
sich u.U. wesentlich in der Art und Weise der Technikanwendung nieder
schlagen. Die wesentliche - wahrscheinlich sogar entscheidende - Bedeu
tung der Rahmenbedingungen auf den Technikeinsatz und seine Wirkun
gen impliziert allerdings auch, daß nur recht allgemeine und kaum eindeu
tige Aussagen über den Zusammenhang zwischen Technik und Betriebs
entwicklung möglich sind, und Wirkungsprognosen entsprechend vage 
bleiben müssen. 
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Will die Wirtschafts- bzw. Beschäftigungspolitik die Technikwirkungen be
einflussen, so sollte sie die hier herausgearbeitete Kontext-Gebundenheit 
des Technikeinsatzes berücksichtigen. Es ist nicht damit getan, den Ein
satz moderner Technik allgemein zu fördern, vielmehr muß insbesondere 
auf die Art der Anwendung einzuwirken versucht werden. Wesentliches 
Ziel sollte es sein, den möglichst "intelligenten" Einsatz von Technik zu 
stimulieren.10 Mittel hierzu wären vor allem Beratung, Stimulierung von 
(u.U. kooperativer) Anwendungsentwicklung sowie Hilfen bei der Weiter
qualifikation (ausführlicher hierzu Fritsch 1990b). 
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1. Vorbemerkung 

Die Arbeitsmarktstruktur in der Bundesrepublik Deutschland zeichnet 
sich - dies wird insbesondere im internationalen Vergleich deutlich - durch 
ein hohes Gewicht des berufsfachlichen Elements aus. Dies gilt auch für 
den Bereich der Industrie. Industrielle Facharbeit erfüllt wichtige wirt-
schafts-, arbeits- und gesellschaftspolitische Funktionen (Hirsch-Kreinsen 
u.a. 1990, S. 18 ff.). So bringen facharbeiterbasierte Arbeitssysteme vor 
allem in Branchen mit hoher Komplexität des Produktionsprozesses er
hebliche Wettbewerbsvorteile. Besonders deutlich wird dies an der wirt
schaftlichen und technischen Entwicklung des deutschen Werkzeugma
schinenbaus. In arbeitspolitischer Perspektive zeichnet sich Facharbeit 
bisher durch relativ attraktive Arbeitsbedingungen aus. Von Bedeutung 
sind: interessante und abwechslungsreiche Arbeitsaufgaben, sachliche, 
zeitliche und soziale Spielräume in der Arbeitsausführung und ein relativ 
guter Verdienst. In gesellschaftspolitischer Perspektive schließlich ist her
vorzuheben, daß die verbreitete Berufsfachlichkeit des bundesdeutschen 
Arbeitsmarktes und die nicht zuletzt darauf basierenden starken Gewerk-
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Schäften wesentlich zur sozialen Bewältigung des Strukturwandels in den 
80er Jahren beigetragen haben (vgl. Semlinger 1990; Hotz-Hart 1989). 

Vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum die Frage nach der Zu
kunft industrieller Facharbeit in der wissenschaftlichen und politischen 
Diskussion eine große Rolle spielt. Heute stehen sich dabei Vertreter op
timistischer Positionen (Generalisierung von industrieller Facharbeit -
Kern, Schumann 1984) und pessimistischer Prognosen (Erosion von Fach
arbeit - Altmann u.a. 1986) gegenüber.1 In den neuen Leitbildern der öko
nomischen Strukturentwicklung ("flexible Spezialisierung" - Piore, Sabel 
1984 - und "diversifizierte Qualitätsproduktion" - Sorge, Streeck 1987) ist 
der im Rahmen der zunehmenden Flexibilisierung der Produktion progno
stizierte Bedeutungsgewinn von qualifizierter Produktionsarbeit (d.h. für 
Facharbeiter und Handwerker) an eine Vielzahl von Kontingenzen und 
Kautelen geknüpft. 

Diesen Kontingenzen soll im weiteren genauer nachgegangen werden. Um 
dabei die Heterogenität der Entwicklung einzufangen, wird zunächst eine 
knappe Beschreibung der arbeitsorganisatorischen Entwicklungsmuster in 
zwei wichtigen Industriebranchen gegeben (Abschnitt 2.). Daran anknüp
fend werden einige der relevanten Einflußfaktoren herausgestellt und zu
einander in Beziehung gesetzt (Abschnitt 3.). Auch wenn die Analyse nicht 
abschließend sein kann, so lassen sich daraus doch bereits einige Schluß
folgerungen für die Regulierungsfrage ableiten (Abschnitt 4.). 

2. Arbeitsorganisatorische Vielfalt der Implementation moder
ner Produktionstechnologien 

Die Technikentwicklung in der industriellen Fertigung ist untrennbar mit 
der Entwicklung der industriellen Arbeitsorganisation verbunden. So be
stimmt der Grad der Technisierung und Automatisierung von Fertigung 
und Informationsverarbeitung über Funktionsinhalt und Funktionsmasse 
der verbleibenden Aufgaben menschlicher Arbeit. Die Aufgabenkomplexi
tät der einzelnen Arbeitsplätze und damit die Anforderungen an die be
rufliche Qualifikation wird dann geprägt vom Grad der Ausdifferenzie-

1 Für eine ausführliche Darstellung dieser Diskussion vgl. Altmann, Köhler, Meil 
1991. 
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rung der verbleibenden Arbeitsfunktionen zu selbständigen organisatori
schen Einheiten (funktionale Arbeitsteilung), vom Ausmaß der Arbeits
zerlegung innerhalb dieser Einheiten (fachliche Arbeitsteilung) sowie von 
den abteilungsinternen und abteilungsübergreifenden hierarchischen 
Strukturen (dispositive Arbeitsteilung). Technisierung, Automatisierung 
und Arbeitsteilung haben sich dabei in den verschiedenen Bereichen der 
industriellen Produktion höchst unterschiedlich entwickelt. 

2.1 Die Facharbeiterfertigung in der Kleinserienproduktion - der 
Maschinenbau 

Der Maschinenbau zählt in der Bundesrepublik Deutschland traditionell 
zu den bedeutendsten Wirtschaftszweigen des Verarbeitenden Gewerbes: 
1987 waren hier knapp eine Million Menschen beschäftigt (14,4 %); mit 
88,4 Mrd. D M lag zur selben Zeit der Anteil der Branche am Nettoproduktionswert des Verarbeitenden Gewerbes bei 12,5 %. Obgleich es auch 
im Maschinenbau Bereiche mit ausgesprochener Großserien- oder Mas
senproduktion gibt, dominiert hier im allgemeinen doch die Einzel- oder 
Kleinserienfertigung. Im Durchschnitt der Branche waren 1987 60 % der 
Arbeiter als Facharbeiter beschäftigt; im Werkzeugmaschinenbau, auf den 
sich die folgenden Ausführungen im wesentlichen beziehen, lag der Fach
arbeiteranteil sogar bei 65 %. 2 

Noch Anfang der 70er Jahre zeichnete sich der Maschinenbau durch ein 
relativ niedriges Automatisierungsniveau aus. In der vorwiegend mechani
schen Teilefertigung dominierte die alleinstehende Werkzeugmaschine. 
Die Vorbereitung und Steuerung der Bearbeitung, die Zuführung und 
Entnahme der Werkstücke sowie die ständige Überwachung der Bearbei
tungsprozesse - alle diese Fertigungsaufgaben erfolgten noch weitgehend 
manuell. Auch in der Montage der i.d.R. äußerst komplexen Maschinen 
gab es kaum Ansätze der Mechanisierung. Die funktionale, fachliche und 
dispositive Arbeitsteilung war vergleichsweise gering ausgeprägt. Der 
seine Maschine in allen Funktionen beherrschende Maschinenführer, zu 

2 Die folgenden Ausführungen basieren auf Ergebnissen eines Projekts zum tech
nisch-organisatorischen Wandel im Maschinenbau, das in den Jahren 1985-89 
durchgeführt wurde. Eine ausführliche Zusammenfassung der Ergebnisse findet 
sich in Hirsch-Kreinsen u.a. 1990. Parallele Studien kommen zu teilweise abwei
chenden Interpretationen (vgl. Manske 1990; Hildebrandt, Seltz 1989). 
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dessen Verantwortung auch kleinere Aufgaben aus der Arbeitsvorberei
tung, Instandhaltung und Qualitätskontrolle zählen, war typisch für den 
Facharbeitereinsatz im Maschinenbau, der sich zudem durch eine hin
sichtlich unterschiedlicher Arbeitsanforderungen hohe Flexibilität aus
zeichnete. 

Schon damals hatte der vermeintlich ganzheitliche Aufgabenzuschnitt aber 
bereits eine Reihe von Verengungen durchlaufen. Spätestens mit Eintritt 
in die Nachkriegszeit folgte die betriebs- und arbeitsorganisatorische Ent
wicklung auch im Maschinenbau dem Grundmuster der tayloristischen Ra
tionalisierungsstrategie. Zunehmende Arbeitsteilung sollte auch hier die 
Betriebsleitung aus der Abhängigkeit von der Qualifikation der Produkti
onsfacharbeiter befreien, Kontrolle erleichtern und (Lohn-)Kosten sparen. 

Diese Bemühungen waren allerdings bis dato nur teilweise erfolgreich 
(Mickler 1981; Benz-Overhage u.a. 1982; Hirsch-Kreinsen 1984). Die 
Vorplanung des Fertigungsablaufs in der Arbeits- und Fertigungsplanung 
stieß bei der hohen Teilevielfalt und Teilekomplexität, der geringen Wie
derholhäufigkeit sowie bei den kleinen Serien- und Losgrößen immer wie
der auf Grenzen. Die zentrale Programmierung von NC-Maschinen blieb 
angewiesen auf die Optimierung und Modifikation der Programme vor 
Ort, d.h. in der Werkstatt. Die prozeßgebundenen Produktionsaufgaben 
selber (Beschickung, Überwachung, Einrichtung, Steuerung) blieben nicht 
zuletzt aufgrund der maschinentechnischen Entwicklung vergleichsweise 
diffizil. 

Aufspaltungsstrategien der Funktionsmasse der Arbeitsaufgaben in der 
Werkstatt konnten deshalb im Kernbereich des Maschinenbaus kaum rich
tig greifen - nur an den Rändern kam es zu gravierenderen Prozessen der 
Dequalifizierung von Produktionsarbeit: So wurde Ende der 60er/Anfang 
der 70er Jahre - nicht zuletzt auch unter dem Druck erheblicher Fachkräf
teknappheit - die Produktion von weniger komplizierten Teilen mit größe
rer Wiederholhäufigkeit aus den facharbeiterorientierten Arbeitssystemen 
ausdifferenziert. Nur für diesen Teilbereich gelang es, die Vorplanung des 
Arbeitsprozesses und die fachliche und dispositive Arbeitsteilung (auf Be-
diener, Springer, Einrichter etc.) auf das für die Massenfertigung typische, 
hohe Niveau zu heben. 
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Die Ende der 70er Jahre einsetzende computergestützte Modernisie
rungswelle eröffnete dann aber auch im Maschinenbau tayloristischen Ra
tionalisierungsbemühungen neue Optionen: Hinsichtlich der Fertigungs
technik i.e.S. steigerte die Einführung der Mikroelektronik sowohl die 
qualitative und quantitative Leistungsfähigkeit der Werkzeugmaschinen 
als auch das Automatisierungspotential der prozeßgebundenen Arbeits
funktionen. Schritte auf diesem Weg sind die alleinstehende CNC-Ma-
schine, das mehrere Verfahren integrierende Bearbeitungszentrum 
(BAZ), die flexible Fertigungszelle (FFZ) mit automatischer Werkstückhandhabung und schließlich das flexible Fertigungssystem (FFS), in dem 
mehrere Maschinen miteinander verkettet sind. Hinzutreten EDV-ge-
stützte Produktionsplanungssysteme (PPS), mit denen der zeitliche Durch
lauf von der Auftragsannahme bis zur Auslieferung an den Kunden gesteu
ert wird, und computerunterstützte Systeme der Konstruktion, Arbeits
planung und Maschinenprogrammierung (CAD, C A M , CAP). 

Flexible Fertigungszellen und -Systeme sind allerdings auch heute noch 
erst in wenigen Betrieben anzutreffen, und bei der Integration der ver
schiedenen Teilsysteme (CIM) steht auch der Maschinenbau noch in den 
ersten Anfängen (Schultz-Wild u.a. 1989). Gleichzeitig ist festzustellen, 
daß das tayloristische Rationalisierungsmuster im Laufe der 80er Jahre für 
den Maschinenbau an Orientierungskraft verloren hat. So zeigen sich 
deutliche Unterschiede in den betrieblichen Rationalisierungsstrategien, 
die nach ihrer Stoßrichtung und Bestimmtheit als strukturkonservativ, 
strukturinnovativ und struktursuchend klassifiziert werden können (aus
führlicher Hirsch-Kreinsen u.a. 1990, S. 165 ff.). 

Kennzeichnend für die strukturkonservativen Maschinenbaubetriebe ist, 
daß hier durch fortschreitende informationstechnische Automatisierung 
und organisatorische Zentralisierung die Funktionsmasse in der Werkstatt 
zunehmend beschnitten und wichtige Aufgaben und Kompetenzen des 
qualifizierten Produktionsarbeiters schrittweise abgebaut und "ins Büro" 
abgezogen werden. Zwar nimmt gleichzeitig aufgrund der zunehmenden 
technischen Integration von Operationen und Verfahren und der wach
senden Automatisierung im Handhabungsbereich der Anteil nicht repeti-
tiver Fertigungsaufgaben zu, so daß alleinstehenden Werkzeugmaschinen 
mit manueller Beschickung die Maschinenbindung eine Sperre gegenüber 
einer weiteren Arbeitszerlegung bildet. Mit dem Übergang zur Mehrma
schinenbedienung an flexiblen Zellen und in flexiblen Systemen entstehen 

Semlinger (1991): Flexibilisierung des Arbeitsmarktes 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100398 



jedoch neue Optionen, diese Barrieren zu überwinden (s. Moldaschl, We
ber 1986; Deiß u.a. 1990; Hirsch-Kreinsen u.a. 1990): Nicht untypisch ist 
hier die Arbeitsteilung zwischen Systemführern, auf Systemabschnitte spe
zialisierten Bedienern und sogenannten Palettierern für die Werkstückzu
führung. Mit der Weiterentwicklung der CIM-Technologie steigt das Po
tential für eine weitere Automatisierung, komplexere Aufgaben (Pro
grammoptimierung, Umrüstung etc.) werden vereinfacht, und die Maschi
nen- und Taktbindung der Arbeitskräfte kann aufgehoben werden. Struk
turkonservative Betriebe nutzen dieses Potential für eine weitere funktio
nale, fachliche und dispositive Arbeitsteilung und für ein weiteres Zurück
drängen der Produktionsarbeit auf Fertigungsaufgaben mit geringeren 
Qualifikationsanforderungen. Effizienzsteigerungen und erhöhte Flexibili
tät werden bei dieser Art der arbeitsorganisatorischen Einbindung der 
computergestützten Technologie also, wie gehabt, durch fortschreitende 
arbeitsteilige Spezialisierung und Kontrolle angestrebt. 

Nur eine kleine Minderheit der Maschinenbaubetriebe verfolgt demge
genüber eine explizit strukturinnovative Rationalisierungsstrategie mit 
entsprechend abweichenden arbeitsorganisatorischen Konsequenzen. Hier 
werden wesentliche Anteile der dispositiven Funktionen der Fertigungs
vorbereitung und Fertigungsteuerung in den Verantwortungsbereich der 
Werkstatt zurückgegeben und die fachliche und dispositive Arbeitsteilung 
zurückgenommen. Sowohl im Rahmen von Fertigungsinseln als auch bei 
konventioneller Werkstattorganisation finden sich hier eine hohe Flexibili
tät im Personaleinsatz und ein hohes Maß an Kooperation im Bereich der 
produktionsbegleitenden Arbeitsaufgaben. In einigen wenigen Betrieben -
manchmal auch erst im Modellversuch - finden sich darüber hinaus An
sätze einer qualifiziert-kooperativen Gruppenarbeit (Bleicher, Stamm 
1988; Roth, Kohl 1988; Schultz-Wild u.a. 1986): Diesen Arbeitsgruppen 
sind neben den unmittelbaren Produktionsaufgaben auch anspruchsvollere 
Aufgaben der Programmierung und Feinsteuerung des Fertigungsablaufs, 
der Qualitätssicherung und Servicefunktionen wie die Werkzeugvorein
stellung und die Instandhaltung übertragen. Auch wenn - je nach dem 
Komplexitätsgrad der Anforderung und dem Qualifikationsniveau der Ar
beitskräfte - die verschiedenen Aufgaben mehr oder minder stark einzel
nen Arbeitskräften innerhalb der Gruppe zugeordnet werden (z.B. einem 
Instandhaltungsspezialisten), so wird hier die zunehmende Auflösung der 
technisch bedingten Maschinenbindung nicht zur weiteren Aufspaltung 
von Tätigkeiten genutzt, sondern zur Zurücknahme der fachlichen, funk-
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tionalen und dispositiven Arbeitsteilung. Effizienzsteigerungen und Flexi-
bilitätsgewinne werden hier im systembezogenen, breiten Einsatz der Ar
beitskräfte gesucht. 

Ist eine derart eindeutige Abkehr vom tayloristischen Rationalisierungspa
radigma insgesamt recht selten, so gibt es eine zunehmende Zahl von Be
trieben, die zwar in weiten Bereichen ihres Produktionsbereichs am über
kommenen Rationalisierungsmuster festhalten, die aber insbesondere in 
den hochkomplexen Fertigungsbereichen mit neuen integrativen Arbeits
formen struktursuchend experimentieren. Teilweise sind in diesen Be
trieben Arbeitsformen anzutreffen, die Keimzelle eines eigenständigen 
Weges zwischen dem traditionell arbeitszerlegenden und dem innovativ in
tegrativen Entwicklungsmuster sein können: So werden hier einerseits 
vorbereitende, dienstleistende und kontrollierende Funktionen in die 
Werkstatt zurückverlagert; diese Aufgaben werden dabei aber nicht breit 
verteilt, sondern - gewissermaßen in "zentralistischer Dezentralisierung" 
(Moldaschl 1987) - einer kleinen Gruppen von Schlüsselarbeitsplätzen zu
geordnet, während die verbleibenden Fertigungsaufgaben so weit wie 
möglich tayloristisch aufgespalten werden.3 Auch Arbeitsstrukturen diesen 
Typs sind mit verschiedenen Automatisierungsniveaus vereinbar: So wer
den in Fertigungssystemen mit alleinstehenden Werkzeugmaschinen die 
Schlüsselstellungen mit Disponenten, Programmierern und Instandhal
tungsspezialisten besetzt, die jeweils für die gesamte betreffende Werk
statt (oder einen Teilbereich) zuständig und dem Fertigungsmanagement 
unterstellt sind. Demgegenüber sind in teilautomatisierten Systemen die 
dispositiven Aufgaben wie Feinplanung, Programmoptimierung und klei
nere Instandhaltungsaufgaben dem Systemführer übertragen, während die 
unmittelbare Maschinenbedienung, d.h. deren Einrichtung und Überwa
chung, von Bedienern übernommen wird, denen teilweise Helfer für die 
verbleibenden, noch nicht automatisierten Handhabungsfunktionen zur 
Seite stehen. Die Entwicklungspotentiale derartiger Strategien entspre
chen den oben für tayloristische Rationalisierungsmuster skizzierten Per-

3 Die tayloristischen Prinzipien der Spezialisierung und Zentralisierung werden 
insofern zurückgenommen, als (a) vormals zentralisierte, bürobasierte Planungsfunktionen in die Fertigung, nicht aber in die Aufgaben der Werker zu
rückverlagert werden und (b) die Zuständigkeit der dezentralen Planer (Pro
grammierer, Disponenten) weniger Verfahrens- als vielmehr problemorientiert 
definiert wird (z.B. Programmerstellung für alle Bearbeitungsarten der Groß
teilefertigung statt für alle Fräsmaschinen). 
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spektiven. Durch die größere Prozeßnähe der dispositiven Funktionen 
i.w.S. wird die damit mögliche qualitative Entleerung der verbleibenden 
unmittelbaren Produktionsarbeit sogar noch weiter voranschreiten können 
als bei der konventionell tayloristischen Arbeitsteilung der strukturkonser
vativen Modelle. Die Leitstandspositionen werden dabei deutlich zu La
sten des traditionellen Fertigungsbüros aufgewertet.4 In der Tendenz läuft 
dieser Gestaltungspfad aber auf eine Polarisierung der Qualifikation in 
der Werkstatt hinaus. 

Unbeschadet dieser Unterschiede in den Entwicklungsmustern setzt der 
bundesdeutsche Maschinenbau insgesamt aber auch weiterhin auf den 
Einsatz qualifizierter Facharbeit. Von einer allgemeinen Dequalifizierung 
der Produktionsarbeit kann bislang jedenfalls keine Rede sein; auch die 
mit den neuen informationstechnischen Mitteln unternommenen Vorstöße 
zur weiteren Arbeitszerlegung haben den vergleichsweise ganzheitlichen 
Aufgabenzuschnitt in der Fertigung bisher kaum auflösen können. Wenn 
heute nahezu alle Maschinenbaubetriebe ihren Facharbeitereinsatz quan
titativ sogar ausweiten, so verdeckt dies aber, daß dahinter höchst unter
schiedliche Einsatzformen stehen: Je nach Fertigungskontext und vorherr
schender Rationalisierungsstrategie finden Metallfacharbeiter heute im 
Maschinenbau Arbeitsplätze mit höchst unterschiedlicher Komplexität 
und Qualifikationsanforderung. Während in der großen Mehrzahl der Be
triebe die neuen Techniken tayloristischen Arbeitsstrategien neuen Auf
schwung geben, bemühen sich einige Betriebe bei der Einführung der 
neuen computergestützten Technologien um eine Reintegration dispositi
ver Aufgaben in die Verantwortung des Fertigungspersonals. Die Zukunft 
qualifizierter Facharbeit im Maschinenbau ist damit alles andere als vor
gezeichnet. 

4 Dieses Leitstandsmodell setzt sich seit einigen Jahren zunehmend als Organisa
tionsprinzip der Werkstatt durch und ist mittlerweile zu einem Orientierungs
muster der Hard- und Software-Entwicklung geworden (v. Behr, Hirsch-Krein-
sen 1990; Köhler 1990). 
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22 Die Angelerntenfertigung in der Massenfertigung - die Elektroin
dustrie 

Gemessen an ihrem Anteil am Nettoproduktionswert des Verarbeitenden 
Gewerbes von 13,5 % und ihrem Beschäftigtenanteil von rd. 15 % (jeweils 
1987) ist die Elektroindustrie inzwischen in der Bedeutung am Maschi
nenbau vorbeigezogen. Auch diese Branche umfaßt ein sehr heterogenes 
Industriespektrum, das gemessen am Produktionswert - ähnlich wie der 
Maschinenbau - vornehmlich dem Investitionsgüterbereich zuzurechnen 
ist; nur rd. ein Drittel der Produktion entfällt auf den Konsumgüterbereich 
(Unterhaltungselektronik, Hausgeräte etc.; ZVEI 1990). Dennoch domi
niert in der Elektrotechnik insgesamt eher die Großserien- und Massen
fertigung. Der Facharbeiteranteil bei den Arbeitern betrug 1987 im 
Durchschnitt der Branche lediglich 20 %; im Bereich der Unterhaltungs
elektronik lag er mit 21% nur geringfügig höher. Dieser Bereich soll im 
folgenden - gewissermaßen als Gegenpol zum oben behandelten Aus
schnitt aus dem Maschinenbau und stellvertretend für die Massenproduk
tion - genauer betrachtet werden.5 

Die Unterhaltungselektronik konnte lange Zeit als Musterbeispiel taylori-
stischer Produktionsstrukturen gelten: Der expandierende Markt, der 
zunächst vornehmlich durch die homogene Nachfrage nach dem neuen 
Medium (TV) geprägt wurde, ermöglichte, ja drängte geradezu auf Mas
senproduktion und die ihr gemäße Form der Arbeit - auf "Massenarbeit". 
Dieser Typus von Arbeit ist geprägt durch extreme funktionale und fachli
che Arbeitsteilung, den fast ausschließlichen Einsatz von Un- und Ange
lernten in der Produktion, geringe Aufstiegsmöglichkeiten sowie ein hohes 
Maß an Fremdkontrolle und vorgabengesteuerter Leistungsdichte in einer 
vorwiegend manuellen Produktion. 

Mitte der 70er Jahre änderten sich die ökonomischen Rahmenbedingun
gen der Branche: Zur tendenziellen Sättigung der Inlandsmärkte kam die 
verschärfte Weltmarktkonkurrenz durch fernöstliche Anbieter, die nicht 
nur billiger, sondern auch mit modernen Zusatzausstattungen ihrer Pro-

5 Die nachfolgenden Ausführungen basieren auf einer international vergleichen
den Untersuchung arbeitspolitischer Muster der Montageautomation, die sieben 
Werke in drei Ländern eines großen europäischen Elektro-Konzerns einbezog 
(Bechtle u.a. 1989). 
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dukte auf den Markt drängten. In der Folge kam es zu einem dramati
schen Preisverfall, während sich gleichzeitig die auf standardisierte Mas
senfertigung ausgerichtete Produktionstechnik für den zunehmend qualita
tiv ausgerichteten Wettbewerb als zu starr erwies. Auf den ersten Blick 
scheint also auch für diese Branche die These vom "Ende der Massenpro
duktion" Bestätigung zu finden. Damit stünden - in arbeitspolitischer Wei
terung - auch in dieser Branche das "Ende des Taylorismus" und eine tief
greifende Requalifizierung der Produktionsbelegschaften ins Haus. 

Bei genauerer Betrachtung folgt die Unterhaltungselektronik in der Bun
desrepublik jedoch nicht diesem Weg. Die proklamierten Trends zur Pro
duktdifferenzierung und Qualitätssteigerung i.w.S. schlagen hier - jeden
falls bislang und für die absehbare Zukunft - nicht in der erwarteten Weise 
auf die betrieblichen Binnenstrukturen durch. Den widersprüchlichen Er
fordernissen von Kostensenkung und Flexibilisierung in der Produktion 
wird nicht durch eine tiefgreifende und riskante Abkehr von den bisheri
gen arbeitsorganisatorischen Fertigungsstrukturen Rechnung getragen. 
Vielmehr zeigt sich hier ein ganzes Bündel alternativer Bewältigungsmu
ster, die sich als betriebliche Strategien interpretieren lassen, zum Teil 
aber auch - soweit sie sich auf dem Markt als erfolgreich erweisen und 
wettbewerbsvermittelt zu Anpassungszwängen werden - neue objektive 
Markterfordernisse darstellen. 

So ist marktpolitisch eine zunehmende Internationalisierung und Konzen
tration der europäischen Hersteller von Unterhaltungselektronik festzu
stellen: In der Branche wird zunehmend gezielt für den Weltmarkt entwik-
kelt und produziert. Da die bestehenden Überkapazitäten den einzelnen 
Unternehmen jedoch kaum Spielraum für den zusätzlichen internationa
len Aufbau eigener Produktionsstandorte geben, werden Marktzugang und 
Marktanteile sowie die entsprechenden Produktionskapazitäten durch 
Übernahme jeweils ausländischer Konkurrenzhersteller eingekauft. Die 
mit den Aufkäufen und Fusionen verbundene zunehmende Konzentration 
der Branche ermöglicht dabei - obwohl sich die unterschiedlichen natio
nalen Märkte durchaus nicht mit identischen Produkten bedienen lassen -
eine Steigerung der Seriengrößen, was wiederum Voraussetzung für die 
weitere automationstechnische Rationalisierung ist. Die kundenorientierte 
Produktdifferenzierung - worunter in dieser Branche vor allem das Ange
bot von Kleinserien mit besonderem (äußeren) Design zu verstehen ist -
bleibt den Massenherstellern dagegen weitgehend versperrt, da es sich un-
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ter den gegebenen Bedingungen dabei nur um Nischenmärkte handelt, die 
bereits von kleinen Nobelmarken mit entsprechendem Markenimage be
setzt sind. 

Produktionspolitisch wird parallel dazu auf "flexible Standardisierung" 
(Moldaschl 1991) einerseits und flexible Automatisierung andererseits ge
setzt. Dahinter steht der durchaus erfolgreiche Versuch, Fertigungsflexibi-
lität möglichst "prozeßneutral" zu erreichen, indem die angestrebte/erfor
derliche Variantenvielfalt des Endprodukts durch konstruktionstechnische 
Maßnahmen auch mit standardisierten Komponenten möglich wird,6 die 
zudem dank fertigungstechnischer Innovationen hochgradig automatisiert 
produziert und zum Teil auch montiert werden können. Die gewachsene, 
aber weiterhin vergleichsweise begrenzte, kundenorientierte Differenzie
rung der Massenproduktion kommt damit ohne eine grundlegende Abkehr 
von den tayloristischen Formen der Arbeitsorganisation aus: Durch die 
skizzierten Formen der Produkt- und Prozeßrationalisierung gelingt es 
vielmehr zu einem Gutteil, die gewünschte größere Produktionsflexibilität 
durch entsprechende fertigungstechnische Investitionen auch ohne einen 
funktional flexibleren Arbeitskräfteeinsatz zu erreichen. 

Trotz alledem lassen sich aber auch im Bereich der Unterhaltungselektro
nik die Prinzipien tayloristischer Arbeitsorganisation nicht völlig ungebro
chen beibehalten. Die zunehmende Automatisierung und Flexibilisierung 
hat nämlich auch in dieser Branche zu einer wachsenden technischen 
Störanfälligkeit des Produktionsprozesses geführt. Hinzu kommt die Ver
größerung der logistischen Störanfälligkeit des Gesamtprozesses durch 
den fortschreitenden Übergang auf eine durchlaufeeit- und lagerminimie
rende Fertigungsorganisation (Stichwort: just-in-time). Angesichts der ge
steigerten Produktivität und der deutlich erhöhten Kapitalintensität er
wachsen daraus merklich größere Output- und Amortisationsrisiken. 
Gleichzeitig wird durch die zunehmende materialflußtechnische Verket
tung der einzelnen Bearbeitungs- und Montagestationen die Gewährlei
stung der Prozeßkontinuität immer schwieriger. Die Sicherung von Ver-

6 Zum Beispiel durch Modularisierung, Multifunktionalität und "Dematerialisie-
rung". Multifunktionalität wird dadurch erreicht, daß z.B. im TV-Bereich ein 
Gerätetyp für mehrere Empfangsnormen ausgelegt wird; mit Dematerialisie-
rung ist der Ersatz mechanischer durch elektronische Bedienelemente und spe
zifisch programmierbare Software etc. gemeint. 
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fügbarkeit und Nutzung der Produktionsmittel wird damit auch hier zum 
zentralen Qualifikations- und Leistungskriterium menschlicher Arbeit in 
der automatisierten Produktion. 

Die überkommene, mehr oder minder strikte Arbeitsteilung (z.B. zwischen 
Fertigungssteuerung und Fertigung und zwischen Fertigung und Instand
haltung) wird dabei zum Problem; die Anforderungen an fachliche und 
prozeßübergreifende Qualifikationen, dispositive Leistungen und motiva-
tionale Bereitschaften des Personals in Fertigung und Montage wachsen. 
Zum Teil wird versucht, auch hierauf eine "technische" Lösung zu finden: 
So werden die neuen Informationstechnologien gezielt zum weiteren Aus
bau bzw. zur weiteren Detaillierung zentraler Planung, Steuerung und 
Kontrolle eingesetzt. In Anbetracht der gestiegenen Komplexität kann es 
jedoch nicht verwundern, daß es dennoch immer wieder zu Inkonsistenzen 
zwischen den Programmvorgaben bzw. der Planung und der Realität 
kommt, die dann von der Produktionsbelegschaft bewältigt oder kompen
siert werden müssen. Dementsprechend finden sich auch in der Massen
fertigung von Unterhaltungselektronik Ansätze zur Rücknahme der funk
tionalen und fachlichen Arbeitsteilung, d.h. zur Re-Integration indirekter 
Produktionsfunktionen (z.B. Qualitätssicherung, Wartung, Instandsetzung) 
in den unmittelbaren Fertigungsbereich (Moldaschl 1989). 

Der Gruppenarbeit als Organisationsprinzip kommt dabei eine entschei
dende Rolle zu. Komplexen Anlagen (z.B. in der Leiterplattenfertigung 
und Gehäusemontage) werden jeweils mehrere Arbeitskräfte zugeordnet, 
wobei sich "heterogene" und eher "homogene" Formen der Gruppenstruk
tur unterscheiden lassen. In den heterogenen Arbeitsgruppen werden ei
nem Facharbeiter (Einrichter) eine oder mehrere angelernte Arbeits
kräfte unterstellt, die jeweils unterschiedliche Teilfunktionen übernehmen 
(z.B. Maschinenbedienung, Materialdisposition, Qualitätskontrolle). In 
den homogenen Gruppen haben die Gruppenmitglieder demgegenüber ein 
jeweils vergleichbares Qualifikationsniveau; hier werden z.B. die Anlagen
führer oder die Materialdisponenten zu einer Arbeitsgruppe zusammenge
faßt. Zudem werden den Beschäftigten in den homogenen Arbeitsgruppen 
im Durchschnitt mehr Arbeitsfunktionen übertragen. Ein Grundprinzip 
beider Lösungen ist, daß die ehemalige "Massenarbeit" mit Facharbeit 
durchsetzt wird. 
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Damit kann eine breit angelegte Höherqualifizierung der Angelerntenbe
legschaft verhindert werden. Männer nehmen bisherige Aufstiegspositio
nen von Frauen (z.B. Gruppenführerin) ein; Facharbeiter verdrängen An
gelernte aus dem neu entstehenden Segment qualifizierter Produktions
aufgaben. Eine wesentliche Zunahme des Facharbeiteranteils an der Be
legschaft ist damit allerdings nicht verbunden, vielmehr werden die tradi
tionellen Facharbeiterbereiche (z.B. Werkzeugbau, Instandhaltung) im 
Zuge verminderter Fertigungstiefe scharf durchforstet und dezimiert und 
mit einem Teil der dabei freigesetzten Facharbeiter die aufgebrochenen 
Qualifikationslücken in der Produktion gefüllt. Festzuhalten ist auch, daß 
die Einführung von Gruppenarbeit und die qualifikatorische Aufwertung 
von Produktionsarbeit mit keiner proportionalen Anhebung der Autono
mie bezüglich Leistungsverausgabung und Belastung einhergeht.7 

Welche Organisationsmuster in welchen Bereichen automatisierter Mas
senfertigung jeweils vorrangig anzutreffen sind, ist nicht eindeutig auszu
machen. Praktisch alle Formen sind in bundesdeutschen Fertigungsstätten 
- in unterschiedlichen Mischungsverhältnissen - anzutreffen. Allenfalls als 
Tendenz läßt sich ausmachen, daß die homogeneren Formen der Grup
penarbeit (speziell bei Facharbeitern) eher dort anzutreffen sind, wo auf
grund der regionalen Arbeitsmarktsituation Fachkräfte besonders knapp 
sind. Homogene Gruppenarbeit soll hier dabei helfen, die verfügbare 
fachliche Qualifikation möglichst breit und intensiv zu nutzen und durch 
entsprechende Motivationseffekte an den Betrieb zu binden. Im Angelern
tenbereich scheinen dagegen hinter den unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen eher leistungspolitische Aspekte im Sinne einer stärkeren quan
titativen Auslastung der Arbeitskraft zu stehen. So finden sich in jenen Be
triebsstätten, die für diese Arbeitskräftegruppen stärker zur Aufgabenin
tegration neigen, auch häufiger Fälle von rigider Mehrmaschinenbedie
nung. 

Bemerkenswert ist, daß sich im innereuropäischen Vergleich selbst inner
halb eines Unternehmens - trotz vieler Gemeinsamkeiten in den jeweils 
implementierten technischen Lösungen - zwischen verschiedenen natio
nalen Produktionsstandorten beachtliche arbeitsorganisatorische Unter
schiede feststellen lassen (Bechtle u.a. 1989): In den deutschen Betriebs-

7 Zu vergleichbaren Ergebnissen für den Maschinenbau kommen Seltz, Mill, Hil
debrandt (1986). 
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Stätten wurde zwar - wie skizziert - in den vergangenen Jahren durch ver
mehrten Einsatz von Facharbeitern in der Produktion (und durch entspre
chende Integration produktionsbegieitender Servicefunktionen wie In
standhaltung und Qualitätssicherung) die funktionale und fachliche Ar
beitsteilung zurückgenommen, die dispositive Arbeitsteilung (zwischen 
Planung und Ausführung, zwischen Büro und Werkstatt) wurde dabei aber 
weitgehend beibehalten, und die harten Segmentationslinien zwischen 
Facharbeitern und Angelernten lösten sich nicht auf. In den französischen 
Betrieben dagegen werden auch angelernte Montagearbeiterinnen syste
matisch geschult, um sie mit komplexeren und abwechslungsreicheren 
Aufgaben betrauen zu können; hier finden sich weibliche Angelernte z.T. 
auch auf Arbeitsplätzen (z.B. Automatenführung), die in den deutschen 
Vergleichsbetrieben mit Facharbeitern besetzt sind. Im italienischen Ver
gleichswerk schließlich ist im Zuge arbeitspolitischer Veränderungen im 
Rahmen eines Produktivitäts- und Sozialpaktes zwischen Betriebsleitung 
und Belegschaft einfachen Maschinenbedienern durch permanente be
triebliche Weiterbildung der Übergang zum Maschinentechniker geöffnet 
worden. 

Das höhere Gewicht, das der Einsatz von Facharbeitern in den unmittel
baren Produktionsbereichen der deutschen Betriebsstätten gewinnt, ist 
demnach keine sich aus der neuen Produktionstechnik zwangsläufig erge
bende Notwendigkeit. Dies gilt auch für den Befund, daß in den bundes
deutschen Betrieben in der Regel keine Reprofessionalisierung von Pro
duktionsarbeitern stattfindet, sondern allenfalls eine Reprofessionalisie
rung von Produktionsarbeit, die nicht von einer "Bottom-up-Qualifizie-
rung" (der Angelernten) getragen wird, sondern von einem veränderten 
Personaleinsatz, d.h. vom Rückgriff auf Facharbeiter, die vormals außer
halb der unmittelbaren Produktion standen.8 Damit werden - anders als 
bei den hier nur skizzierten Entwicklungen in Frankreich und Italien - in 
der bundesdeutschen Unterhaltungselektronik die Segmentationslinien 
zum berufsfachlichen Arbeitsmarkt in den Betrieben nicht aufgelöst, son
dern lediglich in den unmittelbaren Produktionsbereich hinein verschoben. 

8 Vgl. dazu die insgesamt sehr ähnlichen Befunde für die arbeitsorganisatorische 
und qualifikatorische Entwicklung in der bundesdeutschen Automobilindustrie 
(Jürgens, Malsch, Dohse 1989) und in der bundesdeutschen Möbelindustrie 
(Deiß 1990). 
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3. Kontingenzen der arbeitsorganisatorischen Einbindung der 
neuen Produktionstechnologien 

Mit den beiden ausgewählten Branchen sind zwei Industriebereiche ein
ander gegenübergestellt worden, die hinsichtlich ihrer produktseitigen 
Marktstruktur und ihrer Fertigungsorganisation als Gegensatzpaar begrif
fen werden können, das in seiner Unterschiedlichkeit einen Großteil des 
weiten Spektrums der bundesdeutschen Industrie umschließt. Trotz ihrer 
Unterschiedlichkeit ist beiden Branchen gemein, daß die in ihnen jeweils 
vorherrschende Rationalisierungsstrategie dem tayloristischen Organisati
onsmuster folgt. Diese Strategie wurde und wird allerdings von den spezi
fischen Branchenbedingungen gebrochen, so daß sie z.T. sehr unterschied
liche, aber in sich konsistente Muster in der jeweiligen arbeitsorganisatori
schen Struktur hervorgebracht haben, an denen sich auch mit Einführung 
der neuen Technologien bislang nichts Grundlegendes geändert hat, auch 
wenn die Orientierungskraft des tayloristischen Modells zumindest in 
Teilbereichen nachzulassen scheint. 

Wie insbesondere für den Maschinenbau herausgearbeitet werden konnte, 
ist die arbeitsorganisatorische Entwicklung in den Betrieben stark von 
strategischen Entscheidungen abhängig, und wie der Vergleich zeigt, kön
nen gleiche strategische Grundorientierungen zu höchst unterschiedlichen 
Ergebnissen führen. Der Zusammenhang zwischen Technikentwicklung 
und Arbeitsorganisation erschließt sich erst aus der Zusammenschau einer 
Vielzahl inner- und überbetrieblicher Faktoren ökonomischer, techni
scher, sozialer und politischer Natur (vgl. Pries u.a. 1990; Hirsch-Kreinsen 
u.a. 1990). Dazu gehören auf der betrieblichen Mikroebene die Eigenhei
ten des Produktionssystems (physikalisch-technische Produktionsbedin
gungen, Produkt- und Absatzökonomie), des Produkt- und Absatzsystems 
(Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, Produkt- und Absatzstrategie), 
des Personalsystems (Rekrutierung, Qualifizierung, Allokation, Gratifizie-
rung von Personal) und des Macht- und Kontrollsystems (formelle und in
formelle Organisation). Auf der überbetrieblichen Makroebene stellen der 
Absatzmarkt und der Arbeitsmarkt (relative Nachfrageposition, Angebots
struktur, Mobilitätsverhalten), der Technikmarkt (Innovationsdynamik 
und -Orientierung) sowie das System der industriellen Beziehungen und 
der politischen Regulierung wichtige Rahmenbedingungen. Diese Aufli
stung ist weder vollständig, noch enthält sie eine implizite Rangfolge. Im 
folgenden sollen einige dieser Aspekte etwas ausführlicher behandelt wer-
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den, um den Gestaltungsspielraum, d.h. die Grenzen, aber auch die Frei
räume betrieblicher Arbeitsorganisation etwas näher auszuleuchten. 

a) Produktbereich und Absatzmarkt 

Die Form der Produktionsorganisation eines Wirtschaftsunternehmens 
wird mit Blick auf die profitable Bedienung des jeweiligen Absatzmarktes 
gestaltet. Die Optionen von Technikeinsatz und Arbeitsorganisation sind 
damit maßgeblich von der Größe des Absatzmarktes beeinflußt, die 
(mit-)entscheidend für die Seriengröße eines Produkts, für seine Liefer
und Fertigungslosgrößen und für die Wiederholhäufigkeit seiner Produk
tion ist: Je größer der Markt, um so vorteilhafter ist eine tiefergehende 
Arbeitsteilung. 

Die Größe des Absatzmarktes ist einem Unternehmen aber nicht unabän
derlich vorgegeben. Die Positionierung auf einem bestimmten Markt, des
sen Größe und der Marktanteil eines Unternehmens sind vielmehr beein
flußbar durch bewußte absatzstrategische Entscheidungen. Idealtypisch 
lassen sich hier eine Qualitäts-, eine Preis- und eine Spezialisierungsstra
tegie unterscheiden (Porter 1980). Je nach eingeschlagenem Weg ergeben 
sich ganz unterschiedliche Formen der Techniknutzung (vgl. Fritsch in 
diesem Band): Unternehmen, die auf eine Qualitätsstrategie setzen bzw. 
einen Markt bedienen, der entsprechende Anforderungen stellt, nutzen 
die gesteigerte Leistungsfähigkeit der computergestützten Produktionstechnologie vorrangig, um die Qualität ihrer Produkte weiter zu verbes
sern, die Typenvielfalt zu erhöhen und zur weiteren innovativen Produkt
entwicklung. Betriebe mit Preisstrategie suchen dagegen in den neuen 
Techniken vornehmlich deren kostensenkende Rationalisierungspoten
tiale. Spezialisierungsbetriebe schließlich, die sich auf die Bedürfhisse ei
nes besonderen Kundenkreises konzentriert haben, nutzen die neuen Po
tentiale primär, um ihre Lieferflexibilität und -Zuverlässigkeit zu steigern. 

Unterschiedliche Produkte bzw. Märkte sind allerdings wiederum in 
höchst unterschiedlichem Maße einzelbetrieblichen Strategieentscheidun
gen zugänglich. So ist, um bei den gewählten Beispielen zu bleiben, der 
Markt für Maschinenbauprodukte viel heterogener als der Markt für Un
terhaltungselektronik: Werkzeugmaschinen sollen nach Möglichkeit den 
jeweils spezifischen Produktionsaufgaben und -bedingungen ihrer Nutzer 
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optimal Rechnung tragen; Einbußen an Effizienz und Flexibilität infolge 
nicht optimierter Anpassung sind hier - anders als bei Konsumgütern -
nicht nur unbefriedigend, sie können auch - vermittelt über den Wettbe
werbsdruck - beim Nachfrager zu existentiellen Problemen führen. Jenseits 
der unterschiedlichen Zahlungsbereitschaft und Zahlungsfähigkeit von 
Unternehmen und Haushalten ist daher im Maschinenbau der Markt für 
qualitativ hochwertige Sonderanfertigungen und der Spielraum für eine 
entsprechende Qualitäts- und Spezialisierungsstrategie größer.9 

b) Produkteigenschaften und Fertigungstechnik 

Der technischen und organisatorischen Rationalisierung sind in den ver
schiedenen Branchen darüber hinaus durch die physikalisch-chemischen 
Eigenschaften des jeweils verarbeiteten Materials und die Komplexität des 
Produktionsprozesses (zu gegebener Zeit nur bedingt verschiebbare) un
terschiedliche Grenzen gesetzt. So lassen sich einige Materialien und Pro
dukte leichter als andere in technisierten und automatisierten Prozessen 
herstellen bzw. be- und verarbeiten, während andere ohne Mechanisierung 
gar nicht zu fertigen wären: Rohstoffe lassen sich meist auch in diskonti
nuierlichen Prozessen gewinnen, die Erzeugung von Grundstoffen erfor
dert dagegen mehr oder minder kontinuierliche Fertigungsflüsse. Metalle 
lassen sich zuverlässiger in automatisierter Fertigung bearbeiten, als dies 
heute (noch) in der Kunststoffverarbeitung möglich ist. Sogenannte biege
schlaffe Teile (z.B. flexible Gummiprofile) und komplex-verschachtelte 
mechanische Baugruppen schließlich sind einer automatisierten Montage 
(bislang noch) kaum oder nur vergleichsweise schwer zugänglich. 

Das Automatisierungspotential der einzelnen Fertigungsschritte steckt 
auch den Rahmen ab für die Möglichkeiten der technischen Verkettung 

9 Dies muß nicht für alle Zeiten so sein: Vorstellbar ist, daß bei stärkerer Aus
weitung modularer Maschinenbautechnik dem Preiswettbewerb auf den Ma
schinenbaumärkten eine größere Bedeutung zuwächst, und in der unmittelbaren 
Produktion der Spielraum für Großserienfertigung zunimmt. Auf der anderen 
Seite ist durchaus nicht ausgeschlossen, daß auch im Bereich der Audio- und 
Videotechnik kundenspezifische Produkte einen wachsenden Markt finden (wie 
dies z.B. seit Jahren bei den Kücheneinrichtungen zu beobachten ist (Döhl u.a. 
1989)). Auch dann dürfte die Angleichung der beiden Branchen aber nur eine 
begrenzte sein, da die Seriengrößen der standardisierten Komponenten auch 
dann noch höchst unterschiedlich ausfallen werden. 
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der einzelnen Fertigungsstufen. Die hohe Leistungsfähigkeit der moder
nen C A D / C A M - und PPS-Systeme reduziert die Zähl der Mensch-Maschine-Schnittstellen; Maschinen können in immer stärkerem Maße auch 
nicht-repetitive und kompliziertere Steuerungsaufgaben übernehmen. 
Auch bei weiterer Ausreifung und Generalisierung moderner CIM-Tech-
niken werden die informationstechnische Vernetzung und die automati
sierte Selbststeuerung jedoch - je nachdem wie komplex der Fertigungsprozeß ist bzw. in welchem Umfang diese Komplexität durch eine entspre
chende Absatzstrategie oder Markterfordernis weiter gesteigert wird (vgl. 
a)) - ihre Grenzen finden. Nicht zuletzt ist es die Vernetzung selbst, die im 
Zuge der dabei wachsenden Interdependenz der Teilsysteme neue Ko
ordinationsaufgaben entstehen läßt. Entsprechende Unterschiede in der 
Prozeßkomplexität und in der technischen Schwierigkeit einer Automati
sierung der einzelnen Produktionsaufgaben dürften mit dazu beitragen, 
daß die Montage von komplexen Werkzeugmaschinen trotz aller Technisierung auch heute noch auf höchstqualifizierte Facharbeit angewiesen ist, 
während sie in der Massenfertigung von Unterhaltungselektronik schon zu 
großen Teñen Maschinen übertragen werden kann. 

c) Technikmarkt 

Viele Betriebe sind bei der technischen Auslegung ihrer Fertigung auf das 
Technologieangebot spezialisierter Investitionsgüterhersteller angewiesen. 
Festzustellen ist nun, daß die Mehrheit der gegenwärtig angebotenen Pla-
nungs- und Steuerungstechnologien aufgrund ihrer Hardware- und Soft
ware-Architekturen eine Zentralisierung der dispositiven Funktion nahe 
legt (v. Behr, Köhler 1990); gleichzeitig wird berufsfachliches Wissen von 
Facharbeitern zunehmend durch analytische Planungsprozesse ersetzt 
(Böhle, Milkau 1988). 

Für integrative Konzepte der Arbeitsorganisation geeignete Technolo
gieangebote müssen deshalb häufig erst mehr oder minder mühselig ge
sucht oder durch Kombination, Adaption und Modifikation zusammenge
stellt oder sogar gänzlich selbstentwickelt werden. Dabei sind die einzelbe
trieblichen Möglichkeiten nicht nur zur Selbsterstellung der gewünschten 
Technologie, sondern auch zur Beeinflussung professioneller Anbieter 
sehr unterschiedlich verteüt. Je nach Hersteller-Anwender-Beziehung muß 
ein Betrieb als Technologiekäufer entweder mit dem gegebenen Angebot 
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zufrieden sein, oder aber er kann Einfluß nehmen (v. Behr, Hirsch-Krein-
sen 1990; Deiß u.a. 1990, S. 123 ff.). Hier dürfte die Unterhaltungselektro
nik als mittlerweile hochgradig konzentrierte Branche sowohl bessere 
Chancen der Angebotssteuerung als auch zur Eigenentwicklung der ge
wünschten Technologie haben - entsprechend ihrer spezifischen Absatz
marktbedingungen und vorherrschenden Marktstrategien (Massenmärkte, 
Preiswettbewerb) nutzt sie diese aber primär für eine Kostensenkungsstra
tegie und dazu, die Effizienz tayloristisch-zentralistischer Organisations
formen zu steigern. Der bundesdeutsche Maschinenbau, d.h. insbesondere 
der Werkzeugmaschinenbau, der sich immer noch durch die Vielzahl mit
telständischer Unternehmen auszeichnet, dürfte demgegenüber zwar im 
Bereich des Einzelmaschinenbaus über eine größere eigene Entwicklungskompetenz verfügen; beim Aufbau eines eigenen komplex-vernetzten Pro
duktionssystems sind aber insbesondere die kleineren Maschinenbaufir
men eher stärker als Großbetriebe anderer Branchen vom gegebenen An
gebot großer Systemhäuser abhängig, so daß mancher, der vielleicht 
durchaus mit stärker integrativen Organisationsformen experimentieren 
würde, in diesem Bestreben behindert ist. 

d) Personalbestand und Arbeitsmarkt 

Unterschiedliche Marktanforderungen/Marktstrategien sowie unter
schiedliche Eigenschaften der zu verarbeitenden Materialien und des je
weiligen Produktspektrums stellen unterschiedliche Anforderungen an das 
Produktionssystem. Diese führen - je nach Technikeinsatz (vgl. a), b) und 
c)) und Arbeitsorganisation - zu in Ausmaß und Verteilung unterschiedli
chen physischen und psychischen Anforderungen an menschliche Arbeits
kraft. Waren und sind die vorherrschenden betrieblichen Modernisie
rungsstrategien auch darauf ausgerichtet, durch entsprechende technische 
und arbeitsorganisatorische Innovationen den Einsatz menschlicher Ar
beitskraft zu reduzieren und insbesondere die Abhängigkeit von qualifi
zierter Arbeit zu überwinden oder doch wenigstens zu mindern, so sind 
diesem Bestreben aber nicht nur von der Anforderungsseite her (zu gege
bener Zeit nur bedingt verschiebbare) Grenzen gesetzt, sondern auch vom 
verfügbaren bzw. mobilisierbaren Arbeitskräftepotential. 

Ein arbeitsorganisatorischer Strategiewechsel träfe dementsprechend in 
den verschiedenen Industriezweigen und Einzelunternehmen auf höchst 
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unterschiedliche Ausgangsbedingungen: Aufgabenintegration und Repro-
fessionalisierung von Produktionsarbeit wird dort weniger Schwierigkeiten 
machen, wo man bislang schon auf den Einsatz qualifizierter menschlicher 
Arbeitskraft setzte, wo geeignete (inner- und außerbetriebliche) Aus- und 
Weiterbildungsanstrengungen für die (Re-)Produktion eines entsprechen
den Arbeitskräftepotentials sorgten und sorgen und wo die betriebliche 
Wettbewerbsposition als Nachfrager auf dem relevanten Arbeitsmarkt 
eine ausreichende Verfügbarkeit über dieses Potential gewährleistet. 
Demgegenüber wäre ein entsprechender Strategiewechsel ungleich 
schwieriger umzusetzen in Betrieben oder Branchen, die vornehmlich ge
ring qualifizierte Arbeitskräfte beschäftigen, selbst über keine oder nur 
begrenzte Qualifizierungserfahrungen verfügen und in Regionen ansässig 
sind, in denen um qualifizierte Arbeitskräfte hart konkurriert wird, und 
die aufgrund ihrer gegebenen Arbeitsbedingungen und Lohnstrukturen in 
diesem Wettbewerb kaum konkurrenzfähig sind. 

Wenn also im Maschinenbau der Einsatz von Facharbeitern einen größe
ren Stellenwert hat und Experimente mit zudem auch weitergehenden 
aufgabenintegrativen Arbeitsformen weiter verbreitet zu sein scheinen als 
in der Produktion von Unterhaltungselektronik, so dürfte neben den un
terschiedlichen Arbeitsanforderungen auch eine Rolle spielen, daß man 
sich in dieser traditionellen Facharbeiterbranche auf eine breite Qualifika
tionsgrundlage stützen und - begünstigt durch die politisch forcierte Aus
bildungsinitiative in den 80er Jahren - sogar auf "überschüssiges" Fachper
sonal zurückgreifen kann, auch wenn Probleme in der Reproduktion von 
Facharbeiterqualifikation weiterbestehen und sich künftig wieder auswei
ten werden (Lutz 1989; Köhler, Grüner 1990). Ganz anders im Bereich der 
Unterhaltungselektronik: Im Prozeß der zunehmenden Mechanisierung 
und Automatisierung zur Angelerntendomäne geworden, mit vergleichs
weise niedrigen Löhnen und hoher Fremdbestimmtheit und Monotonie 
der Arbeit, müßten die arbeitskräfteseitigen Voraussetzungen für einen 
grundlegenden Wechsel in der Rationalisierungsstrategie hier erst noch 
geschaffen werden. 

e) Interessenkonstellationen und politische Regulierung 

Die Entwicklung der betrieblichen Arbeitssysteme folgt schließlich nicht 
nur den strukturell vorgegebenen Erfordernissen, und sie wird nicht allein 
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von den materiell bestehenden Möglichkeiten und Restriktionen geprägt. 
Interessen- und Machtkonstellationen sowie Koalitionen und Strategien 
der beteiligten Akteure haben ein eigenständiges Gewicht. Dabei sind die 
unterschiedlichen Interessen mit unterschiedlicher Durchsetzungsmacht 
ausgestattet, wobei diese Macht auf institutionellen Festlegungen und der 
Übereinstimmung mit den vorherrschenden Strukturmustern des ökono
misch-technischen Systems beruht. 

Für die Frage der Gestaltbarkeit der arbeitspolitischen Entwicklung in 
einzelnen Betrieben und in der Industrie insgesamt ist daher zu berück
sichtigen, daß in der tayloristischen Organisationstradition mächtige in
nerbetriebliche Interessengruppen entstanden sind, die ihre Stellung der 
Einführung und Verallgemeinerung einer forcierten Arbeitsteilung ver
danken und deshalb gegen eine integrative Restrukturierung opponieren 
(Bechtle, Lutz 1989, S. 52 ff.). Die Konfliktlinien reflektieren dabei durch
aus nicht nur und nicht einmal durchgängig den alten Interessengegensatz 
zwischen Lohnarbeit und Kapital - sie spiegeln vielmehr unterschiedliche 
positionelle, funktionelle und professionelle Interessen über die gesamte 
betriebliche Hierarchie wider (Kern, Schumann 1984, S. 325), und sie re
sultieren daraus, daß sich ein entsprechender Orientierungswechsel nicht 
bruchlos in die auf das überkommene Organisationsmuster ausgerichteten 
institutionellen und normativen, überbetrieblichen Strukturen einpassen 
läßt. Dies betrifft z.B. grundlegend das Verständnis genereller Rechtsbe
griffe wie "Wirtschaftlichkeit", "Zumutbarkeit" oder "Stand der Technik", 
die vor dem Hintergrund der gewachsenen Strukturen interpretiert wer
den und auch als Leitlinie öffentlicher oder quasi-öffentlicher Maßnah
men, Programme und Institutionen dienen, die damit tendenziell eher 
strukturkonservierend und -verstärkend wirken (Bechtle, Lutz 1989, S. 58 
ff.), durch bewußte politische Aktion allerdings auch strukturreformierend 
umgedeutet werden könnten. 

Diese Problematik zeigt sich auch im Bereich der Vertretung von Arbeit
nehmerinteressen: So ist die Beteiligung an den betrieblichen Entscheidungsprozessen zwar eine alte gewerkschaftliche Forderung; weil manche 
betrieblich initiierten Beteiligungsformen jedoch zu einer Schwächung der 
eingespielten Organisations- und Interessenvertretungsmöglichkeiten füh
ren (können), treffen entsprechende Vorstöße des Managements (z.B. 
Quality Circles, Projektgruppen, Gruppenarbeit mit Gruppensprecher) 
auch in den Gewerkschaften und bei Betriebsräten auf Vorbehalte und 
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Widerstände. Haben andererseits Betriebsräte/Gewerkschaften in der 
Vergangenheit in manchen Branchen/Betrieben unter Rückgriff auf das 
codifizierte Normengefüge (z.B. zu Mitbestimmung, Kündigungsschutz 
etc.) den betrieblichen Wechsel zu Markt- und Rationalisierungsstrate
gien, die auf flexible Qualitätsproduktion und integrative Arbeitsorganisa
tion gerichtet sind, anstoßen oder wenigstens beschleunigen können 
(Mendius, Sengenberger 1976; Streeck 1985), so wurden damit - gleichsam 
als Fernwirkung - wesentliche normative Orientierungspunkte dieses Sy
stems der Interessenaushandlung, wie z.B. die einer objektivierten "Nor
malleistung" und "Normalarbeitszeit" als Bezugspunkte betrieblicher Lei-
stungs- und Arbeitszeitpolitik, hinfällig (Linhart u.a. 1989, S. 126 ff.). 
Diese Gefahr wiederum ist eine Erklärung dafür, daß in anderen Berei
chen, in denen andere Bedingungen der Interessenvertretung herrschen, 
die Belegschaftsvertretungen gegenüber einer Beteiligung an der unter
nehmenspolitischen Strategieausrichtung zurückhaltender sind. Zu vermu
ten ist, daß im Maschinenbau und in der Elektroindustrie unterschiedliche 
Widerstandslinien anzutreffen sind, die eine entsprechend unterschiedlich 
strukturierende Wirkung entfalten. 

4. Flexibilitätsspielräume und regulierungspolitische Implikationen 

Die hier zusammengestellten Einflußfaktoren prägen den Gestaltungsspielraum in der arbeitsorganisatorischen Entwicklung. Die Diskussion 
sollte deutlich gemacht haben, daß die Zukunft qualifizierter Industriear
beit in starkem Maße von der strategischen Weichenstellung bei der ar
beitsorganisatorischen Einbindung der neuen Produktionstechnologien 
abhängt. Die Kontingenz der Entwicklung darf dabei allerdings nicht als 
Beliebigkeit mißverstanden werden; sie resultiert vielmehr aus einer "Ge
mengelage" von objektiven und vermeintlichen Optionen und Restriktio
nen, von konformen und widerstreitenden Interessen. Was dabei zu gege
bener Zeit noch einer diskretionären Entscheidung zugänglich gewesen 
sein mag, wird im Verlauf der Entwicklung zur mehr oder minder verfe
stigten Rahmenbedingung künftiger Entscheidungs- und Aushandlungs
prozesse. 

Wie sich die Produktionstechnologie weiter entwickeln, wie ihre arbeitsor
ganisatorische Einbindung erfolgen und welchen Stellenwert qualifizierte 
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menschliche Arbeit in der Produktion künftig haben wird, läßt sich daher 
nur bedingt vorhersagen und nur begrenzt politisch beeinflussen. Der be
stehende Gestaltungsspielraum ist jedoch zu nutzen, um der vermeintli
chen Zwangsläufigkeit der immer noch verbreiteten, wenn nicht vorherr
schenden Tendenz zu (neo-)tayloristischen Arbeitsformen in der industri
ellen Fertigung zu begegnen. Dazu bedarf es einer entsprechenden Regu
lierung, die eingebettet ist in ein differenziertes öffentliches Unterstüt
zungspaket, das geeignet ist, verfestigte betriebliche Orientierungen und 
Routinen aufzulösen (vgl. Semlinger 1988, S. 31 ff.). 

In der Bundesrepublik Deutschland mit ihrem entwickelten institutionel
len Gefüge und ihrem im internationalen Vergleich gut qualifizierten Ar
beitskräftepotential sind die Voraussetzungen für eine derartige Weichen
stellung bei der Modernisierung und Flexibilisierung der Wirtschaft - auch 
nach Erweiterung um die neuen Bundesländer - vergleichsweise günstig. 
Dies sollte nicht durch arbeitsrechtliche De-Regulierung und Rückzug aus 
einer aktiven staatlichen Technologie- und Berufsbildungspolitik gefährdet 
werden. Vielmehr gilt es, die verschiedenen Ansatzpunkte für eine öffent
liche Gegensteuerung gegenüber strukturkonservativen, tayloristischen 
Rationalisierungsstrategien und zur Unterstützung strukturinnovativer, 
qualifizierender Strategien der Arbeits- und Technikgestaltung aufzugrei
fen und zu nutzen (vgl. Köhler, Nuber 1988). Möglichkeiten dazu sind: 

(a) Technologiepolitik: Aufgabe wäre es, die Weiterentwicklung solcher 
Systeme, Systemkomponenten und Schnittstellen zu fördern, die sich 
durch ein Maximum an Offenheit für Werkstattintervention auszeichnen. 
Bestehende Ansätze einer "human-centered CIM-strategy" (vgl. Gott-
schalch 1990) wären auszubauen.10 Unterstützend hätte Innovationsförde
rung i.w.S. die betriebliche Fähigkeit zur und das betriebliche Interesse an 
einer experimentellen Abkehr von den Routinen des technikzentrierten 
und tayloristischen Rationalisierungsparadigmas zu fördern. 

(b) Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik: Wenn die Stabilisierung und der 
Ausbau qualifizierter Produktionsarbeit ein entsprechendes Reservoir an 

10 Anknüpfungspunkte böten die Programme "Fertigungstechnik" und "Arbeit und 
Technik" des Bundesforschungsministeriums, in denen u.a. innovative, nicht zen-
tralistische CNC-, CAD- und PPS-Entwicklungs- und Einführungsprojekte un
terstützt werden. 
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qualifizierten Arbeitskräften voraussetzt, so bedarf es hier einer gezielten 
Nachwuchswerbung, einer vorausschauenden Personalentwicklung und 
fortlaufender Qualifizierung. Einschlägige betriebliche Initiativen könnten 
öffentlich motiviert und unterstützt werden.11 

(c) Arbeitsrecht: Wo nicht objektive Hindernisse einer integrativen, auf 
qualifizierte Arbeit setzenden Modernisierung entgegenstehen - die dann 
ggf. mit Maßnahmen nach (a) und (b) anzugehen wären - , sondern einge
fahrene Problemlösungsstrategien und verkrustete Interessenstrukturen, 
die sich als Motivationsbarrieren und Widerstände des Managements 
äußern, wäre einer an kurzfristigen Kosteneinsparungen orientierten be
trieblichen Personal- und Arbeitspolitik durch gezielten Ausbau der "la
bour standards" und durch Stärkung der arbeitnehmerseitigen Mitbestim
mung entgegenzuwirken (vgl. hierzu Sengenberger 1990 sowie Mücken-
berger in diesem Band). 
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Dieter Sadowski 

Selbstbindung: eine strategische Option in den Arbeits
beziehungen?* 

1. Unsicherheit als Entscheidungsproblem 
2. Die Wirtschaftlichkeit freiwilliger Verpflichtungen 

2.1 Die Personalpolitik Alfred Krupps und der IBM Deutschland 
2.2 Die Kosten legitimer Personalpolitik 

3. Die Grenzen der Wirksamkeit unternehmensinternen Rechts 

1. Unsicherheit als Entscheidungsproblem 

Nicht nur politische Umwelten sind voller Überraschungen. Auch im Hin
blick auf ihre Märkte wissen selbst große Unternehmen nie recht, wie die 
Nachfrager morgen auf ihre Produkte reagieren, gegen welche Konkurren
ten und Konkurrenzaktionen sie zu bestehen haben werden, ob es Preis
kämpfe, neue Technologien - oder ob es Arbeitskämpfe und Bewerber
mangel geben wird. Mit der Vielzahl der Absatz- und Beschaffungsmärkte 
und deren Interdependenz steigt die Unübersichtlichkeit, und mit dieser 
müssen die Anstrengungen zunehmen, die so entstehenden Risiken zu 
meistern. Unvermeidbare Risiken können reduziert werden durch die Di
versifikation der Anlagen, Produkte und Standorte, aber auch durch wett
bewerbsbeschränkende Absprachen. Viele Risiken lassen sich (fremd-)ver-
sichern, durch direkten Vertrag oder auch politisch durch Bestandsschutz
subventionen. Solches Risikomanagement ist ebensowenig kostenlos wie 
die Risikovermeidung oder -Vorbeugung, wie die Preise für Mehrzweck
werkzeuge oder für die Überschußausbildung von Personal anzeigen. 

Im folgenden geht es darum, zu prüfen, wie Unternehmen ihre Personal-
und Arbeitsorganisation gestalten können, um flexibel auf die ihnen unbe
kannten, überraschungsreichen Herausforderungen der Zukunft zu reagie-

Ich danke Michael Schröder und Barbara Frick für umsichtige Unterstützung 
bei der Literatursuche. 
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ren. Ein besonderes Augenmerk wird dazu auf die Frage gerichtet, ob 
nicht eine gewisse Rigidität in der Personalpolitik Voraussetzung für Fle
xibilität ist, nämlich für die Bereitschaft der Beschäftigten, sich wandeln
den Aufgaben zu stellen und Umsetzungen und Umschulungen, aber not
falls auch Arbeitszeitreduktionen und Einkommensverschlechterungen, zu 
akzeptieren. 

Der freiwillige Verzicht auf marktliche oder rechtliche Entscheidungs
spielräume kann nämlich als Investition in ein Vertrauensverhältnis ver
standen werden, das ohne allzu explizite Arbeitsverträge die Loyalität und 
damit Bereitschaft der Beschäftigten fördert, sich neuen Markt- und Or
ganisationserfordernissen anzupassen oder unterzuordnen. 

Dores Buch (1986) über die "flexible Rigidität" der japanischen Ökonomie 
und Unternehmen als Voraussetzung für die Anpassungserfolge im struk
turellen Wandel der 70er Jahre fängt die Zielrichtung dieser Frage tref
fend ein. Sie weckt natürlich auch Assoziationen an die Theorie interner 
Arbeitsmärkte als der organisatorischen Ausschaltung von Preiswettbe
werb in der unternehmensinternen Beschäftigungspolitik (vgl. statt vieler 
Lutz 1987) und ebenso an die Theorie des Arbeitsvertrages als eines oft 
unjustiziablen, impliziten Vertrages, dessen konstruktiver Vollzug im Zeit
ablauf nur dann gelingt, wenn er den Anforderungen eines "relational 
contracting" (O. Williamson) - einer auf langfristige Stabilität hin orien
tierten Kooperation - Genüge leistet. 

Selbst wenn die Vorteilhaftigkeit der Auslassung von temporären Macht
chancen Arbeitsmotivation fördern und eine generalisierte, d.h. flexible 
Leistungsbereitschaft oder Loyalität begründen kann, fragt sich aber, in
wieweit eine solche Investition unter Unsicherheit lohnt: für welche Be
schäftigten, welche Entscheidungshorizonte, welche Marktbedingungen? 
Und es fragt sich weiterhin, ob die so erreichbare, auf einzelwirtschaftliche 
Rationalität gründende, Rechtssicherheit eine Dezentralisierung und De
regulierung des jetzigen Arbeitsrechts rechtfertigen könnte. 

Die nachfolgende Kosten-Nutzen-Betrachtung der Entscheidung für 
"Selbstbeschränkung oder Selbstbindung in den Arbeitsbeziehungen" stellt 
auf das Verhalten oder Handeln der Beschäftiger (Arbeitgeber) ab. Eine 
solche betriebswirtschaftliche Perspektive unterstellt einen gewissen Spiel
raum für strategische Gestaltungsmaßnahmen. Sie teilt also nicht die or-
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thodoxe neoklassische Prädisposition, daß Unternehmen auf Preisrelatio
nen eindeutig reagieren müssen, um im Wettbewerb zu überleben. Der 
Umgang mit Unkenntnis und die Risikoneigung sind für verschiedene in
dividuelle Entscheider nicht identisch, um wieviel weniger für Großunter
nehmen, deren Entscheidungen Kompromisse zwischen unterschiedlichen 
Anlegern und Managern darstellen. Großunternehmen stehen hier im 
Vordergrund. Ihre Handlungssituation werde durch einen Befund über die 
langfristige Unplanbarkeit von Personaleinsatz und durch eine Annahme 
über die Präferenzen der Arbeitnehmer näher charakterisiert. 

(a) Zur Erinnerung sei festgehalten, daß die Personalplanung in Unter
nehmen recht kurzfristig ist, Unternehmen also ihre Detailmaßnahmen 
nicht planen, wohl weil die Veränderungsgeschwindigkeit von Märkten 
und Technologien zu hoch ist (vgl. Günther 1979). Nur selten überschreitet 
die Grobplanung einen Horizont von fünf Jahren. Die Planungshorizonte 
liegen durchschnittlich zwischen vier und zwölf Monaten (vgl. Semlinger 
1989, S. 338). Neben den Personalbedarfsunsicherheiten bildet die Freizü
gigkeit der Beschäftigten eine Quelle für die Unmöglichkeit von präziser, 
kontingenter Zukunftsplanung. Es gibt nennenswerte Fluktuation von Ar
beitnehmern und Wanderungsbewegungen, und offenbar reichen die theo
retischen Analysen über die Fluktuationsursachen - etwa Lohn, Demogra
phie, Lebensalter - noch nicht für treffsichere betriebsspezifische Progno
sen aus (vgl. Sadowski, Stengelhofen 1989). 

(b) Für die folgenden Überlegungen wird dessenungeachtet angenommen, 
daß jenseits eines bestimmten Alters Beschäftigte an stabilen Arbeitsver
hältnissen in einem Unternehmen interessiert sind, und daß sie entspre
chenden Angeboten eines Unternehmens positiv gegenüberstehen und Be
schäftigungssicherheit mit der Anerkennung von Flexibilitätserfordernis
sen (Anpassungslasten) honorieren würden. 

Für ältere Beschäftigte soll gelten, daß sie im allgemeinen keine gleichwer
tigen Beschäftigungschancen außerhalb ihres Unternehmens mehr finden 
können. Die Möglichkeit und Vorteilhaftigkeit der Selbstbindung von Ar
beitgebern als einer strategischen Option in den unternehmerischen Ar
beitsbeziehungen wird in folgenden Schritten untersucht. Zuerst werden 
zwei Beispiele für augenscheinlich sozialfürsorgliche Unternehmen gege
ben, und dann werden kurz die amerikanischen Unternehmen charakteri
siert, die in den vergangenen zwei Jahrzehnten eine Politik der "flexiblen 
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Spezialisierung" (Piore, Sabel 1984) nicht zuletzt deshalb erfolgreich ver
folgt haben, weil sie die aus gewerkschaftlicher Interessenvertretung und 
Organisationspolitik herrührenden Rigiditäten - die "job-control-poHcy" -
beseitigt haben und die Loyalität und Anpassungsbereitschaft der Beschäf
tigten auch ohne Tarifverträge oder substitutive arbeitsrechtliche Rege
lungen zu sichern wußten. Daran schließen Überlegungen darüber an, wie 
Vertrauen in anonymen, durch Verteilungskonflikte gekennzeichneten 
(Produktivitäts-)Koalitionen gestiftet werden kann. Es wird zu zeigen ver
sucht, daß Konzepte der sozialpsychologischen Kleingruppentheorie - wie 
Vertrauen und Fairneß - nur bedingt geeignet sind, Legitimitätsvorausset
zungen für die Arbeits- und Personalpolitik großer Organisationen zu 
formulieren. Nach einem kurzen Rekurs auf die Theorie impliziter und 
selbstjustiziabler Verträge (self-enforcing contracts) werden die Bedingun
gen reflektiert, unter denen mit Vertragstreue in langfristigen Arbeitsver
hältnissen ohne den Einsatz einer neutralen Justiz gerechnet werden kann, 
und auf welche Zusagen sich Arbeitgeber unter realistischen Annahmen 
langfristig wohl selbstverpflichten werden. Der Schlußabschnitt gilt den 
Grenzen der Wirksamkeit eines unternehmensinternen Rechts. Er be
gründet die These, daß Rechtssicherheit und Gerechtigkeit nicht ausrei
chend durch privates Recht erzeugt werden können. 

2. Die Wirtschaftlichkeit freiwilliger Verpflichtungen 

Es ist vorstellbar und beobachtbar, daß Unternehmen ihren Mitarbeitern 
höhere Leistungen gewähren, als sie die jeweiligen Marktverhältnisse oder 
das geltende Recht erfordern (vgl. Gerlach, Schmidt 1989). Bei unvoll
ständigem Wettbewerb ist die Finanzierung von Maßnahmen zum Errei
chen einer gewissen Monopolstellung - auf Absatzmärkten "akquisitori-
sches Potential" genannt - nicht nur möglich, sondern oft auch rentabel. 
Wenn aber derartige Investitionen in eine Monopolstellung durch überbie
tende Wettbewerber oder den Verlust der Finanzierungsbasis für die 
marktunüblichen Leistungen gefährdet werden können, ist die Amortisa
tion ungewiß. Damit stellt sich die Frage, in welchem Maße unsichere 
langfristige Chancen zum Preis kurzfristiger sicherer Nachteile gesucht 
werden sollen, und wie es mit der Reversibilität solcher Maßnahmen steht. 

Investitionen in spezifisches Humankapital und Lohnaufschläge über das 
aktuelle Grenzprodukt hinaus, zur Einkommensstabilisierung (Versiche-
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rungstheorie des Lohnes) oder zur Freisetzung übergewöhnlicher Arbeitsanstrengungen (Effizienzlohntheorie), sind theoretisch und praktisch 
wohlvertraute Beispiele. Soweit sie auf unterschiedlichen Zukunftsbeur
teilungen und Risikoneigungen beruhen, ist nicht einmal für ansonsten 
identische Unternehmen eine gleiche Politik zu erwarten. Dann ist die für 
Theoretiker statischen Wettbewerbs widrige Beobachtung, daß die Ge
winne langfristig keine Tendenz zum Verschwinden aufweisen, jedenfalls 
prinzipiell plausibel und auch die Redeweise von möglichen "Unterneh
mensstrategien" gerechtfertigt (anders Lewin 1987). Einige Veranschauli
chungen seien im folgenden gegeben. 

2.1 Die Personalpolitik Alfred Krupps und der IBM Deutschland 

Krupps außergewöhnliche betriebliche Personal- und Sozialpolitik, die 
überdurchschnittliche Qualifizierungsanstrengungen, höhere Löhne, 
Werkwohnungen und eine Krankenversicherung umfaßte, und sein ständi
ger Appell an die Treue und Moral aller Unternehmensangehörigen war 
überlegt: "Es muß jeder seine Schuldigkeit tun, darin wird nichts nachge
geben; dagegen aber muß jeder so gestellt und nach seinem Verdienste so 
geachtet sein, daß er sich selbst das Walten einer Gerechtigkeit gern ein
gesteht, und wo dieses Gefühl ist, da ist auch Treue." (Alfred Krupp 1871, 
zitiert bei Reif 1986, S. 58.) 

Der wirtschaftliche Aufstieg Krupps seit den 30er Jahren des 19. Jahrhun
derts war an die umfassenden Qualitäts- und Haltbarkeitsgarantien des 
Tiegelstahls gebunden. Diese Erfindung der Krupps verschaffte ihnen 
beim Eisenbahnbau und in der Rüstungsproduktion Weltgeltung. Da bis 
zur Jahrhundertwende der Prozeß des Stahlschmelzens noch unerforscht 
war, basierte der technische Fortschritt auf langjährige, auf Probieren ge
gründete Erfahrung. Auch die Produktion im Feuerbereich war wegen der 
Verschiedenheit der Einzelstücke, der unzureichenden Temperaturmes
sung und der einfachen mechanischen Hilfsmittel beim Bestücken der Ma
schinen nicht durch rigide Verhaltensnormierung zu steuern. Reif (1986) 
zeichnet sehr deutlich nach, daß die störungsfreie Abwicklung der oben
drein körperlich sehr schwierigen Produktion Stammarbeiter verlangte, 
die über langjährige Betriebszugehörigkeit in beurteilbarer Weise Sorgfalt, 
Geschick und Verantwortungsgefühl gegenüber den Zielen des Unter
nehmens entwickelten. "Arbeit im Schmelzbau war in mehr als einer Be-
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Ziehung Höchstleistung, die aus sich heraus Arbeitsstolz und Arbeitszu
friedenheit begründete" (ebd., S. 68) -, aber natürlich auch nach unter
nehmensinterner Anerkennung verlangte. 

Die Krupp'sche Arbeitspolitik ging einher mit hohen Löhnen und einem 
differenzierten Lohnsystem: für die Dreher seit den 60er Jahren mit 
Stückakkord, für die Hammerschmiede mit relativ niedrigem Schichtlohn 
und sehr hohen Leistungsprämien (nach 1895 Akkordlohn) und im 
Schmelzbau (bis 1928) mit hohem Prämienanteil, aber auch mit gravieren
den Abzügen für Fehl- und Wrackstücke. Der Lohn schwankte mit der 
Kolonnenleistung, die Lohndifferenzierung innerhalb der Kolonnen war in 
der Regel gering und - wohlgemerkt - bekannt. 

Die "Arbeiterpolitik" unter Alfred Krupp "... kann als der alles in allem 
langfristig eher gelungene als gescheiterte Versuch gelten, eine stark moti
vierte Arbeiterbelegschaft mit verinnerlichter, firmengebundener Lang
zeitperspektive heranzuziehen" (ebd., S. 79). Die qualifiziert angelernten 
Stammarbeiter interpretierten bis zum Bedeutungsverlust des Feuerbe
reichs in den 90er Jahren ihre hohe Gratifikation "als Teü einer komple
xen, aber gleichgewichtigen Austauschbeziehung" (ebd., S. 80), die auch 
die Lebenswege ihrer Kinder miteinschloß. In der Sprache der neueren 
Industriesoziologie ist es Krupp offenbar schon sehr gut gelungen, die 
Voraussetzungen nichtstandardisierter Produktion - "Flexibilität" - zu 
schaffen. 

Die sozialpolitischen Instrumente der späteren Zeit, die gelben Werkver
eine und die leistungsfähigen Werkpensionskassen, hatten nach Reif zwar 
nicht mehr die Aufgabe, spezifische Qualifikationen für die Produktion, 
die nun schon stärker mechanisiert war und von Facharbeitern erbracht 
wurde, zu sichern, sondern das Ziel, "die Arbeiterbelegschaft politisch zu 
pazifizieren und zu instrumentalisieren" (ebd., S. 53). Aber auch hier ha
ben ungewöhnliche Leistungen eines einzelnen Unternehmers letztlich zu 
Produktivitätserhöhungen geführt. 

Das Personalführungssystem der IBM Deutschland unterscheidet sich 100 
Jahre später nicht wesentlich von dem Krupps. Im Zeichen des "Manage
ments by Motivation" werden überdurchschnittliche Löhne gezahlt, Besitz
standsgarantien praktiziert und ungewöhnliche Sozialleistungen angebo
ten. Ein gepflegtes Vorschlagswesen, die frühe Einrichtung gleitender Ar-
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beitszeit, ein firmeneigenes Beschwerdesystem ("Offene Tür", "Offen Ge
sagt") und regelmäßige Mitarbeiterbefragungen führten in der Vergan
genheit zu einer hohen Zufriedenheit der Mitarbeiter. Die einzelnen Be
lege (vgl. Peter 1975, S. 195 ff.) legen sogar in der Sicht eines kritischen 
Betrachters den Schluß nahe,"... daß gerade die enorme Dynamik und un-
verschleierte Leistungsorientierung, verbunden mit moderner objektivier
ter Personalpolitik und ziel- sowie motivationsorientierter Personalfüh
rung eine gute Moral erzeugen, die der Gesundheit in der kapitalistischen 
'Wohlstandsgesellschaft' eher zu- als abträglich ist." (ebd., S. 195). Und 
weiter: "Die Mehrheit der Beschäftigten erleben (1975) also gewerkschaft
liche Aktivitäten in Zusammenhang mit Tarifverhandlungen, Urabstim
mungen, Streiks nur als fernes Schauspiel, das in der Regel keinerlei Be
troffenheit auslöste" (ebd., S. 210). 

Motivzuschreibungen stehen stets unter Vorbehalt. Gleichwohl bieten die 
Beispiele Krupp und IBM Deutschland schon die beiden wichtigsten Ar
gumente für marktunübliches unternehmerisches Entgegenkommen ge
genüber den Interessen der Arbeitnehmer, nämlich die Sicherung notwen
digen spezifischen Humankapitals gegen Abwanderung sowie die Siche
rung des Betriebsfriedens, d.h. der Zustimmung zum Direktionsrecht des 
Arbeitgebers, das von Fall zu Fall ausgefüllt werden darf. 

22 Die Kosten legitimer Personalpolitik 

2.2.1 Möglichkeiten zur Sicherung der Anpassungsbereitschaft der 
Beschäftigten 

Während die Sicherung spezifischer Humankapitalinvestitionen in den 
vielfältigen Versionen der Theorie der sogenannten internen Arbeits
märkte wohlbehandelt ist, gehören die Bedingungen der unternehmenspo
litischen Stabilität der Koalition von Arbeitnehmern und Arbeitgebern 
noch nicht in den Kanon betriebswirtschaftlicher Unternehmenstheorie. 
Wenn die Legitimität einer Herrschaftsordnung in der Bereitschaft ruht, 
inhaltlich noch unbestimmte Entscheidungen hinzunehmen (vgl. Luhmann 
1969), dann müssen denknotwendig Legitimität schaffende Maßnahmen 
und Investitionen mit dem Flexibilitätsbedarf eines Unternehmens stei-
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gen; bei sinkendem Bedarf an allgemeiner, zukunftsoffener Anerken
nungswürdigkeit einer Herrschaftsordnung dürften sie ihrer Kosten wegen 
aber sinken oder gar zurückgenommen werden. 

Arbeiten zum Betriebssyndikalismus untersuchen die Bedingungen des 
Auftretens von Produktivitätskoalitionen, wenngleich unter dem besonde
ren Blickwinkel der Einheitlichkeit der Arbeiterbewegung (vgl. z.B. Win-
dolf 1989). Auch die neueren Arbeiten zur Produktionspolitik und Mikro-
politik in Organisationen gehen davon aus, daß interne Flexibilität nicht 
wirklich erzwungen werden kann, sondern ausgehandelt werden muß (vgl. 
im Überblick Ortmann 1988). 

Wodurch aber können Unternehmen den Anspruch ihrer Beschäftigten 
befriedigen, sich in einem anerkennungswürdigen Beschäftigungsverhält
nis der Direktionsvollmacht des Arbeitgebers unterzuordnen? Lauten die 
Ansprüche für alle Beschäftigtengruppen gleich? Wie sehr wandeln sie 
sich ihrerseits in überraschungsreichen Zeitläufen? 

In gewisser Weise lassen sich die Personal- und Organisationsmaßnahmen 
oder "-Strategien" derjenigen Unternehmen, die in den 70er und 80er Jah
ren unseres Jahrhunderts eine Produktstrategie der "flexiblen Spezialisie
rung" verfolgt und dabei oder dazu, vor allem in den USA, die Gewerk
schaften aus den Betrieben ausgeschlossen haben, als Versuche verstehen, 
in der unmittelbaren Aushandlung mit den Beschäftigten die Legitimitäts
voraussetzungen für die Produktion qualitativ hochwertiger Erzeugnisse in 
der Einzelfertigung zu schaffen. Solche Strategien sind in den letzten Jah
ren verschiedentlich untersucht worden (vgl. Foulkes 1980; Piore, Sabel 
1984; Kochan, Katz, McKersie 1986). 

Garbarino (1984, S. 43 f.) nennt als Elemente des Referenzmodells eine 
durch Tarifverhandlungen geprägte Personalpolitik von Unternehmen: 

- ein generalisiertes Konzept von Lohngerechtigkeit und an den Ar
beitsplatz gebundene Löhne, 

- keine Lohnsenkungen, 

- bezahlte Urlaube, Feiertage, gewisse Versicherungsleistungen, 
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- Lohnzuschläge für ungewöhnliche Arbeitszeiten, 

- jährliche Lohnerhöhungen oder Lohnkontrollen (oder persönliche 
Differenzierungen, die auf Leistungsunterschieden beruhen), 

- einen gewissen Zusammenhang zwischen Lohnänderungen und 
Kaufkraftänderungen, 

- Seniorität als Hauptkriterium für die wichtigsten Personalentschei
dungen, 

- keine willkürliche Disziplinierung oder Entlassung, 

- Vorrang interner vor externer Stellenbesetzung, 

- gewisse Anstrengungen, die Stabilität der Beschäftigung zu erhöhen. 

Wegen der Starrheit dieser Regelungen bzw. wegen der hohen Kosten, un
ter diesen Regelungen neuen Produktionserfordernissen gerecht zu wer
den, haben die Unternehmen versucht, sich ihrer teilweise zu entledigen -
oft über die Bekämpfung und den Ausschluß der Gewerkschaften. Dabei 
wurden 

- die Zahl der Tätigkeitsklassen stark verringert, 

- die Zahl begrenzender Regeln beim Personaleinsatz reduziert, 

- die Beschränkungen der Arbeitsinhalte von Vorgesetzten stark zu
rückgenommen, 

- die Bedeutung der Seniorität als Kriterium bei Personalbewegungen 
zurückgedrängt, und 

- oft sind auch individuelle Personaleinsatz und -entlohnungsregeln zu
gunsten von gruppenbezogenen Regeln, z.B. in Qualitätszirkeln, be
seitigt worden (vgl. ausführlich Kochan, Katz, McKersie 1986, S. 
96 ff.). 

Semlinger (1991): Flexibilisierung des Arbeitsmarktes 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100398 



Wie leicht erkennbar ist, spielen für diesen "unionism without unions" 
(Garbarino) die inhaltlichen Regeln zur Entlohnung und zu den Personal
bewegungen eine sehr viel gewichtigere Rolle als "die Legitimation durch 
Verfahren", also durch prozedurale Beteiligungs- oder auch nur Be
schwerderechte. Andererseits bleiben die Gratifikationsstandards weitge
hend unangetastet - wenn auch ihre Sicherung nun an einer entsprechen
den Selbstbindung des Arbeitgebers hängt. Nimmt man mit der Literatur 
an, daß die Unternehmensanstrengungen vielfach erfolgreich waren, dann 
muß das motivationspsychologisch angelegte Human Resource Manage
ment im Unterschied zu der verhandlungs- und konfliktorientierten Aus
einandersetzung über die Arbeitsbeziehungen das Bedürfnis der Beschäf
tigten nach Gerechtigkeit gestült haben. Diese Erfolge sind regelmäßig 
auch mit höheren Löhnen erwirkt, und es Stent sich die Vermutung ein, 
daß es in diesen Unternehmen tatsächlich gelingt, durch Regelförmigkeit 
und Selbstdisziplin eine vertrauenswürdige Unternehmensordnung zu eta
blieren, in stärker ökonomischer Begrifflichkeit: das "Organisationskapi
tal" einer generalisierten, stillschweigenden Anpassungsbereitschaft der 
Arbeitnehmer aufzubauen. 

222 Reputation als Garantie impliziter Zusagen in selbstjustiziablen 
Arbeitsverträgen 

Die in Arbeitsverträgen erfolgende Unterstellung des Arbeitnehmers un
ter das Direktionsrecht des Arbeitgebers kann in für den Arbeitsvollzug 
wichtigen Detaüs nicht spezifiziert werden, zumal nicht über längere, viel
fältig kontingente und zudem nicht immer intersubjektiv eindeutig beob
achtbare Entwicklungen hinweg. Damit ist das beobachtbare Bestehen von 
Arbeitsverhältnissen, die zum Zeitpunkt des Abschlusses von beiden Par
teien als gegenseitig vorteilhaft betrachtet werden, gerade in solchen Un
ternehmen erklärungsbedürftig, die weder durch Kollektivverträge noch 
ein staatliches Arbeitsrecht auf die Einhaltung impliziter Versprechen 
verpflichtet werden können. 

Nachvertraglicher Opportunismus kann im Arbeitsvertrag auf zweierlei 
Weisen verhindert werden (vgl. Sadowski 1988). Zum einen, wenn sich der 
Schuldner zwingend glaubwürdige Kosten des Vertragsbruchs aufbürdet, 
indem er beispielsweise ein Versprechen in der Öffentlichkeit abgibt, dann 
führt ein Wortbruch zum Verlust der Glaubwürdigkeit und damit der Be-
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reitwilügkeit potentieller künftiger Vertragspartner, in solche Verträge 
einzuwilligen. Der drohende "Kreditwürdigkeits- oder Bonitätsverlust" 
würde dann Vertragstreue fördern. 

Zum anderen, wenn die Vertragsparteien sich an ihre Versprechen kraft 
ihres Gewissens gebunden fühlen, dann erübrigt sich sogar die Ehrenkon
trolle. Während Carmichael (1989, S. 69) in ökonomischer Orthodoxie die 
Furcht vor Schuldgefühlen als nicht handlungsrelevant abtut - dies sei die 
Rede von Priestern und Eltern -, spielen die Werthaltungen des Manage
ments in den neueren soziologischen und managementorientierten Theo
rien der Arbeitsbeziehungen durchaus eine wichtige Rolle. Kochan, Katz 
und McKersie (1986, S. 247) halten dafür, daß nur dort, wo "deeply en-
grained values held by top executives" das vertrauensbildende Human Re-
source Management mit Macht stützen, die innovative gewerkschaftsfreie 
Politik - will sagen: kooperative, auf "spontanes" Vertrauen und Flexibilität 
setzende Personalpolitik ohne Gewerkschaften und andere kollektivrecht
liche Absicherungen - auch unter den gegenwärtigen Bedingungen erhöh
ten Preiswettbewerbs durchgehalten werden kann. Und Piore, Sabel 
(1984) sehen ohne ein "Gemeinschaftsgefühl" (S. 301, 302), ohne ein 
"Ethos" der Gemeinschaftlichkeit (ebd., S. 312) oder auch ohne "mikrore-
gulatorische Solidarität" (ebd.) zwischen Arbeitgebern und Arbeitneh
mern, aber auch zwischen Unternehmen und Lieferfirmen, keine Chan
cen, die aus flexiblen, weil dauerhaften Vertragsbeziehungen resultieren
den Kooperationserträge zu realisieren. 

Beide Bedingungen je für sich genommen, müssen dem skeptischen Be
trachter als kaum erfüllbar erscheinen. Bedenkt man, wie gestaltbar das 
Image eines Unternehmens in der Öffentlichkeit ist - wie soll der IBM-
Mythos, noch nie jemanden aus Gründen mangelnder Beschäftigung ent
lassen zu haben, angesichts der Vielfältigkeit von Freisetzungsformen 
wirklich überprüft werden? -, bedenkt man weiterhin, wie verwoben der 
Ruf eines Unternehmens als Beschäftiger mit seinem Produktimage ist, 
dann werden in Unternehmen viele Prinzipienverstöße und Ungerechtig
keiten geschehen können, ehe ihm dies in der Öffentlichkeit spürbar scha
det. Auch die interne Reputationskontrolle funktioniert nur begrenzt. In 
großen Unternehmen sind Entgeltfragen, die den Arbeitnehmern beson
ders wichtig sind, oft tabuisiert. Auch die Kontrolle der Unternehmensent
scheidungen durch Beschwerden oder Schlichtungen sind im allgemeinen 
unterentwickelt. Die Studie von Heshizer und Graham (1982) zeigt, daß 
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Beschwerden in 'non-union companies' viel seltener sind, viel seltener 
über die erste Instanz hinausgehen und so oft ohne Einigungsprozess blei
ben, daß ihre Verfahrenslegitimität fragwürdig ist (vgl. ähnlich Garbarino 
1984, S. 44; Ichniowski, Lewin 1987). 

Im folgenden soll jedoch eine funktionierende Reputationskontrolle ange
nommen, die Selbstbindungsstrategie rechtspolitisch also in ein günstiges 
Licht gerückt werden. Solange Ehreinbußen oder bei Unternehmen, die ja 
keine moralische Identität haben, Imageverluste der Organisation aus per
sonalpolitischen Wortbrüchen entstehen, weil sie an die Öffentlichkeit ge
tragen werden und so die Kosten des Vertragsbruchs erhöhen, solange 
mag ein andernfalls vorteilhafter Wortbruch unterbleiben. Demgegenüber 
mögen zwar Dores (1986, S. 89) und Deutschmanns (1989, S. 103) Überle
gungen zutreffen, daß es einen großen Unterschied mache, ob Betriebs
frieden gekauft werde oder aus einem Gefühl der Verpflichtung heraus 
entstehe; da sich aber unter den Bedingungen anonymer Großorganisatio
nen leicht ein Verlust persönlichen Verantwortungsbewußtseins einstellt, 
wie rechtssoziologische Untersuchungen zur Wirtschaftskriminalität zei
gen (vgl. Akers 1985, S. 227 ff.), wird im folgenden nicht weiter auf diese 
Bedingungen persönlicher Moralität rekurriert, sondern die Frage nach 
der Ökonomie von Selbstbindung unter Unsicherheit in den Vordergrund 
gestellt. 

Konzentriert man diese Frage auf die Wettbewerbsbedingungen für das 
gleichzeitige Auftreten von überdurchschnittlichen Löhnen, Beschäfti
gungssicherheit und Beschwerdeverfahren, dann sind folgende Erklärun
gen denkbar: 

(a) Die Unternehmen verlangen auf Dauer mehr von ihren Arbeitneh
mern als andere Unternehmen, weshalb sie deren Interessen oder jeden
falls Interessen der Schlüsselmitglieder der Belegschaft stärker als normal 
entgegenkommen müssen. Dies ist der Ansatz der zitierten Theoretiker 
der flexiblen Spezialisierung. 

(b) Sollten andere Unternehmen diese Strategien nachahmen oder Pro
duktionssysteme entwickeln, die ohne solche langfristigen Kooperations
zusagen und daher ohne die Kosten freiwilliger Inflexibilität auskämen, 
würden die Wettbewerbsvorteile verloren gehen und das Ende der beson
deren Personalpraktiken bedeuten. Vielleicht benötigt die erfolgreiche 

Semlinger (1991): Flexibilisierung des Arbeitsmarktes 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100398 



Nachahmung aber auch einfach eine gewisse Mindestzeit: Loyalität ent
steht im Zeitablauf, Glaubwürdigkeit verlangt nach wiederholten Bewei
sen, Reputation ist ein Entwicklungsergebnis. Dann hätten kontinuierlich 
innovative Unternehmen auf Dauer einen Vorteil. Die Modezyklen in der 
Personalpolitik scheinen Ausdruck solchen Bemühens zu sein. 

(c) Wenn in einer Welt mit Gewerkschaften die langfristige unterneh
mensinterne Bindung zwar nicht kostenlos, aber billiger ist als die Aus
handlung der Arbeitsbedingungen mit den unternehmensexternen Ge
werkschaften, dann mag die permanente Überbietung gewerkschaftlicher 
Mindestforderungen der Preis für Kompromisse sein, die den spezifischen 
Belangen des Unternehmens besser dienen als generellere Regelungen. 
Vertragstreue wäre dann durch die permanente Drohung der Arbeitneh
mer, sich in Gewerkschaften zu organisieren, stimuliert (vgl. Freeman 
1988, S. 77, 79 ff.). 

Natürlich ist die Frage der Dauerhaftigkeit etwaiger "first mover advanta
ges" - hier in der Personalpolitik - eine empirische Frage. Die empirische 
Forschung nach den Determinanten von strategischen Entscheidungen in 
den Arbeitsbeziehungen aber ist unterentwickelt.2 

Aus den theoretischen Überlegungen zum Zusammenhang von Unsicher
heit, Flexibilitätserfordernissen und der Selbstbindungsoption unter Wett
bewerbsbedingungen, läßt sich also folgendes schließen: Wenn die aus 
langfristigen Arbeitsvertragszusagen entstehenden Wettbewerbsvorteile 
nur temporär sind und unbedingte, aber nicht eingehaltene Versprechen 
nicht nur Entschädigungen, sondern sogar Strafen nach sich ziehen, dann 
werden langfristig gemeinte Arbeitsvertragszusagen folgende Charakteri
stika aufweisen: 

- Sie werden eher allgemeine Bemühenszusagen des Arbeitgebers als 
detaillierte, eindeutige Leistungen enthalten, 

2 Erste Ansätze, die weniger ideologische Prädispositionen des Topmanagements 
betonen als die Wettbewerbsbedingungen von Unternehmen - also volatile Vor
aussetzungen -, finden sich in einem neuen Aufsatz von Cooke, Meyer (1990). 
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- harte Regeln werden Differenzierungsmöglichkeiten offen lassen 
(nach Belegschaftsgruppen, Betrieben) und begünstigende Rahmen
bedingungen voraussetzen (Prämienlohn, Bonuszahlungen), 

- ein Rekurs auf unbestimmte Rechtsbegriffe wie Treu und Glauben 
dürfte schriftlichen, expliziten Zusagen vorgezogen werden, 

- es dürfte ein eher rituelles Beschwerde- und Schlichtungswesen (Sy
stem der offenen Tür) gewählt werden, und 

- wenn sich eine kollektive Interessenvertretung nicht vermeiden läßt, 
dann werden als Verhandlungspartner dezentralisierte Betriebsge
werkschaften zentralen Einheitsgewerkschaften vorgezogen. 

Insgesamt tendiert personalpolitische Selbstbindung von Unternehmen 
also dazu, ihren Verbindlichkeitscharakter möglichst offen zu halten und 
nur das in einer gegebenen Situation als jeweils notwendig erachtete Mi
nimum zu umfassen. Die Tatsache, daß in der Bundesrepublik Deutsch
land in der Vergangenheit 80 % der Betriebsvereinbarungen auf - unbe
dingte oder bedingte - erzwingbare Mitbestimmungsrechte des Betriebs
rates zurückgingen (vgl. Knuth 1982, S. 353, und im organisationstheoreti
schen Kontext: Sadowski 1985) ist empirischer Ausdruck für diese unter
nehmerische Zurückhaltung beim freiwilligen Eingehen langfristiger Ver
pflichtungen. Eine solche Linie der eingeschränkter Deutlichkeit und Ver
bindlichkeit scheint allerdings von den Arbeitnehmern durchaus akzeptiert 
zu werden, solange die sichtbaren, Aufmerksamkeit erregenden Unter
nehmensleistungen überdurchschnittlich sind, das Unternehmen also das 
Image von patriarchalischer Großzügigkeit genießen kann. 

3. Die Grenzen der Wirksamkeit unternehmensinternen Rechts 

Wenn für ein Unternehmen ein Bankrott - ggf. mit Wiederöffnung unter 
anderer Firma - nicht vorteilhafter ist, als weiterhin tätig zu sein (vgl. 
Carmichael 1989, S. 72), wird es in einer ungewissen Umwelt freiwillig we
der unbedingte noch einklagbare Langfristzusagen machen können. Be
schäftigungssicherheit zu marktüblichen Bedingungen oder Statusgaran
tien (vgl. Streeck 1988) sind nicht einmal für Belegschaftsteile garantier
bar. Selbst die Umwandlung des Arbeitsvertrages in einen Gesellschafter-
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vertrag, die höchste Form eines "Industriebürgerrechts", kann das Unter
nehmensrisiko, das ist die Gefahr der Entwertung der Gesellschaftsanteile, 
grundsätzlich nicht ausschließen. Um diese Begrenzung der Reichweite 
jeglichen privaten, unternehmensinternen Rechts zu verstehen, bedarf es 
keiner klassen- oder konflikttheoretischen Begründungen. Die angesichts 
unsicherer Marktentwicklungen risikoverstärkende Wirkung langfristiger 
Zusagen allein macht solche langfristigen und gar selbstjustiziablen Ar
beitsverträge unwahrscheinlich. 

Die faktische Zurückhaltung ganzer "sozialer" Marktwirtschaften gegen
über einem "Recht auf Arbeit" deutet an, daß unter demokratischen Be
dingungen selbst ein Solidarausgleich des Beschäftigungsrisikos nicht 
leicht zu bewerkstelligen ist. Angesichts der Ambivalenz dessen, was kurz
fristig möglich, und dessen, was grundsätzlich ausgeschlossen ist, dürften in 
dem permanenten Verteilungskonflikt von Arbeitgebern und Arbeitneh
mern ständig Übervorteilungen des Vertragspartners mit den Mitteln poli
tischer Aushandlungen versucht werden, die entweder verschleiert oder als 
"Sachzwänge" gerechtfertigt werden. Dies dürfte arbeitgeberseitig gegen
über Arbeitnehmergruppen mit stärkerem Drohpotential und Abwande
rungsmöglichkeiten vorsichtiger als gegenüber unqualifizierten oder älte
ren Arbeitnehmern versucht werden. Die Justitia in Unternehmen jeden
falls trägt keine Augenbinden. 

Gerechtigkeit durch arbeitgeberseitige Selbstbindung ähnelt eher den 
halbherzigen Versuchen der aufgeklärten Absolutisten des 18. Jahrhun
derts, ihre Herrschaftspraxis dem Urteil unabhängiger Richter zu unter
werfen: So wollte der "aufgeklärte Herrscher" Friedrich der Große im All
gemeinen Landrecht für die preußischen Staaten auf "Machtsprüche" ver
zichten, also die Rechtsprechung der Gerichte von Eingriffen des Königs 
oder seiner Minister freihalten und so die monarchische Macht selbst dis
ziplinieren. Auch wenn die Rechtspflege dadurch sehr gewonnen hat - die 
naturrechtlich vorgetragene Pflichtbindung des Monarchen hat "... nir
gendwo den Kern der absolutistischen Staatsverfassung, die souveräne 
Stellung des Monarchen" (Birtsch 1987, S. 45) berührt, sondern nur auf 
den Legitimations- und Leistungsdruck, unter dem sie stand, geantwortet 
(ebd., S. 46). 

Wem die Verteilung der Risiken und Chancen in der Arbeitnehmerschaft 
ungerecht oder rechtsunsicher erscheint, der wird auf ein öffentliches 
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Rechtssystem setzen und dessen Wettbewerbsfolgen beachten müssen. Die 
Fragen, ob und wie damit nun eine Erhöhung der Gerechtigkeit einher
geht oder auch positive Effizienzfolgen verpflichtender Normen zu erwar
ten sind, und wie unabhängig solche Regeln von wirtschaftlichen Umstän
den sein können, konnten hier allenfalls angerissen werden,3 deutlich ge
worden sein sollte jedoch, daß zwar die Selbstverpflichtung der Beschäfti
ger unter Unsicherheit weder unmöglich noch unbeobachtbar ist, daß sie 
jedoch nur vereinzelt erfolgen und nur von befristeter Dauer sein kann. 
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Grenzen der Kündigungsfreiheit - Kündigungsschutz 
zwischen Stabilität und Flexibilität 

1. Einführung: zum Verhältnis von Stabilität und Flexibilität 
2. Überblick über das Kündigungsschutzrecht in der Bundesrepublik 
3. Funktionen des Kündigungsschutzes 

3.1 Kündigungsschutz zur Stabilisierung von Beschäftigungsver
hältnissen 

3.2 Kündigungsschutz zur Begrenzung des Machtgefälles im Arbeits
vertrag und zur Förderung der Vertragsdurchsetzung 

4. Kündigungsschutz durch Vereinbarung im "freien Arbeitsvertrag" 
oder durch Gesetz? - Zur Frage der Regulierungsebene 

5. Zusammenfassung 

1. Einführung: zum Verhältnis von Stabilität und Flexibilität 

Das Verhältnis von Stabilität und Flexibilität läßt sich anhand des Gegen
standes dieses Beitrages, der rechtlichen Regelung des Kündigungs
schutzes in der Bundesrepublik Deutschland, verdeutlichen. Der Kündi
gungsschutz im weiteren juristisch-untechnischen Sinn beschränkt einer
seits bestimmte Möglichkeiten der Anpassung (insbes. Ad-hoc-Anpassun-
gen der Beschäftigung), während er andererseits Chancen (z.B. eine auf 
gegenseitiger Kooperation basierende Arbeitsbeziehung) begründet. 

Flexibilität der Arbeitsbeziehungen ist erforderlich, damit sich Unterneh
men und Arbeitskräfte an veränderte unternehmensinterne und -externe 
Herausforderungen anpassen können, damit bestehende Arbeitsbeziehun
gen ggf. aufgelöst und neue begründet werden können. Flexibilität tritt in 
unterschiedlichen Formen an verschiedenen Elementen der Arbeitsbezie
hungen auf und ist auf die Vertragspartner unterschiedlich verteilbar. 

Nicht alle Elemente der Arbeitsbeziehung müssen gleichzeitig flexibel 
sein. Flexibilität in einem Teilbereich oder auf einer Marktseite kann in 
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anderen Teilbereichen bzw. auf der anderen Marktseite bestehende Flexi
bilitätsdefizite kompensieren. Es gilt: "Je rigider in einem unter Anpas
sungszwang stehenden System die eine Marktseite ist, desto flexibler muß 
die andere Seite sein" (Mertens, Kaiser 1981, S. 75); und es gilt: Je rigider 
Regelungen in einem Teilbereich der Arbeitsbeziehung sind, desto fle
xibler müssen Anpassungen in anderen Teilbereichen erfolgen können, um 
die Funktionsfähigkeit von internen und externen Arbeitsmärkten zu ge
währleisten. Sind z.B. Kosten des Vertragspartnerwechsels hoch, muß die 
dadurch beschränkte numerische Flexibilität auf externen Arbeitsmärkten 
durch höhere Flexibilität auf internen Arbeitsmärkten (z.B. durch Mehr
arbeit, Kurzarbeit, Flexibilisierung des Verhältnisses von Arbeits- und Be
triebszeit, Qualifizierung) ausgeglichen werden können. 

Exakt dieses Verhältnis funktionaler Äquivalenz wird auch von Sengen-
berger (1984) hervorgehoben, der die Flexibilität der Beschäftigungssy
steme der USA und der Bundesrepublik Deutschland einem Vergleich un
terzogen hat. Sengenberger weist darauf hin, daß sowohl in bezug auf 
quantitative wie auch qualitative Veränderungen der Arbeitsmarktnach
frage in den USA ein anderer Typus von Flexibilität vorherrschend ist als 
in der Bundesrepublik Deutschland: Während US-Unternehmen Anpas
sungsflexibilität in stärkerem Maße über einen höheren Personalumschlag 
(und eine damit verbundene höhere Beschäftigungselastizität) realisieren, 
wird die geringere Reagibilität des Beschäftigtenvolumens in der Bundes
republik durch Arbeitszeitflexibilität und betriebsinterne Mobilität kom
pensiert. 

Andererseits dürfen nicht alle Elemente der Arbeitsbeziehung gleichzeitig 
flexibel sein. Flexibilität in Teilbereichen hat vielmehr auch Stabilität in 
anderen Bereichen zur Voraussetzung. So können Beschränkungen nume
rischer Flexibilität über die damit einhergehende Stabilisierung der Ar
beitsbeziehung die Voraussetzung dafür sein, daß Arbeitskräfte in hohem 
Maß "funktional flexibel" (Atkinson 1985) auf neue Herausforderungen 
reagieren, die von externen Markt- und internen Organisationsverände
rungen ausgehen: Die Stabilisierung der Arbeitsbeziehung fördert die be
rufliche Identität und bildet damit eine Grundlage für berufliche Kompe
tenz, innovatives Verhalten und Anpassungsbereitschaft an technisch-or
ganisatorische Veränderungen. Die Dauerhaftigkeit von Beschäftigungs
beziehungen ist in diesem Sinne positiv als Stabilität, nicht negativ als Fle
xibilitätsdefizit oder Rigidität aufzufassen. 
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Stabilität der Beschäftigungsbeziehung beschränkt externe Flexibilität 
durch Reduktion des Zwangs zur Fluktuation, hebt aber externe Flexibili
tät nicht auf. Das Kündigungsschutzrecht in der Bundesrepublik entspricht 
dem insofern, als das Recht zur Kündigung einen sachlichen Grund vor
aussetzt. Damit wirkt es zwar kündigungsmindernd, aber nicht -verhin
dernd. 

Flexibilitätsbeschränkungen ergeben sich allerdings nicht erst aus Regulie
rungen wie dem Kündigungsschutz, sondern schon aus Marktbedingungen, 
technisch-organisatorischen Merkmalen der Produktionsfunktionen, durch 
betriebsinterne Koordinationsmechanismen und durch betriebsübergrei
fende Vereinbarungen zwischen den Tarifpartnern. Die damit einherge
henden Verfügungsbeschränkungen können unterschiedlich auf die Ver
tragsparteien und auf verschiedene Teilgruppen einer Vertragsseite - z.B. 
auf Beschäftigte und Arbeitsuchende (In- und Outsider) - verteilt sein. In
dem derartige Regulierungen die Handlungsmöglichkeiten einer Vertrags
seite beschränken, schützen sie den Handlungsspielraum der jeweils ande
ren Seite. Dabei wiederum ist ihr Wirkungsgrad abhängig von der Zahl 
der jeweils verfügbaren Handlungsalternativen und dem Grad ihrer jewei
ligen Beschränkung: Hat ein Vertragspartner wenige Optionen und wer
den diese Regulierungen stark eingeschränkt, so ist die Wirkung eine stär
kere als in dem Fall, daß aus einer Vielzahl verfügbarer Optionen eine ge
ringe Zahl schwach eingeschränkt wird. Kosten der Verfügungsbeschrän
kungen auf der einen Seite und Nutzen damit verbundener Schutzrechte 
auf der anderen Seite sind zudem gegeneinander abzuwägen. Die Abwä
gung läßt sich nur teüweise wissenschaftlich begründen, zur Gewichtung 
der Verteilungswirkung sind ergänzend politische Urteile im demokrati
schen Prozeß nötig. 

Im nachfolgenden zweiten Abschnitt wird zunächst die rechtliche Rege
lung des Kündigungsschutzes in der Bundesrepublik kurz skizziert. Im An
schluß daran werden im dritten Abschnitt die beiden zentralen Funktionen 
des Kündigungsschutzes diskutiert: Zum einen dient er der Stabilisierung 
von Beschäftigungsverhältnissen, zum anderen der Begrenzung des 
Machtgefälles im Arbeitsvertrag. Im vierten Abschnitt geht es schließlich 
um die Frage der geeigneten Regulierungsebene, also darum, inwieweit 
eine gesetzliche Regelung des Kündigungsschutzes erforderlich ist. Dabei 
wird im Rahmen dieses Beitrages sowohl der Kündigungsschutz in einem 
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abstrakten Sinne als auch in seiner konkreten bundesdeutschen Ausgestal
tung betrachtet. 

2. Überblick über das Kündigungsschutzrecht in der Bundes
republik 

Es ist zweckmäßigerweise zu unterscheiden zwischen dem Kündigungs
schutz des Arbeitnehmers im weiteren und im engeren Sinne.1 

Der Kündigungsschutz im weiteren Sinne umfaßt alle rechtlichen Rege
lungen, die die Kündigung durch den Arbeitgeber erschweren. Diese Re
gelungen sind außer im Kündigungsschutzgesetz selbst in verschiedenen 
Gesetzen enthalten. Dazu gehört z.B. die Regelung des Sozialplans im Be
triebsverfassungsgesetz, nach der im Fall der Entlassung einer größeren 
Anzahl von Arbeitnehmern unter bestimmten Voraussetzungen Abfindungen an die zu entlassenden Arbeitnehmer zu zahlen sind. Hierher gehört 
auch die Verpflichtung des Arbeitgebers, dem Betriebsrat vor jeder Kün
digung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben -, ohne daß der Arbeitge
ber an diese Stellungnahme gebunden wäre. Hierher gehören ferner z.B. 
die Vorschriften des BGB über Kündigungsfristen. 

Der Kündigungsschutz im engeren Sinn umfaßt dagegen ausschließlich die 
Vorschriften des Kündigungsschutzgesetzes. Das Grundprinzip dieser Re
gelung läßt sich - entsprechend der gesetzlichen Unterscheidung zwischen 
Verhaltens-, person- und betriebsbedingter Kündigung - in drei Gesichts
punkten grob zusammenfassen: 

(a) Eine Kündigung ist - als sog. verhaltensbedingte Kündigung - zulässig, 
wenn der Arbeitnehmer die ihm obliegenden Vertragspflichten in erhebli
cher Weise verletzt. 

(b) Eine Kündigung ist - als sog. personbedingte Kündigung - ferner auch 
dann zulässig, wenn der Arbeitnehmer die ihm aufgrund des Arbeitsver
trags obliegenden Leistungen - z.B. wegen Krankheit - in erheblichem Um
fang nicht erbringen kann. 

1 Vgl. hierzu auch die detaillierteren Ausführungen von Büchtemann in diesem 
Band. 
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(c) Als sogenannte betriebsbedingte Kündigung schließlich ist eine Kündi
gung dann zulässig, wenn sie - wie es § 1 KSchG formuliert - "durch drin
gende betriebliche Erfordernisse, die einer Weiterbeschäftigung des Ar
beitnehmers ... entgegenstehen, bedingt ist" und "der Arbeitgeber bei der 
Auswahl des Arbeitnehmers soziale Gesichtspunkte ... ausreichend be
rücksichtigt hat".2 

Bevor auf die Details und die Funktionen dieser drei konkreten Grund
sätze näher eingegangen wird, soll im folgenden zunächst die Rationalität 
von Kündigungsschutz im allgemeinen diskutiert werden. 

3. Funktionen des Kündigungsschutzes 

3.1 Kündigungsschutz zur Stabilisierung von Beschäftigungsverhält
nissen 

Ausgangspunkt der ökonomischen Analyse des Kündigungsschutzes sind 
die Funktionen dauerhafter Beschäftigungsbeziehungen: Stabilisierung 
von Einkommen, Sicherung der Rendite beziehungsspezifischer Investi
tionen und Reduzierung von Transaktionskosten des Vertragsabschlusses, 
Sicherung hoher Arbeitsproduktivität und Reduzierung der Kosten der 
Vertragsdurchsetzung. 

Die Stabilisierung von Einkommen durch dauerhafte Beschäftigungsver
hältnisse liegt im Verteilungsinteresse der Beschäftigten. Sie wünschen 
sich möglichst hohe und möglichst stetige Arbeitseinkommen. Nach der 
Theorie impliziter Kontrakte nehmen sie dafür unterhalb ihrer Wert
grenzproduktivität liegende Löhne, d.h. eine Differenz als "Versicherungs
prämie" gegen Entlassungen, in Kauf. Dadurch verhindern sie aber letzt
lich nicht Entlassungen, wenn die Prämie bei unzureichender Pro
duktnachfrage aufgezehrt wird. Durch nach unten rigide Löhne treten im 

2 Freilich läßt sich aus diesem Wortlaut des Gesetzes das Prinzip der betriebsbe
dingten Kündigung nach dem geltenden Recht, wie es von den Gerichten ange
wendet wird, nicht ohne weiteres erkennen (s. hierzu Dorndorf 1989). 
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Abschwung vielmehr Mengenreaktionen (zunächst Veränderungen des 
Arbeitsvolumens pro Kopf und letztlich Entlassungen) an die Stelle von 
Lohnsatzvariationen. 

Partnerspezifische Investitionen ergeben sich aus bestimmten Arbeits
platzanforderungen einerseits, der Verfügbarkeit dafür geeigneter Ar
beitskräfte auf externen und internen Arbeitsmärkten andererseits. Sie 
umfassen Kosten der Verfügbarmachung der im Betrieb benötigten Quali
fikationen (Such-, Einstellungs-, Einarbeitungs- und Ausbildungsaufwen
dungen) sowie Kosten der Beendigung von Arbeitsverhältnissen. Da diese 
Aufwendungen nur mit der Anzahl der Beschäftigten variieren, werden sie 
auch als Beschäftigungsfixkosten (pro Beschäftigten) bezeichnet. 

Die Existenz von Beschäftigungsfixkosten liefert eine der wesentlichen 
Begründungen für die Effizienz langfristiger Verträge und Beziehungen. 
Beschäftigungsfixkosten beeinflussen einerseits die Entstehung von Be
schäftigungsverhältnissen: Sie erschweren Einstellungen durch ihren Fix
kostencharakter, weil die erwartete Wertgrenzproduktivität der eingestell
ten Arbeitskraft dem Lohnsatz plus den periodisierten Beschäftigungsfix
kosten entsprechen muß. Antizipieren Unternehmen bei der Rekrutie
rungsentscheidung (potentielle) Kündigungskosten, die ihnen z.B. durch 
die Beachtung gesetzlich vorgeschriebener Kündigungsfristen, durch Ko
sten der gerichtlichen Durchsetzung von Kündigungen oder durch die ge
richtlich auferlegte Weiterbeschäftigung entstehen könnten, so geht auch 
diese Risikoabschätzung in die Einstellungsentscheidung ein. Aufgrund ih
rer Irreversibilität stellen Beschäftigungsfixkosten andererseits aber auch 
ein Entlassungshemmnis dar: Die Amortisation partnerspezifischer Inve
stitionen ist an die Kontinuität der Verträge gebunden, denn zum Zeit
punkt der Entlassung müssen die getätigten und noch nicht amortisierten 
Beschäftigungsfixkosten als verloren angesehen werden ("sunk costs11).3 

Weil somit Kündigungsschutzregelungen gleichermaßen Einstellungen und 
Entlassungen erschweren, stabilisieren sie konjunkturelle Beschäftigungs
schwankungen. 

Dauerhafte Beschäftigungsverhältnisse können demgegenüber zu Trans
aktionskostenersparnissen führen, die ihrerseits zur Verbesserung der be-

3 Es sei denn, die jederzeitige Verfügbarkeit der betroffenen Arbeitskräfte für 
eine eventuelle Neueinstellung wäre gesichert. 

Semlinger (1991): Flexibilisierung des Arbeitsmarktes 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100398 



trieblichen Angebotsbedingungen beitragen. Denn fortgesetzt wechselnde 
Kontrakte ("recontracting") erweisen sich unter Umständen wegen nicht
trivialer Kosten des Vertragspartnerwechsels als nicht effizient. Dagegen 
reproduziert ein auf Dauer angelegtes Beschäftigungsverhältnis beständig 
die Bedingungen seiner Fortexistenz: Beide Vertragsparteien führen wäh
rend der vertraglichen Dauer beziehungsspezifische Investitionen auf Ba
sis von Opportunitätskostenüberlegungen durch, so daß für beide Seiten 
Fluktuationskosten (Alternativkosten der Vertragserneuerung) existieren. 

Eine hohe Arbeitsproduktivität ist aufgrund der für Arbeitsbeziehungen 
charakteristischen wechselseitigen Informationsasymmetrien nicht selbst
verständlich. Informationsasymmetrien liegen vor, wenn Vertragspartner 
über relevante Eigenschaften von Leistung und Gegenleistung unter
schiedlich informiert sind. Im Rahmen des Arbeitsverhältnisses besteht 
eine asymmetrische Verteilung von Informationen hinsichtlich der implizi
ten Bestandteile des Vertrages. Zu den impliziten (vertraglich nicht fixier
ten) Vereinbarungen gehört das Leistungsversprechen des Arbeitnehmers 
auf der einen Seite und das Karriere- sowie Stabilitätsversprechen des Ar
beitgebers auf der anderen Seite. 

Durch den unvollständigen Arbeitsvertrag hervorgerufene Unbestimmt
heitsbereiche ermöglichen den Vertragsparteien, ihre jeweiligen Informa
tionsvorteile zu nutzen und sich ggf. opportunistisch zu verhalten, d.h. im
plizite Vereinbarungen nicht einzuhalten. Die Einhaltung des Leistungs
versprechens des Arbeitnehmers kann durch Kontrollen und mit ihnen 
verbundene Sanktionen erreicht werden, wenn das Arbeitsergebnis 
meßbar und individuell zurechenbar ist (Brandes, Buttler 1988). In kom
plexen Arbeitszusammenhängen ("relational teams" im Sinne von William-
son) ist die letztgenannte Bedingung aber systematisch nicht erfüllt. Zur 
Sicherstellung der vertraglichen Arbeitsleistung ist dann entweder eine 
tayloristische Organisation des Arbeitsprozesses vorzunehmen oder, wenn 
dies nicht gewinnmaximierend ist, mit positiven Anreizen die Kooperati
onsbereitschaft zu fördern. Sofern Kooperationsanstrengungen und -er
trage zeitlich auseinanderfallen, was bedeutet, daß erstere den Charakter 
von Vertrauensinvestitionen annehmen, kommt der Dauerhaftigkeit der 
Beschäftigungsbeziehung für die Arbeitsproduktivität zentrale Bedeutung 
zu. 
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So zeigen spieltheoretische Ergebnisse (Axelrod 1984), daß bei iterierten 
Spielen und Vorliegen einer Gefangenen-Dilemma-Situation - und dies 
entspricht der typischen Arbeitsvertragssituation - Kooperationsbereit
schaft durch die ex ante-Begrenzung der Beziehung (Befristung von Ar
beitsverträgen) in Frage gestellt wird. Gibt es aufgrund des Vorliegens von 
Informationsasymmetrien keine Möglichkeit, bindende Verträge durch
zusetzen, wird kooperatives Verhalten nur dann erreicht und aufrechter
halten, wenn der dauerhafte Bestand der Beziehung gesichert ist. Insofern 
sind unbefristete Verträge vorteilhaft. Die Ausnahme hiervon bilden befri
stete Verträge, an deren Beendigungszeitpunkt aus der Sicht der Ver
tragspartner ein äquivalenter Tausch von Leistungen erfolgt ist, also keine 
Informationsasymmetrie mehr besteht. Typisch für diese Situation sind 
Werkverträge, bei denen der Werkvertragsnehmer nicht wie der abhängig 
beschäftigte Arbeiter oder Angestellte eine allgemeine Arbeitsleistung 
schuldet, sondern die Herstellung eines konkreten vereinbarten Werkes 
(z.B. die Erstellung einer Übersetzung bis zu einem bestimmten Zeit
punkt). 

Wenn gegenseitiges Mißtrauen in die langfristige Vertragstreue zwischen 
den Arbeitsvertragsparteien das Entstehen und die Beständigkeit hoher 
Leistungsbereitschaft verhindert, werden deshalb zur Unterstützung des 
Prozesses der Vertrauensbildung und der Erwartungsstabilisierung solche 
Regelungen erforderlich, die zu einer Ausdehnung des "Schattens der Zu
kunft" (Axelrod) beitragen. In diesem Sinne haben Kündigungsschutzre
geln eine "Ex-ante"-Wirkung auf die Vertragserfüllung und nicht nur eine 
"Ex-post"-Wirkung auf die Bestandssicherung. Mit der Ex-ante-Wirkung 
verbessern sie gleichzeitig die Produktivität als Voraussetzung für die Be
standssicherung. Damit ist festzuhalten, daß die Dauerhaftigkeit von Ar
beitsbeziehungen unter angebbaren Bedingungen eine zentrale Vorausset
zung für effiziente Vertragserfüllung ist.4 

4 Damit ist Beschäftigungssicherheit zwar eine zentrale Voraussetzung, aber noch 
keine hinreichende Bedingung für hohe Leistungsbereitschaft. Beschäftigungssi
cherheit kann u:U. zur Erschlaffung von Aktivitäten führen. Insofern bedürfen 
stabile Beschäftigungsverhältnisse einerseits einer Komplementierung durch 
Leistungsmotivation (z.B. durch Senioritätsentlohnung oder Gewinnbeteiligung), 
andererseits einer effektiven Personalauswahl (z.B. durch einen höheren Such
kostenaufwand, längere Probezeiten, Probearbeitsverhältnisse). 
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Auf Dauer angelegte Arbeitsbeziehungen können gleichwohl kündbar 
bleiben, solange für die Beendigung klare Voraussetzungen gelten. Auch 
dort, wo derartige Arbeitsverhältnisse als "Normalarbeitsverhältnis" gelten 
können, die zu beenden, die Einhaltung durch Gesetz und Rechtsprechung 
definierter Vorgaben verlangt - wie dies gegenwärtig in der Bundesrepu
blik Deutschland der Fall ist (vgl. Abschnitt 2.), auch dort bleibt eine er
hebliche Flexibilität über den externen Arbeitsmarkt bestehen. Dies macht 
zum einen die beachtlich hohe Arbeitskräftefluktuation deutlich: Zwischen 
1984 und 1988 lag die Umschlagsziffer für den jährlichen Labour-Turnover 
der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in etwa konstant bei 28 % 
und die durchschnittliche Verweildauer betrug jeweüs etwas mehr als 3,5 
Jahre (Beschäftigtenstatistik der Bundesanstalt für Arbeit). Zum anderen 
zeigen die Zugänge in Arbeitslosigkeit, daß die Kündigungsschutzregelun
gen in der Bundesrepublik Deutschland grundsätzlich weder Arbeitsplätze 
auf Dauer erhalten noch Arbeitslosigkeit verhindern: Von den 3,81 Mü-
lionen Zugängen in Arbeitslosigkeit 1989 waren etwa 53 % (ca. 2 Mill.) auf 
Arbeitgeberkündigungen zurückzuführen (Bundesanstalt für Arbeit 1990, 
S. 719). 

32 Kündigungsschutz zur Begrenzung des Machtgefälles im Arbeits
vertrag und zur Förderung der Vertragsdurchsetzung 

Nach der Regelung der verhaltensbedingten Kündigung kann der Arbeit
geber dem Arbeitnehmer aus Gründen, die in seinem Verhalten liegen, 
nur dann kündigen, wenn der Arbeitnehmer die ihm obliegenden Ver
tragspflichten in erheblicher Weise verletzt. Diese Vorschrift dient vor al
lem der Durchsetzung der "allgemeinen Leistungsnorm", die die legitimen 
arbeitsvertraglichen Anforderungen an die Leistung des Arbeitnehmers 
definiert. Diese für den Arbeitnehmer rechtlich verbindliche Leistungs
norm ist zu unterscheiden von anderen, den Arbeitnehmer nicht ver
pflichtenden Leistungsnormen, wie sie z.B. für die Festsetzung des Ak
kords von Bedeutung sind. Die für den Arbeitnehmer rechtsverbindliche 
Leistungsnorm wird in der Rechtsprechung zur verhaltensbedingten und 
zur außerordentlichen Kündigung konkretisiert. Die kündigungsrechtliche 
Regelung hindert den Arbeitgeber daran, bei entsprechender Lage des 
Arbeitsmarkts den Arbeitnehmer unter Androhung der Kündigung zu ei
ner rechtlich nicht geschuldeten "übervertragsmäßigen" Leistung zu nöti
gen (Dorndorf 1989). 
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Eine entsprechende Schutzfunktion hat die Regelung zur personbedingten 
Kündigung. Sie stellt sicher, daß Einschränkungen der Leistungsfähigkeit 
von Arbeitnehmern, soweit sie sich in einem bestimmten Rahmen halten, 
den Arbeitgeber nicht zur Kündigung berechtigen. Auch diese Vorschrift 
sichert zum Schutz des Arbeitnehmers die Einhaltung bestimmter Stan
dards der benannten allgemeinen Leistungsnorm. Eine entsprechende 
Funktion erfüllt auch der verstärkte Kündigungsschutz für werdende Müt
ter und für Schwerbehinderte. 

Die materiellrechtliche Regelung der betriebsbedingten Kündigung in § 1 
KSchG schließlich hindert den Arbeitgeber weder, die Zahl der Arbeit
nehmer zu verringern, noch hindert sie ihn, die Zusammensetzung der 
Belegschaft nach fachlicher Eignung an wirtschaftliche Veränderungen an
zupassen. Vielmehr wird lediglich die Möglichkeit des Arbeitgebers einge
schränkt, zwischen verschiedenen Arbeitnehmern nach deren persönlicher 
Leistungsfähigkeit auszuwählen. Diese Beschränkung wird durch zwei Re
geln bewirkt. 

Die erste Regel ist der Grundsatz, daß die Kündigung unwirksam ist, wenn 
sie durch Versetzung des Arbeitnehmers auf einen anderen, freien Ar
beitsplatz vermieden werden kann. Dieses Prinzip nimmt dem Arbeitgeber 
die Möglichkeit, zwischen der Versetzung des betroffenen Arbeitnehmers 
einerseits und der Entlassung dieses Arbeitnehmers und der Neueinstel
lung eines anderen Arbeitnehmers andererseits zu wählen. Da der Arbeit
nehmer, dessen Arbeitsplatz weggefallen ist, die Umsetzung auf den freien 
Arbeitsplatz nur verlangen kann, wenn er dafür fachlich geeignet ist, wird 
für den Arbeitgeber die Auswahl nach fachlichen Kriterien nicht beein
trächtigt. 

Die zweite Regel ist der Grundsatz, daß der Arbeitgeber den zu entlassen
den Arbeitnehmer nach sozialen Gesichtspunkten auszuwählen hat (§ 1 
Abs. 3 KSchG). Auch diese Regel beeinträchtigt nicht die Auswahl nach 
dem Kriterium der fachlichen Eignung, weil nur zwischen funktionell mit
einander austauschbaren Arbeitnehmern auszuwählen ist. Funktionell 
miteinander austauschbar sind zwei Arbeitnehmer dann, wenn die Be
schreibung der bisher von beiden Arbeitnehmern erfüllten Arbeitsaufga
ben erwarten läßt, daß jeder von ihnen statt seiner bisherigen Aufgabe 
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auch die bisherige Arbeitsaufgabe des jeweils anderen wahrnehmen 
könnte, sei es auch nach einer gewissen Einarbeitungszeit.5 

Beide Regeln hindern den Arbeitgeber also nicht grundsätzlich daran, die 
Auswahl nach betrieblichen Erfordernissen vorzunehmen. Sie ziehen der 
arbeitgeberseitigen Entscheidungsautonomie nur dort Grenzen, wo den 
Auswahlkriterien eine Leistungserwartung zugrunde liegt, die den oben 
genannten Standard der allgemeinen Leistungsnorm übersteigt, d.h., wo 
die Auswahl danach erfolgen soll, welcher Arbeitnehmer diese Standards 
(am meisten) übererfüllt. Ließe die Rechtsordnung eine derartige Aus
wahl zu, so würde damit die Regelung der verhaltensbedingten und der 
personbedingten Kündigung umgangen und deren Schutzfuktion, den 
Standard der allgemeinen Leistungsnorm zu sichern, ausgehebelt werden. 
Insofern dienen beide Regeln zur betriebsbedingten Kündigung also dazu, 
eine Substitution der Verhaltens- oder personbedingten Kündigung durch 
eine betriebsbedingte Kündigung auszuschließen und damit die Rechts
normen über die Verhaltens- und die personbedingte Kündigung durch
zusetzen (Dorndorf 1989). 

Das Kündigungsschutzgesetz schützt also den Arbeitnehmer vor einer 
Überspannung der Leistungsanforderungen, d.h. vor einer gemessen an 
den gängigen kulturellen Standards übermäßigen Leistungsabforderung. 
Die Regelung setzt dem Markt Rahmendaten und wirkt darauf hin, daß 
der Markt nicht die Außerachtlassung dieser Standards erzwingen kann. 
Das Kündigungsschutzgesetz trägt somit dazu bei, die Rechtsnormen 
durchzusetzen, die die Grenzen der vertraglichen Leistungspflicht des Ar
beitnehmers definieren. In diesem Sinne dient der Kündigungsschutz der 
Durchsetzung des Arbeitsvertrages (vgl. hierzu empirisch Linne, Voswin-
kel in diesem Band). 

5 In diesem formalen Sinn ist der oben genannte Begriff der "fachlichen Eignung" 
zu verstehen. Formalisiert ist der Begriff der fachlichen Eignung insofern, als er 
für die betriebsbedingte Kündigung nur auf die bisher ausgeübte Arbeitstätigkeit 
und nicht auf die tatsächliche Eignung des Arbeitnehmers für diese Tätigkeit 
ankommt. Will der Arbeitgeber geltend machen, daß der Arbeitnehmer schon 
für seine bisherige Arbeitstätigkeit nicht geeignet ist, so ist die betriebsbedingte 
Kündigung ausgeschlossen und statt dessen nur die personbedingte Kündigung 
zulässig. 
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4. Kündigungsschutz durch Vereinbarung im "freien Arbeitsver
trag" oder durch Gesetz? - Zur Frage der Regulierungsebene 

Die vorangegangene, an Funktionen orientierte Erörterung des Kündi
gungsschutzes kann auch unter einem anderen Blickwinkel vorgenommen 
und damit ergänzt werden. Die Theorie der Regulierung sowie die Theo
rie der Eigentumsrechte büden den Hintergrund, vor dem sich in den USA 
eine Diskussion über die Berechtigung gesetzlicher Kündigungsgründe 
entwickelt hat und in der unter dem Stichwort "contract at will" bzw. "em-
ployment at will" der "freie Arbeitsvertrag" angegriffen oder verteidigt 
wird.6 

Die Frage, die in dieser Diskussion von neoklassischen Ökonomen und 
Vertretern der effizienzorientierten Analyse des Rechts gestellt wird, lau
tet: Warum sollte es nicht allein den individuellen Parteien des Arbeitsver
trages überlassen bleiben, die Details von Verfahren der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses festzulegen? In der Bundesrepublik mag man ange
sichts der hiesigen Diskussion den Eindruck haben, daß dies eine wirt-
schafts- und rechtspolitisch überspitzte und daher eher akademische Fra
gestellung sei. Ihre Bedeutung darf aber nicht unterschätzt werden, weil 
sie das - aus ökonomisch-theoretischer Sicht grundsätzliche - Problem der 
Rechtfertigung gesetzlicher Vorschriften im Bereich von Arbeitsmärkten 
und Arbeitsverhältnissen an einem zentralen Beispiel thematisiert. 

Vor dem Hintergrund der US-amerikanischen Debatte über den freien 
Arbeitsvertrag fassen wir Rechtfertigungen für gesetzlichen Kündigungs
schutz in drei Argumenten zusammen; alle drei sind miteinander ver
knüpft. Das erste, im folgenden entwickelt aus einer aus Raumgründen 
nur kurzen Reflexion über den Effizienzbegriff, ist ordnungspolitischer 
Natur. Das zweite betont - im Einklang mit einer verbreiteten Kritik am 
neoklassisch verengten Menschenbild des homo oeconomicus - die Bedeu
tung des Zusammenhangs von vorherrschenden Gerechtigkeitsvorstellun
gen und Leistungsbereitschaft im Arbeitsverhältnis. Das dritte schließlich 
zeigt, daß selbst dann, wenn der enge analytische Rahmen des homo oeco
nomicus gewahrt und der im ersten Argument kritisierten Vernachlässi-

6 Vergleiche als Beispiel für seine Verteidiger Epstein (1984), als Beispiel für 
seine Gegner Blades (1980); siehe auch die Hinweise bei Büchtemann und Sa-
dowski in diesem Band). 
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gung von Nutzeneinbußen durch bestimmte Formen von "Arbeitsleid" in 
einem wichtigen Bereich - nämlich dem der Leistungsintensität - Rech
nung getragen wird (Effizienzlohntheorien), die behauptete Ineffizienz ei
nes gesetzlichen Kündigungsschutzes nicht ausreichend belegt werden 
kann, sondern daß sich im Gegenteil Gründe für dessen effizienzfördernde 
Wirkungen angeben lassen. 

(1) Es ist daran zu erinnern, daß der Begriff der "Effizienz" keineswegs so 
klar und eindeutig ist, wie es die Selbstverständlichkeit nahezulegen 
scheint, mit der er von Ökonomen und zunehmend auch von Nicht-Öko
nomen gebraucht wird. Ernstzunehmende Kritik an seiner Relevanz als 
Kriterium wirtschaftspolitischer Maßnahmen ebenso wie an seiner Operationalisierbarkeit wurde schon früh von Autoren wie Knight (1935) und 
Simon (1945) vorgetragen - eine Kritik, die gegenwärtig zu wenig beachtet 
wird. Analysiert man aber den Arbeitsmarkt und die Arbeitsverhältnisse, 
darf man nicht davon absehen, daß sich Effizienz auf Nutzeneinheiten und 
damit auf rein subjektive Bewertungen von Handlungen, Gütern, Einkom
men etc. bezieht (vgl. hierzu auch Brandes, Buttler, Dorndorf 1989). Prä-
feriert wird aber nur, d.h. Nutzen stiftet nur, worüber die Individuen -
wenn auch mit Einschränkungen - verfügen können. Die neoklassische Ar
beitsangebotstheorie bringt das in ihrem Einkommen-Freizeit-Grundmo
dell klar zum Ausdruck: Argumente der Nutzenfunktion sind nominelles 
oder reales Einkommen sowie Freizeit (sic!), nicht aber Arbeitsbedingun
gen oder Arbeitsintensität, die vielmehr als "Arbeitsleid" aufgefaßt wer
den. Simon (1957) hat aus dem komplementären Zusammenhang von nut
zenstiftenden Handlungen und seinen Beschränkungen durch die Hand
lungsumgebung (d.h. durch das Direktionsrecht des Arbeitgebers) die zu
treffende Konsequenz gezogen, das Arbeitsverhältnis als "Autoritätsbezie
hung" mit in ihrem Umfang unbestimmter Weisungsmacht des Arbeitge
bers zu interpretieren, d.h. als nicht marktförmiges, sondern als hierarchi
sches Organisationsverfahren. 

Der Arbeitsmarkt ist ökonomisch also unzutreffend erfaßt, wenn er Güter
oder Kapitalmärkten gleichgesetzt wird; er ist vielmehr auch ein durch Di
rektionsrecht und Weisungsunterworfenheit gekennzeichnetes Allokationssystem. Für die Effizienzanalyse bedeutet das, daß sie durch die Ver
nachlässigung von Zwangselementen im Arbeitsverhältnis in eben dem 
Maße ihrer Aussagekraft beraubt wird, wie die Autorität des Arbeitgebers 
und die Hierarchie der Arbeitsorganisation von den betroffenen Arbeit-
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nehmern als nutzensenkend - als sogenannter "Disnutzen" - empfunden 
wird. Es läßt sich auch formulieren: In dem Ausmaße, wie die faktische 
Ausübung des Direktionsrechts durch den Arbeitgeber die weisungsunter-
worfenen Arbeitnehmer zu Handlungen zwingt, die ihren "Akzeptanzbe
reich von Hierarchie" (Simon) überschreiten, die auszuführen sie sich aber 
wegen positiver Abwanderungskosten veranlaßt sehen, ist die Effizienz
analyse, deren Grundlage Nutzeneinheiten sind, notwendigerweise zu La
sten der Beschäftigten verzerrt. 

Es ist daher keine nur normative Forderung, sondern vielmehr die Be
rücksichtigung einer wesentlichen Voraussetzung für die Adäquatheit der 
neoklassischen Arbeitsmarkttheorie und der auf ihr basierenden Effizienz
analyse, wenn - in Annäherung an diese Voraussetzung - Wirtschaftsde
mokratie gefordert wird (vgl. z.B. Westin, Salisbury 1980). Wirtschaftsde
mokratie reduziert das hierarchische Element in Arbeitsbeziehungen und 
nähert diese den Prämissen der Allgemeinen Gleichgewichtstheorie (bzw. 
der Einstimmigkeitsregel) zumindest graduell an; sie verlangt geeignete 
Mittel zur Begrenzung und Kontrolle des Direktionsrechts des Arbeitge
bers. Für den individuellen Arbeitsvertrag ist, wie gezeigt (vgl. 3.2), ge
setzlicher Kündigungsschutz ein brauchbares Instrument (wenn auch nicht 
das einzige), die Arbeitgeber davon abzuhalten, ihren Beschäftigten unan
gemessene Leistungsintensität abzunötigen. 

In grober Vereinfachung lautet daher das ordnungspolitische Argument: 
Als Bestandteil einer Arbeitsmarkt-Ordnung ist gesetzlicher Kündigungs
schutz insofern angemessen, als er dem nicht-marktlichen, hierarchischen 
Element in Arbeitsbeziehungen entgegenwirkt. Gesetzlicher Kündigungs
schutz kann den Niveauunterschied zwischen arbeitnehmer- und arbeitge-
berseitigen Abwanderungskosten aus dem Arbeitsvertrag zugunsten der 
Arbeitnehmer verkleinern, indem er Entlassungsdrohungen relativiert und 
Willkür verhindert oder zumindest begrenzt. 

(2) Der ideale homo oeconomicus der neoklassischen Modellwelt läßt sich 
nur von seinen stabilen Präferenzen, von seiner Verhaltensregel der Nutzenmaximierung, den durch Marktmechanismen erzeugten Preisen sowie 
von einer Zeitrestriktion leiten. Insbesondere fehlt ihm jeder Sinn für nut
zensteigernde oder -senkende Interaktionen mit seinen Mitmenschen, die 
über "bepreiste" Tauschhandlungen hinausgehen (vgl. ausführlich dazu 
Weise 1989). Mindestens als Arbeitnehmer entsprechen die Menschen 
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aber nicht diesem theoretischen Bild. Vielmehr sind im Arbeitsverhältnis -
dem homo oeconomicus fremde - Gerechtigkeitsvorstellungen von großer 
Bedeutung, insbesondere im Hinblick auf das Ausmaß der zu erbringen
den Arbeitsleistung. 

Dieses Argument ist mit dem vorangegangenen erkennbar verknüpft, wird 
jetzt aber aufgrund von motivationstheoretischen Überlegungen hervorge
hoben. Die Empfindung, gerecht behandelt zu werden, fördert die Lei
stungsbereitschaft und damit die Produktivität (vgl. z.B. McGregor 1960; 
Grunwald, Lilge 1981; Akerlof 1982; Kubon-Gilke 1989; 1990). Ein wichti
ger Gerechtigkeitsgesichtspunkt im Arbeitsverhältnis besteht nun darin, 
nicht willkürlich oder grundlos - also nicht ohne "einsichtigen Grund" ("just 
cause" in der amerikanische Debatte) - entlassen werden zu können. Auch 
der wirtschaftswissenschaftliche Sachverständigenrat hat dies in seinem 
letzten Gutachten ausdrücklich anerkannt (vgl. SVR 1989/90, Tz. 367). 

Was die Berücksichtigung von Gerechtigkeitsprinzipien durch das deut
sche Kündigungsschutzgesetz angeht, so zielt es, indem es verbreitete 
marktliche und nicht-marktliche Gerechtigkeitsvorstellungen - wie unvoll
kommen im Detail auch immer - berücksichtigt, allerdings auf mehr als 
nur auf die Vermeidung von Willkür: Sind Entlassungen aus betrieblicher 
Sicht unvermeidlich - was für die Arbeitnehmer die Hinnahme eines Nach
tens bedeutet -, so fordert das Kündigungsschutzgesetz die Zuteilung die
ses Nachteils - innerhalb der Gruppe funktional äquivalenter Arbeitneh
mer - nach der Reihenfolge der (aus Arbeitnehmersicht) geringsten Ab
wanderungskosten. 

Bei der Ermittlung dieser Abwanderungskosten spielen Gerechtigkeitsüberlegungen eine besondere Rolle. Die entsprechenden Kriterien orien
tieren sich nicht nur an "Tauschgerechtigkeit" (d.h. an Effizienz; z.B. an 
der Betriebszugehörigkeitsdauer, die in der Arbeitsökonomik üblicher
weise als positiv korreliert mit firmenspezifischen Humankapitalinvesti
tionen angesehen wird), sondern auch an "Bedarfsgerechtigkeit" (d.h. an 
Verteilungsgerechtigkeit; z.B. durch die Berücksichtigung der Anzahl von 
Angehörigen, die auf das Einkommen des Arbeitnehmers angewiesen 
sind). 

Die Arbeitnehmer wissen, daß die Arbeitgeber aufgrund ihrer Interessen
lage die zu Kündigenden nach Gesichtspunkten betrieblicher Rentabilität, 
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also allein aufgrund arbeitgeberseitig zu kalkulierender Abwanderungsko
sten, ordnen und in dieser Reihenfolge entlassen müßten. Das könnte im 
Extremfall heißen, daß sich die o.a. Reihenfolge umkehrte, weü die Ar
beitgeber, selbst wenn sie es wollten, aus Gründen des Wettbewerbs Ge
sichtspunkten der Bedarfsgerechtigkeit keine gleichrangige Bedeutung wie 
denen der Rentabilität beimessen könnten. Das ändert sich aber dann, 
wenn Kündigungsschutzregelungen Gesetzesrang erhalten und damit all
gemein verbindlich gemacht werden, so daß niemand - bei angemessener 
Sanktionierung von Fällen der Mißachtung - aus der Befolgung der sozia
len Auswahlvorgaben einen Wettbewerbsnachteil erleidet. Für das motiva
tionstheoretische Argument bleibt hervorzuheben, daß die Leistungsbe
reitschaft der Beschäftigten und damit die Arbeitsproduktivität dadurch 
gefördert wird, daß es überhaupt erst durch Kündigungsschutz zu einem 
Interessenausgleich zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite im Hin
blick auf die jeweiligen Kosten einer Vertragsauflösung und zwischen Ren
tabilität und Einkommenssicherung kommt und somit verbreiteten Ge
rechtigkeitsvorstellungen zur Geltung verholfen wird. 

(3) Auch innerhalb des engeren Rahmens, der der ökonomischen Analyse 
durch die Homo-oeconomicus-Annahme gezogen ist, wird zunehmend die 
Notwendigkeit anerkannt, Bedingungen für die Kooperations- und Lei
stungsbereitschaft der Beschäftigten modelltheoretisch zu berücksichtigen. 
Die Literatur über Effizienzlöhne und Insider-Outsider-Modelle sind Bei
spiele dafür. In ihr wird ein Widerspruch zwischen der Anreiz- und der 
Allokationsfunktion des Lohnes thematisiert: Höhere Anreizlöhne zur Si
cherstellung der Leistungsbereitschaft der Beschäftigten verhindern nied
rigere Vollbeschäftigungslöhne, woraus eine Erklärung für Arbeitslosigkeit 
abgeleitet wird. Die Debatte über gesetzlichen Kündigungsschutz läßt sich 
in diesen Zusammenhang integrieren, wenn Kündigungsschutz als lohn
steigernd angesehen wird. 

In Auseinandersetzung mit Teilen dieser Literatur hat Levine (1989) drei 
Argumente vorgestellt, die für effizienzfordernde Wirkungen der Einfüh
rung eines gesetzlichen Kündigungsschutzes (Festlegung von legitimen 
Kündigungsgründen) sprechen. Das erste Argument weist auf den Wegfall 
von nicht nur betriebswirtschaftlichen (vgl 3.1), sondern darüber hinaus 
von gesamtwirtschaftlichen Transaktionskosten hin. Danach müsse für ge
samtwirtschaftliche Effizienzüberlegungen beachtet werden,"... daß die ge
setzliche Festlegung von Kündigungsgründen Transaktionskosten von Ar-
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beitsverträgen vermindert, weil sie es überflüssig macht, daß jeder Arbeit
nehmer und jeder Arbeitgeber separat Arbeitsverträge mit entsprechen
den Kündigungsgründen aushandeln müssen" (Levine 1989, S. 902). 

Das zweite Argument bezieht sich auf das aus der Versicherungsökonomik 
bekannte Problem der "adversen Selektion": Ist eine Unternehmung - wie 
auf Arbeitsmärkten unvermeidlich - vor Abschluß eines Arbeitsvertrages 
schlechter als der Arbeitsanbieter über dessen Qualitätseigenschaften 
(darunter seine Leistungsbereitschaft) informiert, so kann sie sich dann, 
wenn sie im Gegensatz zu anderen Unternehmungen Kündigungsschutz 
gewährt, einem im Durchschnitt "schlechteren" Potential von Stellenbe
werbern als alle anderen Unternehmungen gegenübersehen. Der Grund 
liegt darin, daß weniger leistungsfähige oder -bereite Bewerber größeren 
Nutzen aus Kündigungsschutz als andere ziehen könnten. Dieses Problem 
wird ausgeräumt, wenn alle Unternehmungen durch Gesetz auf dieselben 
Kündigungsvorschriften verpflichtet werden.7 

Drittens entwickelt Levine aus einer Detail-Kritik am Effizienzlohnmodell 
von Shapiro und Stiglitz (1984) folgendes Argument für gesetzlichen Kün
digungsschutz (Levine 1989, S. 902): "Die private Kostenkalkulation einer 
Kündigungspolitik ignoriert einen externen Effekt, der bei der Entlassung 
eines Arbeiters durch die Unternehmung auftritt: Wenn ein entlassener 
Arbeiter ersetzt wird, erhöht sich die Einstellungsrate. Die erhöhte Ein
stellungsrate vermindert die erwartete Arbeitslosigkeitsdauer für Arbeiter 
anderer Firmen und macht es dadurch für diese anderen Unternehmun
gen schwieriger, ausreichende Arbeitsplatzverlustkosten für die Leistungs
motivation ihrer Arbeiter aufrechtzuerhalten. Die gesamtwirtschaftliche 
Effizienz wird ... durch ein höheres Niveau von Arbeitsplatzsicherheit (z.B. 
durch die Anforderung, in größerem Umfange entsprechende Nachweise 
zu liefern, bevor ein vermeintlicher 'Bummelant' entlassen wird) stets hö
her sein, als es der privatwirtschaftlich effiziente Vertrag ermöglicht." 

7 Um Mißverständnissen vorzubeugen, sei unterstrichen: Dieses Argument steht 
nicht im Gegensatz zu den Ausführungen im Abschnitt 3.1. Wurde dort die all
gemeine Wirkung der Stabilisierung von Beschäftigungsverhältnissen untersucht, 
wird hier gefragt, wie sich zwei Typen von Stellenbewerbern - die Mehrheit der 
leistungswilligen und die Minderheit der weniger leistungswilligen Arbeitsanbie
ter - auf Unternehmungen mit und ohne Kündigungsschutzgewährung aufteilen 
würden. 
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Auch dieses dritte - rein modelltheoretische - Argument von Levine zielt 
also auf die Differenz zwischen einzelwirtschaftlichen Rentabilitätskal
külen und gesamtwirtschaftlicher Effizienz. Würde in den USA eine der 
deutschen "verhaltensbedingten Kündigung" vergleichbare Kündigungs
schutzregelung gesetzlich verbindlich eingeführt (geforderter Nachweis des 
"Bummelantentums"), müßten ceteris paribus einerseits die gesamtwirt
schaftlichen Fluktuationskosten durch Einschränkung der Praxis des "Heuerns und Feuerns" sinken, andererseits aber die durchschnittliche Arbeits
losigkeitsdauer ansteigen. Letzteres erhält die zur Leistung motivierende 
"Sanktionsdrohung der Arbeitslosigkeit" (Shapiro, Stiglitz) aufrecht. Wie 
Levine - die neoklassische Analyse aufgreifend - nun zeigt, kann der 
Gesamteffekt dieser gegenläufigen Wirkungen eines gesetzlichen Kündi
gungsschutzes unter bestimmten plausiblen Annahmen effizienzerhöhend 
sein. 

5. Zusammenfassung 

Die vorangegangenen Erörterungen sind ein Versuch, die Stellung des 
Kündigungsschutzes zwischen den Stabilitäts- und Flexibilitätserfordernis
sen sowohl der einzelnen Unternehmungen als auch des Arbeitsmarktes 
zu bestimmen. Das bundesdeutsche Kündigungsschutzgesetz geht vom 
Grundsatz der Kündigungsfreiheit aus, bindet die gerechtfertigte Kündi
gung aber an das Vorliegen eines sachlichen Grundes. Die materiellrecht
liche Regelung der betriebsbedingten Kündigung hindert den Arbeitgeber 
weder, die Zahl der Arbeitnehmer zu verringern, noch hindert sie ihn, die 
Zusammensetzung der Belegschaft nach fachlicher Eignung an wirtschaft
liche Veränderungen anzupassen. Allerdings hat er die/den zu entlassen
den Arbeitnehmer(n) nach sozialen Gesichtspunkten auszuwählen. Es ent
stehen Verfahrens- und Opportunitätskosten, die - im Interesse der Wah
rung geltender kultureller Standards - die Handlungsalternativen des Ar
beitgebers einschränken und den Arbeitnehmer in die Lage versetzen, 
ohne Gefahr des Arbeitsplatzverlustes auf die Gültigkeit dieser Standards 
zu vertrauen. Kündigungsschutz dient somit der Vertragsdurchsetzung. 

Kündigungsschutz fördert, auch wenn letztlich Entlassungen nicht verhin
dert werden, das Vertrauen in die Stabilität von Arbeitsbeziehungen. Es 
ermutigt damit betriebsspezifische Humankapitalinvestitionen und andere 
produktivitätsfördernde Aktivitäten von Unternehmen und Arbeitskräf-
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ten, die den Charakter (verlorener) Fixkosten haben und deren Ertrag an 
den Fortbestand des Arbeitsverhältnisses gebunden ist und somit selbst 
wieder stabilisierend wirken. Das Vertrauen in die Stabilität der Arbeits
beziehung hat ferner eine motivationssteigernde Wirkung, da gemeinhin 
die Leistungsbereitschaft im Arbeitsverhältnis wächst, wenn Arbeitnehmer 
sich gerecht behandelt fühlen und der Schutz vor willkürlicher Entlassung 
normativen Gerechtigkeitsvorstellungen Geltung verschafft. Auf diese 
Weise steigert Kündigungsschutz also auch die Produktivität. 

Zeigen alle diese Überlegungen, daß Kündigungsschutz, d.h. eine über ein 
einseitiges Versprechen des Arbeitgebers hinausgehende Vertragsstabili
sierung, sowohl einzelbetriebliche als auch gesamtwirtschaftliche Vorteile 
aufweist, so machen andere effizienz- und motivationstheoretische sowie 
ordnungspolitische Argumente deutlich, daß dies nicht der bilateralen 
Aushandlung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ("contract at will") 
überlassen bleiben kann, sondern eine gesetzliche oder kollektiv-rechtliche 
Absicherung erfahren sollte. 
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Christoph F. Büchtemann 

Betriebliche Personalanpassung zwischen Kündigungsschutz und befristetem Arbeitsvertrag 

1. Beschäftigungspolitik durch De-Regulierung 
2. Kündigungsschutz als Anpassungshemmnis? 
3. Flexibilisierung durch erleichterte Befristung? 

3.1 Externe Personalanpassung: Betriebliche Unterschiede 
in der Stabilität von Beschäftigungsverhältnissen 

3.2 Betriebliche Befristungspraxis und Nutzung des Beschäfti
gungsförderungsgesetzes 

4. Risiken arbeitsrechtlicher De-Regulierung 

1. Beschäftigungspolitik durch De-Regulierung 

Unter dem Eindruck des "amerikanischen Beschäftigungswunders" und 
gleichzeitig anhaltend hoher Arbeitslosigkeit und verhaltenem Beschäfti
gungswachstum in den meisten europäischen Industriestaaten haben sich 
während der 80er Jahre die Akzente in der beschäftigungspolitischen 
Diskussion diesseits des Atlantiks gewandelt: Neben "rigiden" Lohnstruk
turen und starren Arbeitszeitregelungen richtete sich die Aufmerksamkeit 
unter dem Stichwort "Eurosklerose" zunehmend auf das in den 60er und 
70er Jahren in den meisten europäischen Ländern breiter ausgebaute 
System des gesetzlichen und kollektivvertraglichen Kündigungsschutzes:1 

- Kündigungs- und Bestandsschutzregelungen verhinderten bzw. ver
langsamten die quantitative wie auch qualitative Anpassung der Be
schäftigung an konjunkturelle Auslastungsschwankungen und an die 
Erfordernisse des wirtschaftlich-technischen Strukturwandels, wo
durch sich über die Zeit gesehen die Beschäftigungskosten erhöhten 
und die internationale Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt würde; 

1 Solche und ähnliche Argumentationsmuster finden sich (z.B.) bei Schellhaass 
1989; Siebert 1989; Meyer 1989; Sachverständigenrat 1989/90, S. 170 ff.; Reuter 
1985; Rüthers 1986. 
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- die durch den Kündigungsschutz bewirkte Erhöhung der Beschäfti
gungskosten (Kündigungsfristen; Abfindungszahlungen; Gerichts- und 
Weiterbeschäftigungskosten) sowie die infolge umfangreicher Rechts
fortentwicklung durch die Rechtsprechung der Arbeitsgerichte bei 
vielen Unternehmen bestehende Rechtsunsicherheit wirkten sich ne
gativ auf die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen aus; 

- indem der Kündigungsschutz ferner ausschließlich bestehende Ar
beitsverhältnisse absichert, wirke er sich negativ auf die Einstel
lungschancen Arbeitsuchender aus und trage damit wesentlich zu der 
sich in zunehmender Langzeitarbeitslosigkeit ausdrückenden "Insi-
der-/Outsider"-Problematik am Arbeitsmarkt bei; 

- darüber hinaus verstärkten die durch den Kündigungsschutz erhöhten 
Beschäftigungskosten die strukturelle Benachteiligung vor allem ge
ring qualifizierter, wettbewerbsschwacher Arbeitnehmer am Arbeits
markt, wie sie sich u.a. an der weit überdurchschnittlichen Arbeitslo
senquote Ungelernter zeige; 

- nicht zuletzt habe der Kündigungsschutz einen verstärkten Rekurs 
der Betriebe auf "ungeschützte" Beschäftigungsformen wie Leiharbeit, 
befristete Beschäftigungen und "subcontracting" zur Folge, wodurch 
sich mittelfristig die Segmentation des Arbeitsmarktes in einen 
schrumpfenden Kernbereich gut bezahlter, hochqualifizierter Be
schäftigungen und einen wachsenden Rand prekärer, gering qualifi
zierter Niedriglohnbeschäftigungen verstärke (vgl. Bollinger, Cornetz, 
Pfau-Effinger in diesem Band). 

Die Kritik am Kündigungsschutz wie auch die aus ihr abgeleitete Politik
empfehlung eines Abbaus institutioneller Beschäftigungshemmnisse durch 
Lockerung rechtlicher Kündigungsbeschränkungen basieren dabei auf zwei 
(meist impliziten) Grundannahmen: 

- erstens, daß rechtlichen und kollektiwertraglichen Kündigungs
schutzregelungen in der Tat ein nicht unerheblicher eigenständiger 
Einfluß auf das betriebliche Beschäftigungsverhalten und darüber 
vermittelt auf das gesamtwirtschaftliche Beschäftigungsniveau zu
kommt und 
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- zweitens, daß die Erleichterung externer Beschäftigungsanpaßung in 
Form von Entlassungen und Neueinstellungen nach dem amerikani
schen Prinzip des "Heuerns und Feuerns" von Arbeitskräften die al-
lokative Effizienz des Arbeitsmarktes nennenswert zu erhöhen und 
damit zu einem Abbau der gegenwärtigen Arbeitsmarktungleichge
wichte beizutragen vermag. 

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, daß die bisweilen mit starkem Be
zug auf das "amerikanische Beschäftigungswunder" (vgl. Sengenberger 
1989) vorgetragene Kritik am Kündigungsschutz in Widerspruch steht zu 
neueren rechtspolitischen Entwicklungen in den USA, wo Ökonomen (vgl. 
z.B. Ehrenberg, Jakubson 1988) wie auch Juristen (vgl. z.B. Gould 1987) 
durchaus nicht nur im Hinblick auf Schutzinteressen der Arbeitnehmer 
seit längerem eine Abkehr vom dort nach wie vor vorherrschenden Prinzip 
des "employment-at-will" fordern, und in den letzten Jahren (1988-1989) 
erstmals - wenn auch gemessen an europäischen Standards rudimentäre -
gesetzliche Kündigungsschutzbestimmungen eingeführt wurden (vgl. z.B. 
Mendelsohn 1989; Ehrenberg, Jakubson 1990). 

Die diesseits des Atlantiks nichtsdestoweniger hohe politische Attraktivi
tät der von den Kündigungsschutz-Kritikern vorgetragenen Argumente 
zeigt sich darin, daß mehrere europäische Regierungen während der 80er 
Jahre vor dem Hintergrund anhaltend hoher Arbeitslosenzahlen beste
hende Kündigungsschutzbestimmungen selektiv gelockert und/oder die 
Umgehung rechtlicher Kündigungsbeschränkungen z.B. in Form befriste
ter Arbeitsverhältnisse oder die temporäre Beschäftigung sog. Leiharbeit
nehmer rechtlich erleichtert haben (vgl. den Überblick in: OECD 1986). In 
der Bundesrepublik Deutschland erfolgte dies überwiegend durch das im 
Mai 1985 erstmals in Kraft getretene und kürzlich um weitere sechs Jahre 
verlängerte "Beschäftigungsförderungsgesetz" (BeschFG 1985/1990).2 

2. Kündigungsschutz als Anpassungshemmnis? 

Die Bundesrepublik Deutschland verfügt über ein im internationalen Ver
gleich stark ausdifferenziertes, umfangreiches System gesetzlicher und 

2 Zum Folgenden ausführlicher s. Büchtemann (1990a). 
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kollektivvertraglicher Kündigungsschutzbestimmungen. Nach einer vielzi
tierten Umfrage des Internationalen Arbeitgeberverbands (IOE 1985; vgl. 
Emerson 1988, S. 791) rangiert die Bundesrepublik Deutschland (nach 
Frankreich) unter den westlichen Industrieländern an zweiter Stelle, was 
Ausmaß und "Rigidität" rechtlicher Kündigungsbeschränkungen anbelangt. 

Allgemeiner Kündigungsschutz: Neben den im Bürgerlichen Gesetzbuch 
(BGB) für ordentliche Kündigungen festgelegten und durch tarifliche Be
stimmungen erweiterten, senioritätsgestaffelten Kündigungsfristen ist der 
gesetzliche Kündigungsschutz im wesentlichen durch das Kündigungs
schutzgesetz (KSchG) von 19513 geregelt. Das KSchG gilt für alle Arbeiter 
und Angestellten mit über sechsmonatiger Beschäftigungsdauer in Betrie
ben mit mindestens sechs beschäftigten Arbeitnehmern4 - dies waren 
1987/88 rund 80 % aller Arbeiter und Angestellten in der Bundesrepublik.5 Nach KSchG zulässige Kündigungsgründe können sowohl in der Per
son bzw. im Verhalten des Arbeitnehmers liegen (z.B. unentschuldigtes 
Fernbleiben vom Arbeitsplatz, Verletzung von Arbeitsschutzbestimmun
gen, Minderleistung, gesundheitlich bedingte häufige oder lange Abwe
senheiten) als auch betrieblicher Natur (nachfrage- oder rationalisierungs
bedingter Arbeitsmangel) sein. Im Falle (vermeintlich) unbegründeter 
Kündigungen sowie bei Nichteinhaltung gesetzlicher Verfahrensvorschrif
ten kann der Arbeitnehmer beim Arbeitsgericht Klage erheben, wobei das 
Arbeitsverhältnis bis zur arbeitsgerichtlichen Feststellung der (Un-) 
Rechtmäßigkeit der Kündigung automatisch fortbesteht. Generell gut, daß 
der Arbeitgeber alle ihm zumutbaren Maßnahmen (einschl. Einführung 
von Kurzarbeit, Re-Qualifizierung und/oder Umsetzung der betroffenen 
Arbeitnehmer) zu treffen hat, um (vermeidbare) Kündigungen zu 
verhindern. 

Mitspracherechte der Arbeitnehmervertretung: Darüber hinaus besitzt 
das deutsche Kündigungsrecht auch eine starke kollektive Komponente: 
Nach dem Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) von 1972 ist eine Kündi-

3 Geändert durch das Arbeitsrechtsbereinigungsgesetz von 1969. 
4 Wobei seit dem BeschFG 1985 bei der Feststellung der Zahl der beschäftigten 

Arbeitnehmer nur noch Arbeitnehmer zu berücksichtigen sind, deren regel
mäßige Arbeitszeit wöchentlich 10 Stunden oder monatlich 45 Stunden über
steigt (§ 23 Abs. 1 Satz 3 KSchG). 

5 Ohne Beamte, Wehr- und Zivildienstleistende sowie Auszubildende. 
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gung nur dann zulässig, wenn der Betriebsrat zuvor angehört wurde und 
der Kündigung nicht widersprochen hat. Im Falle eines Widerspruchs sei
tens des Betriebsrats kann der Arbeitnehmer die Weiterbeschäftigung bis 
zur rechtskräftigen Entscheidung eines Arbeitsgerichts verlangen. 1987/88 
waren ca. zwei Drittel der Arbeitnehmer im Geltungsbereich des KSchG 
(bzw. rund 60 % aller Arbeiter und Angestellten) zugleich in einem Be
trieb mit Betriebsrat beschäftigt. Im Falle größeren Personalabbaus kann 
der Betriebsrat überdies einen betrieblichen Sozialplan verlangen, der die 
sozialen und wirtschaftlichen Folgen für die betroffenen Arbeitnehmer, 
etwa durch Abfindungszahlungen oder Frühverrentungen, abmildern soll 
(vgl. hierzu Hemmer 1988). 

Besonderer Kündigungsschutz: Diese generellen Einschränkungen wer
den ergänzt durch gesetzliche Regelungen des besonderen Kündigungs
schutzes sowie durch weitergehende Kündigungsschutzbestimmungen in 
Manteltarifverträgen und Rationalisierungsschutzabkommen, welche für 
bestimmte Gruppen (Schwerbehinderte; werdende Mütter; Arbeitnehmer 
während des Elternurlaubs; zum Wehr-/Zivildienst Freigestellte; Betriebs
ratsmitglieder; ältere Arbeitnehmer nach Erreichen einer bestimmten 
Mindest-Betriebszugehörigkeitsdauer) die ordentliche Kündigung erheb
lich erschweren oder ganz ausschließen. In den unmittelbaren Geltungsbe
reich solcher Regelungen fielen 1987/88 knapp 3,2 Mio. Personen bzw. gut 
16 % aller Arbeiter und Angestellten. 

Flankierende Regelungen: Das soweit skizzierte Bild von Regelungen und 
Reichweite geltender Kündigungsschutzbestimmungen in der Bundesre
publik wäre unvollständig ohne Erwähnung von flankierenden Regelungen 
und Maßnahmen, welche dem Arbeitgeber die Aufrechterhaltung von Be
schäftigungsverhältnissen, z.B. durch öffentlich finanzierte Lohnersatzlei
stungen bei Kurzarbeit, oder eine selektive Umgehung von Kündigungs
schutzregelungen, etwa in Form der Beschäftigung von "Leiharbeitneh-
mern" und des Abschlusses befristeter Arbeitsverträge, erleichtern. Hierzu 
zählen auch öffentlich subventionierte Frühverrentungsmaßnahmen, die 
eine "sozial akzeptable" vorzeitige Ausgliederung der ansonsten besonders 
geschützten Gruppe der älteren Arbeitnehmer erlauben. 

Der Überblick verdeutlicht, daß Kündigungen in der Bundesrepublik 
Deutschland in der Tat einem engmaschigen Netz rechtlicher und kollektivvertraglicher Beschränkungen und prozeduraler Vorschriften unterlie-
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gen. Obgleich dies für sich genommen nichts über die faktischen Auswir
kungen des Kündigungsschutzes auf das betriebliche Beschäftigungsverhal
ten aussagt, könnte man hieraus aus angebotsökonomischer Perspektive 
durchaus erhebliche Restriktionen unternehmerischer Personalpolitik ab
leiten. 

Semlinger (1991): Flexibilisierung des Arbeitsmarktes 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100398 



Auf den ersten Blick bestätigt wird die Annahme eines starken eigenstän
digen Einflusses geltender Kündigungsschutzregelungen auf das betriebli
che Beschäftigungsverhalten durch die Ergebnisse einer 1987/88 durchge
führten Längsschnittbefragung neu eingestellter Arbeitnehmer (siehe ne
benstehende Tabelle). Demnach nimmt das faktische Freisetzungsrisiko 
mit zunehmender Intensität des gesetzlichen Kündigungsschutzes signifi
kant ab: Das weitaus höchste Freisetzungsrisiko weisen Arbeitnehmer mit 
von vornherein befristetem Arbeitsverhältnis auf, bei deren Freisetzung es 
nicht einmal einer Kündigung durch den Arbeitgeber bedarf, während das 
geringste Freisetzungsrisiko in Betrieben besteht, die unter das Kündi
gungsschutzgesetz fallen und in denen ein Betriebsrat existiert. 

Auch diese Ergebnisse erlauben jedoch für sich genommen keine Rück
schlüsse auf eigenständige Auswirkungen von Kündigungsschutzbestim
mungen, zumal sich hinter der mit zunehmendem gesetzlichem Kündi
gungsschutz abnehmenden Kündigungshäufigkeit sowohl Selektionseffekte 
wie auch nicht-institutionelle Faktoren, wie etwa der bloße Einfluß der Be
triebsgröße, verbergen können (vgl. hierzu Büchtemann 1990b). Ebenso
wenig kann sich die so gut wie ausschließlich aus theoretischen Überle
gungen abgeleitete Vermutung eines starken eigenständigen Einflusses in
stitutioneller Kündigungsbeschränkungen auf die empirische Evidenz aus 
früheren Untersuchungen stützen: 

Nach Ergebnissen einer Ende der 70er Jahre durchgeführten Untersu
chung im Auftrag des Bundesarbeitsministeriums (Falke u.a. 1981, S. 151 
ff.) konnte die große Mehrheit (80 %) der Unternehmen nach Angaben 
der Personalleiter ihre Kündigungsabsichten in den meisten Fällen reali
sieren. Dies steht in Einklang mit dem Befund derselben Studie, demzu
folge auch die Betriebsräte beabsichtigten Kündigungen meist explizit zu
stimmen und nur in wenigen Fällen von ihrem Widerspruchsrecht Ge
brauch machen. Unter den gegenwärtigen (1988) Arbeitsmarktbedingun
gen hat rund jede zehnte arbeitgeberseitige Kündigung ein arbeitsgericht
liches Nachspiel, welches in den wenigsten Fällen mit der anschließenden 
Weiterbeschäftigung des gekündigten Arbeitnehmers endet.6 Nicht selten 
(zu 31 %) sind arbeitgeberseitige Kündigungen allerdings mit Abfindungs
zahlungen verbunden (vgl. Falke 1983). Dennoch werden von der überwie
genden Mehrheit (80 %) der Unternehmen negative Auswirkungen des 

6 Vgl. entsprechende Befunde bei Falke 1983, S. 35, S. 131. 
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gesetzlichen Kündigungsschutzes auf das betriebliche Einstellungsverhal
ten ausdrücklich verneint (vgl. Falke u.a. 1981, S. 156; Büchtemann, Höland 1989).7 

Auch eher makroökonomisch angelegte Untersuchungen haben bislang 
keinen empirischen Nachweis für die behaupteten "beschäftigungshem-
menden" Wirkungen des Kündigungsschutzes erbracht. Vielmehr zeigen 
die Untersuchungen von Blanchard u.a. (1987, S. 106 f.) sowie von Mau
rau, Oudinet (1988), daß die Bundesrepublik Deutschland trotz ihres um
fangreichen Systems an Kündigungsschutz-Bestimmungen eine im interna
tionalen Vergleich relativ hohe Beschäftigungselastizität aufweist (vgl. 
auch Franz 1989). Die Untersuchung von Kraft (1988, S. 7 ff.) ergab über
dies, daß sich auch im Zeitvergleich 1963-1983 für das Verarbeitende Ge
werbe in der Bundesrepublik Deutschland keine Verlangsamung der Be
schäftigungsanpassung an Produktionsschwankungen feststellen läßt, eher 
im Gegenteil: In sieben der insgesamt zehn untersuchten Branchen zeich
net sich gegenüber den 60er und frühen 70er Jahren eine Tendenz in Rich
tung rascherer Beschäftigungsanpassungen ab. 

Insgesamt legt die verfügbare empirische Evidenz die Schlußfolgerung 
nahe, daß die eigenständigen Auswirkungen von Kündigungsschutzrege
lungen auf das betriebliche Beschäftigungsverhalten und darüber vermit
telt auf die Beschäftigungsentwicklung - zumindest für die Bundesrepublik 
Deutschland - in der gegenwärtigen "Flexibilisierungs"-Diskussion zum 
Teil stark überschätzt werden. Vor diesem Hintergrund erscheinen auch 
die von einer Lockerung geltender Kündigungsbeschränkungen erhofften 

7 Ein älinliches Bild ergab auch eine frühere Befragung von 186 mittelständischen 
Unternehmen (Kayser, Friede 1984, S. 38). Ebenso ergaben frühere Untersu
chungen des IFO-Instituts, daß für das "Durchhalten" von Arbeitskräften in Re
zessionsphasen nach Auskunft der Firmen überwiegend ökonomische Motive, 
wie das betriebliche Interesse am Erhalt einer qualifizierten Belegschaft und die 
Vermeidung hoher Anwerbe- und Einarbeitungskosten im nächsten Auf
schwung, maßgeblich sind, und rechtlichen Bestandsschutzgarantien - wenn 
überhaupt - nur eine untergeordnete Rolle zukommt (vgl. Friedrich, Spitznagel 
1981). Damit übereinstimmend ermittelten König, Zimmermann (1985) sowie 
Nerb (1986, S. 71 f.), daß auch das entscheidende Hemmnis für eine Ausweitung 
des Beschäftigtenbestands von den Unternehmen selbst an primär in der unzu
reichenden Produktnachfrage auf den Absatzmärkten gesehen wird, während 
rechtliche Kündigungsschutzregelungen im Urteil der Betriebe nur von stark 
untergeordneter Bedeutung sind. 
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positiven Beschäftigungswirkungen als fraglich. Weitere (indirekte) Auf
schlüsse darüber, inwieweit der Kündigungsschutz tatsächlich ein "Beschäftigungshemmnis" im behaupteten Sinne darstellt, lassen sich aus einer 
Evaluierung der Beschäftigungswirkungen "de-regulierender" Eingriffe in 
geltende Bestandsschutzregelungen ableiten. 

3. Flexibilisierung durch erleichterte Befristung?8 

Das am 1. Mai 1985 in Kraft getretene Beschäftigungsförderungsgesetz 
(BeschFG) stellt den bisher weitreichendsten Versuch der Bundesregie
rung dar, die Kritik am geltenden Kündigungsschutzrecht in konkrete poli
tische Maßnahmen umzusetzen. 

Die durch Art. 1 § 1 BeschFG eingeführte Erleichterung des Abschlusses 
befristeter Arbeitsverträge erlaubt bei Neueinstellungen sowie bei der 
Übernahme Auszubildender nach Ausbildungsabschluß den einmaligen 
Abschluß befristeter Arbeitsverträge bis zu einer Höchstdauer von 18 Mo
naten,9 ohne daß es hierfür - wie bis zum BeschFG - eines die Befristung 
und ihre Dauer rechtfertigenden "sachlichen" Befristungsgrundes mehr 
bedarf (vgl. im einzelnen Schwedes 1986). Damit hat der Gesetzgeber den 
Abschluß befristeter Arbeitsverträge auch in solchen Fällen "legalisiert", in 
denen die Befristung nach der bis dahin allein geltenden Rechtsprechung 
des Bundesarbeitgerichts (BAG) unzulässig war, so etwa Befristungen 
ohne anerkannten "sachlichen Befristungsgrund", Befristungen aus 
Gründen der Unsicherheit über den künftigen betrieblichen Per
sonalbedarf oder Befristungen zur Erprobung des Arbeitnehmers über die 
ansonsten maximal zulässigen Probezeiten hinaus. 

Zur Begründung heißt es im Gesetzentwurf von 1985: "Viele Unterneh
men scheuen trotz verbesserter Auftragslage vor unbefristeten Neuein
stellungen zurück, weü sie den Arbeitskräftebedarf nicht mit ausreichen-

8 Die folgenden Befunde beruhen auf einer vom Wissenschaftszentrum Berlin für 
Sozialforschung (WZB) zwischen 1987 und 1989 durchgeführten Evaluation des 
BeschFG im Auftrag des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung. Diese 
Studie (Chr. F. Büchtemann, unter Mitarbeit von A. Höland) wird zitiert als 
Büchtemann, Höland 1989. 

9 Bzw. 24 Monaten bei neu gegründeten Unternehmen mit nicht mehr als 20 Ar
beitnehmern. 
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der Sicherheit voraussehen können" (Bundestags-Drucksache 10/6555, 
S. 2). Es gelte deshalb zu verhindern, "daß die Unternehmen in der Phase 
der konjunkturellen Wiederbelebung zunächst in Erwartung einer Stabili
sierung ihrer Auftragslage in Überstunden ausweichen oder sonstige 
Maßnahmen treffen, die keine zusätzlichen Beschäftigungsmöglichkeiten 
schaffen" (Bundesrats-Drucksache 393/84, S. 14). Hervorzuheben ist, daß 
das politische "Programm" der Beschäftigungsförderung nicht in Form ei
ner direkten Lockerung von Kündigungsschutzbestimmungen umgesetzt 
wird, 1 0 sondern nur indirekt, durch die Erleichterung befristeter Arbeits
verträge ohne Kündigungserfordernis. Hiermit ist zugleich eine wesentli
che Einschränkung des potentiellen Wirkungsfeldes verbunden: Während 
die Begründung des BeschFG die Kritik am Kündigungsschutz zum Aus
gangspunkt nimmt, d.h. an der erschwerten Beendigung von Arbeitsver
hältnissen ansetzt, zielt die hieraus abgeleitete Maßnahme auf Neuein
stellungen, d.h. auf die Begründung von Beschäftigungsverhältnissen. Ihre 
erhoffte Wirkung kann die Befristungsneuregelung des BeschFG somit 
nur im konjunkturellen Aufschwung voll entfalten, wenn die Unternehmen 
in größerem Umfang zusätzliches Personal rekrutieren. Wichtiger noch ist 
die Einschränkung der Neuregelung auf mehr oder minder kurzfristige 
Beschäftigungsverhältnisse. Das BeschFG erleichtert den Abschluß befri
steter Arbeitsverträge ohne "sachliches" Begründungserfordernis lediglich 
bis zu einer maximalen Befristungsdauer von 18 Monaten. Längerdau
ernde Beschäftigungsverhältnisse werden hierdurch nicht oder nur indi
rekt tangiert: Vielmehr reproduziert und verstärkt die Befristungsneure
gelung das beim Kündigungsschutz ohnehin geltende Senioritätsprinzip, 
d.h. den Grundsatz des mit steigender Beschäftigungsdauer zunehmenden 
Bestandsschutzniveaus. 

3.1 Externe Personalanpassung: Betriebliche Unterschiede in der Sta
bilität von Beschäftigungsverhältnissen 

Voraussetzung für die Anwendung befristeter Arbeitsverträge ist, daß die 
Unternehmen Neueinstellungen vom externen Arbeitsmarkt vornehmen. 

10 Etwa durch Verlängerung der Warte- oder Karenzzeiten wie z.B. in Großbri
tannien oder durch die Aufhebung administrativer Genehmigungspflichten wie 
in Frankreich (vgl. hierzu u.a. OECD 1989, S. 9 ff., sowie Auer, Büchtemann 
1989, S. 3 ff.). 
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Die von ganz unterschiedlichen (konjunkturellen, strukturellen, regulati
ven) Faktoren beeinflußte Neueinstellungsdynamik ist deshalb eine der 
wichtigsten Bestimmungsgrößen des Befristungsgeschehens am Arbeits
markt. Nach Daten der amtlichen Beschäftigtenstatistik hat sich die Zahl 
der jährlich neu begonnenen Arbeitsverhältnisse seit ihrem konjunkturel
len Tiefpunkt 1984 (4,95 Mio.) in den vergangenen Jahren kontinuierlich 
auf ihr höchstes Niveau seit Anfang der 80er Jahre (1988: 5.52 Mio.) er
höht. Bezogen auf den Jahresanfangsbestand beschäftigter Arbeitnehmer 
entspricht dies einer jährlichen Neueinstellungsquote in Höhe von 28,6 % 
(1988), welcher eine annähernd ebenso hohe Quote (26,9 %) jährlich 
beendeter Arbeitsverhältnisse gegenübersteht (vgl. BA 1989, S. 683 ff.). 
Hierin wird ein - auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern 
(vgl. Auer, Büchtemann 1989) - hohes Maß an Dynamik und externer Mo
bilität am deutschen Arbeitsmarkt sichtbar, welches dem in der "Flexibilisierungs"-Diskussion verbreiteten Bild einer "Eurosklerose" widerspricht. 

Ein hohes Maß externer Arbeitsmarktdynamik spiegelt sich auch in den 
Ergebnissen einer 1987 durchgeführten Repräsentativbefragung von 2.392 
Betrieben in der Privatwirtschaft wider (vgl. Büchtemann, Höland 1989, S. 
96 ff.): Insgesamt registrierten die befragten Unternehmen im Zweijahres
zeitraum Mai 1985 bis April 1987 knapp 32.000 Neueinstellungen und an
nähernd 31.000 Personalabgänge, dies entspricht - bezogen auf den Aus
gangsbestand - einer jährlichen Zugangs- bzw. Abgangsquote11 von rund 
13 %. Zugleich zeigen die Ergebnisse, daß der größte Teil der jährlichen 
Personalzugänge keineswegs der Belegschaftserweiterung dient, sondern 
der Personalfluktuation geschuldet ist, d.h. dem niveauneutralen Ersatz 
ausgeschiedener Mitarbeiter. Anhand der erhobenen Daten läßt sich für 
den Untersuchungszeitraum Mai 1985 bis April 1987 eine jährliche durch
schnittliche Fluktuationsquote von 10,5 % errechnen, d.h., statistisch gese
hen scheidet jährlich gut jeder zehnte Beschäftigte aus seinem Beschäfti
gungsbetrieb aus und wird durch einen neuen Mitarbeiter ersetzt. Damit 
geht ein Fünftel der gesamten Personalbewegungen zwischen den Betrie
ben und dem externen Arbeitsmarkt auf Nettoerweiterungen bzw. -einspa-

11 Diese mit den Befragungsdaten errechneten Quoten liegen niedriger als die an
hand der Beschäftigtenstatistik der BA ermittelten; dies ist im wesentlichen auf 
die Ausklammerung der fluktuationsintensiven Bereiche Land-/Forstwirtschaft 
und Öffentlicher Dienst, auf die Nichterfassung von Kleinstbetrieben mit weni
ger als fünf Beschäftigten sowie von neu begründeten und beendeten Beschäfti
gungsverhältnissen im Zuge der Unternehmensfluktuation zurückzuführen. 
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rangen des jeweiligen betrieblichen Personalbestandes zurück, während 
vier Fünftel für einen niveauneutralen Arbeitskräfteaustausch stehen. 

Die Ergebnisse verdeutlichen ferner, daß sich auch das Fluktuationsge
schehen am Arbeitsmarkt stark bei einer Minderheit von Betrieben kon
zentriert. Einer Mehrheit (62 %) von Betrieben, deren jährliche Personal
fluktuation deutlich unter 10 % liegt und im Durchschnitt nur 3,7 % des 
Beschäftigtenbestandes ausmacht, steht am anderen Ende des Spektrums 
eine kleine Minderheit aller privatwirtschaftlichen Betriebe (19 %) gegen
über, deren jährliche Fluktuationsrate 15 % übersteigt und sich im Durch
schnitt auf 27 % des Beschäftigtenbestandes beläuft. Auf die zuletztge
nannten Betriebe mit hoher Personalfluktuation entfallen annähernd die 
Hälfte aller Personalzu- und -abgänge sowie mehr als die Hälfte aller ar-
beitgeberseitig beendeten Beschäftigungsverhältnisse12 in der Privatwirt
schaft. Zu dieser Gruppe fluktuationsintensiver Unternehmen zählen vor 
allem kleinere und mittlere Betriebe13 im Baugewerbe sowie Betriebe im 
Bereich der einfachen Dienstleistungen, insbesondere des Gastronomie-, 
Reinigungs-, Körperpflege- und privaten Verkehrsgewerbes. Innerhalb des 
Verarbeitenden Gewerbes sind es in erster Linie die Bereiche Metallver
arbeitung und Elektrotechnik sowie die Nahrungs- und Genußmittelher
stellung, die von einer überdurchschnittlichen Personalfluktuation geprägt 
sind, während der im Untersuchungszeitraum beschäftigungsexpansive 
Maschinen- und Anlagenbau ähnlich wie die ebenfalls expansiven "qualifi
zierten" Dienstleistungsbranchen14 am unteren Ende der Fluktuations-
Skala rangieren. 

Wie im Hinblick auf das Fluktuationsgeschehen insgesamt, so zeichnet 
sich auch im Hinblick auf arbeitgeberseitige Kündigungen eine starke 
Konzentration bei einer kleinen Minderheit von 12 % aller privatwirt
schaftlichen Betriebe ab, auf die nicht weniger als 47 % aller arbeitgeberseitigen Kündigungen in der Privatwirtschaft entfallen: Bezogen auf ihren 
Beschäftigtenbestand weisen diese "Heuer und Feuer"-Betriebe eine 

12 Das heißt arbeitgeberseitige Kündigungen, Personalabgänge nach Auslaufen 
befristeter Arbeitsverträge sowie Nicht-Übernahmen nach Abschluß der be
trieblichen Berufsausbildung. 

13 Durchschnittliche Beschäftigtenzahl 1987:39,5 (gesamt: 50). 

14 Hier zählen u.a. das Kredit- und Versicherungsgewerbe, Wirtschafts- und 
Rechtsberatung sowie private Dienstleistungen im Gesundheitsbereich. 
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durchschnittliche jährliche Entlassungsrate von annähernd 25 % auf. Auch 
hier handelt es sich größtenteils um lohnkostenintensive kleinere Betriebe 
(mit durchschnittlich 22 Beschäftigten im April 1987) im Baugewerbe so
wie in eher gering qualifizierten Dienstleistungsbranchen mit häufigen 
Produktions- und Auslastungsschwankungen sowie hohem Belegschaftsan
teil von Un- und Angelernten. Hervorzuheben ist, daß es keineswegs nur 
schrumpfende Unternehmen sind, die extensiv von Kündigungen Ge
brauch machen: Mehr als die Hälfte dieser Betriebe weist im Untersu
chungszeitraum vielmehr eine konstante (18 %) oder sogar zunehmende 
Belegschaftsgröße auf. Nicht zuletzt berichten diese Betriebe mehrheitlich 
(59 %) und damit zugleich signifikant häufiger als die übrigen Unterneh
men in der Privatwirtschaft (30 %) über Probleme bei der Rekrutierung 
geeigneter Mitarbeiter. 

Die soweit berichteten Befunde legen drei vorläufige Schlußfolgerungen 
nahe: 

(1) Das festgestellte große Bewegungsvolumen am Arbeitsmarkt zeigt, 
daß der bundesdeutsche Arbeitsmarkt keineswegs "sklerotisch" ist, und ex
terne Beschäftigungsanpassungen qua Freisetzungen und Neueinstellun
gen trotz sozialstaatlicher Regulierung in der Bundesrepublik Deutschland 
durchaus möglich sind, auch wenn sich das Fluktuationsgeschehen stark 
bei einer kleinen Minderheit fluktuationsintensiver Betriebe konzentriert. 

(2) Die Tatsache, daß es - wenn auch nur wenige - Betriebe gibt, die ex
tensiv von Kündigungen Gebrauch machen, widerspricht der Annahme, 
universell geltende Bestandsschutzregelungen hätten Kündigungen durch 
den Arbeitgeber v/eitgehend unmöglich gemacht; sie legt statt dessen die 
Vermutung nahe, daß die geringe Kündigungshäufigkeit der meisten Be
triebe eher nicht-institutionelle, ökonomische und betriebswirtschaftliche 
Faktoren und Motive, denn (eigenständige) Auswirkungen des Kündi
gungsschutzes widerspiegelt. 

(3) Die deutlich häufigeren Klagen über Personalprobleme von kündi
gungsintensiven Betrieben schließlich rechtfertigen Zweifel an der An
nahme, daß externe Beschäftigungsanpassungen qua "Feuern und Heuern" 
tatsächlich den betriebswirtschaftlich effizienteren Modus betrieblicher 
Personalanpassung darstellen können. 

Semlinger (1991): Flexibilisierung des Arbeitsmarktes 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100398 



32. Betriebliche Befristungspraxis und Nutzung des Beschäftigungs
förderungsgesetzes 

Befristete Arbeitsverträge sind in der Bundesrepublik Deutschland seit je
her zur Bewältigung eines vorübergehenden Personalbedarfs sowie zur 
Beschäftigungsanpassung an konjunkturelle Auslastungsschwankungen ge
nutzt worden (vgl. Büchtemann, Höland 1989, S. 16 ff.). Dennoch läßt sich 
hierzulande - wie auch in anderen westeuropäischen Ländern - während 
der letzten Jahre eine deutliche Zunahme der Zahl befristet beschäftigter 
Arbeitnehmer beobachten (allein zwischen 1984 und 1988 um mehr als 
350.000 bzw. 46 %), welche allerdings zum größten Teil in die Periode vor 
Inkrafttreten des BeschFG fällt, d.h. eher konjunkturellen und/oder struk
turellen, denn regulativen Faktoren geschuldet sein dürfte. Allein in der 
Privatwirtschaft, dem eigentlichen "Adressaten" des BeschFG, erfolgt un
ter den gegenwärtigen Arbeitsmarktbedingungen gut jede dritte Neuein
stellung mit zunächst befristetem Arbeitsvertrag. 

Der erhebliche Anteil befristeter Arbeitsverhältnisse am gesamten Neueinstellungsgeschehen darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß sich 
auch das Befristungsgeschehen auf einen kleinen Teil der Privatwirtschaft 
konzentriert: Zwei Drittel (66 %) der Betriebe haben auch in den ersten 
zwei Jahren nach Inkrafttreten des BeschFG keinen Gebrauch von der 
Möglichkeit der Vertragsbefristung gemacht (obgleich sie mehrheitlich 
Personal eingestellt haben). Bei diesen "Nicht-Anwendern" handelt es sich 
überwiegend um kleinere und mittlere Betriebe (mit durchschnittlich 23 
Beschäftigten 1987) mit relativ hochqualifizierter Belegschaftsstruktur, ge
ringen Nachfrage- und Auslastungsschwankungen sowie insgesamt gerin
ger Personalfluktuation. Als Grund für die Nicht-Anwendung befristeter 
Arbeitsverträge wird von der überwiegenden Mehrheit (82,7 %) der Nicht-Anwender-Betriebe genannt, man sei "ausschließlich an dauerhaften Be
schäftigungsverhältnissen interessiert", während andere Gründe so gut wie 
keine Rolle spielen. 

Bei dem verbleibenden Drittel privatwirtschaftlicher Betriebe mit befriste
ten Neueinstellungen ist zwischen solchen mit eher moderater Befri
stungspraxis (18 % aller Betriebe in der Privatwirtschaft) und solchen mit 
intensiver Befristungspraxis zu unterscheiden, die in den meisten Fällen 
nur noch befristet einstellen. Auf letztere, die nicht einmal 15 % aller Be
triebe ausmachen, im Durchschnitt jedoch rund drei Viertel aller Neuein-
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Stellungen befristet vornehmen, entfallen nicht weniger als 70 % aller in 
der Privatwirtschaft abgeschlossenen befristeten Arbeitsverträge. Wäh
rend es sich bei den moderaten Anwendern befristeter Arbeitsverträge 
überwiegend um mittlere und größere Betriebe (mit durchschnittlich 121 
Beschäftigten 1987) im Verarbeitenden Gewerbe mit relativ qualifizierten 
und im Durchschnitt expandierenden Belegschaften handelt, sind Betriebe 
mit intensiver Befristungspraxis eher unter lohnkostenintensiven Klein-
und Mittelbetrieben (mit durchschnittlich 69 Beschäftigten 1987) zu fin
den, die sich durch häufige auftragsbedingte Auslastungsschwankungen, 
hohe Personalfluktuation bei niedrigem Qualifikationsniveau der Beleg
schaft und einen im Durchschnitt deutlich negativen Beschäftigungssaldo 
im Untersuchungszeitraum (Mai 1985 bis Aprü 1987) auszeichnen. 

Gleichzeitig läßt sich auch eine deutliche Konzentration von Vertragsbe
fristungen bei bestimmten Arbeitnehmergruppen feststellen: Un- und An
gelernte erhalten bei Neueinstellungen in rund der Hälfte der Fälle 
(48,6 %) nur einen befristeten Arbeitsvertrag, während extern rekrutierte 
Fachkräfte in der privaten Wirtschaft nach wie vor meist (79,1 %) gleich 
unbefristet eingestellt werden. Auch Berufsanfänger sowie Berufsrückkeh
rer/innen werden in jeweils mehr als der Hälfte der Fälle zunächst nur 
befristet eingestellt. Demgegenüber sind Arbeitslose offensichtlich keine 
spezifische "Zielgruppe" für befristete Arbeitsverträge: Ihre Befristungs
quote liegt mit rund einem Drittel nicht über dem Durchschnitt aller Neu
einstellungen (vgl. Büchtemann, Höland 1989). 

Die bloße Befristung des Arbeitsvertrages läßt indes keine Rückschlüsse 
auf die Nutzung des BeschFG und der durch das Gesetz erweiterten Befri
stungsspielräume zu, zumal Befristungen bis maximal sechs Monate 
und/oder bei Vorliegen eines "sachlichen" Befristungsgrundes auch vor 
dem BeschFG möglich waren. Die Ergebnisse der o.g. Unternehmensbe
fragung zeigen, daß nur knapp jeder sechste (16,6 %) Betrieb in der Pri
vatwirtschaft während der ersten zwei Jahre nach Inkrafttreten des Geset
zes befristete Neueinstellungen "ausdrücklich" auf der Grundlage des 
BeschFG vorgenommen hat; bezogen auf alle in der Privatwirtschaft abge
schlossenen befristeten Arbeitsverträge erfolgte rund ein Viertel (26 %) 
unter "ausdrücklichem" Bezug auf das BeschFG, was immerhin rund 9 % 
aller Neueinstellungen in der Privatwirtschaft entspricht. Auch die formale 
Befristung nach BeschFG sagt indes für sich genommen nichts darüber 
aus, inwieweit es sich hierbei um "innovative", erst durch das Gesetz er-

Semlinger (1991): Flexibilisierung des Arbeitsmarktes 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100398 



möglichte Befristungsfälle handelt. In der Tat zeigen die Untersuchungs
ergebnisse, daß die in der Privatwirtschaft neu abgeschlossenen befristeten 
Arbeitsverträge in insgesamt nicht mehr als 7 % aller Fälle ohne "sachli
chen" Befristungsgrund und mit einer Befristungsdauer über sechs Monate 
erfolgten ("originäre" Befristungsfälle nach BeschFG) -, dies entspricht 
nicht mehr als 2 % aller Neueinstellungen in der Privatwirtschaft. 

Die überwiegende Mehrheit (93 %) aller befristeten Neueinstellungen in 
der Privatwirtschaft, und auch mehr als vier Fünftel der "ausdrücklich" 
nach BeschFG erfolgten Befristungen, wären prinzipiell auch ohne das 
BeschFG, d.h. auf der Grundlage der bis dahin geltenden, restriktiveren 
Rechtsprechung des BAG, zulässig gewesen. Daß dennoch immerhin ein 
Viertel aller Befristungen zumindest formell unter Verweis auf das 
BeschFG erfolgte, ist nach Aussagen der befragten Personalleiter vorran
gig auf die durch das Gesetz bewirkte rechtstechnische Vereinfachung 
(kein formales "sachliches" Begründungserfordernis mehr) und die da
durch erhöhte subjektive Rechtssicherheit der Betriebe (kein Klagerisiko 
bei Befristungen) zurückzuführen. Hierin ist aus der Sicht der Personallei
ter zugleich der Hauptvorteil der Befristungsneuregelung zu sehen, wäh
rend die durch das BeschFG bewirkte "weitere Lockerung des Kündi
gungsschutzes" nur in drei der insgesamt 30 vertiefend untersuchten Be
triebe als (weiterer) Vorteil hervorgehoben wurde (vgl. ausführlich Büch-
temann, Höland 1989, S. 239 ff.). 

Insgesamt haben nicht einmal 4 % aller Betriebe in der Privatwirtschaft 
von den erweiterten Befristungsspielräumen des BeschFG Gebrauch ge
macht. Auch die "originären" Befristungen nach BeschFG konzentrieren 
sich somit auf eine kleine Minderheit von Betrieben, bei der es sich im 
Unterschied zu den Betrieben mit ausschließlich herkömmlichen (d.h. 
"sachlich" begründeten und/oder maximal sechsmonatigen) Befristungen 
vor allem um mittlere und größere Unternehmen im Tertiärsektor han
delt, die zumeist auch schon vor dem BeschFG befristet haben, ihre Befri
stungspraxis seither jedoch überdurchschnittlich häufig intensiviert haben. 

Aufschlußreich im Hinblick auf die Grundannahmen der Befristungsneu
regelung des BeschFG sind neben der insgesamt nur geringen Inanspruch
nahme der zusätzlich geschaffenen Befristungsspielräume vor allem die 
betrieblichen Motive bei der Anwendung des Gesetzes (vgl. ausführlich 
ebd., S. 192 ff.): An erster Stelle steht dabei das Motiv der "verlängerten 
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Erprobung neu eingestellter Mitarbeiter und dadurch verbesserten Perso
nalauslese", welches eher auf Bewerberselektion für den internen Ar
beitsmarkt, denn auf externe Beschäftigungsanpassung abzielt.15 Die zen
trale Bedeutung des Erprobungsmotivs bei der Anwendung des BeschFG 
kommt ferner darin zum Ausdruck, daß die Mehrheit (56,2 %) der nach 
BeschFG eingestellten Arbeitnehmer bei Fristablauf vom Betrieb in ein 
unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen wird (im Unterschied zu nur 
25 % bei herkömmlichen Befristungsfällen: vgl. ebd., S. 331 ff.). 

Demgegenüber besitzt das - in der Argumentation der Kündigungsschutz-
Kritiker zentrale - Motiv der "reibungsloseren Personalanpassung an be
triebliche Auslastungsschwankungen" aus der Sicht der Betriebe offen
sichtlich nur untergeordneten Stellenwert: Dieses Anwendungsmotiv wird 
nur von gut einem Viertel (29 %) der Betriebe mit formaler Anwendung 
des BeschFG sowie nicht einmal jedem sechsten (15,6 %) der "originären" 
Anwenderbetriebe für "sehr wichtig" erachtet -, letztere machen hochge
rechnet nicht einmal 0,6 % aller Betriebe in der Privatwirtschaft aus. Ähn
liches gut für das der Befristungsneuregelung zugrunde liegende beschäfti
gungspolitische "Kalkül" einer verstärkten Substitution von Überstunden 
durch zusätzliche (befristete) Neueinstellungen vom externen Arbeits
markt: Dem Motiv des Überstundenabbaus durch vermehrte Neueinstel
lungen nach BeschFG messen nur 16,5 % der "formalen" Anwender des 
BeschFG und nicht mehr als 10 % der Betriebe mit "originären" Befri
stungen nach BeschFG (bzw. 0,4 % aller Betriebe) größere Bedeutung bei. 

Entsprechend gering sind (bislang) die den erweiterten Befristungsmög
lichkeiten zuzuschreibenden direkten betrieblichen Zusatzeinstellungs-Effekte: Nur etwa ein Fünftel der "originären" Befristungen nach BeschFG 
(= 1,5 % aller befristeten Neueinstellungen) entfällt auf Betriebe, die 
nach eigenen Angaben infolge des BeschFG "mehr Neueinstellungen als 
ursprünglich geplant" vorgenommen haben; in der Mehrzahl der "ori
ginären" Befristungsfälle (65 %) sind indes direkte Substitutions-Effekte 
zu vermuten, d.h., hier handelte es sich um "ohnehin geplante Neueinstel
lungen", die auch ohne das BeschFG (und dann vermutlich mit unbefriste
tem Arbeitsvertrag) erfolgt wären. Trotz der im Untersuchungszeitraum 
vorherrschenden äußerst günstigen gesamtwirtschaftlichen Beschäfti-

15 Als "sehr wichtig" eingestuft von 39 % der Betriebe mit formaler sowie 48 % der 
Betriebe mit originärer Anwendung des BeschFG. 
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gungskonjunktur dürften sich die direkten Zusatzeinstellungs-Effekte der 
Befristungsneuregelung auf maximal 0,5 % aller Neueinstellungen in der 
Privatwirtschaft belaufen, dies entspricht hochgerechnet etwa 25.000 Zu
satzeinstellungen pro Jahr (vgl. Büchtemann, Höland 1989, S. 253 ff.). Die
sen Zusatzeinstellungs-Effekten des BeschFG sind die erhöhten Freiset
zungsrisiken entgegenzustellen: Bei einem unerwarteten Auftragsrückgang 
können befristet eingestellte Arbeitnehmer rascher wieder freigesetzt 
werden, als dies bei unbefristeten Arbeitsverträgen der Fall wäre. Die zu 
vermutenden Netto-Beschäftigungseffekte der erweiterten Befristungsspielräume sind deshalb erheblich niedriger zu veranschlagen (vgl. auch 
Büchtemann 1989). 

4. Risiken arbeitsrechtlicher De-Regulierung 

Die empirische Evidenz rechtfertigt Zweifel an der Annahme "beschäftigungshemmender" Auswirkungen geltender Kündigungsschutzregelungen. 
Zwar wird die der Befristungsneuregelung des BeschFG zugrunde lie
gende Annahme, die Betriebe seien in den letzten Jahren im Hinblick auf 
Personal-Neueinstellungen "zögerlicher" geworden, von der überwiegen
den Mehrheit (74,2 %) der Arbeitsvermittler in den Arbeitsämtern1 6 wie 
auch von den meisten Personalleitern in den Betrieben bestätigt. Unwahr
scheinlich ist jedoch, daß diese generelle Zurückhaltung, wie auch die 
stark selektive Einstellungspolitik der meisten Betriebe, vorrangig auf be
stehende gesetzliche und kollektivvertragliche Kündigungsbeschränkungen 
zurückzuführen sind: Dem allgemeinen Kündigungsschutz werden nur von 
einer Minderheit der Personalleiter negative bzw. prohibitive Auswirkun
gen auf das betriebliche Einstellungsverhalten zugeschrieben. Von der 
Mehrheit (73 %) der Personalleiter wird dies ausdrücklich verneint. Dies 
gilt erst recht für die Kündigung kurzfristiger Beschäftigungsverhältnisse 
von maximal 18monatiger Dauer, auf die sich die Befristungsneuregelung 
des BeschFG bezieht. Hierin sehen fast alle (88 %) befragten Personallei
ter keinerlei Schwierigkeiten, woraus sich u.a. die geringe Inanspruch
nahme der erweiterten Befristungsspielräume des BeschFG erklärt. 

Die Untersuchungsergebnisse zeigen zugleich, daß sich die Entlassungen 
wie auch das gesamte Bewegungs- und Fluktuationsgeschehen am Ar-

16 Im Rahmen der Evaluationsstudie sind 1.968 Arbeitsvermittler befragt worden. 
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beitsmarkt stark bei einer kleinen Minderheit von Betrieben mit extensi
ver "Heuer und Feuer"-Praxis konzentrieren. Auch dies widerlegt die An
nahme, daß (universell geltende) Kündigungsschutz-Regelungen externe 
Personalanpassungen durch Entlassungen und Neueinstellungen signifi
kant erschweren oder gar verhindern; vielmehr ist zu vermuten, daß es 
weniger solche regulativen, denn betriebswirtschaftlich-ökonomische Fak
toren sind, die das Personalfreisetzungs- und Kündigungsverhalten von 
Unternehmen bestimmen. Gleichzeitig verdeutlichen die festgestellte 
Konzentration von arbeitgeberseitigen Kündigungen auf wenige Betriebe 
ebenso wie die nur geringe Inanspruchnahme der erweiterten Befristungsspielräume des BeschFG durch die Unternehmen, daß die überwiegende 
Mehrheit der Betriebe externe Beschäftigungsanpassungen qua "Heuern 
und Feuern" offensichtlich nicht als optimalen Arbeitskräfte-Allokations-
modus betrachtet: Die wiederholt nachgewiesene hohe Beschäftigungssta
bilität in der Bundesrepublik sowie die in vielen Untersuchungen festge
stellte Tatsache, daß deutsche Unternehmen selbst im Konjunkturab-
schwung Entlassungen nach Möglichkeit zu vermeiden trachten (vgl. den 
Überblick in Hotz-Hart 1989), deuten vielmehr auf eine weitreichende 
Kongruenz des Arbeitnehmerinteresses an individueller Arbeitsplatzsi
cherheit einerseits und dem betrieblichen Interesse am Erhalt einer breit 
qualifizierten und durch gesicherte Beschäftigungsperspektiven zu hoher 
Produktivität und interner Anpassungsflexibilität motivierten (Stamm-)Be-
legschaft andererseits. 

Daß eine auf interne Flexibilität bei gleichzeitig hoher Beschäftigungssta
bilität gerichtete Anpassungs-'Strategie" unter den in der Bundesrepublik 
Deutschland gegebenen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
durchaus ökonomische Effizienzvorteile gegenüber externen Beschäfti
gungsanpassungen in sich bergen kann, zeigt sich nicht zuletzt an der 
Struktur jener Unternehmen, die vom vorherrschenden Muster hoher Be
schäftigungsstabilität abweichen und statt dessen eine Strategie des "Heuerns und Feuerns" nach US-amerikanischem Vorbild verfolgen: Über
durchschnittlich häufig handelt es sich hierbei um eher schrumpfende, 
lohnkostenintensive Unternehmen im Bau- und einfachen Dienstlei
stungsbereich, welche überdies ein unterdurchschnittliches Qualifikations
niveau ihrer Belegschaft sowie - signifikant häufiger als die übrigen Be
triebe - Personalprobleme erkennen lassen. Die erfolgreich expandieren
den Unternehmen im Bereich des Verarbeitenden Gewerbes und der 
qualifizierten Dienstleistungen weisen demgegenüber eine unterdurch-
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schnittliche Personalfluktuation, geringe Kündigungsraten wie auch eine 
unterdurchschnittliche Befristungshäufigkeit bei Neueinstellungen, dafür 
jedoch ein deutlich höheres Qualifikationsniveau ihrer Beschäftigten auf: 
Diese Unternehmen setzen demnach stärker auf interne Flexibilität als auf 
externe Beschäftigungsanpassungen. 

Gerade die Branchen und Unternehmen, auf denen die Wettbewerbsstärke der bundesdeutschen Wirtschaft basiert, kommen also offenkundig 
auch unter den Bedingungen erhöhter Anpassungserfordernisse ohne eine 
kurzatmige Arbeitsvertragspolitik aus. Wenn diese Anforderungen nun im 
Zuge eines sich verschärfenden internationalen Wettbewerbs, sich rascher 
wandelnder Absatzmärkte und eines sich beschleunigenden technologi
schen Innovationstempos weiter steigen, so wird die kurzfristige Verfüg
barkeit eines möglichst breit qualifizierten, flexibel einsetzbaren betriebli
chen Humankapitalreservoirs zunehmend Bedeutung gewinnen. Soweit 
daraus wiederum ein wachsender betrieblicher Einarbeitungs- und Quali
fizierungsaufwand erwächst, verlieren externe Optionen der Personalan
passung weiter an Funktionalität (vgl. Meyer 1989), und Maßnahmen ge
winnen an Attraktivität, welche die interne Anpassung an Auslastungsschwankungen und an sich wandelnde Qualifikationsanforderungen er
leichtern (z.B. durch flexible Arbeitszeitregelungen einschl. Kurzarbeit ei
nerseits und durch entsprechende öffentliche Infrastruktureinrichtungen 
zur beruflichen Aus- und Fortbildung andererseits). 

Eine über das BeschFG hinausgehende weitere Lockerung des Kündi
gungsschutzes würde demgegenüber auf kurze Sicht vermutlich überwie
gend (beschäftigungsneutrale) Mitnahmeeffekte seitens einer kleinen 
Minderheit von Betrieben bewirken, die ohnehin eine Strategie externer 
Beschäftigungsanpassung verfolgen und die - dies verdeutlichen die berich
teten Untersuchungsbefunde - nicht gerade den Unternehmenstypus re
präsentieren, welcher die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft 
auf dem Weltmarkt ausmacht. Auf mittlere Sicht, vor allem im Falle eines 
(heute noch nicht absehbaren) gesamtwirtschaftlichen Konjunkturab-
schwungs, könnte ein weiterer Abbau von Kündigungsbeschränkungen zu
dem durchaus "moral hazard'-Effekte im Sinne rascherer Beschäftigungs
anpassungen seitens der Unternehmen zur Folge und somit - über die Zeit 
gesehen - sogar negative Auswirkungen auf das Gesamtbeschäftigungsvolumen haben. Nicht nur die Erfahrungen mit dem BeschFG, auch Unter
suchungen aus anderen Ländern (z.B. Elbaum u.a. 1986, S. 8; Burghess 
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1988; Evans u.a. 1985, S. 9; Björklund, Holmlund 1987, S. 10; Bentolila, 
Bertola 1988, S. 11) legen jedenfalls nahe, daß mit einem über den Kon
junkturzyklus per Saldo positiven Einfluß gelockerter Kündigungsschutz
bestimmungen auf das betriebliche Einstellungs- und Beschäftigungsver
halten kaum zu rechnen ist. 
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3.2 Unsicherheit über die Geltung von Leistungsnormen 

4. Resümee 

1. Kontroverse Sichtweisen zum Kündigungsrecht 

Die Diskussion um Auswirkungen und Leistungen des Kündigungsrechts 
hat in den letzten Jahren eine auffällige Wendung genommen. Zu Beginn 
der 70er Jahren - zu Zeiten also, als die Arbeitsmarktsituation die Arbeit
nehmerseite begünstigte - zielte die allgemeine Kritik des Kündigungs
schutzes vor allem auf seine unzureichenden Bestandsschutzleistungen. 
Nur wenige Jahre später - vor dem Hintergrund zunehmender strukturel
ler Massenarbeitslosigkeit - wurden dagegen Stimmen laut, die dem Kün
digungsschutz ein Übermaß an Bestandsschutz zuschrieben, der die unter
nehmerischen Entscheidungsfreiheiten erheblich beschränke und letztlich 
Inflexibilitäten auf dem Arbeitsmarkt verursache. Der Assoziation folgend, 
daß die Hemmnisse für eine flexible Personalpolitik im Kündigungsrecht 
begründet liegen, wurde im Rahmen des Beschäftigungsförderungsgeset
zes von 1985 die rechtliche Möglichkeit, befristete Arbeitsverträge abzu
schließen, erheblich erweitert. Die Neuregelung des Befristungsrechts 
zielte explizit auf eine Umgehung des Kündigungsschutzgesetzes. Damit 
sollten die Arbeitgeber in einer verbesserten konjunkturellen Lage veran
laßt werden, rascher neue Arbeitsverträge abzuschließen. Eine Entlastung 
des Arbeitsmarktes war die deklarierte mittelbare Zielsetzung dieses poli
tischen Programms. 
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War diese beschäftigungspolitische Hoffnung, die an die Erleichterung der 
Möglichkeiten einer Befristung von Arbeitsverträgen geknüpft wurde, be
reits bei der Verabschiedung des Gesetzes fragwürdig, so ist diese Skepsis 
durch die empirische Evaluierung des Gesetzes bestätigt worden (s. Büch-
temann in diesem Band). Fraglich ist zudem, ob in der Arbeitsmarkt- und 
Beschäftigungspolitik überhaupt mit einer derart einseitig auf quantitative 
Beschäftigungseffekte ausgerichteten Perspektive gearbeitet werden sollte. 
Entsprechende Diskussionen um die Wirkungen der erleichterten Befri
stungspraxis sind jedenfalls allzu leicht in einer Sicht gefangen, wonach 
jede zusätzliche Einstellung aufgrund des neuen Befristungsrechts bereits 
positiv zu bewerten ist. Dabei aber bleibt weitgehend unentdeckt, daß der 
fehlende Kündigungsschutz bei Nutzung befristeter Arbeitsverträge nicht 
nur die Beendigung eines Arbeitsverhältnisses modifiziert, sondern unter 
Umständen auch Auswirkungen auf die betrieblichen Beziehungen und 
den Arbeitsalltag zeigt. Daß dieses Problem in der Diskussion um Dere
gulierung und Flexibilisierung überwiegend ausgeklammert wurde, er
staunt um so mehr, als zumindest in den überwiegend theoretischen Arbei
ten zur Effizienz des Kündigungsschutzgesetzes bereits thematisiert 
wurde, daß das Kündigungsrecht jenseits seiner umstrittenen Wirkungen 
für den Bestand von Arbeitsverhältnissen die Leistung übernehmen soll, 
Machtasymmetrien im Arbeitsverhältnis zu kompensieren und rechtliche 
Normierungen anzubieten, ohne die das Arbeitsverhältnis als eine beson
dere soziale Beziehung nicht auskommt (vgl. Brandes, Buttler, Dorndorf, 
Walwei in diesem Band). 

Im folgenden soll nun an Beispielen aus einer empirischen Analyse1 der 
betrieblichen Umsetzung befristeter Arbeitsverträge gezeigt werden, wel-

1 Die Befunde stützen sich auf ein dreijähriges Forschungsprojekt, das die Verfas
ser an der Universität Göttingen durchgeführt haben. Es wurden betriebspoliti
sche und soziale Dimensionen befristeter Arbeitsverhältnisse und die Perspek
tive der Personalpolitik, der befristet Beschäftigten und der Betriebsräte behan
delt. Die Studie beruht in erster Linie auf qualitativen Untersuchungen in 41 
Betrieben. Zugrunde liegen 166 mehrstündige Interviews mit Arbeitgebern, Be
triebsräten, befristet Beschäftigten und ihren Vorgesetzten. Untersucht wurden 
Betriebe der Metall- und Stahlindustrie, der chemischen und kunststoffverar
beitenden Industrie, der Bekleidungs- und Schuhindustrie, des Baugewerbes, des 
Einzelhandels und der Bundespost verschiedener Betriebsgröße in verschie
denen Arbeitsmarktregionen. Der Forschungsbericht ist veröffentlicht als Linne, 
Voswinkel 1989a. 
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che Folgen sich für die betrieblichen Arbeitsbeziehungen ergeben, wenn 
der normativ regulierte Bestandsschutz von Arbeitsverhältnissen entfällt. 

2. Die ambivalenten Flexibilisierungswirkungen befristeter 
Arbeitsverträge für den Betrieb 

Die Rechtsform des befristeten Arbeitsvertrages wird von den Betrieben 
aus unterschiedlichen Gründen gewählt und in verschiedener Weise ge
nutzt (vgl. Linne, Voswinkel 1989a; s. auch Büchtemann und Bollinger, 
Cornetz, Pfau-Effinger in diesem Band). Dementsprechend können auch 
der Verlauf und die Perspektive von Beschäftigungsverhältnissen, die auf 
der Grundlage eines befristeten Arbeitsvertrages begonnen worden sind, 
sehr voneinander abweichen. Die Befristung des Arbeitsvertrages ist also 
nicht in jedem Falle mit der tatsächlichen Befristung der Beschäftigung 
gleichzusetzen. Doch obgleich die Betriebe befristete Arbeitsverträge un
terschiedlich nutzen, gibt es etwas Gemeinsames: Die Dispositionsauto
nomie auf Seiten der Beschäftiger wird in bezug auf personalpolitische 
Entscheidungen durch befristete Arbeitsverträge erhöht, unternehmeri
sche Entscheidungsprozesse können flexibler gestaltet werden. 

Konkret ergeben sich für den Arbeitgeber folgende Vorteile: 

- Wenn eine formale Kündigung entfällt, müssen weder Kündigungsfri
sten eingehalten, noch die Beteiligung der Interessenvertretung ge
währleistet werden. Betriebs- und Personalräte müssen ansonsten 
nämlich auch bei einer Kündigung gehört werden, wenn ein Beschäf
tigungsverhältnis noch keine sechs Monate besteht und daher noch 
nicht dem gesetzlichen Kündigungsschutz unterliegt. 

- Wenn die Kündigung des unbefristeten Arbeitsverhältnisses bestimm
ter Personengruppen rechtlichen Restriktionen des allgemeinen, be
sonderen oder tariflichen Kündigungsschutzes unterliegt, so entfallen 
diese beim Auslaufen des Zeitvertrages. 

- Bei der Entscheidung darüber, welche befristet Beschäftigten in ein 
unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen werden sollen und wel
che nicht, ist der Arbeitgeber - anders als bei sonstigen Entscheidun-
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gen über eine Weiterbeschäftigung - nicht an das Gebot der sozialen 
Auswahl nach dem Kündigungsschutzgesetz gebunden. 

- Probezeiten können mit der Form des befristeten Arbeitsvertrages 
über tarifvertragliche oder im Betrieb übliche Fristen hinaus verlän
gert werden. 

- Wo keine reguläre Einstellung stattgefunden hat, kann auch von einer 
richtigen Entlassung nicht die Rede sein. Personalabbau infolge der 
Beendigung befristeter Arbeitsverhältnisse schont insofern das Be
triebsimage nach innen und außen. 

- In den Fällen eines umfangreicheren betrieblichen Personalabbaus 
können Sozialplankosten reduziert werden, und auch die bei Massen
entlassungen erforderliche Anzeige beim Arbeitsamt entfällt. 

In der Summe können Unsicherheiten über die wirtschaftliche Entwick
lung und die Verwertbarkeit der eingestellten Arbeitskräfte, also Unsi-
cherheitsfaktoren in betrieblichen Entscheidungsprozessen, die ganz we
sentlich das "Unternehmerrisiko" ausmachen, auf die befristet eingestell
ten Arbeitnehmer abgewälzt werden. Der befristete Arbeitsvertrag bietet 
dem Arbeitgeber also einen Zugewinn an Dispositionsautonomie, der zu 
Lasten der Arbeitnehmer geht. Die Frage ist, ob dies - aus betrieblicher 
Sicht - ein automatischer bzw. spezifischer Vorteü befristeter Arbeitsver
hältnisse ist. 

Dagegen könnte sprechen, daß auch befristete Arbeitsverträge zu ihrer 
Beendigung vor Auslaufen der Frist einer Kündigung bedürfen, die - nach 
sechsmonatiger Betriebszugehörigkeit in einem Betrieb mit mehr als fünf 
Beschäftigten - dem Kündigungsschutzgesetz unterliegt. Der Flexibilitäts
gewinn wäre also begrenzt. Ein weiterer Einwand könnte sein, daß auch 
unbefristete Arbeitsverträge aufgrund ihrer Dauer oder ihres betriebli
chen Umfeldes nicht unbedingt im Geltungsbereich des Kündigungs-

2 Verbreitet herrscht sogar die Vorstellung, ein befristeter Arbeitsvertrag sei vor
zeitig gar nicht ordentlich kündbar (rechtlich stützt sich dieser Gedanke auf 
§ 620 II BGB). Dies trifft jedoch nur dann zu, wenn die Möglichkeit vorzeitiger 
ordentlicher Kündbarkeit im Arbeitsvertrag nicht vorgesehen ist. In der Praxis 
enthalten befristete Arbeitsverträge jedoch i.d.R. eine entsprechende Klausel. 
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Schutzgesetzes liegen. Diese Einwände könnten berechtigt sein, wenn das 
befristete Arbeitsverhältnis jenseits der Befristung dem unbefristeten Ar
beitsverhältnis vergleichbar wäre. 

Hier aber ergeben unsere Befunde ein anderes Bild. So wirkt sich bei
spielsweise die Fristigkeit des Arbeitsvertrages oft auch auf die Konflikt
bereitschaft der Arbeitnehmer und ihrer Interessenvertretung im Falle der 
vorzeitigen Kündigung aus: Ihnen erscheint es sinnlos, auf dem Wege der 
Klageerhebung bzw. des Widerspruchs zu einer arbeitgeberseitigen Kün
digung den Bestand eines Arbeitsverhältnisses schützen zu wollen, das -
selbst bei erfolgreicher Abwehr der betrieblichen Kündigungsabsicht - mit 
Fristablauf ohnehin automatisch endet. Solche eindeutigen Haltungen las
sen darauf schließen, daß der Anspruch, der an den arbeitsrechtlichen Be
standsschutz im Falle befristeter Arbeit gestellt wird, gering ausgeprägt ist. 
Im Kontext der empirischen Erkenntnisse, daß das antizipierte rechtliche 
und soziale Konfliktpotential das Kündigungsverhalten von Arbeitgebern 
beeinflußt (vgl. Falke u.a. 1981), erscheint das befristete Arbeitsverhältnis 
damit als leichter kündbar denn ein - jenseits der Befristung vergleichbares 
- unbefristetes Arbeitsverhältnis. In einem befristeten Arbeitsverhältnis 
fehlt der Kündigungsschutz also nicht erst am Ende der Beschäftigungs
zeit, sondern - zumindest teilweise - faktisch bereits vorher. 

Zum anderen ist es eine verkürzte Optik, wenn man das Beschäftigungsri
siko für Arbeitnehmer und die Flexibilität für Arbeitgeber in befristeten 
Arbeitsverhältnissen nur am fehlenden rechtlichen Kündigungsschutz 
festmacht. Der Bestandsschutz von Arbeitsverhältnissen besteht nicht erst 
im rechtlichen Kündigungsschutz. Eine bestandssichernde Wirkung geht 
auch davon aus, daß eine Kündigung als sozialer Vorgang - jenseits rechtli
cher Regulierungen - gesellschaftlichen Normvorstellungen und psycholo
gisch zu erklärenden Hemmungen unterliegt. Ein unbefristetes Arbeits
verhältnis unterscheidet sich von einem befristeten demnach nicht erst 
durch den Wegfall des rechtlichen Kündigungsschutzes, sondern bereits 
dadurch, daß die Kündigung als Handlung selbst entfällt. Insofern ist die 
Besonderheit des befristeten Arbeitsvertrages, daß Tatsache und Zeit
punkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses bereits bei Vertragsab
schluß "vereinbart" werden, auch keineswegs banal: Ein unbefristeter Ar
beitsvertrag symbolisiert ein auf Dauer angelegtes Beschäftigungsverhält
nis, weil es automatisch, d.h. ohne eine entsprechende Intervention, fort
besteht. Demgegenüber symbolisiert der befristete Arbeitsvertrag ein 
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nicht auf Dauer angelegtes Arbeitsverhältnis, weil es automatisch ausläuft. 
In der Regel bedarf nicht der automatische Fortgang des einmal Verein
barten der Begründung und Legitimation, sondern die Abkehr vom Ver
einbarten durch Intervention. Es ist daher der Ausspruch einer Kündi
gung, der - jenseits rechtlicher Bestimmungen und abgesehen von verfah
rensmäßigen Anforderungen wie etwa die nach Beteiligung der betriebli
chen Interessenvertretung - zumindest in elementarer Form eine Begrün
dungs- und Legitimationspflicht mit sich bringt. 

Die Differenzierung zwischen dem sozialen und dem rechtlichen Vorgang 
der Kündigung erklärt, warum manche Arbeitgeber, die sich in ihrer per
sonalpolitischen Flexibilität durch den rechtlichen Kündigungsschutz 
kaum eingeschränkt fühlen, dennoch gerne auf befristete Arbeitsverträge 
zurückgreifen: Nicht (allein) daß damit eine Kündigung eher möglich wird, 
sondern die Vermeidung des Kündigungsvorgangs ist bereits ein wesentli
ches Motiv für den Abschluß befristeter Arbeitsverträge.3 

Andererseits - und das ist eine weitere notwendige Bedingung seiner Fle
xibilität - schließt der Abschluß eines befristeten Arbeitsvertrages nicht 
aus, daß die Arbeitsbeziehung nach Vertragsende in der rechtlichen Form 
eines neuen befristeten4 oder unbefristeten Arbeitsvertrages fortgesetzt 
wird. Insofern ist nicht nur die Einstellung, sondern auch die Befristung 
reversibel. Der befristete Arbeitsvertrag erlaubt es dem Arbeitgeber da
mit, eine endgültige Personalentscheidung bei Neueinstellungen hinauszu
schieben bzw. die getroffene Personalauswahl während der befristeten Be
schäftigungszeit ohne Legitimationszwang zu revidieren. 

3 In unseren Gesprächen mit Arbeitgebern bzw. Personalleitern stießen wir wie
derholt auf diesen Zusammenhang. Auf diese Art erklärt sich auch, daß die er
leichterten Befristungsmöglichkeiten des Beschäftigungsförderungsgesetzes von 
Seiten der Arbeitgeber allgemein begrüßt wurden, obgleich eine repräsentative 
Kündigungsschutzstudie (Falke u.a. 1981) zu dem Ergebnis gekommen ist, daß 
87 % der Arbeitgeber in der Bundesrepublik mit dem bestehenden Kündigungs
recht "zufrieden" seien. 

4 Auf der Grundlage des Beschäftigungsförderungsgesetzes können nicht zwei 
unmittelbar aufeinanderfolgende Arbeitsverträge mit demselben Arbeitnehmer 
abgeschlossen werden. Dies schließt jedoch nicht aus, daß ein - im Sinne der 
Rechtsprechung durch das Bundesarbeitsgericht - sachlich begründeter befri
steter Arbeitsvertrag auf eine Befristung nach Beschäftigungsförderungsgesetz 
folgt. 
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Diesen Flexibilitätsvorteilen durch den Abschluß befristeter Arbeitsver
träge stehen für die Arbeitgeber jedoch auch Probleme gegenüber. Sie er
geben sich gerade aus der zeitlichen Bestimmtheit des Arbeitsvertrages, 
denn mit der Entscheidung für einen befristeten Arbeitsvertrag verzichten 
die Betriebe auf den Beitrag, den ein zeitlich unbestimmter Arbeitsver
trag für die Stabilisierung und Förderung kooperativer und auf Langfri
stigkeit ausgerichteter Arbeitsbeziehungen leisten kann. Die im Abschluß 
eines zeitlich unbefristeten Arbeitsvertrages symbolisch zum Ausdruck ge
brachte Absicht, eine auf Dauer angelegte Arbeitsbeziehung zu begrün
den, ist die Voraussetzung dafür, daß sich eine gewisse Motivation für die 
Arbeitstätigkeit entwickeln kann und Leistung und Gegenleistung in der 
Arbeitsbeziehung zeitlich voneinander entkoppelt werden können, also 
z.B. Einarbeitungsinvestitionen im Hinblick auf erst zukünftig zu er
wartende Erträge durch innerbetrieblichen Aufstieg, Beschäftigungssiche
rung oder bessere Verdienstmöglichkeiten getätigt werden (vgl. Dragen
dorf, Heering, John 1988; Schrüfer 1988; Streeck 1988). 

Im Gegensatz dazu drückt der befristete Arbeitsvertrag eine nur begrenzte 
Beschäftigungsperspektive aus. Es ist nicht auszuschließen, daß befristet 
eingestellte Arbeitnehmer hierauf mit hoher Fluktuation, geringer Motiva
tion oder gesteigertem Absentismus reagieren. Davon gehen nach unseren 
Befunden auch viele Arbeitgeber aus, die vor der Wahl zwischen befriste
ten und unbefristeten Einstellungen stehen: Fehlende Sorgfalt und ein un
kalkulierbares Verhalten befristet beschäftigter Arbeitnehmer im Betrieb 
werden als erhebliche Nachteüe eingeschätzt, die der Abschluß von Zeit
verträgen mit sich bringen kann.5 

Wenn Arbeitgeber dennoch befristete Arbeitsverträge abschließen, sehen 
sie sich gezwungen, auf dieses Motivationsproblem zu reagieren. Dies ge
schieht dadurch, daß im Betrieb - d.h. nach Abschluß des Vertrages und 
während der Beschäftigungszeit - immer wieder hervorgehoben wird, daß 
ein befristeter Arbeitsvertrag nicht unbedingt auch eine begrenzte Be
schäftigungsperspektive festschreibt. Das kann durchaus auch mit dem 

5 Wir haben ausschließlich mit Arbeitgebern gesprochen, die die Rechtsform des 
befristeten Arbeitsvertrages nutzen. Von daher können wir keine Aussagen dar
über machen, aus welchen Gründen andere Betriebe auf befristete Einstellun
gen verzichten. Möglicherweise aber sind es gerade die Ambivalenzen dieser 
Beschäftigungsform, die - gemessen an den rechtlichen Möglichkeiten - alles in 
allem (bislang) eher verhaltene Nutzung befristeter Arbeitsverträge erklären. 
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tatsächlichen weiteren Verlauf des Beschäftigungsverhältnisses überein
stimmen. Jedoch wird die Befristung, um nachteilige Folgen aus der zeitli
chen Bestimmtheit des Arbeitsvertrages für die Arbeitsmotivation zu ver
meiden, gegenüber den betroffenen Arbeitnehmern auch dann relativiert, 
wenn die Beschäftigungsperspektive definitiv nicht offen ist. Entscheidun
gen über die Weiterbeschäftigung oder Nicht-Übernahme werden so lange 
wie möglich aufgeschoben, auf jeden Fall aber werden die Arbeitnehmer 
erst so spät wie möglich hierüber informiert. Wir interpretieren dieses -
wie unsere Befunde zeigen - typische Verhalten als Folge eines Hand
lungszwangs, der systematisch dann entsteht, wenn Arbeitnehmer befristet 
beschäftigt werden, die selbst kein eigenes Interesse an einem befristeten 
Arbeitsvertrag haben.6 

So ergibt sich ein höchst ambivalenter Flexibilitätseffekt befristeter Ar
beitsverträge auch für Arbeitgeber. Der Flexibilitätsgewinn, der entsteht, 
weü die Entscheidung über den Abschluß eines zeitlich unbestimmten Ar
beitsvertrages vermieden oder vertagt werden kann, stiftet nicht nur be
trieblichen Nutzen. Die mit der Befristung rechtlich gewährte Bindungslosigkeit zwischen Betrieb und Beschäftigten kann für den Betrieb vielmehr 
dysfunktional sein, wenn sie auch von den Arbeitnehmern ernst genom
men wird und sich dann in ihrem Sozial- und Arbeitsverhalten im Betrieb 
niederschlägt. 

Der befristete Arbeitsvertrag schafft also eigene Widersprüche in der be
trieblichen Praxis. Mit den rechtlichen Möglichkeiten, befristete Arbeits
verträge abzuschließen, wird den Arbeitgebern ein Flexibilitätsgewinn nur 
soweit geschenkt, wie es ihnen gelingt, die für sie negativen Folgen recht
lich unverbindlicher Beziehungen abzuwehren, indem die zeitliche Be
stimmtheit der Arbeitsbeziehung unbestimmt gehalten wird. Der befristete 
Arbeitsvertrag konstituiert deshalb in der Praxis eine Arbeitsbeziehung, 

6 Dieser Befund scheint uns mit einer Einschränkung empirisch gesichert: Bei 
befristet Beschäftigten, die von sich aus nur an einer kurzfristigen Aushilfstätig
keit interessiert sind, können zwar Motivations- und ähnliche Probleme eben
falls nicht ausgeschlossen werden. Sie wären jedoch ebenso bei einer unbefri
steten Einstellung möglich und insofern nicht auf die Befristung des Arbeitsver
trages zurückzuführen. Das gleiche gilt für "Professionals", für die befristete 
Projekttätigkeit zu ihrer normalen Berufsbiographie zählt. Wir beziehen unsere 
Aussagen zur sozialen Logik befristeter Arbeitsverträge dagegen auf den sog. 
"Normalarbeitsbereich". 
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für die die faktische Dauer trotz formal expliziter zeitlicher Bestimmtheit 
offengehalten wird. 

3. Orientierungsunsicherheit durch Befristung bei den Beschäf
tigten 

3.1 Unsicherheit über die Vertragsperspektiven 

Im folgenden wollen wir uns der Frage zuwenden, wie sich diese "Offen
heit" im Arbeitsverhältnis - also während der Beschäftigungszeit - für die 
betroffenen Beschäftigten niederschlägt. Nach unseren Untersuchungsbe
funden fließt die Ambivalenz der Beschäftigungsperspektive in befristeten 
Arbeitsverhältnissen unmittelbar in die Arbeitssituationen ein. Der Be
trieb kann die Entscheidung über eine mögliche Weiterbeschäftigung im 
Anschluß an den befristeten Arbeitsvertrag offenhalten. Aus den erwähn
ten Gründen muß er - selbst wenn die Entscheidung bereits getroffen ist -
diese (vermeintliche) Offenheit der Entscheidung gegenüber dem betref
fenden Arbeitnehmer bis zum Ablauf der Frist sogar hervorheben. 
Dementsprechend befindet sich der Beschäftigte während der befristeten 
Beschäftigungszeit in einer Situation der Unsicherheit, er weiß weder, ob 
das Beschäftigungsverhältnis über die vereinbarte Frist hinaus wirklich 
weiterbestehen kann, noch wann dies entschieden wird: Der Flexibilitäts
spielraum, den der Betrieb durch die Befristung gewinnt, geht so zu Lasten 
des Arbeitnehmers. 

Befristet Beschäftigte werden im Arbeitsalltag immer wieder verunsichert. 
In dieser Situation suchen sie ständig nach Zeichen im Betrieb, die ihnen 
Hinweise dafür bieten, ob das befristete Arbeitsverhältnis über das Ende 
der vertraglich vereinbarten Frist hinaus fortgesetzt wird. Arbeitgebersei-
tige Indizien dafür, daß die Beschäftigungsperspektiven nicht dem ent
sprechen müssen, was vertraglich vereinbart ist, gibt es - wie beschrieben -
genug. Wie unsere Untersuchung des betrieblichen Geschehens zeigt, sind 
es auch nicht allein die Arbeitgeber bzw. die Personalabteilungen, die ge
genüber den befristet Eingestellten weiterreichende Beschäftigungsper
spektiven entwerfen. Gleiche und ähnliche Phänomene werden im Um
gang der unmittelbaren Vorgesetzten und auch der Arbeitskollegen mit 
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den befristet Beschäftigten offensichtlich. Auch sie unterliegen demselben 
strukturellen Zwang, nämlich Motivationsproblemen und Fluktuation im 
Vorfeld zu begegnen, da Minderleistung oder Absentismus vor dem Hin
tergrund fehlender Personalreserven in den Betrieben zu Lasten aller 
geht. Sozialpsychologische Faktoren kommen hinzu. Hoffnung zu machen 
und aufzumuntern, ist nicht nur Kalkül, um die Motivation zu stabilisieren, 
sondern Element mitmenschlichen, kollegialen Umgangs. Für die befristet 
Beschäftigten bedeutet dies also: Ihr gesamtes betriebliches Umfeld ent
wirft Perspektiven der Beschäftigung, die es vertraglich nicht gibt.7 

Undurchsichtig bleibt für die befristet Beschäftigten dabei auch, welche 
Kriterien und Instanzen für eine Chance auf Weiterbeschäftigung nach 
Auslaufen der Frist maßgeblich sind. Der strukturelle Zwang für die Ar
beitgeber und das betriebliche Umfeld, die Beschäftigungsperspektiven 
möglichst lange offen zu halten, schließt ein, daß unklar gehalten wird, von 
wem über eine Übernahme entschieden wird, und nach welchen Kriterien 
diese Entscheidung erfolgt bzw. ob der befristet Beschäftigte diese Krite
rien erfüllt. Auch in dieser Hinsicht tasten die Betroffenen ihr Umfeld ab, 
um Orientierungen zu gewinnen und die Möglichkeit zu erhalten, ihre Be
schäftigungsperspektiven zu beeinflussen. Die Belastung durch Orientie
rungsunsicherheit kann dabei so sehr im Vordergrund stehen, daß in man
chen Fällen die Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes relativ in den 
Hintergrund tritt, und ein definitiver Entscheid über die Nicht-Über
nahme kurzfristig sogar als Entlastung empfunden wird. Insgesamt fehlt es 
den befristet Beschäftigten also an der nötigen Orientierungssicherheit, 
um sich gegenüber der Flut von Signalen, Eindrücken und vermeintlichen 
oder tatsächlichen Erwartungen behaupten zu können. Welche Situationen 
dadurch entstehen, wollen wir am Beispiel der Leistungsnormen in befri
steten Arbeitsverhältnissen genauer veranschaulichen. 

7 Häufig - d.h. insbesondere dann, wenn sie auf eine Weiterbeschäftigung ange
wiesen sind bzw. ursprünglich ein unbefristetes Arbeitsverhältnis gesucht haben 
- entwerfen auch die befristet Beschäftigten selbst Beschäftigungsperspektiven, 
ohne hierfür "objektive" Anhaltspunkte zu haben, weil dies ihnen hilft, der tägli
chen Arbeit in einem befristeten Arbeitsverhältnis Sinn zu geben und die Bela
stung der unsicheren Beschäftigungsperspektive zu verarbeiten. 
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3-2 Unsicherheit über die Geltung von Leistungsnormen 

In kritischen Stellungnahmen zum Beschäftigungsförderungsgesetz findet 
sich immer wieder das Argument, daß die Befristung des Arbeitsvertrages 
den Betrieben zusätzliche Möglichkeiten eröffne, Leistungsstandards an
zuheben. Auch müsse man davon ausgehen, daß die befristet Beschäftig
ten bedingt durch ihren Vertragsstatus selbst bereit seien, höhere Leistun
gen zu erbringen, sich in besonderem Maße unterzuordnen und von kol
lektiven Aushandlungsprozessen inner- und überbetrieblicher Art fernzu
halten. Die Assoziation von den "olympiareifen" Belegschaften tauchte in 
diesem Zusammenhang immer wieder auf. Wir können mit unserer auf 
Fallstudien basierenden Untersuchung keine repräsentative Antwort auf 
die Frage geben, ob die Realität diesen Erwartungen entspricht. Unsere 
Ergebnisse sprechen eher dagegen. Andererseits zeigen unsere Befunde 
aber, daß selbst dann, wenn für befristet Beschäftigte keine höheren Lei
stungsnormen aufgestellt werden, schon daraus besondere Belastungen für 
die Arbeitnehmer entstehen, daß in der Situation befristeter Beschäfti
gung die Geltung der bestehenden Standards betrieblicher Leistungser
wartung subjektiv fraglich wird. 

So ist es für die befristet Beschäftigten nicht möglich, sich unbefangen dem 
betriebsüblichen Leistungsverhalten einzufügen: Auch wenn sie selbst - auf 
entsprechende direkte Nachfragen - bestätigen, daß von ihnen (explizit) 
keine höheren Leistungen erwartet werden,8 so thematisieren sie in tiefer
gehenden Interviews von sich aus als besondere Belastung befristeter Ar
beit, daß sie über das tatsächliche Anspruchsniveau im unklaren sind und 
sich subjektiv einem erhöhten Erwartungsdruck ausgesetzt sehen. Insbe
sondere die Schwierigkeit, Überstunden zu verweigern oder Unmut ge
genüber einer zum Teü extensiven Versetzungspraxis zu zeigen, werden 
häufig als Beispiele dafür angeführt, wie problematisch es für sie ist, aus
zuloten, innerhalb welcher Grenzen sie sich angetragenen Anforderungen 
entziehen können bzw. in welchem Maße sie vermutete stillschweigende 
Erwartungen zu erfüllen haben. Viele befristet Beschäftigte sind also 
hochgradig verunsichert, welche Erwartungen hinsichtlich ihrer Leistungs
bereitschaft (implizit) bestehen, und welches Maß an "Leistungsbegren
zung" als legitim gut. 

8 Dies zeigen unsere Interviewerfahrungen ebenso wie die Ergebnisse von Büch-
temann, Höland (1989, S 304 f.). 
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Ein ähnlich konfliktträchtiges Thema sind die Fehlzeiten. Dabei gelten 
nicht erst unentschuldigtes Fehlen oder die sogenannte Montagsbummelei 
nach ihrer Einschätzung in den Augen des Arbeitgebers als unverzeihliche 
Sünden. Vielmehr nehmen sie Ausfallzeiten jeder Art - also auch aus 
Krankheitsgründen - als einen Umstand wahr, der die Übernahme in ein 
unbefristetes Arbeitsverhältnis gefährden oder verhindern könnte. Natür
lich gibt es dennoch auch Ausfalltage von befristet Beschäftigten; auffällig 
ist jedoch, wie präzise die Arbeitnehmer durchgängig ihre Fehlzeiten ver
bucht haben: Gleichgültig ob sie zum Befragungszeitpunkt seit drei oder 
achtzehn Monaten im Betrieb waren, stets konnten die interviewten Ar
beitnehmer ihre Ausfalltage "aus dem Stegreif' angeben. 

Es sind die Unkenntnis über die Motive, die der betrieblichen Praxis befri
steter Einstellungen zugrunde liegen, das fehlende Wissen über die be
triebliche Personalbedarfslage und die Intransparenz relevanter Kriterien 
für die Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, die zur Folge 
haben, daß in der Wahrnehmung befristet Beschäftigter die Weiterbe-
schäftigungschancen ausschlaggebend vom persönlichen Leistungsbild 
(Fähigkeiten, Leistungen, Arbeitsdisziplin) bestimmt werden. Gestützt 
wird diese Wahrnehmung dadurch, daß die befristet Beschäftigten im Ar
beitsalltag häufig mit mehr oder minder dezenten Anspielungen der un
mittelbaren Vorgesetzten und auch der Arbeitskollegen konfrontiert wer
den, die auf einen solchen Zusammenhang von Arbeitsleistungen und 
Übernahmechancen hinweisen. Wenn sich dennoch in den von uns unter
suchten Betrieben für befristet Beschäftigte im Durchschnitt kein höheres 
faktisches Leistungsniveau feststellen ließ, so hat dies zum Teü struktu
relle Ursachen, zum anderen resultiert dies aber wohl auch aus einer wei
teren Wirkungsambivalenz des befristeten Vertragsstatus. 

Zunächst ist festzustellen, daß es in unserem Sample in der Regel keine 
Arbeitsbereiche gab, die nur mit befristet Beschäftigten besetzt waren. 
Zum Teü wurden sogar unbefristet Beschäftigte umgesetzt, um zu ermög
lichen, daß befristet Eingestellte auf verschiedene Bereiche verteüt werden 
können. Hierfür spielen folgende Gründe eine Rolle: 

- Eine gemischte Besetzung von Arbeitsbereichen erleichtert es, die be
fristet Eingestellten schnellstmöglich anzulernen und sie in das be
triebliche Leistungsgefüge zu integrieren. 
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- Gerade in den Fällen, in denen die Übernahmechancen nur gering 
sind, kann es vorteilhaft sein, die Arbeitsmotivation der befristet Beschäftigten dadurch zu stabilisieren, daß man sie neben unbefristet 
Beschäftigten einsetzt und auf verschiedene Bereiche verteilt. 

Schon diese Einsatzweise befristet Beschäftigter hat zur Folge, daß die 
Möglichkeiten individueller Leistungskonkurrenz eng begrenzt sind. Des 
weiteren spricht jedoch die simple Tatsache, daß es sich bei befristet Be
schäftigten überwiegend um Neueingestellte handelt, dagegen, von ihnen 
ein außerordentliches Leistungsniveau zu erwarten: Wie alle Neuen im 
Betrieb müssen sich auch befristet Beschäftigte erst einmal auf die Arbeit 
und die betriebliche Sozialstruktur einstellen. Während dieser Zeit ist der 
"Neue" auf die Einweisung in die Arbeit und den Betrieb, d.h. auf das Er
fahrungswissen der Kollegen angewiesen. Die älteren Kollegen nutzen ih
rerseits die Möglichkeit, den "Neuen" - auf kollegiale oder auch diszipli
nierende Art - in die informellen Leistungsstandards einzuweisen. So wird 
auch ein möglicherweise vorhandener, besonderer Leistungswille durch 
die objektiv begrenzte Leistungsfähigkeit des Anfängers kompensiert und 
durch soziale Mechanismen an die üblichen Leistungs- und Verhaltensnormen im Betrieb angepaßt. 

Andererseits machen - wie erwähnt - Vorgesetzte oder Arbeitskollegen 
aber auch immer wieder Andeutungen, die auf eine zentrale Bedeutung 
des persönlichen Leistungsverhaltens für die Weiterbeschäftigungsschancen 
hindeuten und so implizit an die Arbeitsmoral der Befristeten appellieren. 
Dabei müssen die betreffenden Arbeitnehmer allerdings immer wieder 
erleben, daß als relevant erachtete Kriterien bei anderen befristet Beschäf
tigten offenkundig nicht zum Tragen kommen, wenn z.B. einer übernom
men wird, dessen Fehlzeiten überdurchschnittlich gewesen sind, während 
ein anderer trotz seiner vielen Überstunden nicht weiterbeschäftigt wird. 
Dementsprechend werden motivierende Appelle von den befristet Be
schäftigten häufig lediglich als Versuch gedeutet, sie "bei der Stange" zu 
halten. Gleichzeitig wird die Ableitung von Übernahmekriterien aus den 
eigenen Erfahrungen und Wahrnehmungen als Spekulation abgewertet, so 
daß das Bemühen, sich im eigenen (Leistungs-)Verhalten strategisch an 
Indizien und deren Deutungen zu orientieren, immer wieder durch Irrita
tionen durchbrochen wird. 
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Zusammengefaßt ist in den Interviews mit befristet beschäftigten Arbeit
nehmern ein hohes Maß an Selbstbeobachtung und Selbstüberwachung 
des eigenen Leistungsverhaltens festzustellen. Dabei ist den befristet Be
schäftigten durchaus bewußt, was sie eigentlich müssen bzw. dürfen und 
was nicht. Doch sind sie sich nicht sicher, ob auch sie nur das zu tun brau
chen, wozu sie regulär verpflichtet sind, und ob sie geltende - insbesondere 
auch ungeschriebene - Rechte tatsächlich in Anspruch nehmen können. Es 
ist vor allem diese permanente Verunsicherung über Maß und Grenzen 
der betrieblichen Leistungserwartungen, die die Situation befristet Be
schäftigter charakterisiert, wobei die Durchmischung der Vermutungen 
über Weiterbeschäftigungschancen und -kriterien mit Irritationen und 
Skepsis eine ungebrochene Verhaltensorientierung an den tatsächlichen 
oder vermuteten Leistungserwartungen konterkariert. 

Offensichtlich bringt das Dilemma, keine objektivierbaren Anhaltspunkte 
für die Beschäftigungsperspektive und die Übernahmekriterien zu haben, 
spezifische Orientierungs- und Verhaltensprobleme für die befristet Be
schäftigten mit sich. Sie können insofern als eine typische Belastung in be
fristeten Arbeitssituationen bezeichnet werden, als sie aus den ambivalen
ten Wirkungen befristeter Arbeitsverträge resultieren: Es ist die Notwen
digkeit für den Arbeitgeber und das betriebliche Umfeld, den Flexibilitätsgewinn durch die Befristung von Arbeitsverträgen gegen die potentiell dysfunktionalen Folgen der zeitlichen Bestimmtheit der Arbeitsbeziehung zu 
verteidigen, die dazu führt, daß nicht nur die Übernahmechancen und der 
Übernahmezeitpunkt, sondern auch die für die Übernahme relevanten In
stanzen und Kriterien systematisch intransparent bleiben und unklar ge
halten werden. Für die Arbeitnehmer schafft dann der Umstand, befristet 
beschäftigt zu sein, das Problem, den eigenen Status im Betrieb und die 
entsprechenden Verhaltensspielräume nur ungenügend bestimmen und 
faktische Verhaltensanforderungen von nur vermuteten kaum unterschei
den zu können.9 Das typische Belastungsmoment in befristeter Arbeit ist 
daher nicht, daß höhere Leistungsanforderungen an befristet Beschäftigte 

9 Wir können an dieser Stelle nur darauf hinweisen, daß sich von den beschriebe
nen Prozessen nicht nur solche befristet Beschäftigten betroffen fühlen, die an 
einer längerfristigen Beschäftigung im derzeitigen Betrieb interessiert sind. 
Vielmehr fühlen sich vielfach auch solche Arbeitnehmer hiervon belastet, die 
selbst gar nicht längerfristig in diesem Betrieb arbeiten wollen. Für sie wird es 
zu einem zentralen Faktor ihres Selbstwertgefühls, daß sie ein Übernahmeange
bot erhalten, auch wenn sie bald darauf selbst zu kündigen beabsichtigen. 
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herangetragen werden, sondern daß die Geltung der betriebsüblichen Lei
stungsstandards ungewiß ist. Das befristete Arbeitsverhältnis schafft eine 
Situation, in der die betroffenen Arbeitnehmer in extrem individualisierter 
Form Verhaltensmöglichkeiten ausbalancieren müssen. 

4. Resümee 

Die empirische Untersuchung der Auswirkungen befristeter Arbeitsver
träge im Betrieb zeigt, daß die Neugestaltung des Befristungsrechts und 
insbesondere der Wegfall des Kündigungserfordernisses zur Beendigung 
eines Arbeitsverhältnisses im Fall befristeter Arbeitsverträge nicht einzig 
den Bestandsschutz von Arbeitsverhältnissen berührt und deren Beendi
gung für Arbeitgeber flexibler gestaltet. Der Eingriff in die Bestandsschutz- und Kündigungsregelungen wirkt vielmehr auch auf das beste
hende Arbeitsverhältnis selbst zurück. 

Der wesentliche Vorteil, den die Befristung von Arbeitsverhältnissen den 
Betrieben bietet, liegt weniger in einem Zugewinn an arbeitsmarktbezoge-
ner Flexibilität (vgl. dazu auch Büchtemann in diesem Band). Entschei
dend ist, daß die Arbeitgeber von der Pflicht zur Legitimation personalpolitischer Entscheidungen entbunden werden. Verfahrensvorschriften, 
Auswahlregeln und Begründungszwänge entfallen, gleichgültig ob befristet 
beschäftigte Arbeitnehmer aus dem Betrieb ausscheiden oder nach Ende 
der Frist weiterbeschäftigt werden. Im Kern bedeutet diese Form des Fle
xibilitätsgewinns eine Erweiterung der Dispositionsautonomie in der Per
sonalpolitik. 

Allerdings stellen sich die Vorteüe des befristeten Arbeitsvertrages auch 
für den Arbeitgeber nicht ungebrochen dar. Sie müssen an einem be
triebsüblichen (Leistungs-)Verhalten gerade der befristet Beschäftigten 
zweifeln und suchen deshalb nach Wegen, dieses zu erzwingen. Soweit 
droht das befristete Arbeitsverhältnis aufgrund seiner strukturell angeleg
ten Wirkungsmechanismen - also auch ohne subjektive Absicht der Ar
beitgeber - aus einem Gefüge auszubrechen, dessen Stabilität auf offenen 
und verborgenen innerbetrieblichen Aushandlungsprozessen beruht. Es ist 
eindeutig, daß dieser Prozeß zu Lasten der Arbeitnehmer geht. Ihnen fehlt 
es an Informationen über die tatsächlichen Beschäftigungsperspektiven 
auch in unmittelbarer Zukunft und über die relevanten Entscheidungs-
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und Auswahlkriterien für eine potentielle Übernahme nach Beendigung 
des Zeitvertrages, was wiederum ihren Planungshorizont und ihren 
Handlungsspielraum innerhalb der Arbeit wesentlich verengt. Befristet 
Beschäftigte können nicht selbstverständlich darauf vertrauen, daß die üb
lichen betrieblichen Leistungsnormen und Zumutbarkeitsgrenzen betrieb
licher Leistungsanforderungen auch für sie gelten. Insbesondere fühlen sie 
sich aus dem informellen Normgefüge des Betriebs ausgegrenzt. 

Wenn befristet beschäftigte Arbeitnehmer in ihrer Arbeitssituation in be
sonderem Maße nichtnormierten Entscheidungsprozessen der Arbeitge
berseite ausgesetzt sind und sich auch auf die Geltung informeller Normen 
nicht verlassen können, dann wirkt dies "individualisierend": Befristet Be
schäftigte sind auf die "primären", d.h. unmittelbaren, Machtbeziehungen 
zwischen dem einzelnen Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber zurückge
worfen, in denen die individuelle Qualifikation und der Marktwert der Ar
beitskraft die soziale Position des Arbeitnehmers und seine Handlungs
spielräume im Betrieb maßgeblich bestimmen. Die eingeschränkte Gel
tung formeller und informeller Normen trifft daher verschiedene Gruppen 
befristet beschäftigter Arbeitnehmer in unterschiedlicher Weise, je nach
dem wie ihre individuelle Arbeitsmarktmacht beschaffen ist. Dies wie
derum leistet einer weiteren Segmentierung des Arbeitsmarktes Vorschub. 

Aufgrund dieser Tendenzen sind die entscheidenden Auswirkungen des 
befristeten Arbeitsvertrages und seiner erleichterten Zulässigkeit durch 
das seit 1985 geltende und bis 1995 verlängerte Beschäftigungsförderungs
gesetz weniger in der zeitlichen Destabilisierung von Beschäftigungsver
hältnissen zu sehen (obgleich auch diese unter schlechteren konjunkturel
len Vorzeichen noch zum Tragen kommen kann), als vielmehr in einer 
Destabilisierung der formellen und informellen Normen des Arbeitsver
hältnisses. 

Kündigungs- und Bestandsschutzregelungen ermöglichen es, die Unsi
cherheiten für die abhängig Beschäftigten zu reduzieren, weil sie eine ge
wisse Transparenz und Legitimationspflicht personalpolitischer Entschei
dungen gewährleisten, und sie tragen dazu bei, kollektiv verbindliche 
Standards für Arbeitsbedingungen und Sozialbeziehungen im Betrieb zu 
etablieren, auf die man sich beziehen kann, ohne das unmittelbare Risiko 
des Arbeitsplatzverlustes einzugehen. Die Bedeutung des Bestands
schutzes besteht also nicht allein darin, den Arbeitsplatz bzw. die Beschäf-
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tigung im Falle einer (ungerechtfertigten) Kündigung zu erhalten, sondern 
im Bestandsschutz bündeln sich wesentliche Voraussetzungen, um die Ar
beitsbeziehungen und den Austausch von Leistungen im Arbeitsverhältnis 
(relativ) gleichgewichtig ausgestalten und vollziehen zu können. Insofern 
dient der zeitliche Bestandsschutz also vor allem dazu, die formellen und 
informellen Normierungen im Arbeitsverhältnis abzustützen. Entfällt der 
Bestandsschutz - wie im Fall des befristeten Arbeitsvertrages -, so entfällt 
eine gewisse Mindestsymmetrie in den Arbeitsbeziehungen, die es auch 
dem einzelnen Arbeitnehmer ermöglicht, eine sozialverträgliche Gestal
tung der Arbeitsbeziehung und eine Rechtfertigung betrieblicher Ent
scheidungen einfordern zu können. 
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"Atypische" Beschäftigung - Betriebliche Kalküle und 
Arbeitnehmerinteressen 

1. Einleitung 
2. Verbreitung und Schwerpunkte "atypischer" Beschäftigung 
3. Funktionen des betrieblichen Einsatzes von "abweichender" 

Beschäftigung 
a) Anpassung der Personalkapazität an Absatzschwankungen 
b) Flexibilisierung der Personalkapazität im Zuge technisch

organisatorischer Veränderungen 
c) Kompensation von Schwankungen in der Personalkapazität 
d) Verbilligung des Arbeitseinsatzes 
e) Verbesserte Möglichkeit der Arbeitskräfteerprobung 

4. Arbeitnehmer und "atypische" Beschäftigung - Arbeits-
marktzwänge oder Erwerbswünsche? 
a) Sozialversicherungspflichtige Teilzeitarbeit 
b) Sozialversicherungsfreie Beschäftigung 
c) Befristete Beschäftigungsverhältnisse 
d) Leiharbeit 
e) "Abhängige" Selbständigkeit 

5. Fazit 

1. Einleitung 

Seit Mitte der 80er Jahre erfahren Beschäftigungsverhältnisse, die hin
sichtlich ihrer arbeits- und sozialrechtlichen Ausgestaltung nicht den Stan
dards des Normalarbeitsverhältnisses entsprechen, in der Arbeitsmarkt
diskussion zunehmende Aufmerksamkeit. Dazu gehören vor allem - konti
nuierlich oder kurzfristig angelegte - Beschäftigungsverhältnisse, die nicht 
sozialversicherungspflichtig sind, Teilzeitarbeit, befristete Arbeitsverhält
nisse, Leiharbeit und verschiedene Formen "abhängiger Selbständigkeit". 
Immer mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer arbeiten in solchen 
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Beschäftigungsverhältnissen, so daß bereits von einer "Erosion des Nor
malarbeitsverhältnisses" die Rede ist (vgl. Mückenberger 1985). 

Für die Unternehmen sind - so zumindest die gängige Auffassung - derar
tige Beschäftigungsformen deshalb attraktiv, weü sie größere personalpoli
tische Spielräume bieten als das (vermeintlich) "starre" Normalarbeitsver
hältnis, etwa in bezug auf die Arbeitszeit- und Lohngestaltung oder die 
Kontinuität der Beschäftigung. Demgegenüber sehen Kritiker dieser Ent
wicklung aus dem gewerkschaftlichen Spektrum darin vorrangig einen An
griff auf errungene Arbeitnehmerschutzrechte und betonen, daß solche 
Beschäftigungsverhältnisse eine Reihe von Nachteilen mit sich bringen. 
Damit wird diese Art der Beschäftigung aber allzu schnell pauschal als be
triebliches Flexibilisierungsinstrument und als prekäre Beschäftigungsform 
charakterisiert. Es wird übersehen, daß es sich um ein Beschäftigungsfeld 
mit sehr unterschiedlichen Typen von Beschäftigung handelt. Schon allein 
in ihrer rechtlichen Ausgestaltung und im Ausmaß ihrer Einbeziehung in 
arbeits- und sozialrechtliche Schutzregelungen unterscheiden sich diese 
Beschäftigungsformen erheblich voneinander: 

- Kontinuierliche, geringfügig entlohnte Beschäftigung: Bei Teilzeitar
beit mit weniger als 15 Wochenarbeitsstunden und einem Einkom
men von höchstens D M 480,- monatlich, bzw. wenn das Einkommen 
ein Sechstel des jährlichen Gesamteinkommens nicht übersteigt, wer
den keinerlei Ansprüche in der Arbeitslosen-, Kranken- oder Renten
versicherung erworben. Auch gelten hier die meisten arbeitsrechtli
chen Schutzbestimmungen (z.B. der Kündigungsschutz) nicht. 

- Sozialversicherungsfrei und ohne Kündigungsschutz sind auch die sog. 
kurzfristigen Beschäftigungsverhältnisse, die unabhängig von der 
wöchentlichen Arbeitszeit nicht länger als zwei Monate oder 50 Ar
beitstage dauern und bei denen die benannten Einkommensgrenzen 
ebenfalls nicht überschritten werden dürfen.1 

- "Reguläre" Teilzeitarbeit mit mindestens der Hälfte der üblichen Wo
chenarbeitszeit ist im Unterschied dazu - unabhängig von der Höhe 

1 Für Schüler und Studenten gibt es hiervon abweichende Sonderregelungen (vgl. 
z.B. Friedrich 1989). 
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des Entgelts - in die Renten-, Arbeitslosen- und Krankenversicherung 
einbezogen und sie unterliegt auch dem Kündigungsschutz. 

- Befristete Arbeitsverhältnisse können seit Verabschiedung des Be
schäftigungsförderungsgesetzes ohne sachlichen Grund bis zu einem 
Zeitraum von 18 Monaten abgeschlossen werden. Das Arbeitsver
hältnis endet automatisch mit dem Auslaufen des Arbeitsvertrages, 
wenn keine Verlängerung angeboten wird. Die Beschäftigten unter
liegen nur für die Vertragsdauer einem Kündigungsschutz (vgl. hierzu 
kritisch Linne, Voswinkel in diesen Band). 

- Bei Leiharbeit entleiht ein Betrieb vorübergehend Arbeitskräfte von 
einem professionellen Verleihunternehmen, bei dem diese Arbeits
kräfte beschäftigt sind. Die legale Form der Leiharbeit erfolgt auf der 
Grundlage einer behördlich erteüten Konzession und unter Kontrolle 
der Arbeitsverwaltung, bei der die verliehenen Arbeitnehmer zu mel
den sind.2 

- "Abhängige Selbständigkeit" meint ein Beschäftigungsverhältnis, bei 
dem Erwerbstätige formal selbständig sind, persönlich und/oder öko
nomisch jedoch so stark von einem einzelnen Unternehmen abhän
gen, daß ihr Status eher dem von abhängigen Arbeitnehmern ent
spricht. Diese Beschäftigten tragen die Risiken selbständiger Be
triebsführung und sind - von Ausnahmen abgesehen3 - von den 
Schutzrechten für Arbeitnehmer ausgenommen. 

Je weniger die Arbeitsverhältnisse durch arbeits- und sozialrechtliche Re
gelungen geschützt sind, desto stärker hängen die Konditionen von der in
dividuellen Gestaltung des Arbeitsvertrages und damit vom jeweüs kon
kreten bilateralen Kräfteverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitneh
mer ab. Unter diesem Gesichtspunkt sind die "reguläre" Teilzeitarbeit und 

2 Die Bedingungen dafür regelt das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz von 1972. 
Bei der illegalen Leiharbeit werden diese Kontrollen umgangen, z.B. indem der 
Arbeitskräfteverleih inoffiziell oder verdeckt durch andere Vertragsformen 
stattfindet (beispielsweise mittels Werkverträgen; vgl. dazu Dold, Ismail, Pahl 
1987). 

3 Einschränkungen bestehen vor allem in gesetzlichen Regelungen für sog. Ein-
firmenvertreter nach § 92 HGB und in Tarifverträgen für freie Mitarbeiter in 
Rundfunk und Fernsehen. 
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die "regulierte" Leiharbeit für die Beschäftigten vergleichsweise weniger 
risikoreich als sozialversichungspflichtige, befristete Arbeitsverhältnisse. 
Am wenigsten geschützt sind die sozialversicherungsfreie Beschäftigung 
und schließlich die "abhängige Selbständigkeit", bei welcher zwar die Ab
hängigkeit eines Arbeitnehmers besteht, die Schutzbestimmungen abhän
giger Beschäftigung jedoch nicht gelten. 

Die Qualität von Arbeitsverhältnissen bemißt sich jedoch nicht nur nach 
ihrer rechtlichen Absicherung, sondern auch nach anderen Gesichtspunk
ten wie Einkommen, qualitative Arbeitsbedingungen, Aufstiegschancen 
usw. Auch darin unterscheiden sich die "atypischen" Beschäftigungsver
hältnisse so stark voneinander, daß sie nicht umstandslos alle als "prekär" 
bezeichnet werden können. Ein Vergleich der temporären Teilzeitarbeit 
einer verbeamteten Lehrerin nach der Geburt eines Kindes mit der vor
übergehenden Beschäftigung eines Arbeitslosen als Tagelöhner im Hafen 
würde dies rasch sehr deutlich werden lassen. Manche befristeten und so
zialversicherungsfreien Beschäftigungsverhältnisse können sich in Hinblick 
auf die genannten Gesichtspunkte gegenüber manchen "Normalarbeits
verhältnissen" sogar als vorteilhaft darstellen. Unbestreitbar ist jedoch, daß 
es außerhalb des Normalarbeitsverhältnisses anteilmäßig weit mehr pre
käre Beschäftigungsverhältnisse gibt als innerhalb. 

In der Diskussion um die Ursachen für die Ausweitung der "abweichen
den" Beschäftigung werden vor allem zwei Argumente genannt: Danach 
sind "atypische" Beschäftigungsverhältnisse zum einen die Antwort der Be
triebe auf einen erhöhten Flexibilisierungsbedarf, der aus geänderten 
Marktanforderungen resultiere. In diesem Zusammenhang wird oft auch 
auf neue Kommunikations- und Informationstechnologien verwiesen, de
ren Einsatz eine Ausweitung atypischer Beschäftigungsverhältnisse nach 
sich ziehe (vgl. z.B. Dragendorf, Heering 1987). Zum anderen wird die zu
nehmende Abkehr vom Normalarbeitsverhältnis mit Entwicklungen auf 
der Angebotsseite des Arbeitsmarkts in Zusammenhang gebracht. Neben 
Verweisen auf entsprechend differenzierte Arbeitnehmerwünsche im 
Zuge des allgemeinen Wertewandels wird dabei vor allem von gewerk
schaftlicher Seite auf die prekäre Arbeitsmarktsituation der 80er Jahre 
hingewiesen, die immer mehr Arbeitssuchende dazu genötigt habe, solche 
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Aus dieser Verteilung lassen sich zwei Schlußfolgerungen ziehen: Zum 
einen legt die branchenspezifisch unterschiedliche Verbreitung nahe, daß 
Betriebe nicht generell und in gleichem Maße an "atypischer" Beschäfti
gung interessiert sind. Zum anderen stellt sich die insgesamt steigende 
Zahl "abweichender" Beschäftigungsverhältnisse als Ergebnis der Auswei
tung des Dienstleistungsbereichs dar (vgl. auch Cornetz 1989). Diese Er
klärung ist jedoch nicht hinreichend, denn auch innerhalb des tertiären 
Sektors haben solche Beschäftigungsverhältnisse relativ noch an Bedeu
tung gewonnen, und auch im Produktionssektor ist ihre Zahl gestiegen. 
Was also veranlaßt Betriebe, auf "atypische" Beschäftigung zurückzugrei
fen? 

3. Funktionen des betrieblichen Einsatzes von "abweichender" 
Beschäftigung 

Abweichende Beschäftigungsformen wurden auch früher schon mit unter
schiedlichen Zielsetzungen von Betrieben genutzt, wenn auch nicht in dem 
Umfang, in dem sie heute eingesetzt werden. Die Betriebe reagierten da
mit auf bestimmte externe Anforderungen, wie z.B. Schwankungen der 
Auftragslage oder personalpolitische Probleme (z.B. Vakanzen), oder sie 
versuchten auf diesem Wege, Gewinnmargen zu halten oder zu erhöhen. 
Die Zielsetzungen der Betriebe sind zum Teil immer noch dieselben, zum 
Teil werden aber auch neue Ziele verfolgt. 

a) Anpassung der Personalkapazität an Absatzschwankungen 

Für viele Betriebe ist die Absatzlage heute - ungeachtet der allgemein 
günstigen Konjunkturlage - weniger stabü und vorhersehbar als früher. 
Dies gut z.B. für den Lebensmittelgroßhandel und für das Speditions-/ 
Transportgewerbe, deren Betriebe sich der gewachsenen Marktmacht der 
Einzelhandelsketten bzw. dem Diktat der Hersteller mehr und mehr un
terwerfen müssen. Als Folge reduzierter Lagerhaltung sowie der Einfüh
rung EDV-gestützter Warenwirtschaftssysteme werden die Bestellungen 
kurzfristiger und die Mengen kleiner. Die Ansprüche an termingerechte 
und rasche Anlieferung nehmen zu. In manchen Branchen gibt es aller
dings auch gegenläufige Tendenzen. Bei Betrieben der Nahrungs- und Ge
nußmittelindustrie beispielsweise ist die Produktion in vielen Fällen durch 
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eine Vergrößerung der Produktpalette oder durch die Umstellung auf 
Tiefkühlkost kontinuierlicher geworden. Eine einheitliche Tendenz in der 
Entwicklung der externen Flexibilitätsanforderungen läßt sich also nicht 
feststellen. 

Vor allem in Branchen, in denen die Betriebe auf Absatzschwankungen 
schon traditionell mit dem Einsatz abweichender Beschäftigungsverhält
nisse reagiert haben, werden solche Beschäftigungsformen ausgeweitet. 
Das ist jedoch nicht immer auf Veränderungen in der Absatzlage zurück
zuführen, sondern vielfach stehen Veränderungen in der betrieblichen Be
schäftigungspolitik dahinter: Immer mehr Betriebe haben ihre Stammbe
legschaften auf ein notwendiges Minimum reduziert, so daß die interne 
Flexibilität geringer geworden ist. Statt dessen stellen sie bei Bedarf Zu
satzkräfte in "atypischer" Beschäftigung ein und passen so den Arbeitskräf
tebestand maßgeschneidert an die jeweilige Auftragslage an, ohne die Ko
sten einer Personalvorhaltung tragen zu müssen. So wird z.B. insbesondere 
im Einzelhandel und in den "cash-and-carry"-Märkten des Großhandels 
Teilzeitarbeit geradezu systematisch zur Flexibilisierung der Personalka
pazität genutzt. Dabei sind vor allem Billiganbieter im Einzelhandel in den 
letzten Jahren dazu übergegangen, eine "bewegliche Teilzeit" einzuführen, 
bei der die Verträge der Beschäftigten lediglich Monats- oder Jahresar
beitszeiten regeln, und wo über die genauen Einsatzzeiten erst kurzfristig 
entschieden wird. 

Als Instrumente zur Flexibilisierung des Personalbestands sind "atypische" 
Beschäftigungsverhältnisse untereinander zwar prinzipiell substituierbar, 
jedoch werden sie von den Betrieben durchaus unterschiedlich eingesetzt. 

- Befristete Einstellungen in sozialversicherungspflichtige Beschäfti
gung werden vor allem dann vorgenommen, wenn die Dauer des Be
darfs an Zusatzkräften absehbar und nicht allzu kurz ist. 

- Im Unterschied dazu werden der Leiharbeit und der kurzfristigen 
Beschäftigung dann der Vorzug gegeben, wenn der Bedarf noch un
bestimmt oder nur sehr kurzfristig ist. Die kurzfristige Beschäftigung 
wird eher für Tätigkeiten mit geringen Qualifikationsanforderungen 
gewählt, während die (legale) Leiharbeit meist dort eingesetzt wird, 
wo berufsfachlich qualifiziertes Personal benötigt und über Verleiher 
angeboten wird. 
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- Der Einsatz flexibler Teilzeitarbeit setzt normalerweise auf Dauer 
angelegte Arbeitsverhältnisse voraus. Er beschränkt sich im wesentli
chen auf Beschäftigungsbereiche, in denen der Arbeitsanfall im Rah
men der kontinuierlichen Beschäftigung des Personals ständig kurz
fristigen Schwankungen unterworfen, wo der Frauenanteil hoch und 
die Qualifikationsstruktur homogen ist. 

- Als funktionales Äquivalent zur Variation der Arbeitszeit oder des 
Personalbestandes werden teilweise auch Aufträge an "abhängige" 
Selbständige vergeben, deren Einsatz keinerlei zeitlichen Restriktio
nen unterliegt. Diese Beschäftigungsform ist, wie erwähnt, stark auf 
den Bereich der Außendiensttätigkeiten i.w.S. konzentriert und findet 
hier wiederum insbesondere dort Anwendung, wo es um das "Mas
sengeschäft" geht, und seltener, wo Beratung und Service beim Kun
denkontakt stärker im Vordergrund stehen. 

Generell zeigt sich in den von uns untersuchten Betrieben, daß - mit Aus
nahme der Teilzeitarbeit - Angehörige der Stammbelegschaften nur selten 
in "atypischen" Beschäftigungsformen beschäftigt sind. Vielmehr werden 
zusätzliche Arbeitskräfte mit berufsfachlichen oder unspezifischen 
Qualifikationen, zu denen die Betriebe weniger verbindliche Arbeitsbezie
hungen eingehen, lose an die Kernbelegschaften angelagert. Die Einrich
tung "abweichender" Beschäftigungsverhältnisse neben solchen, die dem 
"Normalitätsmuster" folgen, entspricht bezüglich der Instabilität bzw. Sta
bilität der Beschäftigung also dem Muster Rand-/Stammbelegschaft, wie 
es im Segmentationskonzept der Arbeitsmarkttheorie beschrieben wird -
allerdings gehören dabei dem "Rand" durchaus auch berufsfachlich qualifi
zierte Arbeitskräfte an. Vielfach ist die instabüe Beschäftigung der Ar
beitskräfte in "atypischen" Beschäftigungsverhältnissen die Kehrseite der 
stabüen Beschäftigung der Kernbelegschaften. 

b) Flexibilisierung der Personalkapazität im Zuge technisch-organisa
torischer Veränderungen 

Es wird oft übersehen, daß es neben Unsicherheiten, die vornehmlich von 
den Absatzmärkten ausgehen, auch solche gibt, die auf betriebsinternen 
Veränderungen beruhen. In Zeiten, in denen Betriebe ihre Arbeitsorgani-
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sation umstellen, ihre Produktpalette ändern, neue Vertriebs- und Absatz
konzepte oder neue Technologien einführen, können sie oftmals den zu
künftigen Personalbedarf nicht genau abschätzen. Während die Betriebe 
früher eher einen temporären Personalüberhang in Kauf nahmen, ist - wie 
unsere Betriebsfallstudien ergeben haben - heute eher der Abschluß befri
steter Arbeitsverträge üblich. Das gilt den Befunden unserer Untersu
chung zufolge vor allem für Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit, wo sol
che Beschäftigungsverhältnisse den Arbeitskräften eher zugemutet werden 
können. 

Dabei ist der Einfluß der neuen Informations- und Kommunikationstech
nologien auf den Einsatz atypischer Beschäftigung eher ambivalent. In be
stimmten Bereichen, vor allem im Rahmen der "Distributionskette" von 
Herstellern, Transportunternehmen, Groß- und Einzelhandel, erhöht sich 
durch den Einsatz neuer Techniken der Termindruck bei den jeweils 
schwächeren Gliedern der Kette. Dort wird dann - so das Ergebnis unserer 
Studien - teilweise versucht, die daraus entstehenden Risiken durch die 
Ausweitung abweichender Beschäftigungsverhältnisse aufzufangen, d.h., 
sie partiell auf die dort Beschäftigten zu verlagern. Diese Funktion kommt 
beispielsweise zunehmend den selbstfahrenden Unternehmern im 
Straßengüterverkehr zu. In anderen Bereichen hat der Einsatz neuer 
Technologien jedoch dazu geführt, daß abweichende Beschäftigungsver
hältnisse reduziert worden sind. Dafür waren verschiedene Gründe aus
schlaggebend: Der EDV-Einsatz hat entweder zur Verstetigung des Ar
beitsanfalls beigetragen, so daß z.B. die temporäre Beschäftigung von 
Aushilfskräften überflüssig wurde, oder es haben sich die Qualifikations
anforderungen an die Beschäftigten so erhöht, daß qualifizierte Arbeits
kräfte nicht zu bekommen sind, wenn nur eine Aushilfsbeschäftigung an
geboten wird. 

c) Kompensation von Schwankungen in der Personalkapazität 

Auch Schwankungen im Personalbestand erfordern eine flexible Reaktion 
des Betriebes. Der vorübergehende Ausfall von Arbeitskräften infolge von 
Krankheit, Schwangerschaft oder Urlaub hat immer schon viele Betriebe 
veranlaßt bzw. vor die Notwendigkeit gestellt, zusätzliche Arbeitskräfte -
als Aushilfen oder als Leiharbeitnehmer/innen - vorübergehend einzu
stellen. Diese Praxis ist zwar auch heute noch üblich. Der Einsatz von 
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Stammaushilfen im Krankheitsfall ist dabei - zumindest in den Verwaltun
gen - aber eher rückläufig, da infolge von steigenden bzw. veränderten 
Qualifikationsanforderungen in den Angestelltentätigkeiten oft kein ent
sprechend qualifizierter Ersatz zur Verfügung steht. 

Auf der anderen Seite steigt die Zahl befristeter Arbeitsverträge dadurch, 
daß in den letzten Jahren arbeitnehmerfreundliche Freistellungsregelun
gen - etwa durch das Erziehungsurlaubsgesetz oder Betriebsvereinbarun
gen zum sabbatical - verbessert, auf weitere Bereiche übertragen oder 
überhaupt erst geschaffen worden sind und nun auch zunehmend in An
spruch genommen werden. Da die Lücken im Personalbestand dabei je
weils nur für den Zeitraum der Freistellung entstehen und den begünstig
ten Arbeitnehmern die anschließende Weiterbeschäftigung garantiert 
wird, wächst der Bedarf nach lediglich befristetem Ersatz. 

d) Verbilligung des Arbeitseinsatzes 

Wie unsere Untersuchung ergeben hat, geht es einem Teü der Betriebe 
bei der Nutzung abweichender Beschäftigungsformen aber auch schlicht 
darum, die Lohnkosten zu senken. Zum Teü ist diese Funktion von der 
Flexibilisierungsfunktion "atypischer" Beschäftigung kaum zu trennen: 
Auch der zeitlich flexible Zuschnitt des Arbeitseinsatzes auf den jeweiligen 
Arbeitsanfall dient den Unternehmen ja dazu, Personalkosten einzuspa
ren, die ansonsten bei Auftragsflauten anfallen würden. Unabhängig davon 
verfolgen Betriebe - unseren Betriebsbefragungen zufolge mit steigender 
Tendenz - das Ziel, die Stundenlöhne unter das tarifliche Maß zu senken 
und/oder Lohnnebenkosten einzusparen. Dafür greifen sie entweder zu 
Beschäftigungsformen, deren Anwendung das Arbeitsrecht ausdrücklich 
erlaubt, oder sie nutzen Lücken im Arbeits- und Sozialrecht. Die Über
gänge zum gesetzeswidrigen Handeln sind dabei fließend. 

Eine typische Beschäftigungsform, mit deren Einsatz die genannte Zielset
zung verbunden ist, stellt die sozialversicherungsfreie Teilzeitarbeit dar. 
Der Vorteü für die Betriebe besteht darin, daß die Arbeitgeberanteile zur 
Sozialversicherung, durch die sich die Lohnkosten normalerweise um ca. 
15 % erhöhen, weitgehend entfallen, und die Betriebe zudem bei der 
Lohngestaltung nicht an tarifliche Regelungen gebunden sind. Eine andere 
Form ist die Vergabe von Aufträgen an "abhängige Selbständige", womit, 
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wie unsere Studien zeigten, viele Betriebe - unabhängig von Flexibilisie
rungsabsichten - ihre Arbeitskosten zu senken trachten: Da die Bezahlung 
der Betroffenen i.d.R. auf Provisionsbasis erfolgt, sind die Arbeitskosten 
eng mit der Umsatzentwicklung verbunden. Zudem wird hier die Zahlung 
von Lohnnebenkosten - teilweise auch von Betriebskosten - auf die Be
schäftigten abgewälzt, wobei das Verhältnis von Entgelt und Leistung viel
fach so gestaltet ist, daß vergleichbare tarifliche Löhne unterschritten wer
den. Auf diese Weise entstehen zum Teil sehr prekäre Beschäftigungsver-
hältnisse, zumal die Beschäftigten bei solchen individualisierten Vertrags
formen nur über eine geringe Verhandlungsmacht verfügen (vgl. Pfau 
1986). 

e) Verbesserte Möglichkeit der Arbeitskräfteerprobung 

Wenn Betriebe abweichende Beschäftigungsverhältnisse einrichten, hat 
dies oft auch den Nebeneffekt, daß der Betrieb die dafür rekrutierten Ar
beitnehmer unverbindlich daraufhin prüfen kann, ob sie sich für eine 
Übernahme in die Stammbelegschaft eignen. Das gilt vor allem für befri
stete Arbeitsverhältnisse, hinter denen häufig eine explizite entsprechende 
betriebliche Absicht steht (vgl. Dombois 1987; Büchtemann und Linne, 
Voswinkel in diesem Band) zum geringeren Teil aber auch für die anderen 
Formen "atypischer" Beschäftigung (vgl. auch Brose, Schulze-Böing, 
Wohlrab-Sahr 1987). Da solche Arbeitsverhältnisse meist von vornherein 
zeitlich begrenzt sind bzw. ein Kündigungsschutz nicht besteht, werden 
Konflikte und Kosten umgangen, die mit betrieblichen Kündigungen 
einhergehen (können). 

Den Ergebnissen unserer Untersuchung zufolge beschränkt sich die be
triebliche Politik, die Probezeit durch befristete Einstellungen zu ersetzen 
oder zu verlängern, allerdings auf bestimmte Beschäftigungsgruppen und 
Arbeitsmarktsituationen. Diese Vertragsform kommt am ehesten in Be
rufsbereichen zur Anwendung, wo die Konkurrenz um die Arbeitsplätze 
groß ist - etwa bei Ungelernten und Berufsanfängern -, oder in Regionen 
mit hoher Arbeitslosigkeit. Auf Arbeitsmärkten mit Arbeitskräfteknapp
heit und dort, wo qualifizierte Spezialisten eingestellt werden sollen, läßt 
sich diese Form der Beschäftigung offenbar kaum gegenüber den Bewer
bern durchsetzten. 
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Beschäftigungsverhältnisse zu akzeptieren. Diesen Argumenten soll im 
folgenden genauer nachgegangen werden.4 

2. Verbreitung und Schwerpunkte "atypischer" Beschäftigung 

Es wird leicht übersehen, daß die verschiedenen Typen "abweichender" 
Beschäftigung zahlenmäßig ein sehr unterschiedliches Gewicht haben. Am 
stärksten verbreitet sind die verschiedenen Formen von Teilzeitarbeit: 
Allein 2,284 Mio. Arbeitnehmer/innen arbeiten in sozialversicherungs
freier Beschäftigung, weitere 2,1 Mio. in "regulärer" Teilzeit. Die Zahl be
fristeter Beschäftigungsverhältnisse beträgt demgegenüber "nur" 1,45 Mio. 
Die anderen Beschäftigungsformen, deren Umfang sich zum Teil nur 
schätzen läßt, spielen zahlenmäßig nur noch eine nachgeordnete Rolle. 

Nicht nur die ungleiche Verbreitung der verschiedenen Formen "abwei
chender" Beschäftigung ist Indiz dafür, daß pauschale Erklärungen und 
Schlußfolgerungen problematisch sind. Noch stärker legt die bereichsspe
zifische Betrachtung eine Differenzierung nahe: In den verschiedenen 
Wirtschaftssektoren und Branchen sind die Beschäftigungsverhältnisse 
jenseits des Normalarbeitsverhältnisses weder der Art noch dem Umfang 
nach im gleichen Maße verbreitet, und ausgeweitet wurden die "atypi
schen" Beschäftigungsformen in erster Linie dort, wo sie schon traditionell 
ihre Schwerpunkte hatten: So sind der Handel, vor allem der Einzelhan
del, sowie die "sonstigen Dienstleistungen" von jeher die typischen Be
schäftigungsbereiche für die sozialversicherungsfreie Beschäftigung und 
die "reguläre" Teilzeitarbeit. Der Schwerpunkt von "abhängiger Selbstän-

4 Die Ausführungen basieren auf einer Untersuchung, die im Rahmen des For
schungsprojekts "Betrieb und Grauzone des Arbeitsmarktes" der ZWE "Arbeit 
und Betrieb" der Universität Bremen durchgeführt wurde. Mitarbeiter/innen 
waren die Autoren und Hella Baumeister. Es wurden 70 Betriebsbefragungen, 
überwiegend in Branchen des Dienstleistungssektors, und 25 Expertengespräche 
durchgeführt. Außerdem wurde eine Sekundärauswertung von 60 Betriebsfall
studien vorgenommen (vgl. Pfau 1988), die im Rahmen des Projekts "Betriebli
che Beschäftigungspolitik, Arbeitsmarktsegmentation und Erwerbsverläufe" 
(Schwerpunkt: Verarbeitendes Gewerbe) durchgeführt wurden (vgl. Dombois 
1986). Insgesamt wurden somit Betriebe aus 12 Branchen der Region Bre
men/Bremerhaven erfaßt. Zusätzlich wurden amtliche Statistiken und die Er
gebnisse neuerer Untersuchungen über "abweichende" Beschäftigungsverhält
nisse ausgewertet. 
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digkeit" liegt ebenfalls im Dienstleistungsbereich - vor allem im Verkaufs
bereich des Handels (z.B. Verkaufsfahrer, Propagandistinnen), im Außen
dienst von Versicherungen und im Straßengüterverkehr (vgl. Mayer, 
Paasch, Ruthenberg 1987; Pfau, Spiekermann, Wahsner 1986). Das gilt 
auch für befristete Arbeitsverhältnisse, die sich vornehmlich im Bereich 
der "einfachen Dienstleistungen" finden (z.B. im Gast-, Reinigungs- und 
Verkehrsgewerbe), aber auch in einigen Branchen des Verarbeitenden 
Gewerbes (s. hierzu differenzierter Büchtemann in diesem Band). Einzig 
die Leiharbeit hat ihren Schwerpunkt schon traditionell im Arbeiterbe
reich des Verarbeitenden Gewerbes und zeigt auch weiterhin hier ihre 
stärkste Zunahme.5 

5 Im Baugewerbe, wo die Leiharbeit traditionell ebenfalls eine große Rolle ge
spielt hatte, winde sie 1982 verboten. Auch im Dienstleistungsbereich hat die 
Leiharbeit schon immer eine Rolle gespielt. Ihre Ausweitung seit 1973 (Inkraft
treten des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes) fand jedoch fast ausschließlich 
bei den gewerblichen Tätigkeiten statt und blieb dabei hinter dem allgemeinen 
Anstieg der Beschäftigung in diesem Bereich zurück. Der Anteil des Dienstlei
stungssektors an der Leiharbeit hat sich jedenfalls seit 1973 halbiert und beträgt 
heute nur noch 20 % (vgl. ANBA-Jahreszahlen 1988). 
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4. Arbeitnehmer und "atypische" Beschäftigung - Arbeitsmarkt-
zwänge oder Erwerbswünsche? 

Atypische Beschäftigungsverhältnisse - gleich welcher Art - setzen voraus, 
daß eine ausreichende Zahl von Arbeitskräften bereit ist, zu den entspre
chenden Konditionen zu arbeiten. Gerade in diesem Bereich liegt die 
Frage auf der Hand, ob und inwieweit diese "Bereitschaft" durch den 
Zwang der Arbeitsmarktverhältnisse aufgenötigt wurde oder (auch) auf 
entsprechenden Arbeitnehmerinteressen - vor allem Arbeitszeitinteressen 
- trifft. Diese Frage soll im folgenden für die verschiedenen Formen atypi
scher Beschäftigungsverhältnisse differenzierter diskutiert werden. 

a) Sozialversicherungspflichtige Teilzeitarbeit 

Anders als häufig unterstellt wird, lag der Schwerpunkt der Expansion die
ser Beschäftigungsform nicht in den 80er Jahren. Teilzeitarbeit wurde 
vielmehr vor allem in den 60er Jahren - also in Zeiten der Arbeitskräf
teknappheit - von den Betrieben ausgebaut. Damals ging es darum, die 
Frauen stärker für Erwerbsarbeit zu mobilisieren (vgl. Kurz-Scherf 1986). 
Mit steigender Arbeitslosigkeit entfiel dieses Motiv oder schwächte sich 
zumindest ab, so daß die Wachstumsraten dieses Beschäftigungstyps seit
dem - trotz öffentlicher Förderung - wieder rückläufig waren (vgl. Dittrich, 
Fuchs u.a. 1989). 

Abgesehen von den Einzelhandels- und einem Teü der Großhandelsun
ternehmen, haben die von uns befragten Betriebe ganz überwiegend kein 
eigenständiges ökonomisches Interesse an der Einrichtung von Teilzeitstellen. Sie stehen den propagierten Vorteüen sehr skeptisch gegenüber.6 

Soweit dort dennoch Teilzeitstellen geschaffen werden, reagieren die Be
triebe in erster Linie auf die gestiegene Nachfrage von Frauen nach Teilzeitstellen - eine Nachfrage, die trotz der kontinuierlichen Ausweitung der 
Teilzeitarbeit das Angebot noch immer weit übersteigt (vgl. z.B. Brink
mann 1989). Der Anstieg der Nachfrage geht dabei vor allem auf die zu
nehmende Erwerbsorientierung (verheirateter) Frauen mit Kindern zu
rück, die In den meisten Fällen aufgrund der notwendigen Kinderbetreu-

6 Vgl. auch entsprechende Ergebnisse aus anderen Bereichen z.B. Weitzel, Hoff 
1981; Wiesenthal 1987. 
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ung nur eine Erwerbstätigkeit mit verringerter Stundenzahl ausüben wol
len oder - aufgrund unzureichender Unterbringungsmöglichkeiten für ihre 
Kinder - ausüben können. 

Teilzeitarbeit wird also offenbar dann am stärksten ausgeweitet, wenn die 
Betriebe sich genötigt sehen, auf entsprechende Arbeitszeitwünsche von 
(weiblichen) Erwerbspersonen einzugehen. Ohne die prekäre Arbeits
marktsituation, so ist zu vermuten, würde betrieblicherseits mehr Teilzeit 
mit besseren Konditionen angeboten werden. Da das Angebot aber hinter 
der Nachfrage nach Teilzeitarbeitsplätzen zurückbleibt, sind Frauen, die 
nach der Geburt eines Kindes eine Teilzeitstelle suchen, oft nicht nur zum 
Betriebswechsel gezwungen, sondern müssen häufig auch mit berufsfrem
den Tätigkeiten vorliebnehmen (vgl. Bollinger 1989; Pfau-Effinger 1990). 
Und noch in anderer Hinsicht wirkt sich die Arbeitsmarktkrise auf Teil
zeitbeschäftigung aus: Zunehmend mehr Frauen, die einer Teilzeitbe
schäftigung den Vorzug geben, müssen sich damit abfinden, daß die Lage 
der Arbeitszeit ihren Wünschen nicht entspricht. Dies gut vor allem für 
den Einzelhandel, wo insbesondere diejenigen variablen Teilzeitformen 
zugenommen haben, bei denen Lage und Volumen der Arbeitszeit einsei
tig vom Betrieb vorgegeben werden, und wo Überstunden fast schon zur 
Normalität geworden sind. 

b) Sozialversicherungsfreie Beschäftigung 

Inzwischen vorliegende Makrodaten zu dieser Art von Beschäftigungsver
hältnissen belegen, daß deren Zahl bisher systematisch unterschätzt wurde 
(vgl. Friedrich 1989). Soweit die Ergebnisse des Mikrozensus Aussagen 
über die Entwicklung dieser Beschäftigungsform zulassen, zeigt sich, daß 
die sozialversicherungsfreie Beschäftigung schon seit den 60er Jahren ste
tig zugenommen hat und nicht erst in der Arbeitsmarktkrise expandierte 
(vgl. Brinkmann, Kohler, Reyher 1986). Ein enger Zusammenhang mit 
den Zyklen der Arbeitsmarktentwicklung läßt sich nicht nachweisen. 

Dennoch wird für diesen Typ abweichender Beschäftigung häufig unter
stellt, daß vor allem Arbeitslose mangels Beschäftigungsalternative im 
Normalarbeitsverhältnis solche Arbeitsverhältnisse eingehen und als 
"job-hopper" von einer Aushilfstätigkeit zur anderen wechseln. Soweit re
präsentative Daten über die sozialversichungsfreie Beschäftigung vorlie-

Semlinger (1991): Flexibilisierung des Arbeitsmarktes 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100398 



gen, bestätigt sich dieses Bild aber nur zum Teil. Zwar waren immerhin 
351.000 "geringfügig" Beschäftigte im Jahr 1987 gleichzeitig als arbeitslos 
registriert (vgl. Friedrich 1989) - bei einer Gesamtzahl an Arbeitslosen von 
mehr als 2,2 Mio. ein nicht unbeträchtlicher Anteil;7 bemerkenswert ist je
doch das Ergebnis, daß diese Gruppe nur 15 % der insgesamt sozialversi
cherungsfrei Beschäftigten stellt, und daß nur ein Fünftel der geringfügig 
Beschäftigten nach eigenen Angaben unter diesen Konditionen arbeitet, 
weil "zur Zeit" eine andere Arbeit nicht zu finden war (ebd., S. 46). Allein 
mit der prekären Arbeitsmarktsituation lassen sich Umfang und Zunahme 
dieser Beschäftigungsform also nicht erklären. Offen ist dabei zudem, in
wieweit eine Beschäftigungsalternative im Vollzeitarbeitsverhältnis fehlte 
oder ob lediglich keine andere Teilzeitform angeboten wurde. 

Bei den übrigen sozialversicherungsfrei Beschäftigten handelt es sich zu 
40,5 % um Haushaltsführende (fast ausschließlich Hausfrauen), zu 23,1 % 
um Studenten und Schüler und zu 9,8 % um Rentner (vgl. ebd.). Gemein
sam ist diesen Personengruppen, daß ihr Lebensschwerpunkt (temporär) 
auf einem anderen Lebensbereich als dem der Erwerbsarbeit liegt, und 
eine Vollzeitbeschäftigung oder eine "reguläre" Teilzeitarbeit für sie aus 
diesem Grund (gegenwärtig) nicht attraktiv oder möglich ist. Sie präferie-
ren Tätigkeiten, die stundenweise oder vorübergehend ausgeübt werden, 
und so hat es schon Tradition, daß diese Personengruppen in dieser Art 
von Beschäftigungsverhältnissen arbeiten (vgl. z.B. Martiny 1981). 

Offensichtlich hat sich der Kreis derjenigen, die ein solch begrenztes Er
werbsinteresse haben, erweitert. Dazu hat sicherlich wiederum die gestie
gene Erwerbsorientierung von Frauen mit betreuungsbedürftigen Kindern 
beigetragen, aber auch die Bildungsexpansion, in deren Folge immer mehr 
Jugendliche und junge Erwachsene längerwierige Ausbildungsgänge 
durchlaufen und deshalb erst vergleichsweise spät eine Erwerbstätigkeit in 
vollem Umfang aufnehmen und regelmäßig ausüben können. Dabei läßt 
sich die große Nachfrage nach solchen Beschäftigungsverhältnissen nicht 
allein auf finanzielle Zwänge und Nöte zurückführen. Der zitierten Studie 

7 Die Zahlen lassen sich allerdings nicht unmittelbar in bezug zueinander setzen, 
da die Zahl der sozialversicherungsfrei Beschäftigten in einem Zeitraum von 
sechs Monaten, die der Arbeitslosen an einem Stichtag ermittelt wurde. Unter 
den Arbeitslosen ist also der Anteil derjenigen, die gleichzeitig sozialversiche
rungsfrei beschäftigt sind, geringer, als es auf den ersten Blick erscheint. 
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zufolge ist dieses Motiv nur für 19 % der sozialversicherungsfrei Beschäf
tigten ausschlaggebend (vgl. Friedrich 1989, S. 40 f.). Für viele dürfte hin
ter dem Interesse an bzw. der Bereitschaft zu derartigen Vertragsverhält
nissen vielmehr das Ziel stehen, sich Sonderwünsche leisten zu können, 
oder der Wunsch, weiterhin an diesem Teil des gesellschaftlichen Lebens 
teilzunehmen. 

Zahlreiche Betriebe greifen das Angebot an solchen Arbeitskräften auf, 
indem sie bestimmte, meist unqualifizierte Tätigkeitsbereiche umorgani
sieren und dort geringfügige Beschäftigungsverhältnisse anbieten (vgl. 
auch Büchtemann, Schupp 1986). Die von uns befragten Betriebe können 
jedenfalls oft auf ein großes Potential interessierter Bewerber/innen für 
solche Jobs zurückgreifen. Häufig verfügen sie über eine "Bewerberkartei", 
die fast schon den Charakter eines festen Arbeitskräftepools hat. 

c) Befristete Beschäftigungsverhältnisse 

Abweichend von den vorher genannten Typen atypischer Beschäftigung 
liegt der Schwerpunkt der Ausweitung befristeter Arbeitsverträge eindeu
tig in den 80er Jahren (vgl. Baumeister, Bollinger, Pfau 1987). Im Unter
schied zu den bisher behandelten Formen ist die Zunahme befristeter Ar
beitsverhältnisse offenbar im wesentlichen durch die Arbeitsmarktkrise 
bedingt (vgl. auch Dombois 1987). Zwar stellen Zeitverträge für be
stimmte Gruppen, wie etwa Studenten oder Schüler, meist keine Not-, 
sondern eine Wunschlösung dar, da sie aufgrund ihrer Lebenssituation 
ohnehin nur eine vorübergehende Beschäftigung suchen (vgl. dazu Büch
temann, Höland 1989). Für die Mehrzahl der befristet Beschäftigten exi
stiert jedoch eine solche Alternative nicht. Es gibt viele, die sehr gerne un
befristet arbeiten würden, wenn man sie nur ließe, und die ein befristetes 
Arbeitsverhältnis nur deshalb akzeptieren, weil es (momentan) nichts Bes
seres gibt. Oft lassen sie sich auf eine Befristung nur in der mehr oder 
minder vagen Hoffnung ein, später in ein Dauerarbeitsverhältnis über
nommen zu werden (vgl. Linne, Voswinkel in diesem Band). Ganz ohne 
Zweifel ist das andauernde Arbeitsmarktungleichgewicht in diesem Zu
sammenhang von Belang: Es versetzt Arbeitgeber in die Lage, zumuten zu 
können, und nötigt Arbeitnehmer, Zumutungen zu akzeptieren. Vor allem 
wenig qualifizierte Arbeitnehmer und jene, die ins Berufsleben (wieder) 
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einsteigen wollen, sind hier zu Abstrichen an ihren Wünschen und zur Ak
zeptanz von Zeitverträgen gezwungen. 

d) Leiharbeit 

Die Leiharbeit in ihrer legalen Form gibt es erst wieder seit dem Inkraft
treten des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes von 1972. Seitdem hat die 
Zahl der Verleihbetriebe und der Leiharbeitnehmer kontinuierlich zuge
nommen. Der Schwerpunkt dieser Entwicklung lag in den 70er Jahren, in 
den 80er Jahren waren die Steigerungsraten geringer (vgl. ANBA, Jahres
zahlen; Dold, Ismail, Pahl 1987). Mit der prekären Arbeitsmarktsituation 
allein läßt sich ihre Zunahme also nicht erklären. Offenkundig haben sich 
jedoch die Motive verlagert, mit denen Arbeitskräfte solche Beschäfti
gungsverhältnisse eingehen. 

Vor allem Berufsanfänger und Arbeitslose aus bestimmten Berufen wäh
len diese Beschäftigungsform heute vielfach deshalb, weil ihnen auf dem 
Arbeitsmarkt keine Beschäftigungsalternativen zur Verfügung stehen. An
dere Motive, wie etwa der Wunsch, sich durch Arbeit in verschiedenen Be
trieben zunächst beruflich zu orientieren und Berufserfahrung zu sam
meln, die früher durchaus für eine Beschäftigung bei einem Leiharbeitsun-
ternehmen sprechen konnten, verlieren demgegenüber an Gewicht, auch 
wenn es durchaus noch eine nicht unbeträchtliche Zahl von Arbeitneh
mern gibt, die aus diesen Gründen eine Beschäftigung als Leiharbei
ter/Leihangestellter aufnehmen (vgl. Brose, Schulze-Böing, Wohlrab-Sahr 
1987; Baumeister, Bollinger, Pfau 1988). 

e) "Abhängige" Selbständigkeit 

Obgleich die "abhängige" Selbständigkeit auch schon in den 70er Jahren 
ausgeweitet worden ist, legen die bislang von uns durchgeführten Fallstu
dien und Expertengespräche nahe, daß der Schwerpunkt der Ausweitung 
in den 80er Jahren lag. Exakte Daten liegen allerdings nicht vor, was ins
besondere mit den Definitionsproblemen zusammenhängt. 

Es gibt jedoch Hinweise darauf, daß die hohe Arbeitslosigkeit der 80er 
Jahre zumindest einer der für die Ausbreitung "abhängiger" Selbständig-
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keit relevanten Faktoren ist: So hat eine international vergleichende Stu
die ergeben, daß fast überall die Zahl der Firmenneugründungen in Zeiten 
der Arbeitslosigkeit ansteigt - insbesondere im Bereich der Einpersonen-
Unternehmen und der kleinen Familienbetriebe (vgl. Bögenhold, Staber 
1990). Nach Aussagen des Ifo-Instituts (Heinze, Scheidt, Vogler-Ludwig 
1986) läßt sich in jedem zweiten Fall der Neugründung eines Betriebes ein 
Zusammenhang mit der Arbeitsmarktkrise herstellen, und Untersuchun
gen des Instituts für Mittelstandsforschung zufolge werden Gewerbe häu
fig von Personen angemeldet, die entweder arbeitslos sind (17 % der 
Gründer) oder ihren Arbeitsplatz als unsicher empfinden (43 %). Insge
samt also eine Fülle von Hinweisen, daß der "Gründerboom" der vergan
genen Jahre zumindest in Teilen nicht auf die freie Entscheidung der 
Gründer, sondern häufig auf einen Mangel an Erwerbsalternativen in ab
hängiger Beschäftigung zurückzuführen ist. 

5. Fazit 

Ein generelles Interesse der Betriebe an "atypischer" Beschäftigung läßt 
sich nicht feststellen. Auch läßt sich der Einsatz und die Ausweitung sol
cher Beschäftigungsformen nur begrenzt mit einem, auf externen Markt
veränderungen beruhenden höheren Flexibilitätsbedarf der Betriebe er
klären. Vielmehr lassen sich zumindest drei Betriebstypen mit deutlich un
terschiedlichem Einsatz "atypischer" Beschäftigungsverhältnisse benennen. 

Die Mehrzahl der Betriebe setzt offenbar nach wie vor auf eine Politik der 
stabilen Beschäftigung ihrer Belegschaft. Den Flexibilisierungsanforderun
gen des Marktes begegnen diese Betriebe mit Maßnahmen, die auf einen 
zeitlich oder funktional flexiblen Einsatz ihrer Stammbelegschaften - durch 
Variation der Arbeitszeit (Mehrarbeit, Kurzarbeit u.a.) und eine durch 
Qualifikation und entsprechende Arbeitsorganisation gestützte vielfältige 
Einsetzbarkeit - abzielen. Die "atypische" Beschäftigung hat im Kanon der 
Rationalisierungs- und Flexibilisierungsinstrumente dieser Betriebe, bei 
denen es sich vorwiegend um ökonomisch gesunde Betriebe mit geringen 
Auslastungsschwankungen und qualifiziertem Personal handelt, norma
lerweise keine Bedeutung. 

Eine offensive, strategische Nutzung von "atypischer" Beschäftigung findet 
sich bei diesen Betrieben allenfalls in "dezentralen" Tätigkeitsbereichen, 
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die außerhalb des engeren betrieblichen Kooperationszusammenhangs an
gesiedelt sind (Außendienst, Straßengütertransport u.a.). Ansonsten ist die 
Existenz derartiger Beschäftigungsformen in diesen Betrieben darauf zu
rückzuführen, daß sie auf bestimmte Arbeitskräfteprobleme reagieren 
müssen: auf die speziellen Arbeitszeitwünsche von Mitarbeiterinnen mit 
kleinen Kindern, auf Personalausfall durch Mutterschaft, Urlaub, Wehr
und Zivildienst oder Krankheit und - in zunehmendem Maße - auf den 
temporären Ausfall von Personal infolge arbeitnehmerfreundlicher Frei
stellungsregelungen wie dem Erziehungsurlaub oder dem sabbatical. Zu 
beobachten ist allerdings, daß nicht wenige Betriebe dieses Typs dazu 
übergehen bzw. übergegangen sind, unregelmäßig anfallende Aufgaben an 
andere, zumeist kleinere Betriebe zu vergeben, die diese Tätigkeiten nicht 
selten gerade deshalb kostengünstiger und flexibler durchführen können, 
weü sie ihrem Personal "atypische" - zum Teil auch tatsächlich prekäre -
Beschäftigungsverhältnisse zumuten. 

Beim zweiten Typ von Betrieben ist die Beschäftigungspolitik ebenfalls 
primär auf eine stabüe Kernbelegschaft und auf eine interne Bewältigung 
von Flexibilitätsproblemen ausgerichtet. Jedoch reichen bei diesen Betrie
ben die internen Puffer und Flexibilitätspotentiale im Rahmen des Nor
malarbeitsverhältnisses nicht aus, um die Wechsel im benötigten Arbeits
volumen und in der verfügbaren Personalkapazität zu bewältigen. Das be
trifft insbesondere kleinere und mittelgroße Betriebe aus Branchen mit 
hohen Absatzschwankungen. Je nach Art der Schwankungen und der so
zialen und qualifikatorischen Struktur der Beschäftigten werden hier die 
Anpassungsrisiken entweder vermehrt auf externe Arbeitskräfte verlagert, 
die je nach Bedarf und meist mittels "atypischer" Beschäftigung geheuert 
und gefeuert werden, oder aber es werden Teile der Stammbelegschaft in 
flexibler Teilzeitarbeit beschäftigt, wie im Einzelhandel, wo die Teilzeitar
beit zunehmend den Charakter eines systematisch genutzten, universalen 
Flexibilisierungsinstruments erhält. 

Für den dritten Typ von Betrieben schließlich scheint es sich beim Einsatz 
"atypischer" Beschäftigung demgegenüber eher um einen zentralen Faktor 
der Überlebensstrategie zu handeln. Sie beschäftigen große Teüe ihrer 
Belegschaften in "atypischer" Beschäftigung und setzen diese Beschäfti
gungsform gezielt als Instrument zur Verbilligung und Flexibilisierung 
ihres Arbeitseinsatzes ein. Das betrifft vor allem ökonomisch schwächere, 
neu gegründete und/oder kleinere Betriebe - insbesondere aus dem 
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Dienstleistungsbereich die mit gering qualifizierten Arbeitskräften auf 
ihrem Markt als Billiganbieter auftreten. 

Die Voraussetzung dafür, daß die Betriebe solche Strategien vermehrt re
alisieren können, ist auf der Angebotsseite des Arbeitsmarktes zu finden: 
Dort ist die Zahl derer, die bereit sind, solche Arbeitsverhältnisse ein
zugehen, erheblich angestiegen, und für bestimmte Betriebe gewinnt die 
Einrichtung "atypischer" Beschäftigungsverhältnisse dadurch, daß es viele 
Bewerber/innen für solche Stellen gibt, an Attraktivität gegenüber funk
tional äquivalenten Instrumenten der Personal- bzw. Beschäftigungspoli
tik. 

Bei den Personen, die bereit sind, sich auf "atypische" Beschäftigungsver
hältnisse einzulassen, müssen zwei Gruppen unterschieden werden: Da 
sind zum einen Arbeitnehmer/innen, die aufgrund ihrer persönlichen Si
tuation oder infolge der gegebenen Ungleichgewichtssituation auf dem 
Arbeitsmarkt kaum eine Alternative zu einem atypischen Beschäftigungs
verhältnis haben (das sind insbesondere alleinerziehende Mütter oder 
Frauen beim beruflichen Wiedereinstieg, aber auch viele Berufsanfänger 
und gering qualifizierte Arbeitssuchende). Daneben steht aber auch eine 
Gruppe von Arbeitnehmer/innen, die ein Arbeitsverhältnis, das vom 
Normalitätsmuster abweicht, aus individuellen Präferenzen bevorzugen. 
So wächst die Zahl derjenigen, die in solchen Formen der Beschäftigung 
die Möglichkeit sehen, sich Freiräume für die Verwirklichung anderer als 
(unmittelbar) erwerbsbezogener Interessen zu schaffen, die für sie (viel
leicht auch nur in einer bestimmten Lebensphase) Priorität haben oder 
zumindest neben dem Beruf gleichrangig sind. 

Da derartige Beschäftigungsverhältnisse also nicht einfach nur das Ergeb
nis von unternehmerischer Willkür und von Arbeitsmarktzwängen sind, 
kann es zukünftig nicht darum gehen, ihre Ausweitung wieder rückgängig 
zu machen und das Normalarbeitsverhältnis wieder zum Maß aller Dinge 
zu erheben. Es gilt vielmehr, die besonderen existentiellen und sozialen 
Risiken der Beschäftigten in dieser Art von Arbeitsverhältnissen - welche 
eine Folge des mangelnden rechtlichen und sozialen Schutzes dieser Be
schäftigungsformen sind - zu beseitigen. Diese Risiken liegen insbesondere 
darin, daß: 
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- "atypische" Beschäftigungsverhältnisse, abgesehen von der Teilzeitar
beit, mangelhaft gegen kurzfristige und willkürliche Entlassungen ge
sichert sind; 

- aufgrund des fehlenden Schutzes die Betriebe ihre Interessen am Ar
beitseinsatz besser gegenüber den Beschäftigten durchsetzen und ih
nen besondere Belastungen zumuten können (vgl. Linne, Voswinkel 
in diesem Band); 

- die "atypische" Beschäftigung für die Arbeitnehmer/innen eine 
schlechtere Absicherung im Fall von Arbeitslosigkeit, Mutterschaft 
und Alter darstellen (vgl. Landenberger in diesem Band). 

Auch wenn das Normalarbeitsverhältnis nicht wieder zum generalisierten 
Standard gemacht werden sollte, so muß angesichts dieser Risiken und der 
Tatsache, daß nicht wenige der betroffenen Arbeitnehmer/innen diese 
Beschäftigungsform nur akzeptieren, weü ihnen keine andere Wahl bleibt, 
arbeitspolitisch dafür Sorge getragen werden, daß die Vorteüe, die atypi
sche Beschäftigungsformen auch bieten, nicht zu Lasten eingrenzbarer 
Arbeitskräftegruppen gehen oder zu sozialpolitisch negativen Spätfolgen 
führen. Mit anderen Worten, die fortschreitende Differenzierung des 
Normalarbeitsverhältnis verlangt nicht nach De-regulierung, sondern nach 
Re-Regulierung (vgl. Geissler, Pfau-Effinger 1989; Mückenberger in die
sem Band) und nach einer arbeits- und sozialrechtlichen Gleichstellung 
mit dem Normalarbeitsverhältnis (vgl. Landenberger in diesem Band). 
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Ulrich Mückenberger 

Re-Regulierung neuer Beschäftigungsformen -
Kann "atypische" Beschäftigung sozial verträglich sein? 
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1. Ausgangspunkte 

1.1 Vorbemerkung zum Gegenstand 

Im folgenden wird die Regelung neuer Formen der Beschäftigung behan
delt, die sich im nationalen Rahmen, aber auch auf europäischer Ebene, 
vollzieht. Mit neuen Beschäftigungsformen sind in jüngster Zeit aufgrund 
technischer und/oder organisatorischer Innovationen sowie aufgrund des 

Semlinger (1991): Flexibilisierung des Arbeitsmarktes 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100398 



Wandels sozialer Einstellungen anwachsende Formen der entgoltenen Be
schäftigung gemeint,1 die sich in noch zu spezifizierender Weise den sub
stantiellen und prozeduralen Garantien des tradierten Arbeits- und Sozial
rechts entziehen und die deshalb eine (ergänzende) Neuregulierung des 
Arbeitsverhältnisses notwendig machen. Solche Formen der Beschäftigung 
waren bereits in den letzten Jahren im Vordringen; zugleich wurde ihre 
weitergehende Legalisierung durch Deregulierung gefordert und gefördert 
(Nachweise bei Mückenberger 1989a, S. 199 ff.). Sie erhalten möglicher
weise durch den Zusammenschluß zwischen der DDR und der BRD eine 
zusätzliche Dynamik. Nicht zufällig gehörte zu den die Währungsunion 
vorbereitenden Gesetzgebungsakten auch die Einführung der Versiche
rungsfreiheit kurzzeitiger bzw. geringfügiger Beschäftigung - also einer 
Selektivität des Sozialversicherungsschutzes, die dem planwirtschaftlichen 
Wohlfahrtsregime der DDR fremd war.2 

12 Typologie neuer Beschäftigungsformen 

Ausgehen kann man von der Denkfigur des Normalarbeitsverhältnisses: 
arbeitsvertraglich ausgedrückt als dauerhaftes und kontinuierliches Vollzeitarbeitsverhältnis eines Arbeitnehmers ohne besondere persönliche 
Merkmale im größeren Betrieb auf qualifizierter Basis. Gegen diesen Hin
tergrund lassen sich neue Beschäftigungsformen nach der Form und dem 
Ausmaß der Abweichung von ihm bestimmen: 

(a) Der Beschäftigung kann die Integration in einen von einem Arbeitge
ber einseitig bestimmten Organisationsbereich fehlen. Fehlen wird dann 
im allgemeinen der Grundtatbestand, von dem in der einen oder anderen 
Form alle europäischen Rechtsordnungen sozialen Schutz abhängig man
chen: die Arbeitnehmereigenschaft oder das Element abhängiger Beschäf
tigung. Vielmehr wird die so ausgestaltete Beziehung als Beziehung zwi-

1 Ausgeklammert bleiben somit alte, nie ganz verschwundene Formen atypischer 
Arbeit wie die traditionelle Heimarbeit, Tagelöhnerarbeit usw. sowie der Be
reich nicht-erwerblicher Arbeit, der im Rahmen familiemechtlicher, nachbar
schaftlicher etc. Beziehungen unentgeltlich oder auf Gegenseitigkeit erfolgt. 

2 Siehe im einzelnen §§ 5, 15 (Krankenversicherung) und 19 (Rentenversiche
rung) des Sozialversicherungsgesetzes der DDR - SVG - vom 28. 6. 1990 (GBl. 
I, S. 486) sowie § 102 AFG-DDR (Arbeitslosenversicherung) vom 22. 6. 1990 
(GBl. I, S. 403). 
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schen Selbständigen betrachtet und dem allgemeinen Zivil- oder Wirt
schaftsrecht zugeordnet werden. 

(b) Es kann sich um Arbeitsverhältnisse handeln, die das fundamentale 
Schutzkriterium der langen Dauer (Seniorität, ancienneté) nicht erfüllen. 
Hierzu zählen Beschäftigungsformen, die auf eine vereinbarte Zeitdauer 
begrenzt sind oder bei Erreichung eines vereinbarten Zieles oder Eintritt 
einer vereinbarten Bedingung enden. Sie alle weisen deshalb sowohl ein 
systematisches Bestandsschutzdefizit als auch Defizite in an Bestands
schutz gekoppelten Gewährleistungen auf. 

(c) Es kann sich um (u.U. langdauernde) Teilzeitarbeitsverhältnisse han
deln, denen ein ihrer Seniorität entsprechender Schutz vorenthalten bleibt, 
weil sie bestimmte gesetzliche oder kollektivvertraglich vereinbarte 
Schwellenwerte nicht erreichen, von deren Erreichung Gewährleistungen 
der sozialen Sicherung - oft auch des Arbeitsrechts - abhängig gemacht 
sind. 

(d) Es kann sich um Arbeitsverhältnisse handeln (bei denen auf seiten des 
Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin persönliche Merkmale wie Alter, Ge
schlecht, Nationalität, Teilhabe an Arbeitgeberfunktionen usw. vorliegen), 
die nicht dem vom Arbeitsrecht unterstellten Normalitätsmuster entspre
chen und die deshalb nicht den normalen sozialen Schutz genießen. 

(e) Es kann sich um Arbeitsverhältnisse handeln, bei denen auf seiten des 
Arbeitgebers/der Arbeitgeberin Merkmale (wie Betriebsgröße, Entkop
pelung von Arbeitsverhältnis und tatsächlicher Ausübung des Direktions
rechts, "Arbeitgeber-Arbeitnehmer" in selbstverwalteten Betrieben, formal 
selbständige Arbeitgeber ohne realen Entscheidungsspielraum usw.) vor
liegen, die nicht dem Normalitätsmuster entsprechen. 

Jede dieser Abweichungen und die ihr zuzuordnenden Fälle werfen 
Schutz- und Gestaltungsprobleme auf. Ihnen flächendeckend nachzuge
hen, ist hier nicht möglich. Die Darstellung wird sich auf befristete Ar
beitsverhältnisse (Problemkreis b), Beschäftigungsauslagerung (Problem
kreis a), Teilzeitarbeit (Problemkreis c) und Leiharbeit (Problemkreis e) 
beschränken. Die Auswahl ist teüweise in der Empirie - dem Anwachsen 
gerade dieser neuen Beschäftigungsformen, aber auch der Disproportio
nalität ihrer Verbreitung (s. dazu Bollinger, Cornetz, Pfau-Effinger in die-
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sem Band) - und teilweise in aktuellen nationalen und internationalen 
Neuregulierungsbestrebungen in Europa begründet. 

13 Neue Beschäftigungsformen als individuelle und kollektive Risiko
verlagerung 

Als Ausgangspunkt für rechtliche Neuregelungsbestrebungen bietet sich 
an, die neuen Beschäftigungsformen als eine Veränderung der in der Un
ternehmens- und der Arbeitnehmerrolle liegenden Risikolagen zu betrach
ten - genauer gesagt: als Externalisierung der vom Unternehmen zu tra
genden Risiken auf Arbeitnehmer, deren Familien und die Gesellschaft 
insgesamt. 

Dem abhängigen Arbeitsverhältnis wohnt von Anbeginn an eine rechtliche 
Risikozuweisung inne, die sich an der dauerhaften Asymmetrie vor allem 
der Weisungsbefugnis und der Gewinnaussicht der Parteien des Arbeits
vertrages festmacht (Ghera 1989, S. 36 ff.). Die Einseitigkeit von Wei
sungsbefugnis und Gewinnaussicht des Unternehmens wird dadurch zu
gunsten des Arbeitnehmers ausgeglichen, daß dem Unternehmen be
stimmte Betriebs- und Wirtschafts-, damit aber auch Lohn- und Bestands
schutzrisiken übertragen werden. Form und Ausmaß dieser Risikozuwei
sung durch die jeweils geltenden rechtlichen Normen verändern sich zwar 
historisch - heute stark unter der Perspektive des Sozialstaatsprinzips -, 
aber sie sind insoweit der Dispositionsbefugnis durch die Arbeitsvertragsparteien entzogen. 

Diese Verbindung der Weisungsbefugnis und der Gewinnaussicht des Un
ternehmens mit der Zuweisung bestimmter Arbeitnehmerrisiken an das 
Unternehmen - die für das Arbeitsverhältnis konstitutiv ist - wird bei fast 
allen genannten neuen Beschäftigungsformen partiell gelockert oder gelöst 
- d.h., es findet eine Risikoexternalisierung vom Unternehmen statt. Ex
ternalisierung (i. S. von Kapp 1988, S. 50/1) ist dabei zu verstehen als die 
vor allem in Marktwirtschaften zu beobachtende, aus einzelwirtschaftlicher 
Rationalität folgende Tendenz, die einzelwirtschaftliche Kostenrechnung 
so weit wie möglich von Kostenelementen zu entlasten, die kosten- und ge
fahrlos nach außen verlagert, eben "externalisiert" werden können. Das 
Konzept hat heute in der Umweltökonomie Konjunktur, aber es gibt kei
nen Grund, es darauf zu beschränken. 
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Die Einordnung der neuen Beschäftigungsformen als Risikoexternalisie-
rung bietet eine regulative Grundidee, die für den weiteren Gedankengang 
bedeutsam ist: Jede Risikoexternalisierung wirft die Frage des Zusam
menhangs von Sachherrschaft und Folgenhaftung - des Verursacherprin
zips bei Entstehung externer (nicht nur monetär verstandener) Kosten -
auf und legt die Re-Internalisierung dieser Kosten auf die verursachende 
Instanz nahe. Im Falle neuer Beschäftigungsformen würde sich diese re
gulative Grundidee dahingehend konkretisieren, daß Risikoverlagerungen 
unterbunden, rückgängig gemacht oder ausgeglichen werden, daß dement
sprechend der soziale Schutz für die von neuen Beschäftigungsformen Be
troffenen aufrechterhalten wird. 

Verschwiegen werden darf allerdings nicht, daß es wenigstens noch zwei 
Probleme zu lösen gibt, wenn die Kategorie der Risikoexternalisierung im 
normativen Kontext des Arbeitsverhältnisrechts operationalisiert werden 
soll: 

- Auch wenn die Kategorie im Prinzip akzeptiert wäre, ist noch nichts 
darüber ausgesagt, welche Risikozuweisung in einem gegebenen hi
storischen Zustand verbindlich, d.h. der Möglichkeit der Externalisie-
rung entzogen sein soll. Damit ist im wesentlichen die verbleibende 
Reichweite der Vertragsfreiheit im Arbeitsverhältnis angesprochen. 

- Offen ist zum anderen, ab welchem Grad der Selbstbestimmung und 
Gewinnaussicht für Beschäftigte die für das Arbeitsverhältnis grund
legende Risikostruktur ihre ratio essendi verliert. Hierin liegt der ra
tionale Kern der von Beuthien herbeigeführten Diskussion um Ar
beitnehmer oder Arbeitsteilhaber (vgl. Mückenberger 1989a, S. 206 
ff.). 

Im Kontext dieser Überlegungen ist nur das erstgenannte Problem ein
schlägig. Man kann ihm vermutlich nur beikommen, indem man aus der 
jeweiligen Arbeitsrechtsordnung historisch konkretisierte und zugleich 
verallgemeinerte Normalitätsmuster extrapoliert (vgl. Mückenberger 
1989b) und ihnen typisierte Risikozuweisungen entnimmt, die der Disposi
tion entzogen sind. Doch kann diese Frage hier nicht weiter vertieft wer
den. 
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1.4 Neue Beschäftigungsformen, kulturelle Vorbedingungen industri
eller Beziehungen und veränderte Einstellungen zu "Arbeit" 

Ein weiterer Ausgangspunkt für rechtliche Neuregelungsbestrebungen 
neuer Beschäftigungsformen sind die, teilweise noch wenig bekannten, 
möglicherweise recht unterschiedlichen kulturellen Muster, auf die sich 
die rechtliche Regelung oder Nicht-Regelung neuer Beschäftigungsformen 
bezieht. Dazu gehören sowohl unterschiedliche industrielle Entwicklungs
grade als auch unterschiedliche soziale Standards in unterschiedlichen Re
gionen und Ländern (vgl. etwa das Ausmaß der informellen Ökonomie in 
Italien, in Frankreich mit demjenigen der BRD). Dazu gehören auch un
terschiedliche, teilweise sich derzeit sichtbar verändernde Bedürfnislagen 
und Orientierungen von Arbeitnehmern/Arbeitnehmerinnen, die wie
derum teilweise auch in der Aufnahme von atypischen Beschäftigungsfor
men zum Ausdruck kommen. 

Zu kurz griffe angesichts dieser Vielfalt ein Regulierungsansatz, der von 
einem einheitlichen Normalitätsmuster - einer Normalbiographie, einer 
Normalarbeitszeit, einem Normalarbeitsverhältnis - ausgeht. Ein solches 
Normalitätsmuster führt automatisch zu einem Stigma des Atypischen ge
genüber Beschäftigungsformen, die von ihm abweichen; es wird zum Ele
ment unterschiedlicher Risikozuweisung an Gruppen abhängig Beschäftig
ter - je nachdem inwieweit ihre Beschäftigungsformen ihm folgen oder 
nicht (dazu auch Bollinger, Cornetz, Pfau-Effinger in diesem Band ). Zur 
Risikoexternalisierung seitens des Unternehmens (oben 1.3) tritt damit 
eine diskriminierende Risikoverteilung unter Beschäftigten hinzu. 

Problemangemessen ist allein, von einer Vielzahl koexistierender Beschäf
tigungsformen auszugehen, ihnen durch den Regulierungsansatz das 
Stigma des "Atypischen" zu nehmen und sie mit einem nicht an das Ar
beitsverhältnis gekoppelten sozialen Sicherungsrahmen zu umgeben (s. 
hierzu Landenberger in diesem Band). Ein Neuregulierungsansatz muß 
aber neben dem Schutz- auch ein Gestaltungsansatz sein, der den verän
derten Bedürfnissen arbeitender Menschen - nach Unterordnung der Er
werbsarbeit unter Lebensbedürfnisse, nach Veränderung der Geschlech
ter- und Generationenbeziehung, nach gesicherten Lebensformen außer
halb lebenslanger unselbständiger Beschäftigung - Rechnung trägt und 
Raum gibt. Selbständigkeit, Teilzeitarbeit, zuweilen auch Leiharbeit wird 
den Arbeitenden keineswegs ausschließlich aufgezwungen, sondern ent-
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spricht oft ihren, ggf. lebensphasenspezifischen, Optionen. Was ihnen auf
gezwungen wird, ist die soziale Diskriminierung, die mit der Abweichung 
vom Normalitätsmuster meist verbunden ist. 

1.5 Vielfalt, individuelle Optionalität und sozialer Schutz als Orientie
rungen 

Regulativer Ausgangspunkt beim Umgang mit neuen Beschäftigungsfor
men wäre somit ein doppelter. Die Sozialordnung müßte Selbstbestim
mungsspielräume der arbeitenden Individuen - unter unterschiedlichen le
benszyklischen, regionalen und nationalen Bedingungen - durch einen re
gulativen Rahmen ausweiten und sichern und mit kollektiven Formen so
zialen Schutzes verbinden. Gleichzeitig müßte sie den zu beobachtenden 
Risikoverlagerungen durch veränderte Formen sozialen Schutzes für die 
davon Betroffenen entgegentreten. 

2. Regulierungsbestrebungen 

2.1 Europäische Beispiele 

Neue Beschäftigungsformen führen derzeit in allen EG-Ländern zu Regu
lierungsveränderungen3 - paradoxerweise fast überall auch zu mehr oder 
minder starker Deregulierung.4 Im folgenden sollen nicht nationale 
Rechtsentwicklungen analysiert werden, vielmehr wird die Ebene 
potentieller europäischer Regulierung gewählt. Dabei gut das Interesse 
nicht der Nachzeichnung der Entwicklung des Europarechts, sondern 
sozusagen dem Test der unter 1. skizzierten Bewertungskriterien und der 
Gewinnung von Regulierungsideen. Die dann unter 3. entwickelten 
Überlegungen und Vorschläge für eine Re-Regulierung sind nicht in erster 

3 Für das Gebiet neuer Beschäftigungsformen sind einige neuere Texte der Euro
päischen Gemeinschaft, der ILO, der Vereinten Nationen und des Europarates 
von Bedeutung, die zitiert sind von Bercusson 1989, S. 107 ff.; Däubler, Kitter, 
Lörcher 1990, S. 959 ff. 

4 Für England, Frankreich und die Bundesrepublik vgl. Mückenberger 1989b; s. 
auch Mückenberger, Deakin 1989. 
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Linie im europäisch-rechtlichen Rahmen, sondern im nationalen Rahmen 
(etwa der Neuregelung von Beschäftigungsverhältnissen in der Bundes
republik) zu verstehen. 

Interessant im Zusammenhang dieses Aufsatzes sind Entwürfe der EG-
Kommission, die sich mit befristeten Arbeitsverhältnissen, mit Arbeit
nehmerüberlassung und mit Teilzeitarbeit beschäftigten.5 Die Befristungs
regelung sieht vor: das Erfordernis einer vorübergehenden Tätigkeit; ein 
Gebot, befristete Beschäftigung nicht willkürlich von Schutzvorschriften 
auszunehmen (arbeitsrechtliches Diskriminierungsverbot); und gewisse Si
cherungen gegen Gesetzesverstöße des Arbeitgebers. Die weitmaschigen 
Bestimmungen lassen den Mitgliedsstaaten wie auch den Tarifvertragsparteien große Spielräume, selbst davon noch abzuweichen.6 

Für Arbeitnehmerüberlassung strebt die Kommission an: die amtliche 
Zulassung von Verleihunternehmen; die (dem Befristungsentwurf ent
sprechende) Beschränkung der Überlassung auf vorübergehende Tätigkei
ten; die angemessene Information von Leiharbeitnehmern über ihre 
Rechte und ein (wiederum dem Befristungsrecht entsprechendes) Verbot 
arbeits- und sozialrechtlicher Diskriminierung von Leiharbeitern. 

Der Entwurf der Teilzeit-Richtlinie besteht hauptsächlich aus einem de
taillierten arbeitsrechtlichen und einem allgemeinen sozialrechtlichen Dis
kriminierungsverbot: Es besteht wesentlich in dem Gebot, Teilzeitbeschäf
tigte wegen ihrer kürzeren Arbeitszeit nicht gänzlich von bestimmten Ge
währleistungen auszuschließen, sondern sie proportional zu ihrer verkürz
ten Arbeitszeit daran teilhaben zu lassen (dies ist das sog. "Pro-rata-Prin-
zip", das in 2.2 diskutiert wird). Daneben finden sich eine Option zum 

5 Es handelt sich um einen Entwurf zu "temporary employment businesses" und 
"fixed-duration contracts of employment" von 1982 (überarbeitet 1984) und 
einen Entwurf zu "voluntary part-time work" von 1982 (überarbeitet 1983). Hin
zuweisen ist darauf, daß beide Entwürfe - auch in ihrer überarbeiteten Form -
bis heute nicht vom Ministerrat angenommen sind. Sie befinden sich derzeit in 
einem erneuten Überarbeitungsprozeß (s. Financial Times vom 14.6.1990). 

6 Auf Einzelnachweise aus diesen Entwürfen wird im folgenden verzichtet. Auch 
eine Auseinandersetzung mit den schwierigen terminologischen Fragen und 
Übersetzungsfragen kann hier nicht geführt werden, weil sich diese aus der teil
weise völlig unterschiedlichen nationalen Bewertung dieser Beschäftigungsver
hältnisse ergeben. 
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Überwechseln von Teilzeit- in Vollzeitarbeit und umgekehrt - wenn auch 
nur als Recht auf vorrangige Berücksichtigung bei freiwerdenden Stellen -
sowie implementative Bestimmungen. Ausnahmen durch nationale Ge
setzgeber und Tarifvertragsparteien - wie sie etwa § 6 des Beschäftigungs
förderungsgesetzes (BeschFG) enthält - sieht der Entwurf dagegen nicht 
vor. 

22 Kritische Bewertung 

Gespür für die Strukturprobleme der neuen Beschäftigungsformen - wie 
sie im ersten Abschnitt skizziert wurden - kann man keinem der Entwürfe 
nachsagen. 

(a) Durchweg setzen die Entwürfe die Arbeitnehmereigenschaft voraus, 
an den die Schutzregelungen anknüpfen, wobei der zugrunde gelegte Ar
beitnehmerbegriff der Problematik atypischer Beschäftigungsformen nicht 
gerecht wird: Sie werden z. B. solche Risikoexternalisierungen nicht ver
hindern, die gerade darin bestehen, eine Beschäftigung nicht mehr als ab
hängiges Arbeitsverhältnis, sondern als selbständige Dienst- oder Werk
vertragsbeziehung zu organisieren. So werden sie an einer Situation wie in 
England abgleiten: Dort ist "agency work"7 nicht nur weitgehend ungere
gelt und in einer Grauzone zwischen abhängiger Beschäftigung und Selb
ständigkeit angesiedelt, sondern dort wird "agency workers" nach einer 
neueren Rechtsprechung die Arbeitnehmereigenschaft gänzlich abgespro
chen (Mückenberger 1989b). Überhaupt bleibt die Flanke der Flucht aus 
dem Arbeitsrecht durch "self-employment" und - damit - die wirtschafts
rechtliche Koordination Selbständiger offen. 

(b) Die in den Entwürfen enthaltenen Diskriminierungsverbote arbeits-
und sozialrechtlicher Art gehen an der strukturellen Diskriminierung der 
neuen Beschäftigungsformen vorbei, die in zweierlei besteht: 

7 Dies ist der englische Ausdruck für Arbeitnehmerüberlassung. Dabei wird aber 
(s. weiterer Text) regelmäßig kein Arbeitsverhältnis zwischen Leiharbeitnehmer 
und Verleihfirma unterstellt wie in Frankreich öder der BRD. Vielmehr wird 
der Verleiher als privater Arbeitsvermittler tätig; ein Arbeitsverhältnis entsteht 
allenfalls mit der Firma, an die vermittelt wurde. 
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- Erstens werden bestimmte Beschäftigungsformen, zu denen viele der 
"neuen" zu rechnen sind, überhaupt aus dem rechtlichen Schutz aus
gegrenzt. Hier spielt die Problematik von "Schwellenwerten" eine 
Rolle, die Beschäftigte unterhalb eines bestimmten Minimums von 
Wochenarbeitszeit, Monatseinkommen oder Beschäftigungsdauer von 
sozialem Schutz gänzlich ausschließen. 

- Zweitens verhindert das Pro-rata-Prinzip - also das Prinzip, daß Teilzeitbeschäftigte nicht gänzlich vom sozialen Schutz ausgenommen 
sind, aber an ihm nur im Verhältnis ("pro rata") ihrer individuellen 
zur betriebsüblichen Wochenarbeitszeit teilnehmen - vielleicht unmit
telbare willkürliche Ungleichbehandlung; es beseitigt aber nicht das 
Problem, daß unstetig oder nicht in Vollzeit Beschäftigte bei ein
kommensbezogenen Sozialleistungen (Renten, Kranken- oder Ar
beitslosengeld, kurzum: bei allen "Lohnersatzleistungen") strukturell 
unterversorgt bleiben, ja es vollzieht diesen Unterversorgungsmecha
nismus geradezu. 

Das Pro-rata-Prinzip ist das Prinzip aller Entwürfe, und das Prinzip der 
Schwellenwerte wird in auffälliger Weise in den Teilzeit-Entwürfen bestä
tigt, wenn diese zwar den Ausschluß sozialrechtlicher Diskriminierung 
Teilzeitbeschäftigter proklamieren, jedoch hinzufügen: "Die Mitgliedsstaa
ten brauchen diese Vorkehrung nicht auf Teilzeitbeschäftigte anzuwenden, 
deren Arbeitszeit und/oder Einkommen unterhalb der Berechtigungs
schwelle für gesetzliche oder berufliche soziale Sicherungssysteme liegen." 
(Übers. d.V.) Dabei machen sich die indirekten Effekte gegen neue Be
schäftigungsformen zwar auch auf arbeitsrechtlichem, vor allem aber auf 
sozialrechtlichem Gebiet bemerkbar. Eine Regelung neuer Beschäfti
gungsformen, die nicht auch den sozialrechtlichen Schutz auf deren 
Schutzdefizite zuschneidet, geht deshalb an den Strukturproblemen neuer 
Beschäftigungsformen vorbei.8 

(c) Auch das Problem der Risikoexternalisierung wird in den Entwürfen 
nicht gesehen und aufgegriffen. Sonst hätten die Entwürfe in bestimmten 
solcher Fälle kompensatorische - in unserem Sprachgebrauch: reinternali-

8 Dieser Einwand trifft auch die §§ 2 bis 6 BeschFG 1985, die für sich in Anspruch 
nehmen, Teilzeitarbeit erstmals in der Bundesrepublik gesetzlich geregelt zu 
haben. 
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sierende - Regelungen treffen müssen. Als solche kommen z. B. "Prekari-
tätsprämien" zugunsten der prekär Beschäftigten und "Prekaritätslasten" 
zuungunsten der prekär beschäftigenden Unternehmen in Betracht. Solche 
Regelungen kennen beispielsweise das französische und sogar das engli
sche Recht, die nach Ablauf befristeter Arbeitsverhältnisse die Zahlung 
einer Abfindung - in England allerdings u. U . durch vorherige Verzichts
möglichkeiten ("waivers") durchlöchert - vorsehen. Umgekehrt tragen die 
Entwürfe der EG-Kommission selbst noch zur Risikoexternalisierung bei, 
indem sie bei der Anrechnung atypisch Beschäftigter auf die für individu
elle oder kollektive Rechte bedeutsamen Schwellenwerte das Pro-rata-
Prinzip annehmen. Für deregulierende Tendenzen im Teilzeitarbeitsrecht 
der Bundesrepublik oder Frankreichs ist das zwar charakteristisch, sozial
politisch zwingend oder auch nur wünschenswert ist es aber keineswegs. 

(d) Einige Regelungen in den Entwürfen legen die Vermutung nahe, daß 
es weniger um den Schutz der in neuen Formen Beschäftigten als um den 
Schutz vor ihnen geht. Dies in doppelter Weise: als Schutz der "normal" 
Beschäftigten vor Unterbietungskonkurrenz und als Schutz der an natio
nalen und internationalen Märkten operierenden Unternehmen vor Wett
bewerbern, die mit niedrigeren sozialen Standards operieren.9 Die dabei 
verfolgten Regulierungszwecke sind gewiß nicht per se illegitim, aber sie 
sind nicht unbedingt deckungsgleich mit dem sozialen Schutzbedarf der in 
neuen Beschäftigungsformen Tätigen. 

(e) Lichtblicke - i.S. der unter 1. genannten Beurteilungsmaßstäbe - finden 
sich in den Teilzeitentwürfen. Dazu gehört einmal die genannte Option 
der Teilzeitbeschäftigten, von Teil- in Vollzeit und umgekehrt wechseln zu 
können. Dieser Vorschlag nimmt erstmals den Gestaltungsansatz im Hin
blick auf eine Vielfalt wünschenswerter Beschäftigungsformen überhaupt 
auf. Zum anderen widersetzt sich der Entwurf der in neuerer Deregulie
rungsgesetzgebung - wie § 6 des deutschen BeschFG 1985 - zu verzeich
nenden Tendenz, staatliches Recht durch Kollektivverträge abdingbar, de
rogierbar, zu machen. Er bemüht sich damit um das, was in Frankreich als 
"ordre public social" bezeichnet wird: ein Verständnis des sozialstaatlichen 

9 Der jüngste Kommissions-Entwurf (s. Bericht in Financial Times vom 14. 6. 
1990) trägt dieses Konzept sogar im Titel: "Proposai for a Council Directive on 
the approximation of the laws of the Member States relating to certain employ
ment relationships with regard to distortions of competition." 
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Gesetzesregimes als unabdingbarer Sockel, jenseits dessen freüich Raum 
für verbessernde kollektive Aushandlungsprozesse bleibt.10 Diesem Prin
zip entspricht, daß für das nationale Recht das Günstigkeitsprinzip pro
klamiert wird: Nationale Regelungen dürfen zwar nicht zuungunsten, wohl 
aber zugunsten der Beschäftigten vom europäischen Recht abweichen. 

3. Rechtliche Problemstellungen 

3.1 Anwendungshürde Arbeitnehmereigenschaft 

Der Neudefinition und Vereinheitlichung bedarf angesichts der wachsen
den Typenvielfalt von Beschäftigungsformen der Arbeitnehmerbegriff. 
Regulierung auf dem Gebiet industrieller Beziehungen muß einen typisier
ten Sondertatbestand dauerhafter Abhängigkeit und Schutzbedürftigkeit 
bei der Verrichtung von Erwerbsarbeit formulieren, um sich seiner als 
Anknüpfungspunkt schützender und gestaltender Eingriffe bedienen zu 
können. In den westlichen Rechtsordnungen hat sich als dieser Sondertat
bestand rechtstechnisch die Arbeitnehmereigenschaft herausgebüdet. Sie 
stellt deshalb auch bei rechtlicher Anerkennung und Ausgestaltung unter
schiedlichster Arbeitsverhältnistypen die erste Anwendungshürde von Ar
beitsrecht dar. 

(a) Die Notwendigkeit einer Neuformulierung ist - auf nationaler wie auf 
europäischer Ebene - wenigstens zweifach: 

- Wie in offenbar allen westlichen Ländern (Beispiel: Ghera 1989, S. 41 
ff.) ist in der Bundesrepublik die Arbeitnehmereigenschaft nicht ge
setzlich geregelt. Sie wird vielmehr bei der Anwendung arbeitsrechtli
cher Gesetze vorausgesetzt, daher in praxi durch Rechtsprechung im
plementiert. Auch die besprochenen Kommissions-Entwürfe setzen 
nicht nur die Existenz eines einheitlichen Arbeitnehmerbegriffes vor
aus, sondern unterstellen zudem die Anerkennung der Arbeitnehmer
eigenschaft, etwa der Leiharbeiter. Dies kann aber etwa für den eng-

10 Die Geltung des "ordre public social" ist freilich auch in Frankreich nicht mehr 
ungefährdet. 
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lischen Fall des "agency workers" nicht durchweg, und offenbar zu
nehmend weniger, untersteilt werden. Ferner beschränken sich die 
Entwürfe auf die Regulierung unstetiger ("temporary") Zeitarbeits
verhältnisse, was sie auf Rechtsordnungen weitgehend unanwendbar 
macht, die - wie Deutschland und Frankreich - die sozialpolitische 
Strategie der Verstetigung des Rechtsverhältnisses Leiharbeitneh
mer/in und Verleihfirma betreiben. 

- Die Risikoexternalisierung in Gestalt der Beschäftigungsauslagerung 
wird von den bestehenden Regulierungssystemen nicht erfaßt. Dies 
gut - wie gezeigt - auch für die Entwürfe der EG. Insofern fehlen Be
griffe für die Problemflut, die sich etwa in England unter dem Begriff 
"self-employment", in Ländern mit wenig ausgeprägtem Typenzwang 
unter dem "Umfeld" ("dintorni", vgl. Pedrazzoli 1989) abhängiger Be
schäftigung, in Deutschland unter dem wenig trennscharfen Begriff 
der "Schein-Selbständigkeit" verbirgt. 

(b) In der Bundesrepublik dominiert - wie in den meisten europäischen 
Ländern - bei der Abgrenzung der Arbeitnehmereigenschaft meist noch 
das Kriterium der "Unselbständigkeit" oder der "persönlichen" (im Gegen
satz zur bloß wirtschaftlichen) Abhängigkeit. Aus zwei Gründen büßt die
ses Kriterium zunehmend seine regulative Kraft ein. Einmal haben sich -
aufgrund der neuen Vielfalt von Beschäftigungsformen - fraglose Selbst
verständlichkeiten, wer denn nun Arbeitnehmer ist und wer nicht, ver
flüchtigt. Der Arbeitnehmerbegriff hat so ein neuartiges empirisches Sub
strat zu bewältigen. Zum anderen haben technisch-organisatorische Neue
rungen Beschäftigungsverhältnisse aus der persönlichen Kontrolle des Ar
beitgebers heraustreten lassen, ohne daß aber der soziale Schutzbedarf 
entfallen wäre - Telearbeit ist hier ein populäres, wenn auch nicht sehr 
verbreitetes Beispiel. 

(c) Für die Neuregelung des grundlegenden Anknüpfungstatbestandes von 
Arbeitsrecht ist bereits die regulative Idee der Risikoauslagerung und der 
Notwendigkeit ihrer Re-Internalisierung nutzbar zu machen. Technisch 
bestehen dafür drei Möglichkeiten, für die es auch durchweg schon Regu
lierungsansätze gibt: 

- Erstens kann der Arbeitnehmerbegriff ausgedehnt werden. Er würde 
sich dann beispielweise auf Fälle erstrecken, in denen die Beschäfti-
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gung sich in sachlicher oder organisatorischer Abhängigkeit des Auf
tragnehmers vom Auftraggeber vollzieht, und in denen die Macht, die 
Rechtsform des Beschäftigungsverhältnisses in bestimmter Weise zu 
definieren (z.B. als Selbständigkeit statt abhängiger Beschäftigung), 
allein beim Auftraggeber liegt. Auf diese Weise würde man neuere 
Beschäftigungskonstellationen - wie etwa die Franchising-Verträge 
von Verkaufsfahrern oder die vertraglich vereinbarte Selbständigkeit 
der Kamerateams von Rundfunkanstalten - sozialpolitisch sinnvoller 
bewältigen als heute, wo die durch das Ausweichen aus dem Arbeits
recht bewirkte Risikoverlagerung einfach hingenommen wird. 

- Zweitens läßt sich eine Mittelkategorie von Nicht-Arbeitnehmern bil
den und entsprechend dem Grad der Risikoexternalisierung ausdeh
nen, auf die wegen ihres sozialen Schutzbedarfs Teñe des Arbeits
und Sozialrechts angewandt werden. Diese Regulierungstechnik fin
det im deutschen Recht bei den "arbeitnehmerähnlichen Personen" 
statt (in Italien ist vergleichbar das Konzept der "para-subordina-
zione"). Sie findet sich bei der Regulierung der Beschäftigung etwa 
von freien Mitarbeitern bei den Medien oder bei Heimarbeitern. 
Vorausgesetzt wird dabei durchweg ein hoher Grad der wirtschaftli
chen Bindung an einen einzelnen Auftraggeber.11 Diese Regulie
rungstechnik hat daher bislang nur eine begrenzte sozialpolitische 
Reichweite. 

- Rechtliche Gewährleistungen können schließlich drittens - wie andeu
tungsweise im englischen Anti-Diskriminierungsrecht und bei den 
versicherungs- und damit beitragsunabhängigen Sozialleistungen im 
deutschen Sozialrecht (BAFöG, Wohngeld) - wo immer möglich 
überhaupt vom Erfordernis eines Arbeitsverhältnisses abgekoppelt 
werden. Diese Regulierungstechnik wird im deutschen Arbeitsrecht 
kaum angewandt. Daß durch sie Konflikte mit den Prinzipien des gel
tenden Sozialversicherungssystems - Beitrags-, Äquivalenz-, letztlich 
das auf Erwerbsarbeit reduzierte Leistungsprinzip - aufgeworfen wer
den, soll an späterer Stelle nochmals aufgegriffen werden. 

11 § 12a Tarifvertragsgesetz verlangt, daß mehr als die Hälfte oder - bei Journali
sten - mehr als ein Drittel der Bezüge von einem Auftraggeber stammen. 
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Wahrscheinlich wird allein eine Kombination der drei Möglichkeiten die 
Anwendungshürde der Arbeitnehmereigenschaft im Fall neuer Beschäfti
gungsformen entschärfen. 

32 Anwendungshürde Schwellenwerte 

Ein zunehmendes sozialpolitisches Problem ist die Existenz arbeits- und 
vor allem sozialrechtlicher Schwellenwerte, von denen Schutz abhängig 
gemacht wird. 1 2 Gegen dieses stellen sich, wie gezeigt, auch die Entwürfe 
der EG-Kommission blind. Die Existenz solcher Schwellen hat sich früher 
darauf gegründet, daß soziale Sicherung auf Sozialverbände (Familie), 
nicht auf Individuen zugeschnitten war. Die seit langem zu verzeichnende 
Erosion dieser subsidiären Netze macht heute aber statt einer abgeleiteten 
die originäre Sicherung der Individuen unverzichtbar. Dies gut auch für 
neue Beschäftigungsformen. Sie dürfen generell nicht mehr als "Zubrot", 
als "Mitverdienst", verstanden, also im Kontext eines bestehenden famili
ären Verbandes gedacht werden. Es muß vielmehr davon ausgegangen 
werden, daß sie zumindest auch zur individuellen Existenzsicherung aus
geübt werden können und ausgeübt werden. Deshalb muß auch ihre sozi
alpolitische Ausgestaltung individuell existenzsichernd sein. 

Mit diesem Ausgangspunkt sind persönliche13 Schwellenwerte wahr
scheinlich strukturell unvereinbar. Der Zugang zur Arbeitslosen- und zur 
Krankenversicherung, zur gesetzlichen und betrieblichen Alterssicherung, 
zur Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle, zum Bestandsschutz des Arbeits
verhältnisses und zu anderen arbeits- und sozialrechtlichen Sicherungen 
müßte somit von der Erfüllung bestimmter Mindestwochenarbeitszeiten 
und Verdiensthöhen wie auch einer bestimmten Mindestbeschäftigungs-
dauer befreit werden. Ausgenommen werden könnten allein Fälle, in 

12 Zur Systematik und Funktion vgl. Mückenberger 1989b. 
13 Neben persönlichen Schwellenwerten, die an Eigenschaften oder Tätigkeiten ei

ner Person anknüpfen (Wochenarbeitszeit, Einkommen, Alter, Dauer der Be
triebszugehörigkeit usw.), gibt es auch solche, die an betrieblichen Eigenschaf
ten oder Merkmalen anknüpfen: etwa an der Beschäftigtenzahl in § 1 Betriebs
verfassungsgesetz (BetrVG) und § 23 Kündigungsschutzgesetz (KSchG); oder 
am "Alter" des Betriebes in § 112a Abs. 2 BetrVG und § 1 Abs. 2 Ziff. 1 
BeschFG. Diese sachlichen oder betrieblichen Schwellenwerte wären anderen 
Bewertungskriterien zu unterwerfen als den im Text diskutierten. 

Semlinger (1991): Flexibilisierung des Arbeitsmarktes 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100398 



denen diese Risiken anderweitig abgesichert sind. Ohne solche Ab-
schwächung von persönlichen Schwellenwerten bleiben diese - als Anwen
dungshürde sozialen Schutzes - Bestandteile von Strategien der Risiko
auslagerung. 

33 Arbeitsrechtliche Defizite hinsichtlich individueller Optionalität 
und sozialem Schutz 

Bei der Re-Regulierung auf arbeitsrechtlichem Gebiet geht es sowohl um 
individualrechtliche Standards als auch um kollektivrechtliche Sicherungsprozeduren zugunsten neuer Beschäftigungsformen. 

Ausgangsfrage ist, ob die Wahl vom Normalarbeitsverhältnis abweichen
der Beschäftigungsformen eines materiellen Sachgrundes bedarf.14 Die 
damit unmittelbar zusammenhängende Frage ist, ob es sich dabei um eine 
Kasuistik handeln soll - also um eine abschließende Aufzählung zulässiger 
Anwendungsfälle - oder um eine Generalklausel, die sozusagen ein "un
normales" Arbeitsverhältnis nur für "unnormale" Tätigkeiten/Aufgaben 
zuläßt. 

Der Umgang mit Kasuistiken ist heikel, da sie der Vielzahl der Fälle nicht 
rechtzeitig gerecht werden und daher fortwährender Nachbesserung unter
liegen. So hat z.B. die Regelung des französischen Befristungs- und Leih
arbeitsrechts mit einer abschließenden Aufzählung zulässiger Befristungs
und Überlassungsfälle begonnen, ist dann aber rasch zur Ausweitung die
ser Kasuistik und schließlich zu einer Generalklausel übergegangen. Zu 
berücksichtigen ist auch, daß eine zu enge Beschränkung von Zulassungs
gründen dem Ziel der Realisierung individueller Optionen zuwiderlaufen 
kann. Das Problem von Generalklauseln - eine hohe Implementationsun
gewißheit - ist bekannt. Andererseits dürfte allein ein sachliches Begrün
dungserfordernis15 einen betrieblichen Kommunikationsprozeß über eine 
etwaige Risikoauslagerung und deren Bewältigung in Gang setzen. 

14 Dies ist im französischen und (jedenfalls bis 1985) deutschen Befristungsrecht 
und im französischen Leiharbeitsrecht der Fall (dies im Gegensatz zum deut
schen, wo nur eine Höchstdauer festgelegt ist). 

15 Im französischen Arbeitnehmerüberlassungsrecht z.B. gibt es eine solche Gene
ralklausel, nicht nur eine allein zeitliche Höchstgrenze wie im deutschen. 
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Um diesen verschiedenartigen Gesichtspunkten Rechnung zu tragen, 
könnte eine Re-Regulierung etwa folgendermaßen beschaffen sein: 

- Im Ausgangspunkt wären sachliche Begründungserfordernisse für 
abweichende Beschäftigungsformen auf Fälle zu beschränken, die 
nicht dem eigenen Wunsch des/der Beschäftigten entsprechen. 

- Innerhalb der verbleibenden Fälle wäre eine Typisierung nach Art 
und Grad der Risikoauslagerung vorzunehmen und mit Re-Internali-
sierungen auszustatten, die sowohl Optionalität als auch Schutz si
chern. Der Fall mit der schärfsten Risikoverlagerung ohne Zugewinn 
an Optionalität für Beschäftigte dürfte befristete Beschäftigung sein, 
die nicht auf eigenen Wunsch zurückzuführen ist, und bei der auf Sei
ten des/der Beschäftigten sozusagen eine typische Dauerbeschäfti
gungserwartung16 besteht (und enttäuscht wird). Hier bietet sich 
zweierlei an. Man könnte sie dem Regime von "Risikoprämien" (Ab
findungen) unterwerfen - wie in Frankreich und (allerdings eben mit 
Verzichtsmöglichkeit) in England. Man könnte sie weitergehend dem 
Kündigungsrecht angenäherten Kontrollen unterwerfen - etwa durch 
vergleichbare betriebliche Mitbestimmungsrechte, durch Einbezie
hung in den Kündigungsschutzprozeß o. ä. 

- Für alle vier hier in Betracht gezogenen neuen Beschäftigungsformen 
bietet sich weitergehend das System von Optionen des Übergangs in 
andere Beschäftigungsformen an, das die Entwürfe der EG-Kommis
sion für Voll- und Teilzeit vorschlagen. Für das Überwechseln von 
Teil- in Vollzeit gibt es hier schon Regulierungsvorstellungen und 
-modelle. Dagegen werden vergleichbare Optionen für den Wechsel 
aus einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis in Selbständigkeit 
und umgekehrt noch gar nicht als möglicher arbeitsrechtlicher Regu
lierungsgegenstand gesehen. 

- Weitere Standards könnten Gebote individual wie kollektivrechtlicher 
Gleichbehandlung sein, wie sie derzeit allgemein diskutiert werden 
und vielfach auch schon - wie in § 2 BeschFG - gesetzlich verankert 

16 Den Gegensatz bilden hier bestimmte künstlerische Tätigkeiten und Manage
menttätigkeiten, die typischerweise nur für begrenzte Zeit eingegangen werden. 
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sind. Bei der Beurteilung solcher Regelungen muß man sich jedoch 
vor Augen halten, daß Gleichbehandlung - etwa im Falle der nach 
dem Pro-rata-Prinzip ausgestalteten Teilzeitarbeit - gerade die fakti
sche Diskriminierung bewirken kann. Deshalb kommt es dort oft eher 
auf kompensierende Ungleichbehandlung als auf formelle Gleichbe
handlung an. 

- Bezogen auf Frauenerwerbsarbeit stellt sich in diesem Zusammen
hang eine besondere Problematik. Angesichts deutlicher geschlechts
hierarchischer Verteilung neuer Beschäftigungsformen bedarf zumin
dest das Teilzeitarbeitsrecht einer doppelten Neugestaltung. Zur Ab
wehr tradierter Ungleichbehandlungen bedarf einmal das Verbot in
direkter Diskriminierung von Frauen einer präzisen Ausformulie
rung. Zum anderen wäre in bezug auf Qualifizierung, Stellenzugang 
und beruflichen Aufstieg kompensierende Ungleichbehandlung, d.h. 
Frauenförderung, zu institutionalisieren. 

Auf der kollektivrechtlichen Seite ist Voraussetzung für den Schutz vor 
Risikoauslagerung und für den Zuwachs individueller Optionalität ein ge
nereller Informationszugang der Repräsentanten der Beschäftigten über 
Art und Veränderung der Beschäftigungsverhältnisse. Dieser darf sich -
angesichts der Vielfalt existenter und zu erwartender neuer Beschäfti
gungsformen - nicht (wie in den Kommissions-Entwürfen) auf bestimmte 
Formen wie Leiharbeit, befristete Beschäftigung o. ä. beschränken, denn 
ihnen können andere funktional äquivalent sein. 

Hinzu kommt, daß eine den Beschäftigten eingeräumte größere Optionali
tät zwangsläufig auch den kollektiven Abstimmungsbedarf - sowohl unter
einander als auch mit der unternehmerischen Personalplanung - erhöht. 
Sinnvoll wäre in allen Fällen neuer personalpolitischer Strategien ein Be
ratungsrecht hinsichtlich Art, Ausmaß und Bewältigung der Risikoauslage
rung, das sowohl Arbeitgeber und Belegschaftsrepräsentanten als auch die 
betroffenen Arbeitnehmer/innen einbezieht. Der Typologie der Risiko
auslagerung und dem ihr entsprechenden substantiellen Begründungs
zwang könnte ein Recht auf unumgehbare Einflußnahme der Repräsen
tanten auf die unternehmerische Entscheidung folgen. 

Angesichts der zunehmenden Dezentralisierbarkeit von neuen Formen 
der Beschäftigung wäre aber nicht nur an die Ausweitung dieser traditio-
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nellen kollektivrechtlichen Formen der Interessenvertretung zu denken. 
Es geht darüber hinaus auch um die Entwicklung - teilweise aber auch nur 
Neuformulierung - solcher Formen der Interessenvertretung, die diese 
partiell vom Arbeitsverhältnis abkoppeln. Eine solche Entkoppelung wird 
dort notwendig, wo fremde Beschäftigte im Betrieb tätig werden, wo also 
das Weisungsrecht nicht vom Arbeitgeber selbst ausgeübt wird. Dies ist im 
deutschen Recht - wenn auch erst rudimentär - bei Leiharbeit, ansatzweise 
sogar bei dem Fremdfirmeneinsatz Selbständiger, vollzogen.17 

Bei der Zunahme der Zahl ausgelagert Beschäftigter reicht die Möglich
keit der Einflußnahme einer nur betrieblichen Interessenrepräsentation 
allerdings nicht mehr aus. In Zusammenhang mit einem effektiven Schutz 
zugunsten neuer Beschäftigungsformen kommt es erfahrungsgemäß nicht 
selten zu Interessenkollisionen auf Beschäftigtenseite. In England z. B. hat 
es betriebliche Vereinbarungen des Inhalts gegeben, daß bis zu 30 % der 
Belegschaft "flexibel" beschäftigt werden dürfen (Wedderburn 1986, S. 
117). Informell dürften solche Übereinkommen zwischen Belegschaftsver
tretung und Geschäftsleitung auch in der Bundesrepublik vorkommen, 
man weiß z.B., daß besonders schädliche Arbeiten oft mit Einverständnis 
des Betriebsrats an Fremd- und Leih arbeitsfirmen vergeben werden. Of
fenkundig sind derlei Übereinkünfte - nicht juristisch, aber faktisch - Ver
träge zu Lasten Dritter, der prekär Beschäftigten, also selber Bestandteile 
der Problemexternalisierung. 

Die Interessenvertretung der abweichend vom Normalarbeitsverhältnis 
Beschäftigten ausschließlich Repräsentanten der Kernbelegschaften zu 
überlassen, ist unter diesen Umständen riskant. Notwendig scheint viel
mehr eine auf die Gruppe der "self-employed" oder der freien Mitarbeiter 
zugeschnittene überbetriebliche Repräsentation ihres Interesses. Diese 
könnten in unterschiedlicher Form organisiert und mit unterschiedlichen 
Mitteln ausgestattet werden. Es könnte sich um autonome Interessenver-

17 Für das Leiharbeitsrecht s. etwa § 14 Abs. 2 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz. 
Weitergehend hat das Bundesarbeitsgericht (abgedruckt in: Der Betrieb 1986, S. 
2497) ein Mitwirkungsrecht des Betriebsrats nach § 99 BetrVG auch dann aner
kannt, wenn Selbständige über längere Zeit in den Betrieb eingegliedert werden. 
Dies ist gleichfalls der Ansatz einer Entkoppelung von Arbeitsverhältnis und 
kollektiver Repräsentation. 
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tretungsverbände mit oder ohne kollektivvertragliche Mittel 1 8 handeln -
etwa nach dem Vorbild freier Mitarbeiter, die sich gewerkschaftlich zu
sammenschließen und Tarifverträge abschließen. Denkbar ist auch die 
Bildung und Ausweitung staatlich oder quasi-staatlich19 tätiger Instanzen, 
die - wie die traditionellen Ausschüsse im Heimarbeitsrecht oder die 
(neuerdings im Umweltrecht populären) Beauftragten - sozusagen gesell
schaftliche Grenzposten im Betrieb darstellen, die den Zusammenhang 
zwischen einzelbetrieblicher Rationalität und Risikoexternalisierung 
durchbrechen und die Internalisierung von Maßstäben gesellschaftlicher 
Rationalität beim Verursacher selbst verankern sollen. 

3.4 Sozialrechtliche Defizite hinsichtlich individueller Optionalität 
und sozialem Schutz 

Das Sozialrecht ist zu kompliziert, als daß Anforderungen an die Re-Re-
gulierung neuer Beschäftigungsformen hier im einzelnen aufgeführt wer
den könnten. Andererseits ist bei der kritischen Analyse deutlich gewor
den, daß ohne starke sozialrechtliche Äquivalente eine Regulierung neuer 
Formen der Beschäftigung strukturell fehlgeht. Deshalb folgen hier einige 
sehr allgemeine regulative Grundüberlegungen. Die Ausgangspunkte des 
Schutzes vor Risikoverlagerung und der Optionalität greifen auch hier. 

Unumgänglich erscheint, die Schutzbereiche des Sozialrechts zumindest 
vom Alter des Eintritts in das Erwerbsleben an auf das Individualprinzip 
umzustellen. Daß dies mit den Kurzzeitigkeits- und Geringfügigkeits-
schwellen im Sozialversicherungsrecht zumindest in ihrer derzeitigen 
Höhe unvereinbar ist, wurde bereits erwähnt (s. 3.1). Es impliziert aber 
weiter eine Abschwächung des Versicherungs- und Äquivalenzprinzips zu
gunsten von Mindestsicherungen nach Bedarfsgesichtspunkten im Sozial-

18 Hierzu bedarf es z.B. bei Selbständigen der positivrechtlichen Grundlage - wie 
etwa § 12a des deutschen Tarifvertragsgesetzes sie vorsieht -, da sonst solche 
Kollektivverträge den Verboten und Beschränkungen des Kartellrechts unterlä
gen. 

19 Gewisse ausbaufähige Vorbilder könnten hier die freilich aktuell stark deregu
lierungsbetroffenen, englischen wage Councils, die schwedischen Ombudsleute, 
die ihnen partiell nachgebildeten "Beauftragten" im deutschen Umweltschutz-
und Anti-Diskriminierungsrecht oder die Heimarbeitsausschüsse im deutschen 
Heimarbeitsrecht abgeben. 
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versicherungsrecht und schließlich - in der Konsequenz - eine auch von 
Arbeitsverhältnissen entkoppelte Grundsicherung (zu deren allgemeiner 
Begründung Mückenberger, Offe, Ostner 1989 und Hoffmann u. a. 1990, 
S. 151 ff. und S. 207 ff.). 

Solche Strukturveränderungen beseitigen nicht das System der Sozialversi
cherung. Aber sie würden das ihr innewohnende Spannungsverhältnis zwi
schen "sozial" und "Versicherung" energisch zugunsten des ersteren ver
schieben, indem sie die jetzt bestehende Koppelung der sozialen Sicherung 
an die "Normalität" der Arbeitsverhältnisse lockerten. Erst solche weitge
henden Maßnahmen würden strukturell den Schutz und die Optionalität 
bei neuen Formen der Beschäftigung ermöglichen: Sie erst nähmen ihnen 
das Stigma, von einer Normalität abzuweichen, auf die der soziale Schutz 
zentral abhebt. 

4. Schlußbemerkung 

In Konsequenz der angedeuteten Vorschläge für die Neuregelung der 
neuen Formen der Beschäftigung liegt die Reflexion auf Ebenen und Mit
tel ihrer Realisierung. Für die Ausformulierung und Durchsetzung der ar
beitsrechtlichen Ziele kommen kollektiwertragliche Gestaltung und ein 
Wechselspiel zwischen staatlicher Intervention und autonomer Normset
zung in Betracht. Teilweise wird dies bereits praktiziert. Demgegenüber 
dürfte der Handlungsspielraum für die Umgestaltung der sozialen Siche
rung enger auf das Feld staatlichen Handelns beschränkt sein (s. dazu 
Landenberger in diesem Band). 

Das schließt freilich auch für dieses Feld nicht aus, daß dergleichen Ge
staltungen Gegenstand kollektiver Verhandlungsprozesse werden. Was auf 
europäischer Ebene der "soziale Dialog" darstellt, braucht auf nationaler 
Ebene nicht ausgeschlossen zu sein: "Runde Tische" sind im Jahr der 
friedlichen Revolutionen zu einer neuartigen - wenn auch vielleicht nicht 
immer erfolgreichen - Institution zur Thematisierung und Lösung globaler 
gesellschaftlicher Problemlagen geworden, die sich dem ausdifferenzierten 
Feinraster der überkommenen Problemlösungsagenturen entziehen. 
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3. Regulierungsalternativen 

1. Flexibilisierung durch Qualifizierung 

Industriesoziologie, Arbeitsmarktforschung und neuere Managementlehre 
thematisieren den Strukturwandel der Arbeitswelt in entwickelten Indu
striegesellschaften in höchst unterschiedlicher Weise. Eine zentrale These 
verbindet indessen ihre so differenten Diskurse. Dies ist die These, daß 
die gegenwärtige Entwicklung hin zu forschungs- und entwicklungsintensi
ven, exportorientierten und möglicherweise sogar umweltverträglicheren 
Wirtschaften mit einem hohen Dienstleistungsgrad und deutlich verringer
ten Anteilen einfacher industrieller Massenproduktion die umfängliche 
Ausschöpfung qualifizierter "Humanressourcen" verlangt. Auch wenn sich 
keineswegs alle Industriesoziologinnen, Arbeitsmarktforscherinnen oder 
Managementexpertinnen explizit auf die Anfang der 60er Jahre von G.S. 
Becker (1964) vorgelegten Überlegungen zu einer Theorie des Humanka
pitals stützen, so greifen sie doch häufig auf makro- und mikroökonomi
sche Erkenntnisse der Humankapital-Theorie zurück: Volkswirtschaftlich 
betrachtet geht es dann darum, die Humanressourcen als Quelle ökonomi
schen Reichtums zu entwickeln, zu erhalten und optimal einzusetzen, und 
auf einzelwirtschaftlicher Ebene ist der Faktor Arbeit nicht länger nur als 
ein Kostenfaktor zu betrachten, der durch personalwirtschaftliche Maß
nahmen minimiert werden muß, sondern als eine Vermögensanlage, die es 
durch "Human Resource Management" zu erhalten und zu mehren gilt. 
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Selbst für die HHigh-Skill"-Ökonomie der Bundesrepublik scheint ihr 
"Standortvorteil" eines im internationalen Vergleich qualitativ hochwerti
gen Bildungssystems keineswegs auf Dauer gesichert. Das belegen neuere 
Prognosen über eine in den nächsten Jahren bevorstehende Veränderung 
in der Struktur des Erwerbspersonenpotentials und den steigenden Bedarf 
an qualifizierten Arbeitskräften (vgl. Tessaring 1988a; 1988b): Denn einer
seits wird die Zahl der Schulabgänger erheblich (um ca. 1,4 Mio.) zurück
gehen. Gleichzeitig werden Jahr für Jahr (bis zu 100.000) Frauen ihrem 
Wunsch nach (Wieder-)Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zu realisieren 
versuchen -, was voraussichtlich breite Requalifizierungsmaßnahmen und -
unter den gegebenen Bedingungen - deren Einbettung in umfassende 
Frauenförderungsprogramme erfordern dürfte. Welche qualifikatorischen 
Anpassungsprozesse darüber hinaus durch die ökonomische und soziale 
Integration der DDR entstehen werden, läßt sich gegenwärtig nur erahnen 
- die Transformation der DDR-Ökonomie wird jedoch mit Sicherheit 
einen erheblichen zusätzlichen Qualifizierungsbedarf nach sich ziehen. 
Hinzukommt eine derzeit noch schwer abschätzbare Zahl von Arbeitsmi
granten aus dem östlichen und - im Zuge der Verwirklichung des EG-Bin
nenmarktes - möglicherweise auch aus dem südlichen Europa, die mit z.T. 
unzureichenden Qualifikationen auf den bundesdeutschen Arbeitsmarkt 
strömen werden. Schließlich könnte sich bis zum Ende des Jahrtausends 
als Qualifikationslücke bemerkbar machen, daß während der Ausbildungs
krise in den 70er Jahren ca. 1,4 Mio. junge Erwachsene (der Geburtsjahr
gänge 1960-69) ohne eine abgeschlossene Berufsausbildung geblieben sind 
(vgl. BMBW 1990a).1 

Für die 90er Jahre und über das Jahr 2000 hinaus weisen die Prognosen 
(vgl. Tessaring 1988a; 1988b; Stoß, Weidig 1986; 1990) zugleich einen 
deutlichen Rückgang des Angebots an Arbeitsplätzen für Erwerbsperso
nen ohne einen formalen Qualifikationsnachweis (um ca. 3 Mio.) und 
einen weiter steigenden Bedarf an Arbeitskräften mit mittleren und höhe
ren Qualifikationen aus. Erhöhen wird sich demnach vor allem der Bedarf 
an Hochschulabsolventen für dispositive Tätigkeiten in den Bereichen 
Sachbearbeitung, Forschung, Entwicklung und Dienstleistungen (um ca. 

1 Auch wenn der Anteil der Erwerbstätigen ohne einen beruflichen Ausbildungs
abschluß in der Zeit von 1970-1987 stark zurückgegangen ist, so verfügten im 
Jahre 1987 doch immer noch ein Viertel aller Erwerbstätigen über keinen Be
rufsbildungsabschluß (vgl. Tessaring 1988a). 
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1,4 Mio.). Steigen wird auch der Bedarf an betrieblich Ausgebildeten oder 
Berufsfachschulabsolventen. Aber nicht nur in quantitativer Hinsicht, auch 
auf der qualitativen Ebene werden bei einzelnen Berufen und Tätigkeiten 
(Weiter-)Bildungsbedarfe sichtbar. 

Ob das vergleichsweise differenzierte Angebot von Qualifizierungsmög
lichkeiten im Sekundär- und Tertiärbereich des bundesdeutschen Bil
dungssystems indes auf längere Zeit ausreichen wird, um insbesondere 
den steigenden Bedarf an betrieblich ausgebildeten Fachkräften zu befrie
digen, das läßt sich zumindest für die "typische Arbeitskraft" des "deut
schen Facharbeiters" durchaus in Zweifel ziehen. Denn: "Das Schicksal 
dieses Arbeitstypus mit seiner ganz unverwechselbaren Kombination aus 
praktischem Können und theoretischem Wissen, von körperlicher Arbeit 
und Geschicklichkeit, von Eigeninitiative und Verantwortung und gleich
zeitiger Unterwerfung unter die Regie arbeitsteiliger Fabrikorganisation 
wird nicht von der Nachfrageseite her entschieden werden, sondern von 
der Frage abhängen, ob es auch in Zukunft noch gelingen wird, eine grö
ßere Zahl intelligenter junger Menschen beiderlei Geschlechts dazu zu be
wegen, in praktischer Berufsausbildung eine persönliche Lebensperspek
tive zu sehen" (Lutz 1990, S. 428). Unter den Bedingungen einer anhalten
den Bildungsexpansion, der damit einhergehenden "Akademisierung" in
dustrieller Tätigkeiten und weitgehend unveränderten Verdienstdifferen
zen zwischen Arbeitskräften mit längerer und kürzerer Bildungserfahrung 
könnte sich, so Lutz, auch in der Bundesrepublik eine Situation einstellen, 
in der für die auch dann noch erforderlichen qualifizierten Produktionsar
beiten kein qualifizierter Nachwuchs mehr zur Verfügung steht (ebd., S. 
432). 

Eine Abstimmung zwischen dem Bildungs- und dem Beschäftigungssystem 
wird zusätzlich dadurch erschwert, daß der Bedarf an spezifischen Qualifi
kationen heutzutage weniger denn je prognostizierbar ist, denn mit der 
Diffusion der neuen Technologien veraltet fachliches Wissen immer 
schneller. In den High-Tech-Bereichen industrieller Produktion muß heute 
bereits mit einer "Halbwertzeit" beruflicher Qualifikationen von wenig 
mehr als drei Jahren gerechnet werden (vgl. Schumann u. a. 1990). Mit 
einer dem "Just-in-time"-Prinzip folgenden "Produktion" von beruflichen 
Qualifikationen ist aber auch in Zukunft nicht zu rechnen, denn sie folgt 
ganz anderen Zeitrhythmen als denjenigen, welche von den Innovations
zyklen neuer Technologien vorgegeben sind. 
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In Produktions- und Dienstleistungsprozessen verwertbare Grundqualifi
kationen müssen daher auch in Zukunft "auf Vorrat" ausgebüdet werden -
selbst wenn dies aus der Perspektive des Einzelunternehmens, das finan
zielle und personale Ressourcen für die Weiterbildung von Beschäftigten 
einsetzt, eine durchaus riskante Form der "Humankapital-Pflege ist und 
für die Beschäftigten mit z.T. hohen berufsbiographischen Risiken einher
geht. Aus einer makroökonomischen Perspektive kann langfristig aber ein
zig der Aufbau eines großen Potentials an qualifiziertem Personal dem 
wachsenden Bedarf an flexibel einsetzbaren Arbeitskräften gerecht wer
den. Die frühest mögliche Vermittlung von generalisierbaren, abstrakten 
"Schlüsselqualifikationen" (wie Teamfähigkeit, Kommunikationskompe
tenz, Entscheidungsfähigkeit, Selbstverantwortlichkeit im Arbeitshandeln) 
und eine Institutionalisierung von "lebenslangem Lernen" (d.h. der wieder
holten Anstrengung zum Erwerb von Spezialqualifikationen) sind dem
nach unabdingbar, um die vom Beschäftigungssystem verlangte funktiona
le Flexibilität der Arbeitskräfte gegenüber wechselnden Anforderungen zu 
gewährleisten. 

Vor allem im forcierten Ausbau von Maßnahmen zur beruflichen Weiterbildung wird deshalb heute in nahezu allen OECD-Ländern ein wesentli
ches Instrument zur Anpassung des Beschäftigungssystems an den Struk
turwandel der Arbeitswelt gesehen (vgl. OECD 1983; 1989). Auch einzel
betrieblich sollte daran ein großes Interesse bestehen: Angesichts der 
technologisch bedingten Erhöhung des in den Produktionsmitteln gebun
denen Kapitals ist es betriebswirtschaftlich gesehen zunehmend wichtig, 
daß (weiter-)qualifizierte Mitarbeiter/innen in der Lage und bereit sind, 
Produktionsausfälle und -Störungen zu vermeiden resp. schneüstmöglich 
zu beheben (vgl. Semlinger, Köhler, Moldaschl in diesem Band). Eine 
durch (kontinuierliche) Weiterbildung und hohe Lernfähigkeit und 
-motivation der Arbeitskräfte erhöhte funktionale Einsatzflexibilität des 
Personals verspricht darüber hinaus eine Verbesserung der Produkti
onsqualität und der betrieblichen Umstellungs- und Innovationsfähigkeit. 

In der Praxis ist aber sowohl das öffentliche als auch das betriebliche En
gagement im Bereich der beruflichen Weiterbildung hochgradig selektiv 
und insgesamt eher verhalten zu nennen. Damit wird eines der zentralen 
Flexibilitätshemmnisse auf dem Arbeitsmarkt - die Fragmentierung des 
Qualifikationsgefüges - nicht gelöst, sondern reproduziert. Im folgenden 
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soll gezeigt werden, daß dies auf ein Regulierungsdefizit zurückzuführen 
ist, und es sollen Vorschläge gemacht werden, wie dem abgeholfen werden 
könnte. 

2. Regulierungsdefizite in der beruflichen Weiterbildung 

Wenn berufliche Weiterbildung zunehmende Bedeutung für die wirt
schaftliche Entwicklung ganzer Branchen und für die Möglichkeiten zum 
Strukturwandel einzelner Regionen, ja der gesamten Volkswirtschaft ge
winnt, und wenn individuelle Beschäftigungschancen, Arbeitsplatzsicher
heit und Karriereperspektiven immer stärker davon abhängen, ob Arbeit
nehmer die Möglichkeit erhalten, wiederholt Phasen beruflicher Weiter
qualifizierung zu durchlaufen, berufliche Weiterbildung gleichzeitig aber 
vornehmlich von den (großen) Unternehmen getragen und gestaltet wird, 
dann kann die Frage der Regulierungskompetenz für Maßnahmen der be
trieblichen Weiterbildung zu einem gesellschaftspolitisch umstrittenen 
Faktum werden. Nicht zuletzt im Hinblick auf die starke Selektionsfunk
tion, die der beruflichen Weiterbildung zukommt (vgl. Baethge u. a. 1989), 
ist deshalb von Bedeutung, wie die Zugangsberechtigungen für einzelne 
Weiterbildungsmaßnahmen geregelt sind, nach welchen Verfahrensregeln 
der Umfang, die Inhalte und die Formen solcher Maßnahmen festgelegt 
werden, ob und wie die Vergabe von Zertifikaten geregelt ist, wer über die 
Einhaltung bestimmter Qualitätsstandards wacht, wie die berufliche Weiterbildung finanziert wird, und wer über die Honorierung von erworbenen 
Qualifizierungsabschlüssen entscheidet. Die Herstellung von gleichen Zu
gangschancen für alle Erwerbstätigen, die Förderung benachteiligter Arbeitnehmergruppen, die Garantie arbeitsmarktpolitisch verwertbarer 
Qualifizierungsinhalte, die Transferierbarkeit, Flexibilität und Mobilität 
fördern, sind notwendige Anforderungen an eine "moderne" Weiterbildungspolitik. Dazu bedarf es einer öffentlich abgestimmten und verbindli
chen Festlegung von Qualitätskriterien für Qualifizierungsmaßnahmen, 
der kollektivrechtlichen oder gesetzlichen Formulierung und Absicherung 
individueüer Weiterbildungsansprüche für alle Arbeitnehmer/innen und 
einer breiteren, überbetrieblichen Finanzierungsgrundlage.2 

2 Vgl. dazu entsprechende gewerkschaftliche Forderungen (z.B. die angenomme
nen Anträge 222-238 auf dem 14. Ordentlichen Gewerkschaftskongreß des DGB 
Hamburg, 20.-25.5.1990, abgedruckt in: Gewerkschaftliche Bildungspolitik 1990. 
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Die ordnungspolitische Zurückhaltung des Staates im Weiterbildungsbe
reich wird vor allem damit begründet, daß ein marktwirtschaftlich gesteu
ertes Weiterbildungsangebot der Nachfrage von Betrieben und Erwerbstä
tigen am besten gerecht wird und die gewünschte Pluralität der Träger, In
halte und Formen gewährleiste. Die Investition in "Humankapital" ist 
demnach eine privatwirtschaftliche Angelegenheit, für die Betriebe und 
Individuen selbst aufkommen sollen; staatliche Kompetenzen und Rege
lungseingriffe sollten sich daher - so das Argument - auf die Schaffung von 
Markttransparenz und den Ausgleich sozialer Ungleichheit begrenzen. 

Die faktische Entwicklung der beruflichen Weiterbildung als ein sich 
"selbstregulierendes" Weiterbildungssystem macht aber seine Mängel 
deutlich: Das Weiterbildungssystem ist intransparent und die Entwicklung 
von Maßnahmen verläuft weitgehend unkoordiniert und orientiert sich 
oftmals vornehmlich, wenn nicht ausschließlich, an den kurzfristigen Ver
wertungsinteressen der (jeweils örtlich ansässigen) Betriebe. Weder die 
Ermittlung des Weiterbildungsbedarfs noch die Erfolgskontrolle der Wei
terbildungsbemühungen erfolgt systematisiert. Unterschiedliche rechtliche 
Zuständigkeiten behindern die Abstimmung zwischen beruflicher Erst
und Weiterbildung. 

Außer der ordnungspolitisch begründeten Enthaltsamkeit steht hinter der 
geringen Regelungsdichte im Bereich der beruflichen Weiterbildung aber 
auch eine institutioneüe Kompetenzlücke: Anders als in der beruflichen 
Erstausbildung ist nämlich die Regelungsvollmacht des Bundes im Bereich 
der nicht-schulischen beruflichen Weiterbildung deutlich eingeschränkt.3 

Seit Verabschiedung des Berufsbildungsgesetzes (BBIG) im Jahre 1969 
wurden zwar auf zentralstaatlicher Ebene einige (wenige) Fortbildungsordnungen erlassen; sie bauen in der Regel auf dem Qualifikationsniveau 
von Fachangestellten und Facharbeitern auf und sehen ein staatlich aner
kanntes Abschlußzertifikat vor. Doch überaü dort, wo Fortbildungsgänge 
nicht durch bundeseinheitliche Rechtsverordnungen geregelt sind - und 
das betrifft die Mehrheit abschlußbezogener beruflicher Weiterbildung in 

3 Weiterbildung ist nur bedingt Bestandteil des öffentlich geregelten Bildungssy
stems der Bundesrepublik, obliegt aber auch nicht der gleichen Regelungskom
petenz der Tarifparteien wie die Erstausbildung im dualen System (vgl. Streeck 
u. a. 1987). 
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der Bundesrepublik -, können die Selbstverwaltungsorgane der privaten 
Wirtschaft - insbesondere die (69) Industrie- und Handelskammern und 
die (42) Handwerkskammern - eigene Fortbildungsregelungen und Prü
fungsordnungen erlassen. Diese aber stellen hinsichtlich der berufsprakti
schen Erfahrungen und fachtheoretischen Kenntnisse der Weiterbildungsteilnehmer regional sehr uneinheitliche Anforderungen und sind z.T. mehr 
an branchen- und häufig sogar an betriebsspezifischen Belangen orientiert 
denn an der Vermittlung überbetrieblich verwertbarer Qualifikationen. 
Unterhalb der Ebene abschlußbezogener Weiterbildung hat sich eine brei
te Vielfalt stark anwendungsbezogener, kurzfristiger Maßnahmen der An
passungsfortbildung etabliert, deren überbetriebliche Verwertbarkeit we
der durch Kammerregelungen noch durch andere Standards gesichert ist. 

i 

Neben dem Berufsbildungsgesetz regelt das Arbeitsförderungsgesetz 
(AFG) die öffentlichen Aktivitäten im Bereich der Weiterbildung. Einge
bettet in die Logik eines aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträgen fi
nanzierten Versicherungssystems soll die von der Bundesanstalt für Arbeit 
(BA) finanzierte Weiterbildung (die sich auf betriebliche Einarbeitung, 
berufliche Fortbildung und Umschulung bezieht) qualifikatorische Diskre
panzen zwischen Arbeitskräfteangebot und -nachfrage vermeiden bzw. ab
bauen. Hatten sich die Weiterbildungsaktivitäten der BA dabei zunächst 
vornehmlich auf die Beratung und finanzielle Unterstützung interessierter 
Arbeitnehmer/innen - mehr oder minder unabhängig von ihrem Erwerbs
status - konzentriert, so griff die BA seit Mitte der 70er Jahre immer stär
ker strukturierend in das Weiterbildungsangebot ein, wobei die enge Bin
dung der Weiterbildungsförderung an das Versicherungsprinzip der Ar
beitslosenversicherung die berufsbildungspolitischen Aktivitäten zuneh
mend auf eine kurzfristig auf unmittelbare Vermeidung und Verringerung 
von Arbeitslosigkeit ausgerichteten Qualifizierungspolitik begrenzte: Wur
de noch zu Beginn der 70er Jahre vornehmlich die Umschulung und Wei
terbildung von bereits qualifizierten Arbeitnehmer/innen und insbe
sondere die sogenannte Aufstiegsfortbildung gefördert, so wurden die 
Zielgruppen seitdem im stärker auf Un- und Angelernte sowie auf Ar
beitslose bzw. von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitnehmer/innen einge
schränkt (vgl. Sauter 1988) und - im Zuge zunächst schrumpfender Ein
nahmeüberschüsse und schließlich wachsender Haushaltsdefizite - die Un
terstützungsleistungen gekürzt sowie die versicherungsrechtlichen An
spruchsvoraussetzungen verschärft - so zuletzt 1989 mit der 9. Novelle des 
AFG. Unabhängig davon sind Qualifizierungsmaßnahmen für Beschäf-
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tigte, außer im Falle der betrieblichen Einarbeitung (schwervermittelba-
rer) Arbeitsloser, von einer Förderung durch die BA ausgeschlossen, so 
daß sich mittlerweile zunehmend rigide Segmentationslinien zwischen der 
von Betrieben initiierten und finanzierten Weiterbildung und der AFG-ge-
förderten Weiterbildung herausgebildet haben. 

Zur Intransparenz des Weiterbildungsmarktes in der Bundesrepublik 
dürfte auch beitragen, daß die Gewerkschaften als Interessenvertretung 
der Beschäftigten kaum Einfluß auf die Weiterbildungstätigkeit der Kam
mern nehmen können;4 das gilt mehr noch für die Weiterbildungsangebote 
von branchenspezifischen Bildungswerken (die es vor allem bei einzelnen 
Handwerksgruppen, bei den Banken, Sparkassen und im Versicherungs
gewerbe gibt) und für andere Selbsthilfeorganisationen der Wirtschaft, die 
branchenübergreifende Weiterbildungsfunktionen in spezifischen Fachbe
reichen wahrnehmen (z.B. für die Bereiche Arbeitsorganisation, Qualitäts
sicherung, Schweißtechnik oder Personalführung).5 Um der zunehmenden 
Konkurrenz durch die Fachverbände zu begegnen und im Bestreben, ihre 
Servicefunktionen für die Wirtschaft auszubauen, haben die Kammern 
darüber hinaus seit Anfang der 80er Jahre insbesondere ihre Weiterbil
dungsabteilungen (mit öffentlicher Hilfe) stark ausgebaut. Doch anders als 
das nach dem Konsensprinzip regulierte duale System der beruflichen 
Erstausbildung hat sich die berufliche Weiterbildung bislang nicht zu einer 
"gemeinsamen Angelegenheit" beider Sozialparteien entwickelt. Auch 20 
Jahre nach der Verabschiedung des Berufsbildungsgesetzes, dessen § 58 
die Unterrichtung und Anhörung des Berufsbildungsausschusses in allen 
Angelegenheiten der beruflichen Bildung regelt, sind die Beteiligungs
rechte der Arbeitnehmervertreter und ihrer Gewerkschaften in den Be
rufsbildungsausschüssen der Kammern äußerst umstritten.6 Zieht die be-

4 In den Gremien der BA sind die Gewerkschaften zwar mit Drittelparität ver
treten; sie könnten also zumindest im Rahmen der AFG-finanzierten Weiterbil
dung einen gewissen Einfluß geltend machen. Diese Möglichkeit haben die Ge
werkschaften jedoch lange Zeit nicht genutzt (vgl. Maier 1988). 

5 Diese Institutionen haben in der Regel eine bundesweite Infrastruktur mit einer 
großen Zahl von regionalen Einrichtungen; sie verteilen interne Zertifikate, die 
aber faktisch für den jeweiligen Sektor bundesweite Geltung besitzen. 

6 Dabei geht es ganz allgemein um die Frage, "welchen Stellenwert noch die vom 
Gesetzgeber den Industrie- und Handelskammern zugewiesenen öffentlich
rechtlichen Aufgaben haben, oder ob sie sich nur noch als Lobbyisten der Be
triebe begreifen" (Heimann 1990, S. 282). 
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rufliche Erstausbildung einen Großteil ihrer Legitimation und Anpas
sungsfähigkeit gegenüber veränderten Arbeitsmarktbedingungen nicht 
zuletzt aus der Beteiligung von Arbeitnehmervertretungen auf der regio
nalen Ebene und in Gremien wie dem Berufsbildungsausschuß (vgl. 
Streeck u.a. 1987), so besteht für die berufliche Weiterbildung immer noch 
so etwas wie ein Hegemonieanspruch der Arbeitgeberseite. 

Neben dem pauschalen ordnungspolitischen Argument werden gegen die 
Etablierung einer öffentlich oder koUektivrechtlich regulierten Weiterbildungspolitik insbesondere aber auch Effizienzvorbehalte erhoben (vgl. iwd 
1990b): 

- Die Abhängigkeit von einem bürokratischen Akkreditierungs- und 
Vergabeverfahren erschwere eine bedarfsorientierte betriebliche 
Weiterbildungsplanung. 

- Die Festlegung formaler Kriterien sei notwendigerweise praxisfremd 
und würde Flexibilität und Innovationsfähigkeit der betrieblichen 
Weiterbildung behindern. 

- Überbetriebliche Finanzierungsformen, z.B. Fondslösungen, würden 
die Unternehmen mit zusätzlichen Ausgaben in Milliardenhöhe bela
sten, wobei weiterbildungsintensive Unternehmen diskriminiert wür
den, während Unternehmen mit geringem Weiterbildungsbedarf auch 
durch Subventionen kaum zu erhöhten Weiterbildungsaktivitäten an
geregt werden könnten und die aufwendige Fondsverwaltung zu La
sten der Effizienz der Mittelverwendung ginge. 

Diesen Einwänden soü im folgenden ausführlicher entgegnet werden. 

2.1 Planung des Weiterbildungsbedarfs 

Die ungeregelte betriebliche Weiterbildung konnte bislang den Qualifika
tionsbedarf der Wirtschaft nicht decken; im Gegenteil: Planungs- und Um
setzungsdefizite begünstigten personalpolitische Ausweichstrategien, die 
zum aktueüen Qualifikationsengpaß mit beigetragen haben. Die - wenn 
auch im Rahmen der letzten Tarifauseinandersetzungen um die weitere 
Arbeitszeitverkürzung häufig überzogene - Klage der Arbeitgeber über 
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einen eklatanten "Fachkräftemangel" beleuchtet das Problem, um das es 
hier geht: Einerseits wurde die "Ausbildungsoffensive" der 80er Jahre, als 
die absehbare demographische Welle geburtenstarker Jahrgänge in das 
Erwerbsleben drängte, nicht hinreichend mit den vorhersehbaren struktu
rellen Veränderungen der qualitativen Arbeitsnachfrage abgestimmt. 
Gleichzeitig wurden in diesen Zeiten eines relativen Fachkräfteüberschus
ses einschlägig ausgebildete Facharbeiter/innen zunehmend fachfremd 
und unterwertig eingesetzt, so daß im Zeitraum von 1980-88 die Zahl der 
Facharbeiter, die als Un- und Angelernte beschäftigt sind, um 18,4 % - von 
1,1 auf 1,3 Mio. - angestiegen ist (vgl. DGB 1989).7 

Mit der Ausweitung des betrieblichen Engagements in der beruflichen 
Erstausbildung ist also weder der Aufbau einer adäquaten Qualifikationsreserve betrieben worden, noch wird heute das Qualifikationspotential der 
unterwertig beschäftigten Fachkräfte mobilisiert, um akute oder absehbare 
Qualifikationslücken8 zu schließen. Dies gilt auch für das Potential der auf 
dem externen Arbeitsmarkt zur Verfügung stehenden arbeitslosen Fach
kräfte.9 Dazu wären allerdings zunächst mehr oder minder umfangreiche 
Weiterbildungs- oder Umschulungsmaßnahmen erforderlich, um das be
rufliche Wissen der betreffenden Arbeitnehmer/innen zu aktualisieren 
bzw. an die anderen oder höheren Anforderungen anzupassen. Dies hätte 
wiederum neben einer entsprechenden betrieblichen Bereitschaft auch 
eine präventive und systematische Weiterbildungsplanung der Betriebe 
zur Voraussetzung. Gerade damit scheint man außerhalb einiger weniger 

7 "Trotz der scheinbaren Vergeudung von Qualifikationspotentialen hat eine der
artige Einsatzpolitik durchaus ihre Logik. Die Betriebe folgen bei dieser Ein
satzvariante ihrem Interesse an einer erweiterten Nutzung von Fachkräften im 
Un- und Angelerntensegment. Eine vermutete größere Arbeitsdisziplin und 
-qualität (im Vergleich zu den Ungelernten), kürzere Anlernzeiten, eine (ange
nommene) Nähe von ausgeübter Tätigkeit und in der Ausbildung erworbenen 
Qualifikationen sowie eine (potentiell) breitere Einsetzbarkeit im Sinne einer 
größeren Flexibilität sind hierfür auf Seiten der Betriebe die zentralen Motive" 
(Gerlach 1990, S. 167). 

8 Insbesondere für die Metall- und Bauberufe weist die Arbeitsamtsstatistik vom 
Herbst 1989 fast doppelt soviel Meldungen von Ausbildungsstellen aus wie re
gistrierte Bewerber/innen; doch auch bei den Elektro-, Ernährungs-, Textil- und 
Bekleidungsberufen dokumentiert die Statistik einen gewissen "Nachwuchsmangel" (iwd 1990a). 

9 Unter den Arbeitslosen des Jahres 1987 verfügten 51,2 % über eine berufliche 
Ausbildung (vgl. BMBW 1990a, S. 314). 
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Großbetriebe aber nicht rechnen zu können. Zumeist wird der Bedarf erst 
ermittelt, nachdem Entscheidungen über die Implementation technischer 
Neuerungen bereits getroffen sind oder wenn marktliche Veränderungen 
eine Neuzuordnung des Personals unabdingbar machen. 

Dieser reaktive Grundzug der "klassischen" Personalwirtschaft, den Faktor 
Arbeit an zuvor personenunabhängig entworfene Arbeitsstrukturen anzu
passen, steht im Gegensatz zu modernen Konzepten eines "Human Re
source Management", wonach alle mit dem Faktor Arbeit in Verbindung 
stehenden Handlungen und Entscheidungen als "Human Resources Activi
ties" integrativ zu planen und mit der Unternehmensstrategie abzustim
men sind sowie das Personal als Pool von Ressourcen anzusehen ist, "den 
es gezielt aufzubauen, pfleglich zu erhalten und anforderungsgerecht wei
terzubilden gilt" (Staehle 1989, S. 388 f.). Im Kontrast zu diesem auch in 
der Bundesrepublik inzwischen recht verbreiteten konzeptionellen An
spruch belegen empirische Untersuchungen über die Verbreitung einer 
vorausschauenden Personalwirtschaft jedoch, daß noch nicht einmal ein 
Drittel der befragten Unternehmen im Produzierenden Gewerbe (mit 
mehr als 20 Beschäftigten) über eine schriftlich fixierte Personalplanung 
verfügt; daß nur jedes zweite Unternehmen eine Personalstatistik führt; 
und daß selbst dort, wo derartige Statistiken vorliegen, Informationen über 
Schul- und Berufsausbildungsabschlüsse, frühere Tätigkeiten von Beleg
schaftsangehörigen im Betrieb oder bei anderen Unternehmen nicht er
faßt werden. In vielen Unternehmen fehlt es damit bereits an den informa-
tioneUen Voraussetzungen für eine systematische Weiterbildungsplanung 
und für gezielte Weiterbildungsmaßnahmen. Entscheidungen über be
triebliche Qualifizierungsmaßnahmen werden denn auch in der Mehrzahl 
von Betrieben immer noch ad hoc getroffen. Systematische Analysen zum 
Weiterbildungsbedarf und durchdachte curriculare Konzepte zur Gestal
tung einzelner Bildungsveranstaltungen steüen jedenfaüs auch heute noch 
eher die Ausnahme dar (vgl. Semlinger 1989b; Thon 1987; BIBB/IAB 
1987; Baethge u.a. 1989). 

Dieses Defizit behindert auch kollektiv-vertragliche Regelungsversuche, so 
z.B. auch die Umsetzung des "Lohn- und Gehaltsrahmentarifvertrags 
(LGRTV) I" für die Metallindustrie in Nordwürttemberg-Nordbaden (vgl. 
Mahnkopf 1990a; Riester, Krüger 1990): Für den Regelungsbereich "Qua
lifizierung" legt dieser Tarifvertrag u.a. fest, daß der Arbeitgeber den zu
künftigen Qualifikationsbedarf, der sich aus technischen und organisatori-
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sehen Veränderungen ergibt, regelmäßig ermitteln und seine Analyse 
mindestens einmal jährlich mit dem Betriebsrat beraten soll. Auf dieser 
Grundlage wären dann Art, Umfang und Durchführung von Qualifikati
onsmaßnahmen vom Arbeitgeber zu planen und wiederum mit dem Be
triebsrat abzustimmen. Die damit angestoßene Weiterbildungsinitiative 
sollte eigentlich eingedenk des vornehmlich von Unternehmensseite be
klagten "Fachkräftemangels" auf ein entsprechendes betriebliches Inter
esse stoßen. Dennoch konnte der sogenannte "Qualifizierungsparagraph" 
dieses Tarifvertrages, der bereits im Jahre 1988 abgeschlossen wurde, bis 
zu Beginn des Jahres 1990 gerade einmal in acht von 2.000 Betrieben in 
entsprechende Betriebsvereinbarungen umgesetzt werden. 

22 Praxisnähe und Flexibilität 

Die postulierte größere Praxisnähe einer Weiterbildung, die in alleiniger 
Verantwortung der Unternehmen und ihrer Selbstverwaltungsorgane er
folgt, erweist sich bei näherer Betrachtung häufig als zu betriebsspezifisch 
und zu technikorientiert. Zweifellos hat eine Konzentration beruflicher 
Qualifizierungsprozesse auf den "Lernort Betrieb" und die Kontrolle der 
Zugangsberechtigungen durch das Management für die Unternehmen er
hebliche Rationalisierungseffekte - wird doch auf diese Weise eine kurzfri
stige Anpassung betrieblich erwünschter Qualifikationen sichergestellt. 
Langfristig aber kann sich gerade der Tatbestand, daß die Unternehmen 
Qualifikationserfordernisse i.d.R. betriebsspezifisch definieren, als eine zu 
kurzsichtige Strategie erweisen: Was zu einem gegebenen Zeitpunkt als 
durchaus hinreichende (Re-)Qualifizierungsmaßnahme erscheint, kann 
sich zu einem späteren Zeitpunkt - beispielsweise dann, wenn der Markt 
einen neuen Produktmix erzwingt und eine andersartige Mischung von "al
ten" und "neuen" Qualifikationen, Arbeitserfahrungen und persönlichen 
Kompetenzen erforderlich macht - als eine problematisch enge Definition 
von Qualifizierungsnotwendigkeiten herausstellen, die den künftigen Fle
xibilitätsspielraum des Unternehmens erheblich einschränkt. Darüber hin
aus leistet eine allein an den engen einzelbetrieblichen Qualifikationser
fordernissen ausgerichtete Schulung kaum einen Beitrag zur betriebsüber
greifenden Flexibilität des Arbeitsmarktes - soweit es sich um hochgradig 
betriebsspezifische Qualifikationen handelt, schränkt diese Art der Quali
fizierung die Flexibilität des Arbeitsmarktes insgesamt sogar ein. 
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Die "Praxisorientierung" betrieblicher Weiterbildung wird zudem häufig in 
der bedarfsgerechten Anpassung an neue Qualifikationsanforderungen ge
sehen, die aus der Einführung neuer Technologien resultieren. Abgesehen 
davon, daß es hier keine deterministisch ableitbaren Qualifikationserfordernisse gibt (vgl Fritsch und Semlinger, Köhler, Moldaschl in diesem 
Band), ist die betriebliche Weiterbildung hier oftmals zu stark technikfi
xiert. Angesichts der hohen Anforderungen an die Flexibilität der Arbeit
nehmer/innen erscheint es zunehmend fragwürdiger, "Technik als Fix
punkt für die Ermittlung des Qualifikationsbedarf" (Baethge u.a. 1989) zu 
nehmen, weü (1) die technologische Entwicklung ein Tempo vorgibt, die 
eine rein technikorientierte Planung und Durchführung von Qualifizie
rungsmaßnahmen rasch obsolet werden läßt, (2) eine stark technikorien
tierte Qualifizierungspolitik wiederum die Gefahr mit sich bringt, daß be
triebsübergreifende Qualifikationserfordernisse vernachlässigt werden und 
(3) bei einer nur kurzfristigen, reaktiven Anpassung des "Humankapitals" 
an veränderte technologische Erfordernisse die Qualifikationspotentiale 
und -interessen der Beschäftigten (und Nichtbeschäftigten) zu kurz kom
men. 

Diese Interessen drohen auch vernachlässigt zu werden, wenn es um die 
Vermittlung der sogenannten überfachlichen Qualifikationen, Arbeitsori
entierungen und Werthaltungen - mithin um die "soziale Basis" der Orga
nisationen, die eine beständige Queüe von Ungewißheiten und Risiken 
ist - geht. In diesem Zusammenhang steht das Argument größerer Praxisnähe betrieblicher Weiterbildung für das Bestreben der Unternehmen, die 
motivationalen Ressourcen und die normativen Muster der Arbeits- und 
Lebensorientierung von Belegschaftsangehörigen "paßfähig" zu machen 
mit Organisationszielen wie Loyalität, Anpassungsfähigkeit und Akzeptanz 
produktionstechnischer Neuerungen. In besonderem Maße plausibel ist 
diese sozialisatorische Funktion betrieblicher Qualifizierungsprozesse im 
FaUe des mit dispositiven Tätigkeiten betrauten Personals: Da die Arbeitsrollen dieser Beschäftigten in gewissem Sinne funktional diffus sind, 
müssen die Betriebe daran interessiert sein, die Vermittlung fachlicher 
Qualifikationen so eng wie irgend möglich an den Nachweis einer loyalitätsgeleiteten Arbeitsmotivation zu koppeln. Im Hinblick auf Beschäftig
tengruppen, die strikt weisungsgebundene, wenig selbstverantwortliche 
operative Tätigkeiten ausführen, müßte das Management demgegenüber 
befürchten, daß im Verlauf "praxis(=betriebs)ferner" Weiterbildungsmaß-
nahmen "überschüssige" Ansprüche an die Arbeit entstehen, die sich im 
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betrieblichen Alltag störend auswirken könnten - als Unzufriedenheit mit 
der zugewiesenen Arbeitsaufgabe, als Verweigerung gegenüber Anweisun
gen von Vorgesetzten oder als Mobilitätsbarriere "nach unten".10 Für das 
Bestehen des einzelnen Arbeitnehmers auf dem Arbeitsmarkt sind derart 
"überschüssige" Ansprüche aber durchaus nicht dysfunktional; für die Fle
xibilität des Arbeitsmarktes dürften sie sogar hochgradig funktional sein. 

Wenn schließlich die "Flexibilität" des betrieblichen Weiterbildungswesens 
gegenüber (potentiellen) "Rigiditäten" einer öffentlich kontrollierten Wei
terbildung hervorgehoben wird, so muß zugleich davon die Rede sein, daß 
damit kurzfristige und unsystematische Anlernprozesse am Arbeitsplatz 
gegenüber längerfristigen und systematischen Fortbildungs- und Umschu
lungsmaßnahmen bevorzugt werden.11 Für eine Mehrheit der Beschäftig
ten garantiert eine derartige Praxis betrieblicher Weiterbildung gerade 
nicht den Erwerb der allenthalben geforderten "Schlüsselqualifikationen" 
und eine Transferierbarkeit ihrer Befähigungen. Das Interesse der Unter
nehmen an kurzfristig erlernbaren betriebsspezifischen Qualifikationen 
kann insofern mit solchen Beschäftigungsinteressen der Beschäftigten kol
lidieren, die sich durch den Erwerb überbetrieblich verwertbarer Qualifi
kationen sichern lassen. Wenn die Chancen zum Erwerb solcher Qualifika
tionen durch eine sukzessive Herauslösung der Betriebe aus dem berufs
fachlichen Arbeitsmarkt beschnitten werden, können aber insbesondere 
die kleineren Unternehmen in eine personalpolitische "Flexibilisierungsfalle" geraten, sind sie doch "für eine rasche quantitative Ausweitung ihrer 
qualifizierten Personalkapazität darauf angewiesen problemlos über 
den externen Arbeitsmarkt Personal einstellen zu können" (Semlinger 
1989a, S. 524). 

10 Vgl. zur Bedeutung motivationaler und fachlicher "Qualifikationen" bei betrieb
lichen Rekrutierungsprozessen: Hohn, Windolf 1988. 

11 Die betriebsinterne Einweisung, Einarbeitung oder arbeitsplatzgebundene 
Vermittlung von Berufserfahrungen und Zusatzwissen ("learning by doing") hat 
unter allen Formen der Weiterbildung mit einem Anteil von 40 % den höchsten 
Stellenwert. Maßnahmen der Aufstiegsfortbildung - mit dem Ziel einer Höher
qualifizierung - und der Umschulung, die in der Regel zertifiziert werden, ma
chen dagegen nur ganze 15 % aus (vgl. BIBB/IAB 1987). 
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23 Finanzierung und Selektivität 

Wenn über Finanzierungsprobleme der Weiterbildung gesprochen wird, so 
sind immer zwei Aspekte berührt: die für Weiterbildung von den Unter
nehmen aufgebrachten Mittel (in Relation zu den Ausgaben der Indivi
duen und der öffentlichen Hand) und die Verteilung der unternehmensfi
nanzierten Weiterbildung auf die Beschäftigtengruppen. 1988 gaben der 
Staat etwa 3,5 Mrd. DM, die Bundesanstalt für Arbeit 9 Mrd. D M und die 
privaten Unternehmen ca. 27 Mrd. D M für die berufliche Weiterbildung 
aus (BMBW 1990b; IW 1989). Über die Aufwendungen der Arbeitnehmer 
liegen keine Angaben vor. 

Für die unternehmensfinanzierte Weiterbildung gilt dabei, daß sie, wie 
schon erwähnt, möglichst eng an den betrieblichen Bedürfnissen ausge
richtet, darüber hinaus aber auch - bei mehr oder minder streng einzel
wirtschaftlicher Effizienzbetrachtung - möglichst kostensparend ausgelegt 
ist: Je allgemeiner z.B. die Lernziele formuliert sind, desto weniger kön
nen Betriebe sicher sein, ob sich ihre finanziellen Aufwendungen für be
triebliche Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen in betriebliche Produktivi
tätssteigerungen umsetzen lassen, d.h. sich für den jeweiligen Betrieb öko
nomisch auszahlen.12 Dabei sind die Kosten der Weiterbildung betriebs
wirtschaftlich schwer zu kalkulieren. In der Regel ist davon auszugehen, 
daß die Ausgaben für Lehrgangsgebühren, Unterrichtsmaterial, Reiseko
sten, Unterkunft und Verpflegung der Teilnehmer wenig mehr als ein 
Drittel der insgesamt vom Unternehmen aufzubringenden Kosten für 
Weiterbildung ausmachen. Sehr viel schwerer wiegen dagegen die Aufwen
dungen für Lohn- und Gehaltsfortzahlungen während der Lernperioden; 
der Großteil der ausgewiesenen betrieblichen Weiterbildungsaufwendun
gen dürfte auf eben solche Aufwendungen entfallen (vgl. Hans-Böckler-
Stiftung 1990, S. 177). 

Betrachtet man die Verwendung der Mittel für die einzelnen Beschäftig
tengruppen, so ermittelte eine repräsentative Untersuchung des Bundesin
stituts für Berufsbildungsforschung über das Verarbeitende Gewerbe (v. 
Bardeleben, Böll, Kühn 1986), daß nur 9,2 % aller betrieblichen Aufwen
dungen für die Weiterbildung von Facharbeitern und lediglich 2,2 % für 

12 Vgl. zu den Bewertungsproblemen beim "Human Resource Accounting" u.a. 
Schuster 1986. 

Semlinger (1991): Flexibilisierung des Arbeitsmarktes 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100398 



Un- und Angelernte eingesetzt wurden. Insgesamt profitieren von der der
zeitigen Mittelverteilung der Unternehmen für Weiterbildung gerade die
jenigen Beschäftigtengruppen unterproportional, deren Arbeitsplätze 
durch den strukturellen Wandel und die Risiken der konjunkturellen Ent
wicklung am stärksten gefährdet sind - die un- und angelernten Arbeit
nehmer/innen, die weiblichen Beschäftigten, die ausländischen Beschäftig
ten, die fehlqualifizierten Jugendlichen und die unterqualifiziert eingesetz
ten Älteren. Überrepräsentiert sind dagegen mittlere und höhere Füh
rungskräfte aus dem kaufmännischen und technischen Bereich, die häufi
ger an Weiterbildung teilnehmen können und deren Kurse auch sehr viel 
aufwendiger sind. 

Diese höchst selektive Verwendung der betrieblichen Weiterbildungsmit
tel zugunsten von Beschäftigtengruppen, die bereits einen höheren berufli
chen Status erreicht haben, macht zweierlei deutlich: 

(1) Entgegen einer weitverbreiteten Einschätzung, wonach die technisch
wissenschaftliche Entwicklung zu einer generellen Erweiterung, Erhöhung 
und Verschiebung der Arbeitsanforderungen führt, welche gleichsam au
tomatisch einen wachsenden allgemeinen Weiterbildungsbedarf in den Be
trieben bedingt, gibt es ganz offensichtlich keinen technologisch bedingten 
Sachzwang, der die Unternehmen zu einer forcierten Ausweitung betrieb
licher Weiterbildungsmaßnahmen für alle im Bereich der Produktion be
schäftigten Arbeitnehmergruppen drängt. Neuere empirische Untersu
chungen (vgl. Hild 1990) über die Einführung der umwälzenden CNC-
Technik kommen zudem zu dem Ergebnis, daß fast die Hälfte aller CNC-Anwender ihre dafür erforderlichen Kenntnisse ohne systematische Wei
terbildung erworben haben. Offensichtlich vertrauen viele Betriebe darauf, 
daß die mit technischen Neuerungen verbundenen Qualifikationsanforde
rungen durch kurzfristige Einweisung und Einarbeitung am Arbeitsplatz 
aufgefangen werden können, oder daß die in der Erstausbildung erworbe
nen Kenntnisse für den CNC-Einsatz ausreichen. Treten bei der Einfüh
rung dieser Technik dennoch qualifikatorische Engpässe auf, so bedeutet 
dies noch lange nicht, daß die Betriebe ihre Weiterbildungsaktivitäten 
ausweiten; häufig verlassen sie sich darauf, daß die Beschäftigten aus ei
genem Antrieb in ihre Weiterbildung Zeit und Geld "investieren", um die 
benötigten Qualifikationen in außerbetrieblichen Schulungsmaßnahmen 
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zu erwerben.13 In Klein- und Mittelbetrieben wird die qualifikatorische 
Anpassung an technische und ökonomische Veränderungen i.d.R. noch 
stärker "en passant" betrieben oder den individuellen Bemühungen der 
Beschäftigten überlassen (Baethge u.a. 1989). Vor allem Frauen - sowohl 
im gewerblichen als auch im kaufmännischen Bereich - müssen sich häufig 
qualifikatorisch anpassen, ohne daß eine entsprechende betriebliche Qua-
lifizierungsmöglichkeit angeboten wird (vgl. Gottschall, Jacobsen, Schütte 
1989). 

(2) Die überproportionale Förderung und Finanzierung von Weiterbil
dungsmaßnahmen für mittlere (Meister, Techniker) und höhere Füh
rungskräfte illustriert, daß betriebliche Weiterbildung und ihre Auswei
tung keineswegs nur unmittelbaren einzelbetrieblichen Effizienzkriterien 
folgt, sondern auch Instrument personalpolitischer Strategien der Herr
schafts- und Loyalitätssicherung ist: Eine exakte Zuordnung von Kosten 
und Nutzen betrieblich finanzierter Weiterbildungsmaßnahmen scheint im 
Falle der mittleren und höheren Führungskräfte ganz offensichtlich weni
ger geboten denn im Falle der mit ausführenden Tätigkeiten betrauten 
Beschäftigtengruppen. Weiterbildung, die nicht als ein legitimer Anspruch 
der Beschäftigten zur Sicherung und Verbesserung des eigenen Arbeits
vermögens betrachtet wird, sondern als eine mehr oder weniger willkürlich 
gewährte Belohnung für bewiesenes oder zukünftig erwartetes Wohlver
halten, dient als Instrument zur Herausbildung von "corporate identity". 
Derartige Personalführungskonzepte haben eine eindeutig selektive Funk
tion und verstärken die ohnehin schon bestehende soziale Ungleichheit. 

3. Regulierungsalternativen 

Die berufliche Weiterbildung kann nicht allein dem Markt überlassen blei
ben, denn der Weiterbildungsmarkt ist - wie andere "Erziehungsmärkte" 

13 Dies legen jedenfalls die Befunde einer Befragung von 300 Teilnehmern an 
außerbetrieblichen CNC-Lehrgängen bei 16 verschiedenen Weiterbildungsträ
gern in Nordrhein-Westfalen nahe: Zwei Drittel der Befragten, die im Rahmen 
der berufsbegleitenden Fortbildung einen solchen Lehrgang besuchten, taten 
dies aus eigenem Antrieb und ohne finanzielle Unterstützung der Arbeitgeber; 
lediglich bei einem Viertel kamen die Arbeitgeber (vollständig oder ergänzend 
zu den Zuschüssen der Arbeitsämter) für die anfallenden Kosten auf (vgl. Hild 
1990, S. 231). 
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auch - ein "unvollständiger Markt",14 und zwar deshalb, weil die für "voll
ständige Märkte" vorgesehene "Exit-Option" (vgl. Hirschmann 1974) hier 
in spezifischer Weise eingeschränkt ist: Eine "Exit-Option" hätten diejeni
gen, die Weiterbildung nachfragen, nämlich nur dann, wenn sie die auf 
dem Markt angebotenen Qualifizierungsmaßnahmen nach je eigenen Be
dürfnissen und Interessen auswählen könnten. Im gegenwärtigen System 
der Weiterbildung und insbesondere im wichtigen Bereich der betriebli
chen Weiterbildung liegen die Selektionsmöglichkeiten hingegen vor allem 
bei den Betrieben und nicht bei den interessierten oder darauf angewiese
nen Arbeitnehmern. Für bestimmte Beschäftigtengruppen läuft dies auf 
den nahezu vollständigen Ausschluß vom Zugang zu qualitativ hochwerti
gen Qualifizierungsmaßnahmen hinaus. Dies trifft in Sonderheit auf die 
wachsende Gruppe weiterbildungsinteressierter Frauen zu, deren Qualifi
zierungsinteressen von den betrieblichen Führungskräften häufig noch 
nicht einmal wahrgenommen, geschweige denn durch großzügige Freistel
lungsregelungen, die auch die Mehrfachbelastung berufstätiger Frauen 
und Mütter berücksichtigen, gefördert werden.15 Die berufliche Weiterbil
dung wird heute "in einem so hohen Maße privat organisiert, daß dies nun 
in der Tat zu einer neuen Art von Spaltung und Dualität führen kann" (v. 
Friedeburg 1990, S. 246). 

Eine Weiterbildungspolitik, die berufliche Chancengleichheit und Mobili
tät fördern, transparent für alle Beschäftigte berufliche Qualifikation ver
breitern und erweitern soll, kann deshalb nicht ausschließlich "marktför-
mig" organisiert sein. Moderne Weiterbildungspolitik muß präventiven 
Charakter haben, um Anpassungserfordernisse frühzeitig zu erkennen und 
Anpassungsrisiken zu vermeiden, sie muß die Erwerbs-, Entwicklungs- und 
Aufstiegschancen der Beschäftigten verbessern und darf nicht durch zu 
enge Betriebsspezifik die Transferierbarkeit und Mobilität einschränken, 
sie muß für alle Beschäftigten und Nichtbeschäftigten offen sein und darf 

14 Vgl. die Kritik von Riley 1990; Chubb, Moe 1988. 
15 So zeigen verschiedene Untersuchungen, daß z.B. die geringe Teilnahme von 

Frauen an innerbetrieblicher Weiterbildung nicht auf mangelndes Interesse der 
Frauen zurückzuführen ist, sondern auf ein unzureichendes spezifisches Ange
bot, die geringe Transparenz der Inhalte und der Auswahlmechanismen sowie 
die selektive Rekrutierungs- und Qualifizierungsstrategien (vgl. Baethge u.a. 
1989). 
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nicht zu einer Verfestigung und weiteren Abschottung von Teilarbeitsmärkten und Qualifikationssegmenten beitragen (vgl. Mahnkopf 1990a). 

Um dies zu erreichen, bedarf es einer stärker öffentlich geregelten Orga
nisation der Weiterbildung. Dies umfaßt die Bereiche Zugangsberechti
gung, Schaffung von Information und Transparenz, öffentliche Kontrolle 
von Inhalten und Qualitätsstandards und Finanzierung. Eine Konkretisie
rung dieser Vorschläge ließe sich in folgender Richtung denken: 

(1) der Zugang zu Weiterbildung sollte geregelt werden über ein individu
elles Recht auf Weiterbildung, das einen für alle Beschäftigten 14tägigen 
bezahlten Bildungsurlaub einschließt. Dabei wäre die gesetzliche Veranke
rung von Freistellungsregelungen bundeseinheitlich festzulegen und nicht 
wie bisher als länderspezifischer Regelungsbereich. Auf betrieblicher oder 
branchenspezifischer Ebene wären darüber hinaus kollektivvertragliche 
Regelungen zu treffen, die die betriebliche Qualifizierungsplanung (unter 
Einschluß der Erstausbildung und der Weiterbildung), die Öffnung be
trieblicher Weiterbildungsaktivitäten für alle Beschäftigtengruppen (wobei 
die Förderung weiblicher Beschäftigter mit einem umfassenden Förder
plan zu verbinden ist) und die Kostenübernahme durch den jeweiligen Be
trieb konkretisieren. 

(2) Zur Verbesserung der Information und Beratung soüten lokale SteUen 
geschaffen werden, die aüen Erwerbstätigen und Betrieben offenstehen 
und die unabhängig von einzelnen Trägereinrichtungen oder Förderungs
institutionen einen Überblick über lokale, regionale oder bundesweite Bildungsangebote vermitteln. Solche kommunalen Beratungseinrichtungen 
könnten zugleich auch Kristallisationspunkte einer in gemeinsamer Initia
tive aüer gesellschaftlichen Gruppen und Institutionen betriebenen Koor
dinierung lokal verfügbarer Finanzmittel für Weiterbildungsförderung 
sein. Dabei ginge es um eine Integration und Verzahnung von Mitteln aus 
den Bereichen Wirtschaftsförderung, Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik. 

(3) GenereU soüte eine Integration der bisher getrennten Bereiche der be
trieblichen und der AFG-geförderten beruflichen Weiterbildung sowie der 
nach Länderregelungen geregelten (aUgemeinen, politischen und berufli
chen) Weiterbildung erfolgen, indem z.B. nach Art. 91 Grundgesetz eine 
gemeinsame Bildungsplanung von Bund und Ländern verankert wird. Im 
Rahmen einer solchen "Bundesrahmenordnung des Bildungswesens" müß-
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ten auch die Verfahren zur Zertifizierung und zur Inhalts-/Qualitätsfestle-
gung und -Überwachung geregelt werden. Für die Verabschiedung von 
Fortbildungsregelungen und für die Kontrolle der Qualitätsstandards wäre 
- analog zur beruflichen Erstausbildung - die Implementierung des Kon
sensprinzips anzustreben. Dabei wäre es sicherlich sinnvoll, über ein abge
stuftes System der Standardisierung und Zertifizierung nachzudenken, da 
sich nicht alle Weiterbildungsaktivitäten sinnvoll in Fortbildungsregelun
gen nach dem Berufsbildungsgesetz einordnen lassen. So könnten für be
stimmte Bereiche Modellkonzepte und Kriterienkataloge unterhalb der 
Fortbildungsordnung abgestimmt werden, die mit Zertifikaten "anerkannt" 
werden, wobei gleichzeitig darauf zu achten wäre, daß durch gesicherte 
Übergänge für die Beschäftigten "lebenslanges Lernen" möglich wird. 

(4) Zur Finanzierung der erweiterten Weiterbildung dürfte es ferner an
gezeigt sein, daß sich der Bund stärker unmittelbar im Bereich der Förde
rung bestimmter Beschäftigtengruppen engagiert, insbesondere der Un-
und Angelernten und der Frauen. Dabei müßten für Gruppen, die wegen 
fehlender persönlicher Voraussetzungen (z.B. Anwartschaftszeiten) ganz 
aus der AFG-Förderung herausfallen oder zu geringe Unterhaltsgelder 
erhalten, Finanzmittel zur Sicherung des Unterhalts bereitgestellt werden. 
Zudem hätte der Bund eine über das A F G hinausgehende Weiterbil
dungsförderung von Frauen, die nach einer "Familienphase" wieder einer 
Erwerbstätigkeit nachgehen wollen, dauerhaft zu finanzieren. Der über
wiegende Finanzierungsanteil muß jedoch - wie bisher - bei den Betrieben 
liegen, denen Weiterbildung eine flexible und anpassungsbereite Beleg
schaft sichert. 

(5) Alternativ oder - als Finanzierungsweg für die allgemeine berufliche 
Weiterbildung - auch komplementär dazu sollte über eine Fondsfinanzie
rung nachgedacht werden, etwa orientiert an einem Modell, daß alle priva
ten und öffentlichen Arbeitgeber einen einheitlichen Prozentsatz der 
Lohnsumme in einen "Weiterbildungsfonds" einzahlen, aus dem dann 
Lehrgangskosten, Unterhaltsgelder und andere Aufwendungen während 
einer beruflichen Weiterbildungsmaßnahme bestritten würden. Eine der
artige Lösung könnte die Artikulation von Weiterbildungsinteressen auf 
selten der Beschäftigten stimulieren und Betriebe zur Weiterbildung ihrer 
Beschäftigten motivieren. Nicht eine Diskriminierung weiterbildungsinten
siver Unternehmen müßte als Wirkung fondsfinanzierter Weiterbildung 
erwartet werden, wohl aber die Chance einer Verringerung der selektiven 
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Auswahl einzelbetrieblich finanzierter Weiterbildungsangebote und ihrer 
die Segmentation betrieblicher Arbeitsmärkte verschärfenden Wirkungen. 

Positive Effekte einer öffentlich regulierten Weiterbildung sind vor allem 
bei den Unternehmen zu erwarten, die bislang wenig Weiterbildung be
treiben: Von einem gesetzlich garantierten Weiterbildungsanspruch für 
alle Arbeitnehmer, staatlich geregelten Fortbildungsordnungen und nicht 
zuletzt von einer Fondsfinanzierung können nivellierende Wirkungen in 
bezug auf die gravierenden Qualifikationsunterschiede zwischen den Beru
fen, innerhalb von Branchen und Regionen, zwischen kleineren und 
großen Betrieben, zwischen Handwerk und Industrie ausgehen. Insbeson
dere könnten durch ein Modell der Fondsfinanzierung die Differenzen in 
den Weiterbildungsanstrengungen zwischen kleinen und mittleren Unter
nehmen einerseits und Großunternehmen andererseits erheblich vermin
dert werden, die nicht nur in dem in vielen Kleinbetrieben weniger entwik-
kelten Problembewußtsein begründet liegen, sondern auch in deren in der 
Regel begrenzteren finanziellen und personellen Ressourcen, die häufig 
gar nicht ausreichen, Lehrgänge in ausreichendem Umfang und geeigneter 
Qualität zu planen, auszuwählen und anzubieten und Beschäftigte dafür 
entsprechend freizustellen. 

Nicht zuletzt müssen die Gestaltung und der Ausbau der (betrieblichen) 
beruflichen Weiterbildung auch deshalb zu einer (überbetrieblichen) öf
fentlichen Aufgabe werden, weil damit eine ganze Reihe von weitreichen
den gesellschaftspolitischen Zielsetzungen verknüpft sind, die weder von 
einer marktförmig organisierten und den einzelwirtschaftlichen Kalkülen 
unterworfenen Weiterbildung noch durch tarifvertragliche Regelungen 
zwischen den etablierten Sozialparteien zu lösen sind.1" Bei diesen Aufga
ben handelt es sich in erster Linie um die Realisierung von Chancen
gleichheit für auf dem Arbeitsmarkt benachteiligte Gruppen, um gezielte 
Frauenförderungskonzepte - bei denen Weiterbildung ein wichtiger inte
graler Bestandteil sein kann -, um den Abbau regionaler Ungleichge
wichte, um eine aktive Technikgestaltung mit dem Ziel einer Humanisie
rung des Arbeitslebens, um eine Steuerung des berufsstrukturellen Wan
dels und nicht zuletzt um die gesamtgesellschaftliche Umverteilung bezahl
ter und (bislang) unbezahlter Arbeit. 

16 Vgl. zu den Möglichkeiten und Grenzen tarifvertraglicher Regelungen der Qua
lifizierungsfrage Mahnkopf 1990b. 
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Hartmut Seifert 

Mehr Zeitsouveränität durch variable Arbeitszeit
gestaltung? 

1. Problemstellung 
2. Kritik am Normalarbeitszeitverhältnis 

2.1 Ökonomische Aspekte der Variabilisierung 
2.2 Ansätze der Zeitsouveränität 

3. Typen und Verbreitung variabler Arbeitszeiten 
4. Spielräume für Zeitautonomie 
5. Einflußgrößen des betrieblichen Handlungsspielraums 
6. Perspektiven variabler Arbeitszeitgestaltung 

1. Problemstellung 

Starre Arbeitszeiten, die nur wenig Spielraum für eine im Zeitablauf va
riable Dauer der Arbeitszeit zulassen, sind zunehmend ins Kreuzfeuer der 
Kritik geraten. Auf der einen Seite stellt das neoliberale Konzept deregu
lierter Arbeitsbeziehungen vor allem Kosteneinsparungen und verbesserte 
wirtschaftliche Wachstumschancen in Aussicht, wenn größere Spielräume 
eingeräumt werden, die individuelle Arbeitszeit an schwankende Produk
tions- und Nachfrageanforderungen anpassen zu können (z.B. Neifer-Dichmann 1989). Auf der anderen Seite wird in Zusammenhang mit der 
Diskussion um das Normalarbeitsverhältnis kritisiert, daß standardisierte 
Arbeitszeiten die Möglichkeiten der Arbeitnehmer zu individueller 
Selbstentfaltung einengen und damit unmittelbar Wohlfahrtsgewinne ver
hindern (z.B. Mückenberger 1989). 

Auch wenn beide Positionen das vorherrschende System gleichförmig ge
regelter, starrer Arbeitszeiten als suboptimal begreifen, so ist die Überein
stimmung in der Kritik am Normalarbeitsverhältnis offenkundig nur for
mal. Inhaltlich sind sie aus grundsätzlich unterschiedlichen Begründungszusammenhängen abgeleitet. Ebenso weisen auch die jeweils vorgeschla
genen Alternativen zum Normalarbeitszeitmuster in eher gegensätzliche 
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Richtungen: Während die Deregulierungsposition dezentrale und indivi
dualrechtliche Regelungsverfahren favorisiert, hält das Konzept der Zeit
souveränität an kollektivrechtlichen Regelungsformen fest. 

Im folgenden sollen diese beiden Positionen etwas näher dargelegt wer
den. In einem nächsten Schritt wird eine Typisierung der verschiedenen 
Formen variabler Arbeitszeit vorgestellt und der Frage nachgegangen, wie 
sich die Verfügungsrechte zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ver
teilen. Anschließend wird versucht auszuloten, welche Faktoren den Zu
sammenhang von variablen Arbeitszeiten und autonomen Gestaltungsmöglichkeiten beeinflussen. Abschließend wird erörtert, welche organisa
torischen und regelungsbezogenen Bedingungen zu verändern sind, um im 
Rahmen von variabler Arbeitszeitgestaltung die Möglichkeiten der priva
ten Zeitverfügung zu erweitern und damit den Nutzwert der arbeitsfreien 
Zeit zu steigern. 

2. Kritik am Normalarbeitszeitverhältnis 

Ausgangspunkt aller vergleichenden Überlegungen ist stets die Normalar
beitszeit, die eher als ein normgebendes Leitbild und weniger als eine em
pirische Durchschnittsgröße zu verstehen ist. Im Hinblick auf die drei Di
mensionen der Arbeitszeit - ihre Dauer, ihre Lage und ihre Verteilung -
läßt sich dieses Leitbild wie folgt definieren: Die Dauer der Arbeitszeit ist 
durch die tarifliche Regelarbeitszeit bestimmt; bei der Lage wird von ein
schichtiger Arbeit während der Tageszeit an den Tagen von Montag bis 
Freitag ausgegangen; die Verteilung der Arbeitszeit erfolgt in gleichen 
Portionen auf die einzelnen Werktage. Bei der Variabilisierung geht es um 
diese dritte Zeitdimension. Zur Diskussion steht die Forderung, eine be
stimmte wöchentliche oder jährliche Gesamtarbeitszeit in ungleichmäßige 
tägliche Zeitportionen aufteilen zu können. 

2.1 Ökonomische Aspekte der Variabilisierung 

Aus ökonomischer Sicht können dem Muster der Normalarbeitszeit ent
sprechende Regelungen, die nur gleichförmige Arbeitszeitmuster zulassen 
und einen variablen, d.h. schwankenden individuellen Arbeitszeitverlauf 
ausschließen oder in sehr engen Bandbreiten halten, einer zeitoptimalen 
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Kombination der Leistungsfaktoren im Wege stehen. Unter bestimmten 
Bedingungen können variable Arbeitszeiten kostengünstiger sein. Derar
tige Abwägungen sind insbesondere notwendig bei exogenen Schwankun
gen auf den Absatz- und Beschaffungsmärkten oder bei betriebsinternen 
Schwankungen des jeweils verfügbaren Personalbestandes (Seifert 1987, S. 
727 ff.). Sowohl exogene Nachfrage- als auch betriebsinterne Personal
schwankungen können regelmäßig und planbar oder aber unvorhersehbar 
und erratisch anfallen. Dies hängt vom jeweiligen Anlaß ab. Auslöser kön
nen konjunkturelle oder witterungsbedingte Einflüsse sowie kalendarische 
Ereignisse, die Auftragsentwicklung bei Groß- und Terminprojekten, die 
Verfügbarkeit von Rohstoffen und Vorprodukten oder aber Krankheits
fälle, Urlaubszeiten und sonstige Abwesenheitszeiten sein. 

In all diesen Fällen hat die betriebliche Personal- und Produktionsplanung 
die Frage zu klären, ob eine eher verstetigte Produktion, die dann z.T. auf 
Lager gehen muß, kostengünstiger ist als eine variable Anpassung des Ar
beitszeitvolumens bzw. der Arbeitszeiten der jeweils einsetzbaren Beschäf
tigten (vgl. Gabriel 1985, S. 219). Bei einer Kapazitätsanpassung über das 
Arbeitsvolumen ist dann weiter abzuwägen, ob der Weg über den externen 
Arbeitsmarkt eingeschlagen und die Zahl der Arbeitskräfte verändert 
werden, oder ob die Anpassung betriebsintern im Rahmen individueller 
Arbeitszeitvariationen erfolgen soll. Bei externer Anpassung entstehen zu
sätzliche Personalkosten (Kosten für Einstellungen und Entlassungen, 
Einarbeitung u.a.), die mit den Kosten einer variablen Arbeitszeit (Über
stundenzuschläge, abnehmende Grenzproduktivität bei überlangen Ar
beitszeiten) zu bilanzieren sind. Je genauer es mit Hilfe variabler Arbeits
zeitgestaltung gelingt, den Arbeitskräfteeinsatz mit dem jeweils produktionsseitig benötigten Bedarf zu synchronisieren, desto besser lassen sich 
Personalkosten einsparen. Bei dieser Optimierungsaufgabe wird die Ar
beitszeit also als abhängige Variable angesehen, die an einen im Zeitab
lauf sich wandelnden Arbeitszeitbedarf anzupassen ist. 

Dieser einseitig an betrieblichen Belangen ausgerichteten Gestaltungsop
tion werden jedoch auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht nur bedingte 
Praktikabilität und Effizienz zugestanden (Wagner, Illig 1990, S. 149). Als 
tragfähiger und letztlich auch kostengünstiger gelten Konzepte eines "mit
arbeiterorientierten Zeitmanagements" (Beyer, Henningsen 1990), die die 
unterschiedlichen Arbeitszeitinteressen von Arbeitgebern und Beschäftig
ten so weit wie möglich harmonisieren. Dabei können die Betriebe zwar 
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nicht das volle Ausmaß der Kostenvorteile von variabler Zeitgestaltung 
ausschöpfen. Indem sie aber gleichzeitig auf extreme, ausschließlich auf 
die Nachfragerhythmen des Marktes zugeschnittene Arbeitszeitformen 
verzichten und durch eine stärker mitarbeiterorientierte Zeitgestaltung 
versuchen, eine Kollision mit gegenläufigen Zeitpräferenzen und -erfor-
dernissen der Beschäftigten zu vermeiden, wird erwartet, daß damit nicht 
nur produktivitätshemmende Zeitkonflikte vermieden, sondern gleichzei
tig auch intrinsischen Motiven in der Arbeit besser entsprochen werden 
kann, wodurch letztlich die betriebliche Effizienz (i.S. "humaner Effi
zienz") gesteigert wird (ebd., S. 134). 

22 Ansätze der Zeitsouveränität 

Ebenfalls kritisch gegen standardisierte Normalarbeitszeiten wenden sich 
Überlegungen, die im Unterschied zu den ökonomisch begründeten An
sätzen variabler Arbeitszeitgestaltung von den Anforderungen und Präfe
renzen der Beschäftigten ausgehen und mehr Spielraum für selbstbe-
stimmte Zeitgestaltung reklamieren. Gestützt auf die Befunde verschiede
ner Befragungen wurde bereits in den 70er Jahren auf die zunehmende 
Kluft aufmerksam gemacht, die sich zwischen den Arbeitszeitwünschen 
der Beschäftigten und den beschränkten Möglichkeiten auftut, diese auch 
gegen bestehende Arbeitszeitregelungen einlösen zu können (Teriet 1979). 

Die Kritik an dem bestehenden Regime weitgehend standardisierter Ar
beitszeiten richtet sich zum einen grundsätzlich gegen die darin enthal
tende Schutzfunktion, zum anderen gegen die Form, in der sie erfüllt wer
den soU. Diese Schutzfunktion der Arbeitszeitreglementierung, die durch 
Mindeststandards und/oder koüektive Teilhabe an der Gestaltung der Ar
beitszeit erfüllt werden soü (Mückenberger 1989, S. 214), besteht darin, 
die Arbeitnehmer vor einem überzogenen Weisungsrecht des Arbeitge
bers, die Arbeitszeit flexibel nach den jeweiligen akuten betrieblichen An
forderungen gestalten zu können, zu schützen, die Beschäftigten vor physi
schen und/oder psychischen Überforderungen zu bewahren und verlässli
che Voraussetzungen für die private Zeitplanung zu schaffen. Als 
Schwachstelle, dieses auf der Schutzfunktion aufgebauten, standardisierten 
Normalarbeitsverhältnis gut insbesondere der Umstand, daß es grundsätz
lich indifferent gegenüber dem Lebenslauf und den verschiedenen Sinn-
und Bedeutungsgehalten von Arbeit in unterschiedüchen Lebensphasen 
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ist. So kann der Schutzaspekt nicht nur "gegen jene wirken, die sich noch 
nicht in diesem Schutzbereich befinden (sondern auch gegen jene - H.S.), 
die aufgrund bestimmter individueller Konstellationen einen Standardar
beitsschutz nicht anstreben oder benötigen" (Teriet 1977, S. 83). Ange
sichts von Wertewandel, steigendem materiellen Wohlstand und einem 
ausgebauten sozialen Sicherungssystem wird das Regime standardisierter 
Arbeitszeiten als "goldener Käfig" empfunden, das dem Streben nach op
timalen Arbeitszeiten im Wege steht und die weitere Steigerung der ge
sellschaftlichen Wohlfahrt behindert. Gefordert wird deshalb die "Abkehr 
und Überwindung starrer, standardisierter und uniformierter, fremdbe
stimmter und tabuisierter Arbeitszeiteckwerte" (Teriet 1983, S. 20). Der 
Weg hierzu soll in erster Linie über individualisierte Regelungsformen 
führen. 

Auch diese Überlegungen einer souveränen oder stärker selbstbestimmten 
Zeitgestaltung sind als wenig realistisch zurückgewiesen worden. Die Kri
tik richtete sich vor allem gegen den Vorschlag, den kollektivvertraglichen 
Regelungsmodus durch individualrechtliche Verfahren zu ersetzen. Der 
Haupteinwand ist, daß dabei die den Arbeitsmarkt kennzeichnende 
Machtasymmetrie übersehen wird (Olk u.a. 1979, S. 153 ff.). Diese in 
strukturell eingeschränkten Optionen der Arbeitskraftanbieter zum Aus
druck kommende Asymmetrie (asymmetrische Abwanderungskosten, ver
tragliche Dispositionen zu Lasten des Arbeitnehmers; vgl. Walwei 1990, S. 
395 f.) macht kollektive Regelungsverfahren zu einer unverzichtbaren Be
dingung und Voraussetzung für die Gestaltung individueller Arbeitszeit
muster (Bäcker, Seifert 1982, S. 248 f.). Außerdem werde die Bedeutung, 
die der Standardisierungsfunktion der Arbeitszeit im Hinblick auf das 
Verhältnis von Arbeitszeit und Freizeit, auf Einkommen, Belastungen, 
Beanspruchungen, Arbeitssicherheit, soziale Beziehungen usw. zukommt, 
systematisch überschätzt (Ott 1987, S. 130 ff.). 

Diese Einwände versuchen neuere Überlegungen produktiv zu verarbei
ten, die vorschlagen, die Arbeitszeitverfassung so zu entwickeln, daß sie 
einerseits ein Höchstmaß an individueller Selbstentfaltung aller Mitglieder 
der Gesellschaft ermöglicht, andererseits zugleich aber einen kollektiv-in
stitutionellen Regulierungsrahmen zur Verfügung stellt, der sichert, daß 
der Zugewinn an Freiheit nicht ein formaler bleibt, sondern sich in einem 
wirklichen Wohlfahrtsgewinn für alle äußert (Mückenberger 1989, S. 221). 
Die angestrebten Ziele - individuelle Freiheit, Vielfalt und Selbstbestim-
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mung - und die kollektiven Rahmenregelungen des sozialen Schutzes wer
den also nicht als Gegensatzpaare begriffen, sondern - im Gegenteil - in 
einen sich einander bedingenden Zusammenhang gestellt. Zentrales Er
gebnis dieser Überlegungen ist, daß erst kollektivvertragliche Schutz- und 
Anspruchsregelungen die gewünschten Gestaltungsfreiheiten bei der Ar
beitszeit garantieren und dementsprechend nicht abzubauen, sondern zu 
bewahren und - wenn vielleicht auch in modifizierter Form - auszubauen 
sind. 

Mit diesem Perspektivenwechsel wird dem auf Kostenkalkülen basieren
den Ansatz variabler Arbeitszeitgestaltung eine Alternative entgegenge
setzt, die sich allerdings immer noch den Einwand gefallen lassen muß, bei 
der Gestaltung der Arbeitszeit vorrangig von Aspekten des soziokulturel-
len Strukturwandels in der Erwerbsarbeit, dem damit zusammenhängen
den Wertewandel sowie von emanzipatorischen Ansprüchen auszugehen 
und die Frage nach den Restriktionen der ökonomischen Notwendigkeiten 
zu vernachlässigen. Realisierbare Konzepte werden nicht umhinkommen 
zu klären, wo die ökonomischen Grenzen einer selbstbestimmten vari
ablen Arbeitszeitgestaltung liegen bzw. mit welchen Rückwirkungen zu 
rechnen ist, wenn einzelwirtschaftliche Kostenkalküle von anderen Ein-
flußgrößen und Zielen überlagert und dadurch relativiert werden sollen. 
Erste Hinweise, wie der Realitätsgehalt der doch recht gegensätzlichen 
konzeptionellen Entwürfe einzuschätzen ist, liefern die bereits praktizier
ten Formen variabler Zeitgestaltung, die deshalb etwas näher beleuchtet 
werden soüen. 

3. Typen und Verbreitung variabler Arbeitszeiten 

Eine variable oder ungleichmäßige Verteilung der jeweils zu leistenden 
Arbeitszeitdauer bzw. der einzelnen Arbeitszeitportionen auf der Zeit
achse ist in sehr unterschiedlichen Formen möglich (Hardes 1989, S. 260 
f.). Im Prinzip lassen sich vier Typen unterscheiden (Seifert 1987, S. 728 
f.). Unterscheidungsmerkmal ist der jeweilige Grad, um den die variable 
Zeitgestaltung von der gleichmäßigen Regelarbeitszeit abweichen bzw. 
diese ersetzen kann. 

(1) Variabilisierung bei gleichmäßiger Regelarbeitszeit: Auch bei einer 
gleichmäßigen tariflichen Regelarbeitszeit kann die tatsächlich geleistete 
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Arbeitszeit eine jeweils unterschiedliche Dauer haben. Abweichungen von 
einer konstanten Regelarbeitszeit sind nach oben im Rahmen von Über
stunden und Sonderschichten und nach unten im Rahmen von Kurzarbeit 
und Sonderurlaub oder durch Freizeitausgleich für Überstundenarbeit 
möglich. Diese Abweichungen sind eher unregelmäßig und erstrecken sich 
meist auf begrenzte Zeiträume. In aller Regel haben sie Ausnahmecharak
ter. Sie können vom Arbeitgeber nicht beliebig angeordnet werden, viel
mehr sind die betrieblichen Interessenvertretungen im Rahmen eines in
stitutionalisierten Verfahrens (§ 87 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)) 
zu beteiligen. 

Vor allem Kurzarbeit, aber auch Überstundenarbeit, dienen vorrangig zur 
Überbrückung eines konjunkturell schwankenden Arbeitsanfalls. So wurde 
durch Kurzarbeit 1975, dem Krisenjahr mit der bislang insgesamt höchsten 
Kurzarbeiterzahl, in einzelnen Wirtschaftszweigen ein Arbeitsausfall in 
Höhe von bis zu 4,7 % (elektrotechnische Industrie) des gesamten jährli
chen Arbeitsvolumens aufgefangen. Mit Überstundenarbeit lassen sich fer
ner saisonale und andere Auftragsspitzen abwickeln und auch kurzzeitige 
Personalausfälle auffangen. In einzelnen Wirtschaftszweigen, wie dem 
stark witterungsabhängigen Bereich "Gewinnung und Verarbeitung von 
Steinen und Erden", macht die saisonale Schwankung der Überstunden 
z.B. zwischen den Höchstwerten im Oktober 1989 und dem Tiefpunkt im 
darauffolgenden Januar gut 3,6 % des gesamten von den männlichen Ar
beitern geleisteten Arbeitsvolumen aus. Im Stahl- und Leichtmetallbau 
waren es 2 %. Im Durchschnitt der Industrie schwankte das Arbeitsvolu
men aufgrund saisonaler Überstundenvariation um 1,2 %. Auffallend ist 
der trendmäßige Rückgang der Überstundenarbeit von durchschnittlich 
etwa 80 Stunden im Jahr je Beschäftigten im Jahre 1980 auf rd. 71 Stunden 
neun Jahre später, obwohl sich gleichzeitig das wirtschaftliche Wachstum 
sehr dynamisch entwickelt hat. 

Immer mehr an Bedeutung haben in den letzten Jahren dabei tarifliche 
Regelungen gewonnen, die einen Freizeitausgleich für Überstundenarbeit 
vorsehen. Von insgesamt 27 ausgewählten Tarifbereichen hatten 1989 le
diglich sechs keine entsprechenden Vereinbarungen (Bispinck u.a. 1989). 
Teüweise handelt es sich um "Kann-Bestimmungen" (z.B. Eisen- und 
Stahlindustrie, Druckindustrie), teüweise um "Soll-Vorschriften" (z.B. pri
vate Elektrizitätswirtschaft), und in einigen Fällen ist verbindlich 
vorgeschrieben, Mehrarbeit grundsätzlich durch Freizeit abzugelten (z.B. 
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im Steinkohlenbergbau, bei Bundesbahn und Bundespost). Die Zeiträume, 
in denen die Überstundenarbeit durch Freizeit ausgeglichen werden kann 
bzw. werden muß, schwanken zwischen einem Monat und sechs Monaten; 
im Einzelhandel in Nordrhein-Westfalen delegiert der Tarifvertrag diese 
Regelung an betriebliche Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und Ar
beitnehmer. 

(2) Variable Regelarbeitszeiten: Noch einen Schritt weiter weg von festen 
Arbeitszeiten rücken die in den letzten Jahren stark aufgekommenen ver
schiedenen Formen variabler Regelarbeitszeiten: Die tarifliche Regelar
beitszeit ist lediglich als Durchschnittswert fixiert, der innerhalb eines be
stimmten Zeitraumes (Monat, mehrere Monate, Jahr) zu erreichen ist. 
Die tatsächliche Arbeitszeit kann den vereinbarten Durchschnittswert 
phasenweise sowohl unter- als auch überschreiten. Neben tariflichen 
Bandbreitenregelungen gehören insbesondere Gleitzeitregelungen zu die
sem Variabilisierungstyp. 

Die Möglichkeit zu schwankenden täglichen bzw. wöchentlichen Arbeits
zeiten war 1989 in 18 von 20 ausgewählten Tarifbereichen gegeben (Bis-
pinck, WSI-Tarifarchiv 1989). Sowohl die Schwankungsintervalle als auch 
die Ausgleichszeiträume, in denen die durchschnittliche Regelarbeitszeit 
zu erreichen ist, zeigen große Unterschiede. In mehreren Tarifverträgen 
(z.B. Eisen- und Stahlindustrie, Chemieindustrie) darf die "regelmäßige 
kalendertägliche Arbeitszeit acht Stunden nicht überschreiten", in der 
Druck- und in der Schuhindustrie sind es zehn Stunden. Beim Ausgleichs
zeitraum bewegen sich die Regelungen zwischen einem Jahr (Landwirt
schaft, Einzelhandel), sechs Monaten (Chemieindustrie, Metallindustrie) 
und einer Woche (Schuhindustrie in Baden-Württemberg). 

Ebenfalls auf dem Vormarsch ist Gleitzeitarbeit. Während Ende der 70er 
Jahre nur etwa 12 % der Beschäftigten diese Variabilisierungsform bean
spruchen konnten (Emnid-Institut 1981), hatten 1989 bereits 19 % die 
Möglichkeit "zu gleiten" (Groß, Thoben, Bauer 1990, S. 95). Gleitzeitarbeit 
ist zwar immer noch eine Domäne des Angestelltenbereichs; allmählich 
beginnt sie aber auch im Arbeiterbereich Fuß zu fassen. 

In einem gewissen Mißverhältnis zum Verbreitungsgrad von Gleitzeitar
beit steht die tarifliche Regelungspraxis. Bislang ist Gleitzeitarbeit erst in 
vier Tarifverträgen geregelt. Ansonsten dominieren betriebliche Vereinba-
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rangen. Neben den verschiedenen Zeitelementen (Kern- und Rahmenzei
ten, Gleitspannen, Ausgleichszeiträumen) legen sie auch die Modalitäten 
der Inanspruchnahme fest. 

(3) Variabilisierung ohne Regelarbeitszeit: Im Extremfall wird bei va
riabler Zeitgestaltung völlig auf feste Kern- oder Regelarbeitszeiten ver
zichtet. Die jeweils zu erbringende individuelle Arbeitszeit kann auf der 
Basis von Teilzeitarbeit nahezu beliebig schwanken, ohne daß sie sich in
nerhalb eines bestimmten Zeitraumes zu einem vereinbarten Durch
schnittswert ausgleichen muß. Bislang spielen derartige Arbeitszeitformen 
noch keine allzu große Rolle. Am ehesten sind sie im Einzelhandel anzu
treffen. Wie auf einem Auktionsmarkt handeln Beschäftigte und Vorge
setzte mit einem gewissen Fristvorlauf (von z.B. einer Woche) Lage und 
Dauer der Arbeitszeit aus. Der betrieblich bzw. abteilungsspezifisch je
weils benötigte und in Arbeitsvolumina berechnete Arbeitsbedarf wird an
hand von Erfahrungswerten ermittelt. Häufig sorgen Prämiensysteme für 
eine kundenfrequenzgesteuerte Arbeitszeitgestaltung, ohne daß rigide 
oder gar autoritäre Anweisungen von Vorgesetzten notwendig werden, 
welche die Leistungsbereitschaft der betroffenen Arbeitnehmer schmälern 
und Konflikte verursachen würden. 

(4) Optionale Arbeitszeitunterbrechungen: Zur variablen Arbeitszeitge
staltung gehören schließlich auch längerfristige Arbeitsunterbrechungen. 
Zu diesen bislang noch raren Möglichkeiten zählen Freistellungen für For
schungszwecke bei Hochschullehrern, Sabbaticals, wie sie z.B. in Berlin für 
die Berufsgruppe der Lehrer vereinbart sind, Freistellungsregelungen für 
Beamte, aber auch Freistellungszeiten für Eltern mit Kleinkindern. Ge
meinsames Merkmal dieser verschiedenen Unterbrechungsformen ist die 
Besonderheit, daß die Beschäftigten Anspruchsrechte geltend machen 
können, die zwar an bestimmte Indikationen gebunden sein können, das 
Zugriffsrecht aber allein bei den Beschäftigten belassen. 

Hervorhebenswert ist in diesem Zusammenhang die Berliner Regelung für 
Lehrkräfte im Beamtenverhältnis über erweiterte Möglichkeiten einer 
Teilzeitbeschäftigung, die die Form eines Sabbaticals einschließt. Sie bie
tet die arbeitszeitliche Wahlmöglichkeit, entweder für vier Jahre eine Art 
Teilzeitbeschäftigung mit Dreiviertel der Dienstbezüge einzugehen, wäh
rend dieser Zeit aber drei Jahre vollbeschäftigt zu sein und ein Jahr völlig 
freigestellt zu werden, oder über einen Zeitraum von fünf, sechs oder sie-
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ben Jahren mit jeweils Vierfünftel, Fünfsechstel oder Sechssiebtel der 
Dienstbezüge vollbeschäftigt zu sein und jeweils ebenfalls für ein Jahr frei
gestellt zu werden. Leider liegen zu dieser nur wenig bekannt gewordenen 
Sabbatical-Form keinerlei systematisch aufbereiteten Erfahrungswerte 
über die Inanspruchnahme vor. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, daß variable Arbeitszeiten in sehr un
terschiedlichen Formen in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen ha
ben. Die Frage ist nun, ob sie den Arbeitnehmern einen Zugewinn an 
Zeitsouveränität gebracht haben, ob und in welchem Ausmaß sie den 
Nutzwert der arbeitsfreien Zeit gesteigert und Zeitzwänge abgebaut oder 
ob sie das Gegenteil bewirkt und dem "betrieblichen Zeitimperalismus", 
der die Lebenswelt der Arbeitnehmer weiter zu kolonialisieren droht 
(Schudlich 1990, S. 184), nur weiter Vorschub geleistet haben. 

4. Spielräume für Zeitautonomie 

Die Frage, ob variable Arbeitszeiten (bzw. welche spezieüen Formen) den 
Gestaltungsspielraum der privaten Zeitverwendung erweitern und damit 
den Grad der Zeitsouveränität steigern, Zeitzwänge abbauen und Zeit
wohlstand mehren, ist zunächst offen. Verglichen mit gleichförmig nor
mierten Arbeitszeiten kann variable Zeitgestaltung für die Beschäftigten 
sowohl vorteilhaft als auch nachteilig sein. Entscheidend für den tatsächli
chen Effekt ist, wie die Verfügungsrechte über die Zeitgestaltung zwischen 
den betrieblichen Parteien, den Arbeitgebern und den Beschäftigten, ver-
teüt sind. Gedanklich läßt sich der Spielraum, über Dauer und Zeitpunkt 
der jeweils zu leistenden Arbeitszeit verfügen zu können, mit einer Achse 
vergleichen, deren beide Pole durch das aüeinige Verfügungsrecht einer
seits des Arbeitgebers und andererseits der Beschäftigten definiert sind. 
Erste Hinweise, wie sich die Dispositionsrechte über variable Zeitgestal
tung in der betrieblichen Wirklichkeit auf dieser gedanklichen Achse ver-
teüen, geben zwei Untersuchungsbefunde für den Bereich der tariflichen 
Bandbreitenregelungen und für Gleitzeitarbeit. 

(1) Variable Bandbreitenregelungen wurden 1984 in der Metallindustrie 
gleichzeitig mit der Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit von 40 auf 
38,5 Stunden neu eingeführt. Die Regelung sah vor, daß die wöchentliche 
Arbeitszeit zwischen 37 und 40 Stunden schwanken konnte. Diese Schwan-
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kungen mußten sich jedoch innerhalb von zwei Monaten zu einem Durch
schnittswert von 38,5 Stunden ausgleichen. Etwa 30 % der Betriebe hatten 
sich dafür entschieden, 40 Stunden pro Woche zu arbeiten, die über die 
Regelarbeitszeit hinausgehenden Zeitportionen anzusammeln und in 
Form von freien Tagen abzugelten (Bosch u.a. 1989). Bei den hierüber ab
geschlossenen Betriebsvereinbarungen blieb das unternehmerische Dispo
sitionsrecht bei der Zeitgestaltung weitgehend dominant: Nur etwa 1 % 
der Betriebsvereinbarungen delegierte das Recht, den Zeitpunkt, wann die 
angesparten Zeitguthaben aufgelöst und in Form von freien Tagen ausge
glichen werden, allein an die Beschäftigten. Umgekehrt sprachen jedoch 
etwa 10 % der Betriebsvereinbarungen dem Arbeitgeber ein alleiniges An
ordnungsrecht über die freien Tage zu. Bei den meisten Regelungen waren 
die Dispositionsrechte weniger eindeutig festgelegt. Vielmehr wurden 
Vorschlagsrechte vereinbart, die entweder beim Arbeitgeber oder - in der 
geringeren Zahl der Fälle - bei den einzelnen Beschäftigten liegen. Aller
dings lassen generalklauselartige Formulierungen, wonach "die betriebli
chen Belange" jeweils angemessen zu berücksichtigen sind, auch in diesen 
"Verhandlungsmodellen" das Pendel der Dispositionsbefugnisse letztlich 
zugunsten des Betriebes ausschlagen. 

(2) Bei Gleitzeitarbeit sind die Dispositionsrechte der Arbeitnehmer groß
zügiger geregelt. Zumindest für den Bereich der Metallindustrie ist diese 
Aussage durch Auswertungen von Betriebsvereinbarungen gesichert (Sei
fert 1987, S. 733). Im Unterschied zu den Regelungen über die Inan
spruchnahme von freien, aus der Arbeitszeitverkürzung resultierenden 
Tagen fanden sich hier keine Vereinbarungen, die allein dem Arbeitgeber 
zeitliche Verfügungsrechte sichern. Derartige Regelungen würden der In
tention von Gleitzeitvereinbarungen - dem Beschäftigten gewisse eigen
ständige Möglichkeiten der Zeitgestaltung einzuräumen, um so Arbeits
zeitverluste durch Konflikte privater und betrieblicher Zeiterfordernisse 
zu verringern - auch zuwider laufen. Immerhin enthalten aber 40 % der 
entsprechenden Betriebsvereinbarungen wiederum einen Passus, wonach 
die Inanspruchnahme dieser Arbeitszeitform durch Einspruch des Arbeit
gebers eingeschränkt werden kann. In 50 % der Fälle müssen sich die Ar
beitnehmer, wenn sie freie, aus der Gleitzeit angesammelte Tage in An
spruch nehmen wollen, mit den Vorgesetzten absprechen. 

Wie die beiden Beispiele zeigen, sind in der Mehrzahl der Fälle die Verfü
gungsrechte über variable Zeitgestaltung nicht eindeutig fixiert. Übertra-
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gen auf das Bild der Regelungsachse bewegen sie sich im mittleren Be
reich. Die jeweilige Arbeitszeit wird im Rahmen betrieblicher Absprachen 
ständig neu ausgehandelt. Weder Arbeitgeber noch Beschäftigte können 
auf Dauer einen bedingungslosen Zeitzugriff geltend machen. Allerdings 
verleiht der in den meisten Betriebsvereinbarungen enthaltene general-
klauselartige Vorbehalt, daß die jeweiligen betrieblichen Belange zu be
rücksichtigen sind, der Arbeitgeberseite ein strukturelles Dispositions
übergewicht. 

Unter diesem Regelungsvorbehalt ist variable Zeitgestaltung für die Be
schäftigten äußerst ambivalent. Einerseits geben sie im Vergleich zu 
gleichförmig normierten Arbeitszeiten Schutzrechte aus der Hand, die den 
Betrieb an die Einhaltung normierter Arbeitszeitmuster binden und will
kürliche Abweichungen ausschließen. Andererseits eröffnen sie zumindest 
potentiell bessere Möglichkeiten als gleichförmige Arbeitszeiten, private 
mit beruflichen Zeitanforderungen zu vereinbaren. Empirische Einzelfall
studien belegen diese Ambivalenz, die sich z.T. auch in wiederkehrenden 
Wechselbädern von Phasen gewonnener Zeitsouveränität und anschlie
ßendem Verlust an Zeithoheit äußern kann (Bielenski, Hegener 1985, S. 
493 ff.). Entscheidend ist dann letztlich, wie innerhalb eines bestimmten 
Zeitabschnitts der Saldo aus partiell gewonnener und verlorener Zeitsou
veränität ausfällt. 

Für die Beschäftigten hängen die Chancen, die Zeithoheit auf Dauer zu 
steigern, letztlich vor allem auch davon ab, über welche organisatorischen 
Anpassungspotentiale ein Betrieb jeweils verfügt, flexibel auf die privaten 
Zeitanforderungen der Beschäftigten einzugehen. Die Voraussetzungen 
hierfür sind an den einzelnen Arbeitsplätzen allerdings sehr unterschied
lich. Diese Zusammenhänge gilt es jetzt etwas näher zu beleuchten. 

5. Einflußgrößen des betrieblichen Handlungsspielraums 

Bei der Frage, welcher Spielraum im Rahmen betrieblicher Zeitgestaltung 
besteht, den Optionen der Beschäftigten auf variable Arbeitszeit zu ent
sprechen, stößt man auf ein in seinen interdependenten Wirkungszusam
menhängen bislang weder theoretisch noch empirisch systematisch durch
drungenes Bündel an marktbedingten exogenen wie auch organisatori
schen betriebsinternen Einflußgrößen. 
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(1) Produktionskonzepte und Absatzstrategien: Nicht unmaßgeblich für 
den Grad betrieblicher Zeitrigidität bzw. -flexibilität ist die jeweils vor
herrschende produktionskonzeptionelle bzw. absatzstrategische Orientie
rung. In Anlehnung an ein von Sorge und Streeck entwickeltes (idealtypi-
sches) Schema lassen sich dabei mit Hilfe der zwei Variablen des Konkur
renztyps, dem das Produkt unterliegt, und dem Volumen, in dem es herge
stellt wird, zwei Produktionstypen unterscheiden: standardisierte Pro
duktion mit ausgeprägter Preiskonkurrenz und kundenorientierte Produk
tion mit Qualitätskonkurrenz (Sorge, Streeck 1987; vgl. hierzu auch Fritsch 
in diesem Band). Am Beispiel der bundesdeutschen Automobilhersteller 
argumentiert Streeck dann, daß die letztgenannte Strategie durch die da
mit verbundene Flexibilisierung der Produktionstechnik und der Absatz
politik den quantitativen Flexibilitätsdruck beim Arbeitskräfteeinsatz min
dern kann (Streeck 1985, S. 31, passim). 

Eine empirische Untersuchung im Bereich der Textil- und Bekleidungsin
dustrie (Joachim, Seifert 1989) zeigte dagegen, daß hier bei kundenorien
tierter Qualitätsproduktion Nachfrageschwankungen eher stärker ausge
prägt sind. Dies gilt besonders in den Bereichen, deren Produkte starken 
modischen Einflüssen unterliegen und deren Produktzyklen einem ra
schem Wechsel ausgesetzt sind. Hier folgen einem ausgeprägten orderbe
dingten Spitzenbedarf, der kurzfristig und sehr erratisch anfallen kann, nur 
bedingt kalkulierbare Flautephasen. Diese produkt- und absatzstrategi
schen Vorzeichen begünstigen eine eher rigide betriebliche Arbeitszeitge
staltung mit zwar ausgeprägtem Variabilisierungsbedarf, aber nur geringer 
Konzessionsbereitschaft gegenüber divergierenden Zeitinteressen der Be
schäftigten. Im Zeitablauf tendenziell stärker geglättet sind in dieser Bran
che dagegen Produktion und Arbeitseinsatz bei standardisierter Güter
produktion. Das kurzfristige Ordergeschäft ist weniger bedeutsam, ein 
größerer Teil der Produktion geht über das Lagergeschäft. Dieses Grund
muster wird allerdings dann durchbrochen, wenn just-in-time-ähnliche Lie
ferverflechtungen ins Spiel kommen, die den betrieblichen Arbeitszeit
rhythmus stärker von externen Vorgaben abhängig machen. 

Ob die für die beiden Branchen benannten Unterschiede in den produkti
onskonzeptionellen und arbeitszeitlichen Zusammenhängen primär auf 
die unterschiedlichen Gegebenheiten auf den jeweiligen Absatzmärkten 
zurückzuführen sind, oder ob und inwieweit hier auch andere branchen-
bzw. betriebsspezifische Faktoren wie Qualifikationsstruktur, Technikaus-
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stattung usw. prägend sind, läßt sich nicht eindeutig ausmachen. Entschei
dend ist jedoch der Befund, daß unterschiedliche Absatzstrategien nicht 
indifferent auf die betriebliche Arbeitszeitgestaltung wirken. 

(2) Arbeitsorganisation: Je komplexer und je interdependenter die Arbeitsabläufe miteinander verknüpft sind, um so geringer dürften die Mög
lichkeiten für eine arbeitnehmerbestimmte variable Arbeitszeit sein. An 
hochgradig arbeitsteilig verketteten Arbeitsplätzen sind starre Präsenz
pflichten Voraussetzung für einen reibungslosen und effizienten Arbeitsablauf. Dagegen dürften größere Chancen für zeitliche Wahlmöglichkeiten 
an solchen Arbeitsplätzen bestehen, an denen die Arbeitsorganisation 
eher dem Muster der "Neuen Produktionskonzepte" entspricht und taylori-
stische Arbeitsteilung durch einen eher ganzheitlichen Aufgabenzuschnitt 
abgelöst wird (Kern, Schumann 1984). Der Autonomiezuwachs in der Ar
beitsgestaltung verspricht hier auch einen vergrößerten Handlungsspiel
raum bei der zeitlichen Bestimmung der einzelnen Arbeitsschritte und 
-aufgaben. 

Dieser Zusammenhang zwischen dem Grad der Arbeitsteilung, d.h. insbe
sondere ihrer im Arbeitsvorgang aufeinander bezogenen Verkettung ei
nerseits und der arbeitsorganisatorischen sowie arbeitszeitlichen Disposi
tionsmöglichkeiten andererseits zeichnet sich empirisch auch darin ab, daß 
variable Arbeitszeitsysteme mit Spielraum für private Zeitabstimmung 
(wie z.B. bei Gleitzeitarbeit) im Bereich der Angestelltentätigkeiten, wo 
tayloristische Arbeitsteilung weniger stark ausgeprägt ist, weitaus verbrei
teter sind als im Arbeiterbereich. 

(3) Qualifikation: Ein ähnlicher Zusammenhang wie bei den organisatori
schen Gesichtspunkten gilt auch für das Verhältnis von beruflicher Quali
fikation und Variabilisierungsmöglichkeiten. Der Spielraum für variable 
Arbeitszeit dürfte um so größer sein, je breiter die Beschäftigten beruflich 
qualifiziert sind. Ein sehr enger Qualifikationszuschnitt erlaubt nur ge
ringe Schnittmengen für gegenseitige Vertretung und überlappende Ar
beitsteilung. Dies aber können wichtige Voraussetzungen sein, um variable 
Arbeitszeit reibungslos und effizient zu organisieren, ohne daß terminliche 
Produktionsvorgaben verletzt werden. So hängen beispielsweise die Funk
tionsfähigkeit und die Gestaltungsspielräume teilautonomer Arbeitsgrup
pen, die z.B. im Rahmen von Gleitzeitsystemen die zeitliche Arbeitsauf
teilung unter den Gruppenmitgliedern eigenständig regeln, davon ab, wie 
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groß die qualifikatorischen Substitutionspotentiale innerhalb der Gruppe 
sind. 

(4) Statushierarchie: Die Möglichkeiten der variablen Zeitdisposition 
dürften ebenfalls positiv mit der beruflichen Statuszugehörigkeit korrelie
ren. So ist für die höheren beruflichen Statusgruppen kennzeichnend, daß 
hier vergleichsweise weitreichende Rechte verfügbar sind, "über die Ter
mine Untergeordneter zu disponieren und für sich selbst einen eigenen 
Zeitplan nach extern kaum kontrollierbaren Prioritäten aufzusteüen" 
(Heinze u.a. 1979, S. 280). Wichtig für die Verteilung von Gestaltungs
spielräumen bei der Arbeitszeit ist deshalb auch die jeweilige Tiefe der be
trieblichen Statushierarchie. An Arbeitsplätzen, an denen das Arbeitsver
halten weniger durch äußere Kontrolle gesteuert wird, können variable, 
der Dispositionsfreiheit der Beschäftigten überlassene Arbeitszeiten dazu 
beitragen, Arbeitsmotivation und Arbeitsbereitschaft zu steigern. Umge
kehrt werden Betriebe bei restriktiven, monotonen und wenig Eigeninitia
tive zulassenden Tätigkeiten, deren Ausführung eine möglichst lückenlose 
Überwachung der Arbeitskräfte erfordert, eher starre Arbeitszeitregelun
gen favorisieren, um die Arbeit der Mitarbeiter besser kontrollieren und 
steuern zu können. 

(5) Technikentwicklung: Gewisse Hoffnungen, zusätzlichen Handlungsspielraum für eine arbeitnehmerorientierte variable Arbeitszeit zu gewin
nen, richten sich auf den Einsatz neuer Technik, die eine "präventive 
Technikgestaltung" (Staudt 1986, S. 424) ermöglichen soU. Es wird erwar
tet, daß die weitere Automatisierung im Handhabungsbereich die bislang 
zeitlich noch recht eng determinierte Abhängigkeit von Mensch und Ma
schine in der Führer- und Bedienerrolle auflockert. ÜberaU dort, wo die 
Beziehungen im Mensch-Mensch- und im Mensch-Maschine-System auf 
den Austausch von Daten, Texten, Sprache und Büdern reduzierbar sind, 
soU der Einsatz von Telekommunikationstechnologien diese Beziehungen 
sowohl räumlich als auch zeitlich entkoppeln. An die Beobachtung, daß die 
Mikroprozessortechnik immer mehr einfache Regelungs- und Steuerungsfunktionen selbst übernimmt, ist die Erwartung geknüpft, auf diesem 
Wege die bislang von der Technik gesetzten organisatorischen Zwänge 
abbauen zu können, die einer eigenständigen, nach den jeweiligen Le
bensbedürfnissen disponierten Arbeitszeit bislang noch im Wege stehen 
(Staudt 1982). 
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Diese These von der wiedergewonnenen Gestaltungsoffenheit bei der Ar
beitszeitorganisation durch Entwicklungen der Mikroelekronik muß sich 
allerdings vorhalten lassen, durch die neue Technik ausgelöste bzw. geför
derte andere, gegenläufige Entwicklungen zu vernachlässigen. So liefert 
die informations- und kommunikationselektronische Entwicklung die 
Voraussetzung für neue Fertigungs- und Logistiksysteme, die eine stärkere 
Verkoppelung betrieblicher Produktionsprozesse mit der Absatzentwick
lung und eine marktnähere Organisation des Prozeßablaufs gestatten, wo
mit der zeitliche Arbeitseinsatz aber gleichzeitig stärker an betriebsextern 
bestimmte Flexibilitätserfordernisse gebunden wird (vgl. Semlinger 1989). 

Ob im Zuge der Technikentwicklung eher eine engere Bindung der Ar
beitszeitrhythmen an die Marktzyklen mit der Folge einer rigider werden
den Arbeitszeitgestaltung droht oder ob die Lockerung im Mensch-Ma
schine-System Raum für selbstbestimmte Zeitmuster schafft, ist letztlich 
also eine durchaus offene Frage. Die Ergebnisse einer empirischen Unter
suchung legen eher Skepsis nahe (Joachim, Seifert 1989): So ist der Zu
sammenhang zwischen bestimmten Formen variabler Arbeitszeit einer
seits und Technikentwicklung andererseits gewöhnlich nicht von den tech
nikimmanenten Kräften aHein bestimmt. Vielmehr ergibt er sich erst aus 
dem Zusammenspiel von technischer Effizienz, betrieblichen und markt
ökonomischen Kalkülen und damit aus dem Zusammenwirken der hier 
skizzierten Einflußfaktoren. 

6. Perspektiven variabler Arbeitszeitgestaltung 

Angesichts dieser äußerst vielschichtigen Variabilisierungsvoraussetzun-
gen fällt es schwer, aUgemeinverbindliche Regelungsinhalte zu normieren. 
Aus diesem Umstand ist jedoch nicht die Schlußfolgerung zu ziehen, varia
ble Arbeitszeitgestaltung setze einen von standardisierten Normen völlig 
befreiten Regelungsraum voraus. Wegen struktureUer Machtungleichge
wichte am Arbeitsmarkt, deren handlungseinschränkende Wirkungen in 
Zeiten einer Käufermarktsituation besonders spürbar werden, würden Ar
beitnehmer - abgesehen vieUeicht von einigen marktstarken Teilgruppen -
ohne den Schutz kollektivvertraglicher Regelungen bei variabler Arbeits
zeitgestaltung deutliche Abstriche in bezug auf ihre Zeitsouveränität in 
Kauf nehmen müssen. 
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Ein erster Ansatzpunkt für Gestaltungsperspektiven liegt deshalb nicht im 
Ab-, sondern im modifizierenden Ausbau kollektivvertraglicher Regelun
gen. Es geht darum, ein Regelungsverfahren zu finden, das den Beschäftig
ten ermöglicht, von der Normalarbeitszeit abzuweichen, ohne dabei auf 
Dauer Abstriche bei der privaten Zeitverfügung hinnehmen zu müssen, 
sondern im Gegenteü erweiterte Möglichkeiten der Zeitgestaltung zu ge
winnen. Die Entwicklung neuer Handlungssysteme allein reicht aber nicht 
aus, das ambitionierte Ziel einer gesteigerten Zeitverfügung auch für brei
tere Teüe der Arbeitnehmerschaft zu realisieren. Ein zweiter Ansatzpunkt 
richtet sich auf den Bereich der betrieblichen Arbeitsorganisation sowie 
auf die Gestaltung vor- und nachgelagerter Strukturen. 

Im Hinbück auf das Regelungsverfahren liefert das Konzept der "garan
tierten Optionalität" (Hinrichs 1988, S. 300 ff.) einen Ansatz, der den Ar
beitnehmern einen höheren Grad an Zeitsouveränität in Aussicht steüt. 
Grundgedanke dieses Konzeptes ist es, die Arbeitnehmerrechte so zu er
weitern, daß sie optional je nach der persönlichen Lebenslage und den je
weiligen Bedürfnissen von der Normalarbeitszeit abweichen können. Inno
vativ an diesem Konzept ist die Verknüpfung von drei Prinzipien (Nor
malarbeitszeit, Günstigkeit und Freiwilligkeit): Inhaltliches Orientierungs
prinzip bleibt das Leitbild der Normalarbeitszeit. Abweichungen hiervon 
sind nach dem Prinzip der Freiwilligkeit möglich, und die Anwendung des 
Günstigkeitsprinzips läßt variable, von der Normalarbeitszeit abweichende 
Arbeitszeiten nur zu, wenn sie die Arbeitszeitbedingungen auf Dauer zu
gunsten des Arbeitnehmers ändern. Diese Fixierung auf das Leitbild der 
Normalarbeitszeit schließt einen Zugriff betrieblicher Zeitanforderungen, 
der die Zeitverwendungsmöglichkeiten der Beschäftigten im Vergleich zur 
Normalarbeitszeit verschlechtert, aus. Durch die einseitig zwingende Bin
dung des Günstigkeitsprinzips markiert die Normalarbeitszeit einen nicht 
zu unterschreitenden Mindeststandard. Variable Arbeitszeiten mit gerin
gerem Nutzwert privater Zeitverwendung sind ausgeschlossen. Umgekehrt 
besteht im Rahmen freiwilliger Vereinbarungen die Möglichkeit, von der 
Normalarbeitszeit abzuweichen und die Verteilung der Arbeitszeit varia
bel zu gestalten, wenn dadurch Zeitzwänge abgebaut werden können. Das 
Prinzip der Freiwilligkeit impliziert natürlich auch die Möglichkeit, aus 
selbstgewählter variabler Arbeitszeit zur Normalarbeitszeit zurückkehren 
zu können. 
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Zu derartigen Modellen autonomieorientierter variabler Arbeitszeiten ge
hören Regelungen über Freizeitausgleich für Überstundenarbeit oder an
dere Arbeitserschwernisse (z.B. Schichtarbeit) mit der Möglichkeit, diese 
Zeiten zu Freizeitblöcken bündeln und nach den privaten Zeitanforderun
gen in Anspruch nehmen zu können. Hierzu gehören ferner Gleitzeitre
gelungen, die den Beschäftigten sowohl das Recht der Inanspruchnahme 
als auch die Verfügung über die variablen Zeitkonten zusprechen. Weitere 
Varianten sind phasenweise Teilzeitarbeit mit Rückkehrrechten zur Nor
malarbeitszeit oder Möglichkeiten, die Erwerbstätigkeit unterbrechen zu 
können. Diese Modelle entsprechen den Kriterien der Autonomie bzw. 
der Teilautonomie, soweit sie den Beschäftigten ein gewisses Mindestmaß 
an Beeinflußbarkeit zusichern. Der Autonomiegrad kann verschiedene 
hierarchisch gegliederte Stufen umfassen. Er reicht von der Möglichkeit, 
betrieblich geforderte Arbeitszeiten ablehnen zu können, bis zur Möglich
keit, einzelne Arbeitszeitformen je nach privaten Zeitinteressen und -er-
fordernissen in Anspruch nehmen zu können. 

Die Chancen, derartige Regelungsverfahren zu etablieren, hängen u.a. da
von ab, inwieweit die jeweiligen Marktanforderungen und die betriebliche 
Arbeitsorganisation Spielraum für kostenneutrale betriebliche Arbeits
zeitalternativen zulassen. Wenn sich die obige Analyse als einigermaßen 
zutreffend erweisen sollte, daß sich der Grad einer selbstbestimmten vari
ablen Arbeitszeit in dem Maße steigern läßt, wie die Rigiditäten tayloristi-
scher Nutzungsformen menschlicher Arbeitskraft zugunsten eines mehr 
ganzheitlichen Aufgabenzuschnitts zurücktreten, wie enges Spezialisten
tum durch eine breitere Auslegung der beruflichen Qualifikationen er
gänzt und wie dirigistische Hierarchiemodelle durch Ansätze kontrollier
ter Autonomie ersetzt werden, dann liegen die Gestaltungsaufgaben auf 
der Hand. Bei der Planung und Gestaltung von Arbeitsorganisation und 
Arbeitsablauf ist also intensiver als bisher auszuloten, welche Möglichkei
ten bestehen, mehr Selbstbestimmung bei variabler Arbeitszeit zuzulassen. 
Voraussetzung für eine variable Arbeitszeit mit relativ autonomen Gestal
tungsmöglichkeiten für die Arbeitnehmer ist ein betriebliches Angebot von 
Entscheidungsspielräumen hinsichtlich der Gestaltung der Arbeitszeit. 
Dies wiederum funktioniert nicht, ohne daß die Beschäftigten frühzeitig 
über den Arbeitsanfall, die Produktionsplanung und deren einzelne Zeit
phasen informiert sind. Im Rahmen dezentraler Entscheidungsstrukturen 
müßten dementsprechend Möglichkeiten eingeräumt werden, das gesamte 
zur Abwicklung von einzelnen Produktionsabschnitten jeweils benötigte 
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Arbeitsvolumen innerhalb von Arbeitsgruppen nach den jeweiligen priva
ten Zeitanforderungen der einzelnen Gruppenmitglieder aufteilen zu kön
nen. 

Dezentrale Zeitgestaltung mit erweiterter Entscheidungsautonomie der 
Beschäftigten dürfte letztlich jedoch auch dann noch nicht funktionieren, 
solange wie nicht entsprechende dezentralisierte Entscheidungsstrukturen 
auch bei der Planung und Gestaltung des Produktionsablaufs geschaffen 
sind. Insgesamt ist also eine Arbeitszeitvariabilisierung, die den individu
ellen Interessen der Arbeitnehmer gerecht werden kann und nicht gegen 
grundlegende betriebliche Erfordernisse verstößt, ohne eine gesetzliche 
oder kollektiwertragliche strukturierende Regulierung kaum denkbar und 
ohne entsprechende arbeitsorganisatorische Änderungen nur begrenzt 
möglich. 
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Margarete Landenberger 

Defizite und Lösungsstrategien bei der sozialversiche
rungsrechtlichen Absicherung flexibler Beschäftigung 

1. Einführung 
2. Normalarbeitsverhältnis und Normalversicherungsverhältnis 
3. Konsequenzen flexibler Beschäftigung für die soziale Sicherung 
4. Sozialrechtliche Neuregelungen als Voraussetzung einer sozial

verträglichen Flexibilisierung des Arbeitsmarktes 
4.1 Lastenausgleich für Flexibilitätskosten 
4.2 Institutionelle Reformen im interessenpolitischen Kontext 

5. Resümee 

1. Einführung 

Im folgenden Beitrag soll analysiert werden, bei welchen Formen flexibler 
Beschäftigung negative Konsequenzen für die soziale Sicherung der Ar
beitnehmer auftreten. Um die sozialpolitische Relevanz solcher Siche
rungsdefizite abschätzen zu können, werden zu Beginn die verschiedenen 
Formen flexibler Beschäftigung gemäß ihren sozialversicherungsrelevan
ten Abweichungen vom Normalarbeitsverhältnis systematisiert (Abschnitt 
2. ). Im Anschluß daran wird genauer untersucht, von welchen Soll-Stan
dards der Erwerbsbeteiligung das Gesamtreglement der Sozialversiche
rungssysteme ausgeht, und welche Regelungen im einzelnen bei welchen 
Arbeitszeit- und Erwerbsverlaufsformen zu Sicherungslücken führen (Ab
schnitt 3.). Unter der Fragestellung möglicher Reformperspektiven wer
den danach (Abschnitt 4.1) Überlegungen darüber angestellt, welche sozi
alversicherungsrechtlichen Regelungsbereiche wie geändert werden müß
ten, um benachteiligende Wirkungen flexibler Arbeitsformen im Hinblick 
auf die soziale Sicherung abzubauen. Abschließend geht es um die institu-
tioneüen Voraussetzungen der skizzierten Reformperspektiven (Abschnitt 
4.2). Es wird gezeigt, daß auch den Sozialversicherungsträgern eine wich
tige RoUe im gesellschaftspolitischen Projekt einer sozialverträgüchen Ar
beitsmarktflexibilisierung zukommt. 
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2. Normalarbeitsverhältnis und Normalversicherungsverhältnis 

Nicht jede Form flexibler Arbeitszeit und Beschäftigung wirkt sich negativ 
auf die soziale Sicherung der betroffenen Arbeitnehmer aus. Daneben 
hängt die wissenschaftliche und sozialpolitische Bewertung solcher Aus
wirkungen von der empirischen Verbreitung der verschiedenen Flexibili
tätsformen ab. Deshalb sollen zu Beginn dieses Abschnittes die Spielarten 
der flexiblen Beschäftigung grob systematisiert und quantifiziert werden. 

In Anlehnung an Schudlich (1987, S. 68 ff.) kann unterschieden werden 
zwischen "traditionellen" und "neuen" flexiblen Arbeitsformen. Zu den tra
ditionellen Formen zählen insbesondere Mehrarbeit in Form von Über
stunden, Minderarbeit in Form von Kurzarbeit, Schichtarbeit, Nacht- und 
Wochenendarbeit sowie Gleitzeit. Zu den neuen Formen zählen - jeden
falls durch ihre gewachsene zahlenmäßige Bedeutung - vor allem die soge
nannte geringfügige und die kurzzeitige bzw. befristete Beschäftigung so
wie die sogenannte Scheinselbständigkeit. 

Bezugspunkt und Maßstab für die Frage nach den sozialversicherungs
rechtlichen Konsequenzen flexibler Arbeitszeit und Beschäftigungsformen 
ist das Normalarbeitsverhältnis (Mückenberger 1985, S. 415). Der Begriff 
des Normalarbeitsverhältnisses bezeichnet dabei die kontinuierliche sozi
alversicherungspflichtige Vollzeiterwerbstätigkeit, mit dem ein Normal
versicherungsverhältnis korrespondiert, das einen ununterbrochenen Ver
sicherungsverlauf von rund 40-45 Erwerbsjahren in abhängiger Beschäfti
gung auf Vollzeitbasis unterstellt, der in der gesetzlichen Rentenversiche
rung die Voraussetzung dafür ist, daß der Erwerbstätige im Alter über 
eine Rente verfügt, die für den Lebensunterhalt ausreicht. Je stärker eine 
flexible Arbeitszeit- oder Beschäftigungsform von der Norm des Normal-
arbeits- und Normalversicherungsverhältnisses abweicht, desto schädlicher 
sind im allgemeinen die Auswirkungen auf den sozialen Schutz der Be
schäftigten im Alter, bei Krankheit und bei Arbeitslosigkeit. 

Entscheidende Kriterien der sozialversicherungsrechtlichen Absicherung 
sind: 

- erstens der Umfang der vertraglichen und tatsächlichen entgoltenen 
Wochenarbeitszeit, 
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- zweitens die Kontinuität der Beschäftigung und 

- drittens der rechtliche Status der Erwerbstätigkeit. 

Diesen Kriterien zufolge sind die traditionellen Formen flexibler Arbeits
zeit (Mehrarbeit, Schichtarbeit, Gleitzeit) i.d.R. sozialversicherungsrecht
lich unschädlich, da es sich um Spielarten der kontinuierlichen Vollzeitbe
schäftigung handelt. Bei Kurzarbeit wird ein Versicherungs- oder Bei-
tragsausfall durch die Arbeitslosenversicherung vermieden bzw. begrenzt. 
Mehrarbeit als Flexibilisierung der Arbeitszeit "nach oben" hat sogar posi
tive Wirkungen auf die soziale Sicherung, weil sie den Anspruch des Ar
beitnehmers auf Altersrente und Krankengeld erhöhen können. Hingegen 
ergeben sich bei den "neuen" Formen der flexiblen Beschäftigung häufig 
negative Konsequenzen bei der sozialen Sicherung. 

Wenn wir die vorliegenden empirischen Daten über den Umfang neuer 
Formen flexibler und atypischer Beschäftigung (vgl. dazu Bollinger, Cor-
netz, Pfau-Effinger in diesem Band) heranziehen, dann zeigt sich, daß am 
häufigsten das erstgenannte Kriterium des Umfangs der Erwerbstätigkeit 
negativ tangiert wird: Rund 2,3 Millionen Beschäftigte arbeiten in soge
nannten geringfügigen oder kurzzeitigen und damit - wegen ihres begrenz
ten Umfangs - sozialversicherungsfreien Beschäftigungsverhältnissen 
(BMAS 1989, S. 23 ff.). Jeder Monat, für den keine Beiträge zur Sozialver
sicherung abgeführt werden, schmälert aber die Leistungsansprüche im 
Versicherungsfall. Nun sagt die Zahl nicht sozialversicherungspflichtig ge
ringfügig oder kurzzeitig Beschäftigter allerdings noch nichts über die An
zahl und Dauer der Phasen geringfügiger Beschäftigung innerhalb einer 
Erwerbs- und Versichertenbiographie aus. Da entsprechende Längs
schnitt- und Verlaufsdaten in der Bundesrepublik erst ansatzweise verfüg
bar sind, können bisher nur modellhafte Aussagen über die sozialversiche
rungsrechtlichen Konsequenzen dieser atypischen Beschäftigungsformen 
gemacht werden (Abschnitt 3.). 

Kurzzeitige und andere befristete Arbeitsverhältnisse, die der Sozialversi
cherungspflicht unterliegen, weichen daneben (auch) hinsichtlich der Kon
tinuität vom Normalarbeitsverhältnis und damit von den impliziten Vor
aussetzungen des Normalversicherungsverhältnisses ab. Auch hier läßt die 
Datenlage nur begrenzte Aussagen über die faktische Relevanz der Ver
breitung dieser Beschäftigungsformen für die soziale Sicherung der ent-
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sprechend Beschäftigten zu: Bekannt ist lediglich, daß derzeit rund 1,5 
Millionen Erwerbstätige befristet beschäftigt sind (Büchtemann 1989, S. 
53). In Fällen, in denen sich nach Ablauf der befristeten Beschäftigung ein 
neues Beschäftigungsverhältnis nahtlos anschließt und auf diese Weise 
Unterbrechungen der versicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit vermieden 
werden, ergeben sich aus der Befristung allein noch keine Nachteile beim 
Sozialversicherungsschutz. Wie jedoch empirische Untersuchungen zeigen, 
sind befristet Beschäftigte häufiger als Beschäftigte, die ein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis aufgenommen oder verloren bzw. aufgegeben haben, 
sowohl vor als auch nach ihren vorübergehenden Erwerbsphasen arbeitslos 
gemeldet oder in der "Stülen Reserve" (Büchtemann 1989, S. 53 ff.; Schupp 
1988, S. 409 ff.). Wenn also die Kombination von befristeter Beschäftigung 
und diskontinuierlichem Verlauf der Erwerbsbiographie zu einer Beein
trächtigung der sozialen Sicherung führt, so deuten die vorliegenden empi
rischen Untersuchungen darauf hin, daß sich diese beiden Gefährdungs
aspekte am Arbeitsmarkt wechselseitig begünstigen. 

Das dritte Kriterium schließlich, das über den Umfang der sozialen Siche
rung entscheidet - der rechtliche Status der Erwerbstätigkeit -, wird dem
gegenüber nur von den verschiedenen Formen der Scheinselbständigkeit 
verfehlt. Während bei aüen Formen der abhängigen, sozialversicherungs
pflichtigen Erwerbstätigkeit "automatisch" und zwingend eine Mitglied
schaft in den verschiedenen Sozialversicherungszweigen besteht, an deren 
Beiträge der Arbeitgeber zur Hälfte beteiligt und für deren Abführung er 
verantwortlich ist, liegt eine gesetzliche Sozialversicherungspflicht defini
tionsgemäß bei Selbständigen nicht vor. Arbeits- und sozialrechtlich unbe
denklich sind traditioneüe Formen der Selbständigkeit, bei denen dem 
Nachteü der individueüen Risikoübernahme (über private Sicherungsfor
men) die Vorteüe des eigenen "Direktionsrechts" und der Option auf Gewinnerzielung gegenüberstehen; anders bei den Scheinselbständigen, die -
mehr oder minder abhängig - überwiegend oder ausschließlich im Auftrag 
eines Unternehmens oder eines öffentlichen Arbeitgebers arbeiten und 
deren Selbstbestimmung und Möglichkeiten der Gewinnerzielung durch 
den Auftraggeber eng begrenzt sind. Während sie aus dem Risikoausgleich 
des koüektiven sozialrechtlichen Versicherungssystems und aus der ar
beitsrechtlichen Absicherung herausfaüen (zur arbeitsrechtlichen Proble
matik siehe Mückenberger in diesem Band), reichen ihre i.d.R. weit unter 
den durchschnittlichen Selbständigeneinkommen und nicht selten auch 
unter den Einkommensgrenzen der Sozialversicherungspflicht liegenden 
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Bruttoeinnahmen häufig nicht für eine adäquate Eigensicherung aus 
(Mayer, Paasch 1987, S. 581 ff.). 

Da pauschal nicht zwischen Scheinselbständigkeit und den traditionellen 
Formen der selbständigen Erwerbstätigkeit unterschieden werden kann, 
lassen sich Umfang und Entwicklung der Scheinselbständigkeit aus den 
amtlichen Statistiken kaum entnehmen, so daß man auf Schätzungen an
gewiesen ist. Demzufolge lag die Gesamtzahl der abhängigen Selbständi
gen im Jahr 1985 bei rd. 80.000 bis 100.000 Personen (FORSA 1986), wo
bei erste, nicht repräsentative Branchenuntersuchungen zeigen, daß diese 
Beschäftigungsform vor allem im (privaten) Versicherungsgewerbe, in der 
Gastronomie, in Kaufhäusern sowie in den Sozial- und Erziehungsberufen 
zugenommen hat (Mayer, Paasch, Ruthenberg 1988; Möller 1988; Bollin
ger, Cornetz, Pfau-Effinger in diesem Band). 

Die sozialversicherungsbezogene Brisanz der verschiedenen Formen fle
xibler Beschäftigung resultiert aber nicht allein aus ihrem Umfang sowie 
ihrem Anwachsen im Zeitverlauf, sondern vor allem auch darin, daß sozial 
ungeschützte Erwerbssequenzen bei bestimmten Alters- und Personen
gruppen kumuliert auftreten. Dies gilt insbesondere für Berufsanfänger, 
Geringqualifizierte, vor allem aber für Frauen. So sind Frauen an den 
nicht sozialversicherungspflichtigen geringfügigen oder kurzzeitigen Be
schäftigungsverhältnissen mit einem Anteil von 60 % (BMAS 1989, S. 23) 
und an den befristet sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit einem 
Anteil von 55 % (Büchtemann 1989, S. 53) jeweils überproportional betei
ligt. Bei Frauen liegt zudem vor oder im Anschluß an eine befristete Be
schäftigung häufiger als bei Männern eine unfreiwillige Unterbrechung der 
Erwerbstätigkeit vor (Büchtemann 1989, S. 73 f.; Schupp 1988, S. 409 ff.). 
Außerdem müssen viele Frauen auch nach einer familienbedingten Er
werbsunterbrechung in Ermangelung einer unbefristeten Alternative eine 
befristete Beschäftigung annehmen (Engelbrecht 1989, S. 101; ANBA 
1989, S. 942). Diese Befunde zeigen, daß Frauen in besonderem Maße von 
der oben beschriebenen wechselseitigen Begünstigung befristeter Beschäf
tigung und diskontinuierlicher Erwerbstätigkeit betroffen sind. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß neben der großen Gruppe der 
meist männlichen kontinuierlich und vollzeitig arbeitenden Normalbe
schäftigten eine wachsende Gruppe von vorwiegend weiblichen Marginal-
beschäftigten entstanden ist, bei denen die Dauer der vertraglichen und 
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tatsächlichen Wochenarbeitszeit unregelmäßig und kürzer als die der Nor
malbeschäftigten ist, bei denen sich der Erwerbsverlauf durch Diskon
tinuität auszeichnet und/oder deren rechtlicher Status von der abhängigen 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung abweicht. Deshalb erhalten 
sie im Alter oder in unvorhersehbaren Notlagen (Krankheit, Erwerbsun
fähigkeit, Arbeitslosigkeit) nicht das gleiche Maß sozialer Sicherung wie 
Beschäftigte in Normalarbeits- und Normalversicherungsverhältnissen. 

3. Konsequenzen flexibler Beschäftigung für die soziale Siche
rung 

Im folgenden soü nun anhand konkreter Beispiele ausführlicher dargelegt 
werden, daß das bestehende versicherungsrechtliche System der sozialen 
Sicherung den neuen Formen flexibler Beschäftigung nur unzureichend 
Rechnung trägt (Landenberger 1985; 1987; Hegner, Landenberger 1988). 
Mit der Feststellung solcher Inkompatibilitäten ist jedoch noch nicht ent
schieden, ob zum Zwecke einer Neujustierung die neuen Arbeitsformen 
an die Sozialversicherungsstandards angepaßt werden soüten oder ob um
gekehrt eine Anpassung der Sozialversicherungsstandards an flexible Be
schäftigungsformen angestrebt werden soUte (siehe dazu Abschnitt 3.). A l 
lerdings kann gezeigt werden, daß die derzeit geltenden sozialversiche
rungsrechtlichen Regelungen dem Zielmodell einer Flexibilisierung des 
Arbeitsmarkts entgegenstehen - jedenfalls wenn die Flexibilisierung nicht 
zu Lasten der sozialen Sicherung eines Teüs der Beschäftigten gehen soü. 

So sind die Konstruktionsprinzipien der gesetzlichen Rentenversicherung 
ausgerichtet am Modell der lebenslangen Vollzeiterwerbstätigkeit des 
Ehemannes in der stabüen "Einverdienerehe". Im Hinblick auf den indivi
duellen Rentenanspruch, der mit der sogenannten Rentenformel errech
net wird, ruht das deutsche System der sozialen Alterssicherung auf den 
Säulen "Dauer der Erwerbstätigkeit" und "Lebenseinkommensposition". 
Um einen Anspruch auf Altersrente in Höhe des Sozialhilfeniveaus zu er
werben, muß ein Vollzeiterwerbstätiger mit Durchschnittsverdienst im
merhin 26 Jahre lang Beiträge entrichten (Schmähl 1984, S. 574 ff.). Teilzeitbeschäftigung oder Phasenerwerbstätigkeit führen - entsprechend dem 
im Vergleich zur kontinuierlichen Vollzeitbeschäftigung geringeren Le
bensarbeitsentgelt - zu geringeren Rentenansprüchen. Erwerbsverläufe, 
die langjährige Teilzeitphasen und/oder Erwerbsunterbrechungen aufwei-
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sen, führen damit häufig zu Altersrenten, deren Höhe für den individuel
len Lebensunterhalt nicht ausreicht. 

In dieser Hinsicht besonders negativ sind Beschäftigungen, die zum Aus
schluß aus dem sozialversicherungsrechtlichen Schutz führen. Dabei han
delt es sich um Beschäftigungsverhältnisse, die entweder unterhalb der Sozialversicherungspflichtgrenze (unter 470 D M monatlich und weniger als 
15 Wochenarbeitsstunden) oder außerhalb der Sozialversicherungspflicht 
liegen.1 Der erstgenannte Fall betrifft die geringfügigen und kurzzeitigen 
Beschäftigungsverhältnisse, der zweitgenannte Fall die Tätigkeiten als 
(Schein-)Selbständige, freie Mitarbeiter oder Werkvertragsnehmer. Wird 
ein geringfügig Beschäftigter oder ein Selbständiger krank, erhält er kein 
Krankengeld aus der Krankenversicherung.2 Entsprechendes gilt für die 
Einkommenssicherung, wenn ein geringfügig Beschäftigter oder ein Selb
ständiger seinen Arbeitsplatz verliert: wenn er im Verlauf der sogenannten 
Anwartschaftszeit, also innerhalb der letzten drei Jahre vor der Ar
beitslosigkeit nicht mindestens eine insgesamt einjährige versicherungs
pflichtige Beschäftigung nachweisen kann, erhält er kein Arbeitslosen
geld.3 

Um unzureichenden Schutz insbesondere im Fall von Berufsunfähigkeit 
sowie im Alter zu kompensieren, stehen für Beschäftigte dieser Art ent
weder die freiwillige Mitgliedschaft in der gesetzlichen Renten- und Kran
kenversicherung oder aber die privaten Kranken- und Lebensversicherun
gen zur Verfügung. Häufig reichen jedoch, wie bereits erwähnt, die Mo
natseinkommen dieses Personenkreises nicht aus, um freiwillige und pri
vate Versicherungen in ausreichendem Umfang finanzieren zu können. Sie 
sind deshalb häufiger auf die Mitversicherung durch ein Familienmitglied 

1 Die Versicherungspflichtgrenze in der Arbeitslosenversicherung weicht davon 
ab. Sie beginnt - einkommensunabhängig - erst bei mehr als 18 Wochenarbeits
stunden (§ 102 Arbeitsförderungsgesetz (AFG)). 

2 Die Grenze für die Lohnfortzahlung für Arbeiter im Krankheitsfall liegt niedri
ger als die genannten Schwellenwerte. Bereits ab zehn Stunden wöchentlicher 
Arbeitszeit besteht ein Rechtsanspruch auf diese Leistung (§ 1 Lohnfortzah
lungsgesetz). 

3 Zu den Regelungen der Anwartschaftszeit in Zusammenhang mit Arbeitslosen
geld vgl. § 104 AFG. Für den Anspruch auf Arbeitslosenhilfe muß, wenn sie 
nicht im Anschluß an Arbeitslosengeld gewährt wird, eine Vorbeschäftigungszeit 
von mindestens 150 Kalendertagen vorliegen (§ 134 AFG). 
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angewiesen oder aber auf den - somit subventionierend wirkenden -
Schutz aus einem anderen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis oder einem gleichgestellten sozialrechtlichen Status (z.B. Stu
dent).4 Gegen Arbeitslosigkeit versichern können sich außerhalb der Versicherungspflicht Beschäftigte auf freiwilliger oder privater Basis schließ
lich überhaupt nicht. 

Befürworter der Beschäftigungsflexibilisierung wenden sich nicht nur ge
gen die angeblich zu starre Arbeitszeitdauer und Arbeitszeitlage, sondern 
sie kritisieren auch die Norm der kontinuierlichen, versicherungspflichti
gen Beschäftigung. Statt dessen werden Muster der diskontinuierlichen 
Phasenerwerbstätigkeit empfohlen, die nicht nur besser mit schwankenden 
betrieblichen Auftragslagen, sondern auch besser mit den individuellen 
Präferenzen von Arbeitnehmern für wechselnde Arbeits- und Freizeitse
quenzen in Übereinstimmung zu bringen seien. Häufig werden jedoch in 
dieser Diskussion die nachteiligen langfristigen Folgen für die soziale Si
cherung vernachlässigt, die durch diskontinuierliche Erwerbsbiographien 
entstehen (Hegner, Landenberger 1988) -, eine Kurzsichtigkeit, die auch 
bei vielen an derartigen Beschäftigungsformen interessierten Arbeitneh
mern anzutreffen ist. 

Eine Reihe von Schwellenwerten im deutschen Sozialversicherungsrecht 
führt dazu, daß Versicherte mit kurzen und/oder unsteten Erwerbsverläu
fen von bestimmten Leistungen oder Leistungselementen ausgeschlossen 
sind. Auf die einjährige Vorbeschäftigungszeit innerhalb der Rahmenfrist 
von drei Jahren zur Erlangung eines Anspruches auf Arbeitslosengeld 
wurde bereits hingewiesen. Zahlreiche Schwellenwerte enthält auch die 
Rentenversicherung: In den Genuß von "bevorzugten" Altersgrenzenrege
lungen kommen nur Versicherte mit langjährigen Erwerbsbiographien. 
Beispielsweise beträgt die sogenannte Wartezeit bei der flexiblen Alters
grenze, die man ab dem 63. Lebensjahr in Anspruch nehmen kann, 35 
Versicherungsjahre. Das vorgezogene Altersruhegeld für Frauen ab dem 
60. Lebensjahr kann nur beansprucht werden, wenn mindestens 15 Versi-

4 Das für einen ausreichenden Versicherungsschutz erforderliche Einkommen 
ließe sich u.U. auch durch eine Kumulation von mehreren geringfügigen oder 
kurzzeitigen "Jobs" erzielen; in diesem Fall würden lediglich die Arbeitgeber (in 
der Praxis ist dies nicht selten nur jeweils ein Arbeitgeber, der damit "Sozialversicherungsflucht" begeht) finanzielle Vorteile haben. 
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cherungsjahre nachgewiesen werden können. Zusätzlich wird verlangt, daß 
in den letzten 20 Jahren vor dem Versicherungsfall, also normalerweise 
zwischen dem 40. und 60. Lebensjahr, eine mindestens zehnjährige ver
sicherungspflichtige Beschäftigung vorgelegen hat.5 

Auch bei den Invalidenrenten wird kontinuierliche versicherungspflichtige 
Erwerbstätigkeit vorausgesetzt. Diese Rentenart wird seit 1984 nur noch 
gewährt, wenn in den letzten fünf Jahren vor dem Versicherungsfall we
nigstens 36 Monate mit Pflichtbeiträgen belegt sind; Da der Eintritt einer 
Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit unvorhersehbar ist, gefährdet jede Er
werbsperson, die irgendwann in ihrem Leben ihre versicherungspflichtige 
Beschäftigung drei Jahre oder länger unterbricht, ihren Anspruch auf Invaliditätsschutz.6 

Diese sozialversicherungsrechtlichen Regelungen fördern die Beibehal
tung einer kontinuierlichen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. 
Erwerbstätige, die diese Risiken nicht beachten, gefährden ihre soziale Si
cherheit. Andere, die diese versicherungsrechtlichen Konsequenzen wahr
nehmen, sind - zu Recht - selbst bei eigenen Präferenzen für flexible Be
schäftigungsformen nur eingeschränkt dazu bereit, ein entsprechendes Be
schäftigungsverhältnis einzugehen. Die gegebenen sozialversicherungsrechtlichen Regelungen erweisen sich damit also als eigenständige Barrie
ren, die einer größeren Flexibilität am Arbeitsmarkt entgegenstehen. A l 
lerdings existieren auch analoge arbeitsmarktinhärente, im betrieblichen 
Beschäftigungsverhalten begründete, schwergewichtige Barrieren, die es 
Erwerbstätigen schwer machen, ihren Arbeitsplatz von Zeit zu Zeit "flexi-
beF gegen Familienarbeit oder Freizeitinteressen zu tauschen. Wie empi-

5 Im Rahmen des Rentenreformgesetzes 1992 wurde die Anhebung der Alters
grenze beschlossen. Die derzeit geltenden vorgezogenen Altersgrenzen werden 
ab dem Jahr 2001 schrittweise heraufgesetzt, so daß bis zum Jahr 2017 eine ein
heitliche Altersgrenze von 65 Jahren an ihre Stelle tritt. Vorzeitiger Ruhestand 
ist auch dann möglich, er führt jedoch im Unterschied zur heutigen Regelung zu 
Rentenabschlägen (BfA 1989, S. 22 ff.). 

6 Für einige wenige Unterbrechungsformen enthält das Gesetz jedoch Sonderre
gelungen. Dies gilt beispielsweise für Arbeitslose mit Leistungsanspruch, für die 
durch die Bundesanstalt für Arbeit Beiträge zur gesetzlichen Renten- und Kran
kenversicherung entrichtet werden. Elternteile, die den gesetzlichen Erzie
hungsurlaub in Anspruch nehmen (pro Kind 18 Monate), erhalten ein Jahr bei
tragsfrei auf die Rente angerechnet und sind außerdem beitragsfrei in der ge
setzlichen Krankenversicherung weiterversichert. 

Semlinger (1991): Flexibilisierung des Arbeitsmarktes 
URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-100398 



rische Untersuchungen zeigen, "bezahlen" Beschäftigte längere Unterbre
chungen der Erwerbstätigkeit mit Rückgängen beim Erwerbseinkommen 
sowie einer Entwertung ihrer Qualifikation (Engelbrecht 1989, S. 100 ff.; 
Galler 1988, S. 103). Dies gilt in ähnlicher Weise für betriebliche Sozial
leistungen (Betriebsrente, betrieblicher Elternurlaub u.a.), die an eine 
langjährige Betriebszugehörigkeit gebunden sind. 

Ein ganz anderer Wirkungszusammenhang besteht bei den nach dem Be
darfsprinzip bemessenen Leistungen sowie bei Leistungselementen des so
zialen Ausgleichs. Im Gegensatz zur deutschen Rentenversicherung, wo 
sich die individuelle Höhe des Rentenanspruchs im wesentlichen nach der 
Höhe der vormals im Laufe des Erwerbslebens gezahlten Beiträge richtet 
(Äquivalenzprinzip) und nur im bescheidenen Umfang eine soziale Anhe-
bung von Renten aus Niedrigeinkommen erfolgt, herrscht in der Kranken
versicherung das Solidarprinzip vor. Die individuell zu entrichtenden Bei
träge sind (unterhalb der Beitragsgrenze) einkommensbezogen, die im 
Krankheitsfall gewährten Sachleistungen richten sich jedoch nach dem 
Bedarf des Versicherten. Anders als in der Renten- und Arbeitslosenversi
cherung erhalten in der Krankenversicherung damit auch Nichterwerbstä
tige und geringfügig Erwerbstätige die erforderlichen Sachleistungen im 
vollen Umfang. Ihr Leistungsanspruch beruht entweder auf ihrer Eigen
schaft als beitragsfrei mitversichertes Familienmitglied, als Mitglied der 
Krankenversicherung der Rentner, als über die Bundesanstalt für Arbeit 
versicherter Arbeitsloser oder als Sozialhilfeempfänger. Ein geringfügig 
Beschäftigter fällt also auch dann unter den Schutz der gesetzlichen Kran
kenversicherung, wenn er keine eigenen Beiträge entrichtet. Auf der ande
ren Seite schwächt aber auch hier die Zunahme von flexibler, sozial unge
schützter Beschäftigung und Scheinselbständigkeit die Finanzkraft der So
zialversicherung, weil sowohl die Anzahl der pflichtversicherten Beitrags
zahler als auch die durchschnittliche Beitragshöhe tendenziell zurückge
hen. Dadurch ist nicht nur die soziale Sicherung der flexibel Beschäftigten, 
sondern auch die der Normalbeschäftigten gefährdet. 

Als vorläufiges Fazit läßt sich feststellen: Ein Großteil der flexiblen Ar
beitszeit- und Beschäftigungsformen begünstigt die Unternehmen im 
Sinne kurzfristiger Kosteneinsparungen, während bei den Arbeitnehmern 
damit Einbußen vor allem im Hinblick auf die langfristige soziale Siche
rung verbunden sind. Die neuen Formen flexibler Beschäftigung führen 
aber auch zu einer Neuverteilung der Risiken und Lasten zwischen Ar-
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beitnehmern: Zwischen der Gruppe der Normalbeschäftigten auf der 
einen Seite und der der Arbeitslosen/Arbeitssuchenden auf der anderen 
Seite entsteht ein größer werdender Sektor an arbeits- und sozialrechtlich 
minder geschützten und abgesicherten Beschäftigten. Um Begünstigungen 
und Lasten gleichmäßiger zu verteilen, muß der arbeits- und sozialversi
cherungsrechtliche Schutz der flexibel Beschäftigten verbessert werden. 
Damit ließe sich dann auch eine höhere freiwillige Akzeptanz derartiger 
Beschäftigungsformen fördern. 

4. Sozialrechtliche Neuregelungen als Voraussetzung einer 
sozialverträglichen Flexibilisierung des Arbeitsmarktes 

Sowohl Untersuchungen über die Struktur der flexiblen Arbeitsformen, 
ihre Verteilung auf Männer und Frauen, auf Wirtschaftsbereiche, Qualifikations- und Einkommensgruppen als auch über ihre arbeits- und sozial
versicherungsrechtlichen Auswirkungen machen deutlich, daß es sich da
bei vornehmlich um Spielarten des durch Negativmerkmale gekennzeich
neten Frauenarbeitsmarktes handelt. Die nachteiligen Verteilungsfolgen 
flexibler Beschäftigung werden insbesondere deshalb kaum öffentlich the
matisiert, weil der Frauenerwerbstätigkeit politisch-institutionell nach wie 
vor ein nachrangiger Stellenwert eingeräumt wird: Frauen erzielen der ge
sellschaftspolitisch dominierenden Sichtweise zufolge lediglich ein sekun
däres, zusätzliches Haushaltseinkommen und sollten lediglich in Randse
quenzen ihrer Biographie erwerbstätig sein, während die Zentralsequenz 
der Familientätigkeit und Kindererziehung gewidmet sein sollte.7 Obwohl 
die folgenden Überlegungen also im wesentlichen die Probleme von Frau
en am Arbeitsmarkt betreffen, sind sie aber dennoch auch für flexibel be
schäftigte Männer relevant, da aufgrund der formalen Gleichbehandlung 
im Sozialversicherungsrecht die beschriebenen Sicherungsdefizite auch bei 
Männern auftreten, wenn sie derartige Beschäftigungsverhältnisse einge
hen (müssen). 

Im folgenden wird der Frage nachgegangen, für welche sozialversiche
rungsrechtlichen Regelungsbereiche Änderungsbedarf besteht, wenn flexi
ble Beschäftigung nicht zu Defiziten in der sozialen Sicherheit der flexibel 
Beschäftigten führen soll. Ausgangspunkt ist das gegebene Sozialversiche-

7 Kritisch dazu vgl. Maier 1990, S. 54 ff. 
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rungssystem, dessen Grundstrukturen sowohl durch die aktuell beschlos
senen Reformen (Gesundheits-, Rentenreform) als auch durch die im we
sentlichen unveränderte Übertragung des Sozialversicherungsrechts auf 
das Gebiet der vormaligen DDR eher konserviert als erneuert wurden.8 

4.1 Lastenausgleich für Flexibilitätskosten 

Um der schleichenden Zunahme sozial ungesicherter Beschäftigter entge
genzuwirken, soüte über die Ausdehnung der Versicherungspflicht auf ge
ringfügig Beschäftigte nachgedacht werden. Vorschläge dazu liegen inzwi
schen vor. Sie zielen auf eine Absenkung oder Abschaffung der sogenann
ten Geringfügigkeitsgrenze und gleichzeitig auf die Einführung einer Min
destbeitragspflicht für aüe Wohnbürger im erwerbsfähigen Alter. Auf die
sem Weg soü eine aUgemeine Mindestvorsorge erreicht werden.9 Um auch 
die Scheinselbständigen und ähnliche Statusformen (Werkvertragnehmer, 
Honorarkräfte, freie Mitarbeiter) in die Sozialversicherungspflicht einzu-
beziehen, würde damit die Versicherungspflicht genereü vom Erwerbssta
tus entkoppelt. Die Frage, in welcher Weise die Auftraggeber/Arbeitgeber 
am Gesamtbeitrag zur Sozialversicherung beteiligt werden können, ist 
aüerdings noch ungeklärt. Diskutiert wird ein einheitlicher Pauschalbei
trag, ähnlich dem pauschalen Lohnsteuersatz, dem Arbeitgeber für gering
fügig und kurzzeitig Beschäftigte unteriiegen (vgl. Mayer, Paasch, Ruthen
berg 1988, S. 83 f.). 

Von Seiten der Rentenversicherungsträger wird derartigen Überlegungen 
bislang entgegengehalten, daß durch eine entsprechende Ausweitung der 
Versicherungspflicht lediglich die Zahl von sogenannten Minirenten an
steigen würde, und daß es sich bei der Gruppe der geringfügig Beschäftig
ten für die Versicherungssysteme um sogenannte schlechte Risiken 
handle, da sie trotz geringer Beiträge und der vorherrschenden Beitrags-

8 Reformperspektiven, die nicht an das gegebene Sozialversicherungssystem an
knüpfen, bleiben häufig politisch unwirksam, weil die konkreten Umsetzungs
schritte nicht sichtbar werden. Als Beispiel dienen die Konzeptionen eines steu
erfinanzierten Grundeinkommens, das an die Stelle beitragsfinanzierter Lohner
satzleistungen (Arbeitslosengeld, Altersrente usw.) treten soll (vgl. Miegel 1988, 
S. 28 f.; kritisch dazu Schmähl 1987). 

9 Vgl. neben anderen Schwarze, Wagner 1989, S. 184 ff.; Landenberger 1990, S. 
182 ff. 
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bezogenheit der Renten in den Genuß von - in der Summe - beträchtlichen 
Solidarleistungen gelangen würde. Auch aus der Sicht der geringfügig Be
schäftigten selbst sei eine Einbeziehung in die Versicherungspflicht nicht 
sinnvoll, da diese Personen meist lediglich einen Zuverdienst zum Haushaltseinkommen anstrebten und deshalb von einem Bedarf nach sozialer 
Sicherung nicht auszugehen sei (Page 1986, S. 418 ff.; vgl. auch Gesell
schaft für Versicherungswissenschaft und -gestaltung, 1988). 

Aufgrund inzwischen vorliegender empirischer Daten zu Umfang und 
Struktur der geringfügigen Beschäftigung sowie der mit der Rentenreform 
1992 in Kraft tretenden veränderten Regelungen erscheinen diese Positio
nen jedoch als revisionsbedürftig: Dem Argument, durch Ausdehnung der 
Versicherungspflicht würden vermehrt Minirentenansprüche entstehen, 
muß entgegengehalten werden, daß die meisten geringfügig Beschäftigten 
einen Versicherungsverlauf aufweisen, der auch Phasen der sozialversi
cherungspflichtigen Voll- und Teilzeitbeschäftigung beinhaltet (Landen-
berger 1988, S. 18; vgl. auch Wagner 1988, S. 270). Seit die Rentenreform 
1992 vom Gesetzgeber beschlossen ist, müssen auch die Argumente von 
Seiten der Sozialversicherungsträger bezüglich einer Überinanspruch
nahme von Leistungselementen des sozialen Ausgleichs durch geringfügig 
Beschäftigte überdacht werden: Infolge des künftig geltenden Gesamtlei-
stungsmodells und der Abschaffung der Halbbelegungsvorschrift bemißt 
sich - grob gesprochen - die Zuerkennung von sozialen Ausgleichselemen
ten (beitragsfreien Zeiten) nach Maßgabe der insgesamt geleisteten Bei
träge. Außerdem werden einzelne Ausgleichselemente gekürzt (z.B. Ausbildungszeiten) sowie die Zugangsvoraussetzungen erhöht (Rente nach 
Mindesteinkommen) (Kolb 1989, S. 59 ff.). Insgesamt werden damit jeden
falls die bisher geltenden Regelungen, die bei geringfügig Beschäftigten, 
Niedrigverdienern sowie Personen mit kurzen Versicherungsbiographien 
eine - gemessen an ihren Beiträgen - überproportionale Anrechnung sozi
aler Ausgleichselemente auf ihre Leistung bewirken, stark zurückgenom
men. 

Auch das Argument, die geringfügig Beschäftigten gingen freiwillig dieser 
Erwerbsform nach, benötigen kein höheres Einkommen und deshalb auch 
keinen sozialen Sicherungsschutz, ist aufgrund der inzwischen verfügbaren 
Daten nicht mehr stichhaltig: Ergebnisse des sozio-ökonomischen Panels 
belegen, daß mehr als 40 % der geringfügig beschäftigten Frauen gerne 
länger und regelmäßiger arbeiten würden. Außerdem äußert diese Perso-
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nengruppe weit weniger Zufriedenheit mit ihrer erwartbaren Alterssiche
rung als sozialversicherungspflichtig beschäftigte Frauen (Schwarze, Wag
ner 1989, S. 185). Im Unterschied zu früher nehmen es immer weniger 
Frauen hin, daß ihre Alterssicherung nur gemeinsam mit dem Rentenan
spruch des Ehemannes sowie der daraus abgeleiteten Witwenrente ge
währleistet werden kann. Vor allem der Anstieg der Lebenshaltungskosten 
sowie die Zunahme der Ehescheidungen, aber auch wachsende subjektive 
Ansprüche der Frauen auf finanzielle Selbständigkeit steigern ihr Inter
esse an einer eigenen unterhaltssichernden Erwerbstätigkeit und Alters
rente. 

Zukunftbezogene Überlegungen sollten darauf gerichtet sein, für gesell
schaftlich erwünschte, aber sozialversicherungsrechtlich nachteilige For
men flexibler Beschäftigung steuerfinanzierte Kompensationen vorzuse
hen. Dies gilt insbesondere für politisch erwünschte, phasenweise Ein
schränkungen des individuellen Erwerbsumfangs durch vorübergehenden 
Wechsel von Voll- auf Teilzeitarbeit sowie vorübergehende flexible Unter
brechungen der Erwerbstätigkeit. Denkbare Anlässe sind beispielsweise 
Fortbildungsphasen sowie Sabbatjahre für ökologische und soziale Zwek-
ke. Ist die Erwerbsunterbrechung im betrieblichen Interesse (z.B. bei mehr 
oder minder regelmäßigen saisonalen Beschäftigungsunterbrechungen), so 
wäre - analog zur Kurzarbeitsregelung - auch an eine Beteiligung des je
weiligen Arbeitgebers an den Kompensationskosten zu denken. 

Die Vorteüe einer derart gezielten Arbeitsangebotssteuerung im Ver
gleich zu ungezielten Ausgliederungstendenzen (Arbeitslosigkeit, stüle Re
serve, Erwerbsunfähigkeit) liegen auf der Hand (vgl. Lutz 1988, S. 276 ff.). 
Schon jetzt existieren Ansatzpunkte dazu, doch sie werden im Faüe des 
Erziehungsurlaubs nur familienpolitisch und nicht arbeitsmarkt- bzw. fle-
xibüitätspolitisch begründet und praktiziert (Landenberger 1991, S. 
143 ff.). Was die Kompensation sozialversicherungsrechtlicher Nachteüe 
anbelangt, so wird diesem Aspekt zwar bei Erwerbsunterbrechungen zur 
Betreuung von Kleinkindern durch Anerkennung einer einjährigen Erzie
hungszeit bei der Rentenberechnung berücksichtigt, jedoch wird die ur
sprünglich über Steuern geregelte Finanzierung im Rahmen der Rentenre
form 1992 in eine von der Rentenversicherung selbst zu tragende Finan
zierungsregelung umgewandelt (Rentenreformgesetz 1992). Ledigüch der 
Vorruhestand sowie die Modeüe eines gleitenden Ruhestands werden un-
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ter Gesichtspunkten der Arbeitsangebotsflexibilisierung diskutiert (Deut
sches Institut für Wirtschaftsforschung 1988). 

Wenn die verschiedenen im Zeitverlauf nacheinander implementierten 
Leistungs- und Finanzierungskonzepte betrachtet werden, so haben diese 
sich nicht etwa auf den hier skizzierten Reformansatz hin, sondern im Ge
genteil immer weiter davon wegentwickelt. Während das Vorruhestands
gesetz, das von 1984 bis 1988 in Kraft war, noch mit vergleichsweise groß
zügigem Lohnersatz (Vorruhestandsgeld) und vorteilhafter Kompensati
onsregelung im Hinblick auf den individuellen Rentenanspruch ausgestat
tet war, verschlechtert sich bei der Nachfolgeregelung des Altersteilzeitge-
setzes (1989 bis 1992)10 und bei der für später beschlossenen Teilrentenre
gelung (ab 1992) die Einkommensersatzrate und damit die Kompensation 
von nachteiligen Wirkungen auf die individuelle soziale Sicherung erheb
lich: In Verbindung mit der ab 1992 beschlossenen stufenweisen Anhebung 
der gesetzlichen Altersgrenzen werden die "Kosten" vorzeitiger Verren
tung nicht mehr von den Einzelbetrieben gemeinsam mit dem öffentlichen 
Haushalt getragen, sondern über die Anrechnung von versicherungsma
thematischen Abschlägen verstärkt von den Teilzeitrentnern und vorzeiti
gen Vollrentnern selbst (vgl. Bäcker 1988, S.25 ff.; Jacobs 1988, S. 1 ff.; 
Kirner, Wagner 1988, S. 435 ff.). 

Aus den - positiven und negativen - Erfahrungen mit bestehenden Kon
zepten der flexiblen Reduzierung der individuellen Erwerbsbeteiligung las
sen sich vier Grundsätze für flexibilitätsförderliche und zugleich sozialver
trägliche Reformperspektiven benennen: 

(1) Angebote einer befristeten Unterbrechung der Erwerbsbeteiligung 
sollten nicht nur - wie beim Elternurlaub durch die sozio-strukturell ge
steuerte Selbstselektion faktisch bewirkt - an arbeitsmarktschwächere Ar
beitnehmerkategorien (Frauen mit Kindern) gerichtet werden. Analoges 
gilt für die Option eines vorzeitigen Ausstiegs aus dem Erwerbsleben, mit 
denen mehr oder minder unabdingbar eine dauerhafte Beendigung des 

10 In einem Bericht der Bundesanstalt für Arbeit wird das Anfang 1989 in Kraft 
getretene Altersteilzeitgesetz als "größter Flop" bezeichnet. Während das Vor
ruhestandsgesetz pro Jahr durchschnittlich in 50.000 Fällen in Anspruch ge
nommen wurde, bewilligte die Bundesanstalt für Arbeit 1989 nur 170 Anträge 
auf Altersteilzeit (Süddeutsche Zeitung 24.7.1990). 
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Erwerbslebens für Ältere und gesundheitlich Beeinträchtigte vorgezeich
net ist. Möglichkeiten zur Rücknahme der Erwerbsbeteiligung sollten 
vielmehr stets mit der Option auf Reversibilität verbunden sein und sie 
sollten durch Sicherstellung geeigneter Rahmenbedingungen und Erweite
rung berechtigender Anlässe - z.B. Qualifizierungsvorhaben oder Mitar
beit in sozialen und ökologischen Projekten - alle Arbeitnehmer anspre
chen. 

(2) Arbeitsmarkt- und sozialpolitisch geboten ist es ferner, bestehende di
rekte und indirekte gesetzliche und faktische Anreize für geringfügige, so
zial ungeschützte Beschäftigung abzubauen. Dies könnte erreicht werden 
durch die Abschaffung der sozialversicherungsrechtlichen Geringfügig
keitsgrenze. Um dann Substitutionsprozesse zu vermeiden, müßte die So-
zialversicherungspflicht zumindest auch auf die abhängig Selbständigen 
ausgedehnt werden (vgl. Schwarze, Wagner 1989, S. 189). AnsteUe der ge
genwärtig bestehenden gesetzlichen Möglichkeit, während des Erziehungs
urlaubs beim bisherigen Arbeitgeber einer sozialversicherungsfreien ge
ringfügigen (Teilzeit-)Beschäftigung von bis zu 19 Wochenstunden nachzu
gehen, wären als Alternativoption zur erziehungsbedingten Berufsunter
brechung rechtlich garantierte Möglichkeiten zur versicherungspflichtigen 
Teilzeitbeschäftigung anzustreben. Der Orientierung können die in Schwe
den und Frankreich praktizierten Regelungen der Elternteilzeitarbeit die
nen (vgl. Hohenberger, Maier, Schlegelmilch 1989, S. 146 ff.). 

(3) Eine sozialverträgliche Gestaltung der arbeitsmarktpolitisch und ge
sellschaftlich erwünschten Arbeitsflexibilisierung erfordert, daß den Be
schäftigten beim Einkommen und der sozialen Sicherung ein Nachteils
ausgleich gewährt wird. Im FaUe der befristeten Beschäftigung soüte die
ser aus einer vom Arbeitgeber zu tragenden Abfindungssumme bestehen. 
Durch eine Ausdehnung der Sozialversicherungspflicht auf geringfügig Be
schäftigte und abhängige Selbständige können Versicherungslücken ver
mieden werden. Außerdem könnten veränderte Modalitäten der Lei
stungsbemessung den Spielraum der Beschäftigten zur Flexibilisierung ih
rer Wochen- und Lebensarbeitszeit erhöhen. Auch hier liefern Schweden 
und Frankreich Denkanstöße. Es gehen dort nicht aüe Erwerbs- und Ver
sicherungsjahre gleichgewichtig in die Rentenberechnung ein, sondern die 
15 bzw. 10 "besten" Einkommensjahre (ebd., S. 140 f.). 
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(4) Der sozialversicherungsrechtliche Nachteilsausgleich bei flexibler Be
schäftigung darf schließlich nicht (ausschließlich) auf die beitragsfinan
zierten Solidarsysteme übertragen werden. Da für Maßnahmen wie Er
ziehungsurlaub, Vorruhestand oder Erwerbsunterbrechung zur Weiterbil-
dung (auch) gesamtgesellschaftliche Zielsetzungen ausschlaggebend sind, 
wären die Lasten bei einer Steuerfinanzierung breiter und deshalb gerech
ter verteüt als bei einer Finanzierung durch die Sozialversicherungssy
steme, in denen vor aüem hohe Einkommen und bestimmte Beschäftig
tengruppen (Beamte, Selbständige, Freiberufliche) nicht erfaßt werden. 

Nur unter diesen Voraussetzungen ist zu erwarten, daß nicht wie bislang 
die meisten Formen flexibler Beschäftigung mit Verlusten bei Qualifika
tion, Einkommen, Arbeitsplatzsicherheit und sozialem Schutz verbunden 
sind, sondern daß sich neben dem klassischen Typus der Normalarbeitszeit 
und des Normalerwerbsverlaufs neue, gleichwertige Normalitätstypen ent
wickeln. 

42 Institutionelle Reformen im interessenpolitischen Kontext 

Um solche teüweise weitreichenden Änderungen der sozialversicherungs
rechtlichen Regelungen durchzusetzen, bedarf es einer politisch-institutio-
neüen Konstellation, in der maßgebliche Akteure sich den verbesserten 
Schutz flexibel und atypisch Beschäftigter zum Anliegen machen. Wird je
doch die Sozialversicherungspolitik der letzten 15 Jahre unter interessen-
politischen Gesichtspunkten betrachtet, so konnte sich immer wieder eine 
Koalition der an der Aufrechterhaltung des Normalarbeits- und Normal
versicherungsverhältnis Interessierten durchsetzen. Als besonders markan
ter Beleg dafür kann die Ende 1989 beschlossene "Rentenreform 1992" 
gelten: Auf der Grundlage eines breiten Bündnisses zwischen den Regie
rungsparteien und der oppositioneüen SPD sowie den Tarifparteien er
folgten entscheidende Weichenstellungen, die das Rentenversicherungssy
stem insgesamt von den oben genannten Prämissen einer stärkeren Einbe
ziehung der flexibel Beschäftigten entfernen. Insgesamt wurde das Versi-
cherungs- und Leistungsprinzip sowie das traditioneüe Familienmodell ge
stärkt, mit der Folge, daß sich künftig jede nicht erziehungsbedingte Er
werbsunterbrechung noch schädlicher auf die Rentenanwartschaft aus
wirkt als bisher. Außerdem werden ab 1992 die Wartezeiten für Leistun
gen mit starkem sozialen Ausgleichscharakter (z.B. Rente nach Min-
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desteinkommen) spürbar verlängert, was die Normierungskraft des lebens
langen, kontinuierlichen Erwerbsverlaufs nicht etwa relativiert, sondern 
zusätzlich festigt. In dieselbe Richtung weisen die ab 1992 nach oben ver
legten Altersgrenzen und die Einführung versicherungsmathematischer 
Abschläge für einen vorzeitigen Rentenbezug. 

Es sind aber auch die normativen und kognitiven Prägungen der Sozialver
sicherungsträger als wichtige, aber wenig wahrgenommene und bislang 
auch beschäftigungspolitisch wenig aktive institutionelle Akteure, die das 
Normalarbeits- und Normalversicherungsverhältnis als vorherrschendes 
Leitbild stabilisieren (Wiesenthal 1987, S. 321 ff.; Landenberger 1991, S. 
75 ff.). Bisher dominiert bei den Sozialversicherungsträgern in der Art, wie 
sie Beschäftigung und Arbeitsmarkt wahrnehmen, eine an Globalgrößen 
und Durchschnittswerten orientierte Sichtweise. Vor allem in der Versi
chertenstatistik, ihrem zentralen Instrument der Umweltperzeption, über
wiegen globale, hochaggregierte Kategorien und Dimensionen, die zur 
Wahrnehmung von sich langsam vollziehenden Strukturveränderungen bei 
Arbeitszeiten und Erwerbsverläufen ungeeignet sind. Deshalb wurden sol
che Tendenzen bisher von den Sozialversicherungsträgern auch nicht pro-
blematisiert. Insbesondere fehlt es an Informationen über Strukturmuster 
und Entwicklungen der individuellen Sicherung im Kontext unterschiedli
cher Erwerbs- und Familienbiographien. So liegen beispielsweise umfas
sende Informationen über Rentenhöhen vor, nicht aber über individuelle 
bzw. Familieneinkommen von Rentnerinnen und Rentnern. Um Entwick
lungen wie die Zunahme geringfügiger, befristeter und anderer flexibler 
und sozial minder geschützter Beschäftigungsformen beobachten und ihre 
Wirkungen sowohl auf Versicherte als auch auf die Finanzierungsgrundla
gen der Sozialversicherung abschätzen zu können, ist daher eine Verbesse
rung des statistischen Instrumentariums der Sozialversicherung notwendig. 
Zur Überwindung der Binnenorientierung der Sozialversicherungsträger 
könnte beitragen, wenn vermehrt externe Daten und Untersuchungser
gebnisse für die inhaltlich-konzeptionelle Neuorientierung der Sozialversi
cherungspolitik herangezogen würden (vgl. Landenberger 1991, S. 198 f.). 

Aus sozialpolitischen Gründen, aber auch aus institutioneüem Eigeninter
esse soUten die Sozialversicherungsträger künftig schließlich auch stärker 
als bisher an der Erhöhung der (versicherungspflichtigen) Erwerbsbeteili
gung von marginalisierten Randgruppen des Arbeitsmarktes mitwirken. 
Bei gleichbleibenden Erwerbsquoten wird das Erwerbspersonenpotential 
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und damit die Zahl der Beitragszahler im Verhältnis zu Leistungsempfän
gern infolge der demographischen Entwicklung bereits ab Mitte der 90er 
Jahre zurückgehen (ANBA 1989, S. 939 ff.). Schon um die Finanzierungsgrundlagen des Versicherungssystems zu sichern, aber auch um eine wei
tere Abwälzung der Kosten von Arbeitslosigkeit und Arbeitsmarktflexibili
sierung auf die Kassen der Sozialversicherung oder auf abgrenzbare Per
sonengruppen zu verhindern, sollten die Sozialversicherungsträger solche 
Strategien unterstützen, die Männern und Frauen in gleichem Maße flexi
ble Erwerbsmuster zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie an
bieten, und sich solchen Programmen widersetzen, durch die einseitig 
Frauen aufgrund ihrer familiären Belastung in marginale, unterwertige 
Beschäftigungsformen gedrängt werden (vgl. Buttler, Bellmann 1988, S. 
265 ff.). Insgesamt wäre jedenfalls in der aktiven konzeptionellen Mitwir
kung der Sozialversicherungsträger eine wesentliche institutionelle Vor
aussetzung und Chance dafür zu sehen, daß die Flexibilisierung des Ar
beitsmarktes nicht zu Lasten der sozialen Sicherung einzelner und zu La
sten des Sozialversicherungssystems insgesamt geht, sondern daß flexible, 
sozialverträgliche Arbeitsformen als substantiell gleichwertige Optionen 
neben dem traditionellen Muster entstehen. 

5. Resümee 

Die gegenwärtigen Konstruktionsprinzipien des bundesdeutschen Sozial
versicherungssystems sind auf das ModeU des Normalarbeiters ausgerich
tet. Flexible Beschäftigungsformen sowie diskontinuierliche Erwerbsver
läufe führen deshalb einerseits zu ungezielten Benachteiligungen in der 
sozialen Absicherung, andererseits zu ungezielten Bevorzugungen zu La
sten der Versicherten- und Solidargemeinschaft. 

Die Analyse hat gezeigt, daß nur auf das Versicherungssystem beschränkte 
Lösungsmuster der sozialen Absicherung flexibler Beschäftigung zu kurz 
greifen würden. Erforderlich ist eine integrierte Strategie der verschie
denen Akteure: Die staatliche Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik hätte dar
auf abzuzielen, daß sich die Flexibilisierungsbestrebungen der Privatwirt
schaft nicht auf die schwachen Arbeitnehmergruppen konzentrieren. 
Außerdem müßten die Möglichkeiten für Unternehmen eingeschränkt 
werden, die "Kosten" der Flexibilisierung einseitig auf die Arbeitnehmer 
zu verlagern. Auch die Sozialversicherungssysteme sind nicht geeignet, die 
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Finanzierung der Beschäftigungsflexibilisierung zu tragen. Vielmehr sollte 
für arbeitsmarkt- und sozialpolitisch erwünschte Formen verringerter Er
werbsbeteiligung ein steuerfinanzierter Einkommensausgleich vorgesehen 
werden; im Falle von Flexibilisierungsformen, die wirtschaftsseitigen In
teressen dienen, sollten dagegen die Unternehmen Ausgleichsleistungen 
finanzieren. 

Die Realisierungschancen solcher Rechtsänderungen und Reformen hän
gen vom institutionellen Kontext sowie den darin zum Ausdruck kommen
den Interessenlagen und Kräfteverhältnissen ab. In den zurückliegenden 
ein bis zwei Jahrzehnten erlangte die Problematik der flexibel und dabei 
sozial minder geschützten Beschäftigtengruppen nie den Status eines in 
der politischen Arena vordringlich zu bearbeitenden Problems. In den 
Neuregelungen der letzten Jahre dominierten vielmehr zwei andere Ziele: 
die Sicherung der Ansprüche der Normalbeschäftigten und Normalversi
cherten und die Bestandssicherung der Sozialversicherungssysteme durch 
Abbau von Leistungselementen des sozialen Ausgleichs zum Zwecke der 
Ausgabenkonsolidierung. Damit die arbeitsmarkt- und sozialversiche-
rungsbezogenen Defizite der flexibel Beschäftigten nicht weiterhin im in-
teressenpolitischen Vakuum verbleiben, bedarf es neuer Bündnisse und 
der institutionenübergreifenden Zusammenarbeit, für die sich durchaus 
bereits erste Ansätze einer entsprechenden Bereitschaft zeigen in ver
schiedenen Organisationen und Verbänden, in denen sich die betroffenen 
Arbeitnehmergruppen zu Wort melden (Einzelgewerkschaften, Frauen
verbände, Kirchen), und in denjenigen Institutionen und politischen Teü-
systemen, bei denen sich die finanziellen Lasten der ungenügenden 
sozialen Absicherung der flexibel Beschäftigten konzentrieren (Sozial
versicherung, Sozialhilfe). 
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